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BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

GZ. 9 000 100/3-V/12/94(2$} 
Entwurf einer VAG-Novelle 1994 

-----_ ...• _-�,----....... 

Postfach 2 

A-1015 Wien 

Telefon 5124678 I KI. 85 
51246 70 I KI. 

51246 79 I KI. 

Durchwahl Geset�,� urf 
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den Präsidenten des Nationalrates, das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, 
Bundeskanzleramt - Abteilung 1/11, Bundeskanzleramt - Fr. BM Johanna Dohnal, 
Bundeskanzleramt - BM Föderalismus und Verwaltungsreform, Bundeskanzleramt -
Staatssekretär Dr. Peter Kostelka, Bundeskanzleramt - Staatssekretärin Mag. Brigitte Ederer, 
Bundeskanzleramt Sektion II/Zentrale Personalangelegenheiten, Bundeskanzleramt 
Sektion lVIKoordinationsangelegenheiten, Bundeskanzleramt Geschäftsführung der 
Bundesgleichbehandlungskommission, c/o Abteilung 1/1 2, Bundesministerium für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz, für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr, Sektion V, für wirtschaftliche Angelegenheiten, für wirtschaftliche 
Angelegenheiten - Staatssekretärin Dr. Maria Fekter, für auswärtige Angelegenheiten, für 
Arbeit und Soziales, für Umwelt, Jugend und Familie, für Umwelt, Jugend und Familie, 
Geschäftsführung des Fam. Pol. Beirates, für Inneres, für Justiz, für Landesverteidigung, für 
Land- und Forstwirtschaft, für Wissenschaft und Forschung, für Unterricht und Kunst, für 
Finanzen - Staatssekretär Dr. Johannes Ditz, die Präsidialabteilung 1, Präsidialabteilung 2, den 
Rechnungshof, die Volksanwaltschaft, das Österreichische Statistische Zentralamt, die 
Finanzprokuratur, Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen 
Landesregierung, den Unabhängigen Verwaltungssenat in Burgenland, in Kärnten, in 
Niederösterreich, in Oberösterreich, in Salzburg, in der Steiermark, in Tirol, in Vorarlberg, in 
Wien, Verein der Unabhängigen Verwaltungssenate, das Amt der Burgenländischen 
Landesregierung, der Kärntner Landesregierung, der Niederösterreichischen Landesregierung, 
der Oberösterreichischen Landesregierung, der Salzburger Landesregierung, der 
Steiermärkischen Landesregierung, der Tiroler Landesregierung, der Vorarlberger 
Landesregierung, der Wiener Landesregierung (Stadtsenat), den Österreichischen Städtebund, 
Österreichischen Gemeindebund, Österreichischen Gewerkschaftsbund, die Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft, Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, 
die Bundesarbeitskammer , den Österreichischen Landarbeiterkammertag, die Kammer für 
Arbeiter und Angestellte in der Land- und Forstwirtschaft in NÖ, Vereinigung österreichischer 
Industrieller, Kammer der Wirtschaftstreuhänder , Österreichische Notariatskammer , 
Österreichische Apothekerkammer , Österreichische Ärztekammer, den Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertag, die Bundes-Ingenieurkammer, den Zentralausschuß für die 
sonstigen Bediensteten beim Bundesministerium für Finanzen, Österreichischen 
Gewerkschaftsbund Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Zentralausschuß für die Bediensteten 
des Zollwachdienstes beim Bundesministerium für Finanzen, Österreichischen 
Gewerkschaftsbund Bundessektion Zollwache, die Bundeskonferenz der Kammern der freien 
Berufe Österreichs, Rektorenkonferenz, den Verband der Akademikerinnen Österreichs, die 
Vereinigung der Finanzakademiker Österreichs, das Sekretariat der Österreichischen 
Bischofskonferenz, die Aktuarvereinigung Österreichs, Österreichische 
Bundessportorganisation, Oesterreichische Nationalbank, das Institut für Finanzrecht an der 
Universität Wien, Institut für Finanzrecht an der WU-Wien, Institut für Finanzrecht an der 
Universität Graz, Institut für Europarecht, Forschungsinstitut für Europarecht, 
Forschungsinstitut für Europafragen an der Wirtschaftsuniversität Wien, Zentrum für 
Europäisches Recht, Neue Universität, Forschungsinstitut für Europarecht, Forschungsinstitut 
für Europarecht - Universität Linz, die Rechtswissenschaftliche Fakultät -
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Johannes Kepler Universität Linz, den Österreichischen Bundesfeuerwehrverband, 
Österreichischen Gewerbeverein, Handelsverband, Hauptverband der Land- und 
Forstwirtschaftsbetriebe Österreichs, das Österreichische Normungsinstitut, Büro des 
Datenschutzrates und der Datenschutzkommission, die Österreichische 
bankwissenschaftliche Gesellschaft, den ÖAMTC, ARBÖ, Österreichischen Rat für 
Wissenschaft und Forschung, die Zentralstelle Österreichischer Landesjagdverbände, 
Österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre, den Verband Reisender Kaufleute 
Österreichs, die Österreichische ARGE für Rehabilitation, das Wirtschaftsforum der 
Führungskräfte, den Verband der Elektrizitätswerke Österreichs, Verein österreichischer 
Steuerzahler, Österreichischen Wasserwirtschaftsverband, Österreichischen Ingenieur- und 
Architekten-Verein, Evangelischen Oberkirchenrat, Österreichischen Verband der 
Markenartikelindustrie, die ARGE Daten, den Österreichischen Bundesverband für 
Psychotherapie, die Universität Wien, Institut für Handels- und Wertpapierrecht, die Wiener 
Börsekammer, das Aktienforum, z.H. Herrn Dr. Walter Springer, den Fachverband der 
Versicherungsunternehmungen, Fachverband der kleinen Versicherungsvereine und Berater in 
Versicherungsangelegenheiten 

In der Anlage wird der Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Versicherungsauf

sichtsgesetz und das Rechnungslegungsgesetz geändert werden (VAG-Novelle 1994), samt 

Vorblatt, Erläuterungen und Gegenüberstellung mit dem Ersuchen übermittelt, hiezu bis zum 

1. April 1994 

Stellung zu nehmen. 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt sein, so darf 

angenommen werden, daß gegen den Entwurf keine Einwände bestehen. 

Es wird ersucht, von einer allfälligen Stellungnahme 25 Exemplare dem Präsidenten des 

Nationalrates zu übermitteln und dies in der Stellungnahme mitzuteilen. 

Beilagen 

Für die Ric igkeit 
der Ausf igung: 

{) 

25. Feber 1994 

Für den Bundesminister: 

Dr. Wolf 
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E n t w u r f 

Bundesgesetz , mit dem das Vers icherungsaufsichtsgesetz und das 

Rechnungs l egungsgesetz geändert werden (VAG-Nove l le 1 994 ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artike l I 

Das Versi cherungsaufsichtsgesetz ,  BGB l .Nr. 5 6 9/ 1 97 8 , zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGB l .Nr. 5 3 2/ 1993 , wird wie folgt 

geändert: 

1 .  § 1 a  l autet: 

" §  l a .  ( 1 ) Vers i cherungsunternehmen, die ihren s itz in e i nem 

staat haben , der Vertrags parte i des Abkommens über den Euro

pä ischen Wirtschaftsraum i s t  ( Vertragsstaat ) , unter l i egen den Be

sti mmungen di eses Bundesgesetzes , sowe it sie im In l and e ine 

Zwe ign ieder l assung errichten oder im In l and oder in e inem anderen 

Ver tr ag sstaat Vers i cherungsverträge über Risken absch l ießen , di e 

i m  Si nn de s § 2 Z 2 de s Bunde sgesetzes über internationales Ver

s i cherungsvertragsrecht für de n Europä i sche n Wirtschaftsraum, 

BGB l . Nr. 8 9/ 1 993, in der jewe i l s  geltenden Fassung i m  In l and be 

legen s ind. 

( 2) Versi cherungsunternehme n gemäß Abs. 1 unter l iegen nicht 

di esem Bunde sgeset z, sowe i t  sie s i ch i m  Weg der Mitvers icherung 

an i m  In l and abgeschlossenen Ver si cherungsverträgen über in der 

An l age B zum Bunde sgesetz über internationales Vers i cherungs

vertragsrecht f ür de n Europäi schen wirtschaf tsraum in der,  je we i l s  

ge ltenden Fassung angeführte Ri sken mit Au snahme der Haft pfl icht 

f ür Schäden durch Kernenerg ie oder durch Arzne imitte l be 

te i l igen. " 

D :\Daten\ w w\legistik \ vagnov94 ,d oe Stand: 22 Feber 1994 
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2 .  § 4 Abs. 1 l autet: 

" ( 1 )  Der Betr ieb der vertragsvers icherung bedar f , sowe it 

n i cht aus dr üc kl i ch anderes best immt i st ,  der Konzession der Ver

s icherungsaufsichtsbehörde. Die Konz ession e ines i n l ändischen 

Versicherungsunternehmens g i lt f ür das Gebiet a l l er Vertrags

staaten , die Konzession e ines aus l än dischen Versicherungsunter 

nehmens f ür das Bundesgebiet. Die Konzession zum Betr ieb der 

Lebensversicherung und di e Konzession zum Betrieb anderer Ver 

s icherungszweige außer der Unfal lversicherung und der Krankenver

s i cherung sch l ießen einander aus . "  

3 .  An § 4 Abs. 6 wird fo lgende Z 5 angefügt: 

" 5 . Personen , die unmitte lbar oder mitte lbar e ine Bete i l i 

gung von mindestens 1 0  vH des Grundkapitals oder der 

stimmrechte halten oder auf sonstige We ise maßgebl ichen 

Einf luß auf die Geschä fts f ührung nehmen können , n i cht 

den im Interesse einer sol i den und ums i cht igen Führung 

des Versi cherungsunternehmens zu ste l lenden Anspr üchen 

genügen ; au f di e Festste l lung der st immrechte ist § 92 

BörseG in der jewe i l s  ge ltenden Fassung anzuwenden. "  

4 .  § 5 Abs. 2 l autet: 

" ( 2) § 4 Abs . 1 dr itter Sat z i st au f Unternehmen , die im 

sitzstaat sowoh l zum Betr ieb der Lebensversicherung al s auch an

derer Vers i cherungs z weige berecht igt s ind, anzuwenden. " 

5 .  § 6 Abs . 2 l autet: 

" ( 2) Nach Ertei lung der Konzession darf ein aus ländi sches 

Versi cherungsunternehmen versi cherungsve rträge über im Inland be

legene Risken nur mehr über seine inländi sche Zwe ign ieder l assung 

absch l i eßen . Dies g i lt ni cht f ür di e unter Z 4 bis 7 ,  11  und 12 

der Anl age A zu diesem Bundesgesetz angef ührten Risken. " 

6 .  § 6 Abs . 5 entfäl lt. 

.. 
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7. § 7 l autet : 

"� ( 1 ) Zwe ignieder l a s sungen von Ver s icherungsunternehmen 

m i t  Sit z  in e i nem Vertragsstaat bedürfen ke iner Kon z e s s i on . § 6 

Abs . 1 ,  2 und 4 und d i e  § §  8 und 8 a  s ind n i cht anzuwenden . 

( 2 )  Der Betr i eb der Vertragsvers icherung durch d i e  Zwe ig

n i eder l a s sung ist z u l ä s s ig , wenn die z uständ i ge Behörde des Sit z 

staats der Vers i cherungsaufs ichtsbehörde 

1. d i e  Angaben , die  ihr das Vers i cherungsunternehmen über 

d i e  Zwe i gn i eder l a ssung gemacht hat , und 

2 .  e ine Beschein igung darüber , daß das Ver s icherungsunter

nehmen über d i e  erforder l i chen E igenm i tte l verfügt , 

überm itte lt hat . 

( 3 )  Der Betr ieb der Vertragsvers i cherung darf zwe i Monate 

nach Ein l angen der Mittei lung gemäß Abs . 2 be i der Ver s i cherungs

au f s i chtsbehörde aufgenommen werden . Hat die Vers i cherungsauf

s i chtsbehörde vor Ablauf d ieser Fr i st der z uständ igen Behörde des 

s i t z staats mitgete i lt ,  we l che Bed ingungen für den Betr i eb der 

vertragsvers i cherung im I n land aus Gründen des A l lgeme in

interesses ge lten , so darf der Betr ieb nach E i n l angen d ieser Mit

t e i lung be i der zuständ igen Behörde des Sit z staats aufgenommen 

werden . 

( 4 )  Änderungen in den Angaben gemäß Abs . 2 Z l  s ind 

spätestens e inen Monat vor Durchführung der betr e f fenden Maßnahme 

der Ver s i cherungsau fsi chtsbehörde m i t zute i l en , sofern n i cht e ine 

s o l che M itte i lung an d i e  zuständ ige Behörde des s i t z staates er

f o lgt . Die Ver s i cherungsauf s i chtsbehörde hat d iese Mitte i lung un

ver z üg l i ch an die zuständ ige Behörde des s i t z  staats weiterzu

l e iten . Der Betr ieb der Vertragsvers i cherung i s t  n i cht mehr zu

l ä s s ig , soba l d  e ine vol l z i ehbare Entsche idung der z uständ igen Be

hörde des s i t z staats vor l i egt , wonach auf Grund der Änderungen in 

den Angaben gemäß Abs . 2 Z 1 gegen den we iteren Betr i eb der 

Zwe ignieder l a s sung Bedenken bestehen . 

( 5 ) Be i im I n l and be legenen Ri sken , d i e  n i cht unter d i e  An

l age B z um Bunde sgesetz über internat iona l es Vers icherungsver

tragsrecht für den Europä ischen Wirtschaftsraum in der j ewe i l s  
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g e l tenden Fassung f a l l en , i st dem Ver s icherungsnehmer vor Ab

schluß des Vers icherungsvertrages der Vertrags staat m i tzute i len , 

i n  dem das Ver s i cherungsunternehmen se inen s i t z  hat . Wenn dem 

Ver s icherungsnehmer Unterlagen zur Verfügung geste l lt werden , muß 

d i e s e  Mittei lung darin enth a l ten se in . 

( 6 ) Der Betrieb der Vertragsvers i cherung durch d i e  Zwe ig

n iederl a s sung i st zu untersagen , sowe it 

1 .  e in Ver f ahren nach § 107 erfolglos gebl i eben i st und das 

Ver s icherungsunternehmen .in s chwerw iegender Wei s e  

P f l i chten verl et z t , d i e  ihm nach d i e sem Bundesgeset z ,  

nach dem Geschäftsplan oder auf Grund auf s i chtsbehörd

l icher Anordnung obl i egen , 

2 .  das Versicherungsunternehmen die Befugn i s  z um Betrieb der 

Vertragsvers i cherung ver l iert . "  

8 .  § 8 Abs . 3 ,  5 und 6 entf ä l lt . Abs . 4 erhä l t  d i e  B e z e i ch

nung ( 3 ) . 

9 .  § Sb entfällt . 

1 0 . § 9 s amt Überschrift lautet : 

" I  n h a I  t d e s  V e r  s i c h  e r u n  g s v e r  t r a g  e s 

� ( 1 )  Ein Ver s i cherungsvertrag über im I n l and be l egene 

Ri sken hat insbesondere Best immungen zu entha lten 

1 .  über d i e  Ere i gn i s se , be i deren Eintr i tt der Ver s icherer zu 

e iner Le i stung verpf l i chtet i st ,  und über d i e  Fä l l e ,  in 

denen aus besonderen Gründen d i ese P f l i cht ausgeschl ossen 

oder aufgehoben sein so l l , 

2. über d i e  Art , den Umfang und d i e  Fä l l i gke i t  der Le i s tungen 

des Vers i cherers , 

3 .  über d ie Feststel lung und Le i stung des Entge lts , da s der 

Versicherungsnehmer an den Vers icherer zu entri chten hat , 
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und über d i e  Rechtsfo lgen , d i e  e intreten , wenn er damit in 

Ver zug i st ,  

4 .  über d i e  Dauer des Vers icherungsvertrages ,  insbesondere ob 

und auf we lche We i se er sti l ls chweigend verlängert , ob und 

auf we l che We i se er gekündigt oder sonst ganz oder t e i l 

we i se aufgehoben werden kann , und über d i e  Verp f l i chtungen 

des Vers i cherers in d i esen Fä l len , 

5 .  über den Ver lust des Anspruchs aus dem Ver s i cherungsver

trag , wenn Fr i sten versäumt werden , 

6 .  i n  der Lebensversi cherung außerdem über d i e  Voraus set zung 

und den Umfang der Gewährung von Voraus z ahlungen oder 

Pol i z z endarlehen . 

( 2 )  Von a l l geme inen Ver s i cherungsbed ingungen , d i e  e i nem 

Ver s i cherungsvertrag über im I n l and be legene Ri sken zugrunde 

l i egen , d a r f  zum Nachte i l  d e s  Vers i cherungsnehmers nur a u s  sach

l i ch gerechtfert i gten Gründen und nur dann abgew i chen werden , 

wenn der Vers i cherungsnehmer vor dem Vertragsabsch luß darauf 

ausdrückl i ch h i ngewi esen worden i st und s i ch schr i ft l i ch damit 

e i nverstanden erklärt hat . 

( 3 )  Vere inbarungen über e i ne Anpassung von Geldver

pf l i chtungen , d i e  auf Sch i l l ing lauten , an den Wert von Ede l 

meta l l en oder e iner anderen Währung s i nd unzu l ä s s i g . "  

1 1 . Nach dem § 9 wird f o lgender § 9 a  e i nge fügt : 

"M i t t e i l  u n g s p f 1 i c h t e n 

§ 9 a .  ( 1 )  Dem Ver s i cherungsnehmer ist vor Abschluß e ines 

Ver s i cherungsvertrages über e in im I n land be l egenes R i s iko mitzu

t e i len : 

1 .  Name , Anschr i f t  des S itzes und Rechtsform des Ver 

s i cherungsunternehmens , 

2 .  das auf den Vertrag anwendbare Recht oder , wenn das an

wendbare Recht fre i gewäh lt werden kann , das vom Ver 

s i cherungsunternehmen vorge schlagene Recht , 
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3 .  Be z e i chnung und Ans chr i ft der für das Unternehmen zu

ständigen Auf s i chtsbehörde oder sonstigen ste l l e , an die 

den Ver s icherungsvertrag betref fende Beschwerden gerichtet 

werden können . 

( 2 )  Außer i n  der Lebensvers i cherung bestehen d i e  Mit

t e i lungspf l i chten gemäß Abs . 1 nur gegenüber natürl ichen Per

sonen . " 

1 2 . § 1 0  l autet : 

"S 1 0 . ( 1 )  Änderungen der satzung bedürfen der Genehmigung 

der Ver s icherungsau f s i chtsbehörde . § 4 Abs . 6 Z 2 i st anzuwenden . 

( 2 )  Im Fa l l  e iner Ausdehnung der Kon z e s s i on auf andere Ver

s i cherungs zwe ige i st e ine Ergänzung des Geschä ftspl ans vorzu

l egen , sowe i t  s i ch h insicht l i ch der i n  § 8 Abs . 2 und 3 ange

führten Bestandte i l e  e ine Änderung ergi bt . Für aus l ändi sche Ver

s i cherungsunternehmen g i l t  § 8 a  Abs . 2 Z 1 .  

( 3 )  Auf d i e  Ausdehnung der Kon z ess ion auf andere Ver

s i cherungs zwe ige i st § 4 Abs . 6 Z 2 anzuwenden . D i e  Kon z e s s i on 

darf nur erte i lt werden , wenn das Vers icherungsunternehmen über 

d i e  erforder l i chen E igenmittel verfügt . 

( 4 )  D i e  Err ichtung e iner Zwe ignieder l a s sung im Aus land i st 

der Ver s i cherungsau f s ichtsbehörde z ur Kenntni s  z u' bri ngen . Bedarf 

das Ver s i cherungsunternehmen hiezu e iner Besche i n i gung ent

sprechend § 8a Abs . 2 Z 1 ,  so ist die Ver s i cherungsaufs i chtsbe

hörde zur Ausste l lung e iner solchen Bescheinigung verp f l i chtet . 

Eine Ablehnung der Ausste l lung der Besche inigung hat mit Besche id 

z u  erfolgen . "  

1 3 . Nach dem § 1 0  wird folgender § 1 0 a  e ingefügt : 

.. V o r  s c h r i f t e n f ü r  d e n  E W R 

S 1 0 a . ( 1 )  Beabs i chtigt e in i n ländi sches Ver s i cherungsunter

nehmen , e i ne Zwe ignieder lassung i n  e inern Vertragsstaat zu er-

.. 
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r i chten , so hat es der vers icherungsau f s ichtsbehörde m i t  der Mit

t e i lung gemäß § 10 Abs . 4 erster Satz folgendes anzugeben : 

1.  den Staat , in dem d i e  Zwe ign i ederl a ssung err i chtet werden 

sol l ,  

2 .  e inen Geschäftsplan für d i e  Zwe i gn iederl a s sung , der ins

besondere d i e  Art der vorgesehenen Geschäfte und d i e  

Orga n i sa t i onsstruktur der Zwe igni ederl a ssung z u  enthalten 

hat , 

3 .  d i e  Anschr i f t  im Staat der Zwei gn i ederl as sung , an der d i e  

Unter lagen über d e n  Geschäftsbetri eb der Zwei gn i eder

l a s sung angef ordert werden und an d i e  d i e  für den Haupt

bevol lmächt i gten best immten Mitte i lungen ger i chtet werden 

können , 

4 .  den Namen des Hauptbevo l lmächtigten der Zwe i gn i eder

l a s sung , der mit e iner ausre i chenden Vol lmacht versehen 

s e i n  muß , um das Ver s i cherungsunternehmen gegenüber 

Dritten zu verpf l ichten und es be i den Behörden und vor 

den Ger i chten des Staates der Zwe ign i eder l a s sung zu ver

treten . 

( 2 )  Bestehen im H inbl ick auf d i e  Verwa l tungsstruktur und d i e  

f inanz i e l len Verhältnisse d e s  Vers icherungsunter�ehmens gegen d i e  

Errichtung d e r  Zwe i gn i eder lassung ke ine Bedenken und bes itzen d i e  

Mitg l i eder d e s  Vorstands und der Hauptbevol lmächt igte d i e  für den 

Bet r i eb der Zwe ign i eder l a s sung erforder l i che fachl i che E i gnung , 

so hat d i e  Ver s i cherungsaufs i chtsbehörde i nnerh a l b  von drei 

Monaten nach E i n l angen sämt l icher Angaben g emäß Abs . 1 d iese An

gaben der zuständ igen Behörde des Staates zu übermitt e l n , in dem 

d i e  Zwe ign i eder l a s sung err i chtet werden sol l .  G l e i ch z e i t ig i st zu 

besche inigen , daß das Ver s icherungsunternehmen über d i e  erforder

l i chen E igenm itte l verfügt . Die Ver s icherungsau f s i chtsbehörde hat 

das Ver s icherungsunternehmen von der Übermitt lung der Angaben ge

mäß Abs . 1 unver züg l i ch zu verständi gen . 

( 3 )  Liegen d i e  Voraussetzungen für d i e  Übermitt lung gemäß 

Abs . 2 n i cht vor , so hat d i e  Ver s i cherungsauf s i chtsbehörde d i es 

gegenüber dem Ver s i cherungsunternehmen mit Besche i d  aus zu-
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sprechen . D i e  Ver s i cherungsauf s i chtsbehörde i st verpf l i chtet , 

d iesen Bescheid spätestens dre i  Monate nach Einlangen s ämt l i cher 

Angaben gemäß Abs . 1 zu erlassen . 

( 4 )  Änderungen in den Angaben gemäß Abs . 1 s ind spätestens 

e inen Monat vor Durchführung der betref f enden Maßnahme der Ver

s i cherungsau f s ichtsbehörde m i tzute i l en , sofern n i cht e ine solche 

Mittei lung an d i e  zuständ ige Behörde des staates der Zwe ignieder

l a s sung erfolgt . Liegen d i e  Vorausset zungen für den Betr i eb der 

Zwe i gn i eder l a s sung im S inn des Abs . 2 n i cht mehr vor , so hat d i e  

Ver s i cherungsauf s ichtsbehörde d ies gegenüber dem Ver s icherungs

unternehmen m i t  Bescheid auszusprechen . Die Vers i cherungsauf

s ichtsbehörde i st verp f l i chtet , d iesen Besche id spätestens drei 

Monate nach dem Z e i tpunkt zu er l a s sen , in dem die Mitte i lung über 

d i e  Änderung in den Angaben gemäß Abs . 1 bei ihr e inge l angt i st . 

Soba ld d ie ser Bescheid vo l l z iehbar ist , i st d i es der zuständigen 

Behörde des Staates der Zwe igni eder lassung unverzüg l i ch mitzu

t e i l en . " 

1 4 . Nach dem § 1 1  wird fo lgender § 1 1 a e ingefügt : 

" A k t  i o n ä r e 

§ 11a . ( 1 )  Personen , d i e  an e inem inländ i s chen Ver

s i cherungsunternehmen unmitte lbar oder m itte l bar e ine Bete i l igung 

erwerben wo l l en , d i e  dazu führt , daß s i e  m i ndestens 1 0  vH des 

Grundkap ita l s  oder der st immrechte halten oder auf sonstige We ise 

maßge b l i chen Einf luß auf die Geschäfts führung nehmen können , 

haben d i e s  der Ver s i cherungsauf s i chtsbehörde unter Angabe des Be

trages d i eser Bet e i l i gung schr i f t l i ch anzuze igen . Das g l e i che 

g i lt , wenn Personen , d i e  e ine solche Bete i l i gung bere its be

s it z en , d i ese auf mehr a l s  2 0  vH , 33 vH oder 50 vH oder auf e ine 

s o l che We i s e  erhöhen , daß das Ver s i cherungsunternehmen ihr 

Tochterunternehmen im S inn des § 2 4 4  HGB in der j ewe i l s  ge ltenden 

Fassung wird . Auf d i e  Festste l l ung der St immrechte i st § 9 2  

BörseG i n  der j ewe i l s  ge ltenden Fassung anzuwenden . 
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( 2) D i e  Ver s i cherungsau f s ichtsbehörde hat e inen gemäß Abs. 1 

ang e z e igten Erwerb von Ant e i lsrechten innerha l b  von dre i Monaten 

nach E i n l angen der An z e ige zu untersagen , wenn d i e  Voraus

setzungen gemäß § 4 Abs . 6 Z 5 vor l i egen. Wird der Erwerb n i cht 

untersagt , so kann d i e  Ver s icherungsauf s ichtsbehörde e ine Fri st 

set z en , i nnerhalb derer der Erwerb erfo lgen muß. E i n  Erwerb nach 

Abl au f  d ie s er Fr i st bedarf e iner neuer l ichen Anz e ige gemäß 

Abs . 1 .  

( 3 )  Der Ver s i cherungsauf s i chtsbehörde ist a n z u z eigen , wenn 

e ine unter Abs . 1 f a l lende Bete i l igung aufgegeben oder in der 

We i s e  verr ingert werden so l l ,  daß der Ante i l  von 2 0  vH , 3 3  vH 

oder 50 vH unters chritten wird oder das Ver s i cherungsunternehmen 

n i cht mehr e i n  Tochterunternehmen im S inn des § 24 4 HGB in der 

j ewe i l s  ge ltenden Fassung i st . 

( 4 )  I n ländi sche Vers i cherungsunternehmen haben der Ver 

s i cherungsauf s i chtsbehörde j eden Erwerb und j ed e  Auf gabe von An

t e i l srechten , d i e  gemäß Abs . 1 und 3 ang e z e igt werden müssen , un

ver züg l i ch mitzute i l en ,  soba l d  s i e  davon Kenntn i s  ,er langen . 

Ferner haben s i e  der Vers i cherungsau f s i chtsbehörde m indestens 

e inma l j ährl i ch d i e  Namen und Anschr i ften der Akt i onäre , d i e  an

z e igep f l i cht ige Bete i l igungen ha lten , und das Ausmaß d i eser Be

t e i l i gungen mitzute i len , wie es s ich insbesondere aus den anläß

l i ch der ordent l i chen Hauptversammlung getr o f f enen Festste l lungen 

oder aus den auf Grund der §§ 9 1  bis  94 BörseG in der j ewe i l s  

ge l tenden Fas sung erha ltenen I nformat ionen erg i bt . 

( 5) Besteht d i e  Gefahr , daß Personen , d i e  e ine Bete i l igung 

gemäß Abs . 1 h a l ten , e inen Einf luß ausüben , der s i ch z um ,Schaden 

e iner sol iden und ums i cht i gen Führung des Vers icherungsunter

nehmens auswirkt , so hat d i e  Ver s i cherungs�u f s i chtsbehörde d i e  

z ur Bese i t i gung d i eser Gefahr erforderl ichen Maßnahmen ,  insbe

s ondere Maßnahmen gemäß § 1 0 6 , zu ergrei fen. Das für den s it z  des 

Ver s icherung sunternehmens zur Ausübung der Geri chtsbark e i t  in 

Hand e l ssachen in erster I nstanz z uständ ige Ger i cht hat auf Antrag 

der Ver s i cherungsauf s i chtsbehörde das Ruhen der st immrechte für 

d i e  Akt ien zu verfügen , d i e  von den betref f enden Personen ge-
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h a l ten werden . Das Ruhen der stimmrechte endet , wenn das Ger i cht 

auf Antrag der Ver s i cherungsau f s i chtsbehörde oder der be

tre f f enden Personen f estgestel lt hat , daß d i e  Gefahr n i cht mehr 

besteht , oder wenn d i e  Ante i l srechte von Dritten erworben wurden 

und für d iesen Erwerb , soweit eine Anz e igepf l icht gemäß Abs . 1 

besteht , d i e  Fr i st g emäß Abs . 2 a bge laufen i st . Das Ger i cht ent

scheidet nach den vorstehenden Best immungen im Ver fahren außer 

streitsachen . 

( 6 )  Abs . 5 i st auch anzuwenden , wenn e ine gemäß Abs . 1 vor

geschriebene Anz e ige unterbl i eben i st . Wurden Ant e i l srechte ent

gegen e iner Untersagung gemäß Abs . 2 erworben , so ruhen die damit 

verbundenen st immrechte b i s  zu e iner Festste l lung der Ver

s i cherungsau f s ichtsbehörde , daß der Grund für die Untersagung 

n i cht mehr besteht . "  

1 5 .  § 1 2  Abs . 1 Z 3 l autet : 

" 3 . in den Ver s i cherungsverträgen d i eses Ver s i cherungs

zwe iges dem Ver s icherten die Mög l i chke i t  einräumen , 

soba ld er den Ver s i cherer in Anspruch nehmen kann , e inen 

Rechtsanwa lt se iner Wah l mit der Vertretung se iner Inter

e ssen zu betrauen , der selbständ i g  über d i e  Maßnahmen zur 

Rechtsverfolgung und ihre Erfolgsau s s i chten ents che idet . "  

1 6 . An d i e  ste l l e  des § 1 3  treten f o lgende Bestimmungen : 

" §  1 3 . ( 1 )  Der Bestand e ines Unternehmens an Vers i cherungs

verträgen , d i e  auf Grund e iner Konzess ion gemäß § 4 Abs . " 1 abge

schlos sen wurden ( Versicherungsbestand ) ,  kann nach Maßgabe der 

f o lgenden Best immungen ohne zust immung der Ver s icherungsnehmer in 

s e iner Gesamthe it oder t e i lwe i s e  auf e in anderes Ver s icherungs

unternehmen übertragen werden . 

( 2 )  Ein i nl ändi s ches Vers i cherungsunternehmen k ann se inen 

Bestand auf ein anderes in ländi sches Vers icherungsunternehmen 

oder e in Ver s i cherungsunternehmen mit S i t z  in e inem Vertragsstaat 

übertragen . Der Bestand kann auch auf e ine im I n l and oder in 

.. 
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e inem anderen Vertrags staat erri chtete Zwei gn i eder l assung e ines 

Ver s icherungsunternehmens mit S it z  auBerhalb der Vertragsstaaten 

übertragen werden , sowe i t  in ihm nur Risken entha lten s ind ,  d i e  

im j ewe i l igen Staat be legen s ind . Die Belegenheit d e s  R i sikos 

r i chtet s i ch nach § 2 Z 2 des Bundesgesetz es über i nterna t i onales 

Vers i cherungsvertragsrecht für den Europä i s chen W i rtschaftsraum 

in der j ewe i l s  ge ltenden Fassung . 

( 3 )  D i e  i n l ändis che Zwe ignieder lassung e ines ver s icherungs

unternehmens mit s i t z  auBerhalb der Vertragsstaaten kann i hren 

Bestand auf e i n  i n ländis ches Ver s icherungsunternehmen , e in Ver s i 

cherungsunternehmen m it S it z  i n  e inem Vertragsstaat oder eine 

andere inländ i s che Zwe igniederlassung e ines Vers icherungsunter

nehmens m i t  S i t z  außerhalb der Vertragsstaaten übertragen . 

S 1 3 a . ( 1 )  D i e  Bestandübertragung bedarf der Genehmigung 

durch d i e  Ver s i cherungsauf s i chtsbehörde . Ebenso bedürfen Rechts

geschäfte der Genehmigung , die e ine Gesamtrechtsnach fo l ge herbe i

führen . Die Genehmigung i st z u  versagen , wenn die I nteressen der 

Vers i cherten n i cht ausre ichend gewahrt s ind . 

( 2 )  I st das übernehmende Unternehmen e in i n länd i sches Ver

s i cherungsunternehmen oder d i e  i n l änd ische Zwe ignieder l a ssung 

e ines Ver s i cherungsunternehmens mit s it z  außerh a l b  der Vertrags

staaten , so i st d i e  Genehmigung auch zu versagen , wenn e ine nach

t e i l ige Auswirkung der Übertragung auf das Gesamtgeschäft des 

übernehmenden Ver s i cherungsunternehmens ( der übernehmenden 

Zweigni eder lassung ) zu befürchten i st oder das übernehmende Ver

s i cherungsunternehmen ( d i e  übernehmende Zwe i gn i eder l as sung ) nach 

der Übertragung n i cht über d ie erforder l i chen E igenm itte l  ver

fügt . Wird d i e  Eigenm itte lausstattung der Zwe ignieder l a ssung auf 

Grund einer Genehmigung gemäß § 5a Abs . 1 von der z uständ i gen 

Behörde e ines anderen vertragsstaates überwacht , so darf d i e  Ge

nehmi gung nur erte i lt werden , wenn d iese Behörde bes chei n igt , daß 

das Vers icherungsunternehmen nach der Übertragung über d ie für 

se ine gesamte Tät i gke i t  in den Vertragsstaaten erforder l i chen 

E i genm ittel verfügt . 
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( 3 )  Überträgt e in i n ländi sches Ver s icherung sunternehmen den 

Bestand e iner Zwe ignieder lassung in e i nem Vertragsstaat , so i st 

vor der Genehm igung d i e  zuständ ige Behörde d ieses staates zu 

hören . Hat s ich d i ese Behörde i nnerha lb von dre i  Monaten , nachdem 

d i e  M i tte i lung über d i e  Bestandübertragung be i i hr e ing e langt 

i st , n i cht geäußert , so wird angenommen , daß s i e  gegen d i e  Über

tragung keinen Einwand hat . 

( 4 )  Hat das übernehmende Ver s icherungsunternehmen s e i nen 

S it z  i n  e inem anderen Vertragsstaat , so darf die Genehm igung nur 

erte i lt werden , wenn d i e  zuständ ige Behörde d ieses staates be 

sch e i n igt , daß das übernehmende Vers i cherungsunternehmen nach der 

Übertragung über d i e  erf order l ichen Eigenmitte l verfügt . 

( 5 ) Gehören zum übertragenen Bestand R i sken , d i e  i n  anderen 

Vertrags staaten be l egen s ind , so darf d i e  Genehmi gung nur ert e i l t  

werden , wenn d i e  zuständigen Behörden d i eser staaten der Über

tragung zust immen . Hat s i ch e ine solche Behörde i nnerha l b  von 

dre i Monaten , nachdem die Mitte i lung über d i e  Bestandübertragung 

be i ihr e inge l angt ist , n i cht geäußert , so g i lt d i e  Zust immung 

a l s  erte i lt . 

§ 13b .  ( 1 )  Bedarf e in Vers icherungsunternehmen m i t  S i t z  

außerhalb der Vertragsstaaten für d i e  Übertragung des Bestandes 

e iner Zwe ign i eder lassung i n  e inem Vertragsstaat e iner Besch e i n i 

gung d e r  österr e i ch i schen Vers i cherungsauf s i chtsbehörde ent

sprechend § 1 3 a  Abs . 2 zwe iter Satz , so ist d i e  Ver s i cherungsauf

s ichtsbehörde zur Ausste l lung e iner solchen Besche i nigung ver

p f l i chtet . D i e  Ablehnung der Ausstel lung der Besche inigung hat 

m i t  Bescheid zu erfo lgen . 

( 2 )  Überträgt e in Ver s icherungsunternehmen m i t  s i t z  in e inem 

anderen Vertragsstaat den Bestand e iner Zwe ign i eder l a ssung im 

I n l and , so hat d i e  Ver s i cherungsau f s i chtsbehörde , wenn s i e  

dagegen E i nwände hat , diese gegenüber der zuständ igen Behörde des 

S it z  staats i nnerha l b  von dre i Monaten , nachdem d i e  Mitte i lung 

über d i e  Bestandübertragung be i ihr e inge l angt i st , zu äußern . 
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( 3 )  I st für d i e  Übertragung des Bestandes e ines Ver

s i cherungsunternehmens mit s i t z  in e i nem anderen Vertrags staat 

eine Besche inigung der österreich ischen Ver s i cherungsau f s i chtsbe

hörde entsprechend § 1 3 a  Abs . 4 erforder l i ch ,  so i st d ie Ver

s i cherungsaufsichtsbehörde z ur Ausstel lung e iner solchen Be

s cheinigung verp f l i chtet . Die Ablehnung der Aus ste l lung der Be

s cheinigung hat gegenüber dem übernehmenden Ver s i cherungsunter

nehmen mit Besche i d  zu erfolgen . 

( 4 )  Gehören zu dem von e inem Vers i cherungsunternehmen m i t  

s i t z  i n  e inem Vertrags staat übertragenen Bestand Ri sken , d i e  im 

I nl and bel egen s ind , so hat d i e  Vers i cherungsauf s i chtsbehörde 

ihre e ntsprechend § 1 3 a  Abs . 5 erforderl iche Zustimmung z ur Über

tragung zu verwe igern , wenn d i e  I nteressen der Vers i cherten n i cht 

ausre i chend gewahrt s ind . D i ese Erk lärung hat i nnerh a l b  von dre i 

Monaten , nachdem d i e  Mitte i lung über d i e  Bestandübertragung be i 

der Ver s i cherungsau f s i chtsbehörde e i nge langt i st , gegenüber der 

z uständ i gen Behörde des S i t z staats sowie m i t  Besche i d  gegenüber 

dem Vers i cherungsunternehmen zu erfolgen . 

§ 1 3 c . ( 1 )  D i e  Rechte und P f l i chten aus den z um übertragenen 

Bestand gehörenden Vers i cherungsverträgen gehen m i t  der Genehm i 

gung d e r  Bestandübertragung a u f  das übernehmende Ver s i cherungs

unternehmen über . D i eses hat den betrof fenen Vers i cherungsnehmern 

d i e  Bestandübertragung mit zute i l en .  

( 2 )  Der Ver s i cherungsnehmer ist berecht igt , den Ver

s i cherungsvertrag zum Ende der versi cherungsperiode , während 

derer er von der Bestandübertragung Kenntnis erl angt hat , zu 

künd igen und den auf d i e  Z e i t  nach der Beend i gung des Ver

s i cherungsverhältnisses entfa l l enden Te i l  der Prämi e  unter Abzug 

der für d i e s e  Z e it aufgewendeten Kosten z urück zufordern. Auf e ine 

Vere inbarung , d i e  von d i eser Best immung abwe i cht , kann s i ch der 

Ver s i cherer n i cht beru fen . 

( 3 )  Besteht d i e  Gefahr , daß be i ei ner Übertragung des Ver

s i cherungsbestandes zu Zwecken der Sani erung durch Künd i gungen 

gemäß Abs . 2 d i e  I nteres sen der Ver s i cherten verletzt werden , 
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oder d ient e ine Übertragung des Ver s i cherungsbestandes aus

s ch l ießl ich der Strukturveränderung i nnerhalb e ines Kon z erns , 

ohne daß dadurch d i e  I nteressen der Ver s i cherten berührt werden , 

so hat d i e  Ver s i cherungsauf s i chtsbehörde auf Antrag des über

nehmenden Vers i cherungsunternehmens die Kündigung auszusch l i eßen . 

( 4 )  Abs . 2 g i lt n i cht für d i e  Übertragung des gesamten Ver 

s i cherungsbestandes , d ie im Übergang des gesamten Vermögens e ines 

Ver s icherungsunternehmens auf e in anderes oder i n  dem von e inem 

Ver s i cherungsvere i n  auf Gegense itigkeit gemäß § 6 1a e ingebrachten 

gesamten Ver s i cherungsbetr i eb entha lten i st . D i e  Übertragung des 

gesamten Vermögens , das der in ländi schen Zwe i gni eder l a ssung e ines 

aus l ändi schen Vers icherungsunternehmens zuzuordnen i st , g i lt a l s  

Übergang d e s  gesamten Vermögens . "  

1 7 . § 1 4  l autet : 

" §  1 4 . ( 1 )  D i enst l e i stungsverkehr l i egt vor , wenn Ver

s icherung sunternehmen mit s i t z  in e inem Vertragsstaat Ver

s i cherungsverträge für in e i nem anderen Vertragsstaat belegene 
R i sken n i cht über e i ne in d i esem Vertrags staat err i chtete 

Zwe ign i eder l a s sung absch l i eßen . Der D i enst l e istungsverkehr für im 

I n land belegene R isken ist nach Maßgabe der folgenden Be

st immungen z u l ä s s ig . 

( 2 )  Unternehmen im S inn des § 4 a  Abs . 1 Z 1 s ind zum D i enst

l e i stung sverkehr n i cht berecht igt , wenn d i e  dort ange führten Vor

aussetzungen für d i e  Versagung der Konzess ion vor l i egen . 

( 3 )  Der Dienst l e i stungsverkehr i st z u läss ig , wenn d i e  zu

s tänd ige Behörde des s i t z staats der Ver s i cherungsau f s i chtsbehörde 

1 .  e ine Bescheinigung darüber übermittelt hat , daß das Ver

s icherungsunternehmen über d i e  erforder l ichen E igenm ittel 

verfügt , 

2 .  d i e  ver s i cherungszwe ige , d i e  das Ver s i cherungsunternehmen 

betreiben bedarf , und d i e  Art der Ri sken , d i e  es im 

Dienst l e istungsverkehr decken wi l l , m itgete i lt hat . 

( 4 )  Der D i enst l e i stungsverkehr darf aufgenommen werden , 

soba ld d i e  zuständige Behörde des s i t z staats dem Ver s i cherungs-
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unternehmen d i e  Mitte i lung gemäß Abs . 3 zur Kenntn i s  gebracht 

hat . 

( 5 )  Ändert s ich d i e  Art der Ri sken , d i e  das Vers icherungs

unternehmen im D i enst l e i stungsverkehr decken w i l l , so i st inso

we i t  der D i enst l e i stungsverkehr nur zuläss i g , wenn d i e  z uständige 

Behörde des s itz staats dies der Ver s i cherungsauf s i chtsbehörde 

m itgete i lt hat . Der D ienst l e i stungsverkehr darf aufgenommen 

werden , soba l d  die zuständige Behörde des s i t z  staats dem Ver

s icherungsunternehmen d i ese Mitte i lung z ur Kenntni s  gebracht hat . 

( 6 )  Be i Ri sken , d i e  n i cht unter d i e  An lage B z um Bundesge

set z über i nternat iona les Ver s i cherungsvertragsrecht für den 

Europä i schen Wirtscha ftsraum in der j ewe i l s  g e ltenden Fassung 

f a l l en , i st dem Ver s i cherungsnehmer vor Absch luß des Ver

s icherungsvertrages mit zute i len , von we l chem staat aus der Ver

trag im D i enst l e i stungsverkehr abgesch lossen wird . Wenn dem Ver

s i cherungsnehmer Unter lagen zur Ver fügung geste l l t  werden , muß 

d i e s e  Mitt e i lung dar in enthalten sein . 

( 7 )  Der D i enst l e i stungsverkehr ist zu untersagen , sowe it d i e  

Voraussetzungen gemäß § 7 Abs . 6 vor l i egen . "  

1 8 . § 1 5  ent fä l l t . 

1 9 . § 1 6  l autet : 

" §  1 6. 1 )  Beabs ichtigt e in inländi sches Ver s i cherungs 

unternehmen , in e inern oder mehreren anderen Vertragsstaaten den 

D i enst l e i stung sverkehr auf zunehmen , so hat es d i e s  der Ver

s i cherungsauf s i chtsbehörde m i tzute i l en und dabei d i e  Art der 

Ri sken , die es decken wi l l , anzugeben . 

( 2 ) Bestehen gegen d i e  Aufnahme des D i enst l e i stungsverkehrs 

k e ine Bedenken , so hat d i e  Ver s icherungsau f s i chtsbehörde i nner

h a l b  e ines Monats , nachdem die Mittei lung gemäß Abs . 1 be i ihr 

e inge l angt i st , den zuständigen Behörden der staaten , i n  denen 

der D i enst l e i stung sverkehr aufgenommen werden sol l , d i e  Ver

s i cherungszwe ige , die das Unternehmen betreiben darf , und d i e  Art 

der R i sken , d i e  es im D i enst l e i stungsverkehr decken w i l l ,  mitzu-
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te i len . G l e ich z e i t i g  i st zu beschein igen , daß das Ver s icherungs

unternehmen über d i e  erforder l ichen Eigenm i tte l verfügt . D i e  Ver

s icherungsau f s ichtsbehörde hat das Vers icherungsunternehmen von 

dieser Mitte i lung unverzüg l ich zu verständ igen . 

( 3 )  Liegen d i e  Voraussetzungen für d i e  Mitte i lung gemäß 

Abs . 2 n i cht vor , so hat d i e  Ver s icherungsauf s ichtsbehörde d i e s  

gegenüber dem Vers icherungsunternehmen m i t  Besch e i d  auszu

sprechen . Die Vers i cherungsau f s ichtsbehörde i st verp f l i chtet , 

diesen Besche id spätestens e inen Monat nach E i n langen der Mit

t e i lung gemäß Abs . 1 zu er l assen . 

( 4 )  Ändert s i ch d i e  Art der Ri sken , d i e  das Ver s i cherungs

unternehmen im D i enst l e i stungsverkehr decken wi l l , so hat es d i es 

der Ver s i cherungsau f s i chtsbehörde mitzut e i l en . Bestehen dagegen 

keine Bedenken , so hat d i e  Ver s i cherungsauf s i chtsbehörde den zu

ständigen Behörden der davon betrof f enen staaten i nnerh a l b  e ines 

Monats , nachdem d i e  Mitte i lung des Vers i cherungsunternehmens be i 

ihr e i nge l angt ist , d i e  Änderung mitzute i len und das Ver

s i cherungsunternehmen h i evon unver züg l i ch zu vers�ändigen . Liegen 

d i e  Voraussetzungen für diese Mitte i lung n i cht vor , so hat d i e  

Ver s i cherungsau f s i chtsbehörde d i es gegenüber dem Ver s i cherungs

unternehmen mit Bescheid auszusprechen . Die Ver s i cherungsau f 

s i chtsbehörde ist verp f l i chtet , d iesen Besche id spätestens e inen 

Monat nach E i n l angen der Mittei lung des Ver s i cherungsunternehmens 

zu e r lassen . "  

2 0. § 1 7  ent fä l lt . 

2 1 .  § 1 8  samt Überschr i ft l autet : 

" L  e b e n  s v e r  s i c h  e r u n  g 

§ 1 8 .  ( 1 )  Mit dem Antrag auf Ert e i lung der Konz e s s i on z um 

'Betr i eb der Lebensversi cherung ( Z  1 9  bis  2 3  der Anlage A zu 

d i esem Bundesgeset z )  s ind d i e  für d i e  Erst e l lung der Tar i f e  und 
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d i e  Berechnung der vers i cherungstechni schen Rückste l l ungen 

verwendeten ver s icherungsmathemat i schen Grundlagen vorz u l egen . 

( 2 )  D i e  Ver s i cherungsunternehmen haben der Ver s i cherungs

auf s i chtsbehörde j ede Änderung oder Ergänzung der in Abs . 1 an

geführten Grundlagen unverzüg l i ch mitzute i len . 

( 3 )  D i e  Präm i en für neu abgesch lossene Ver s i cherungsverträge 

müs sen nach ver s icherungsmathemat i sch begründeten Annahmen. 

ausr e i chen , um d i e  dauernde Erfü l l barkei t  der Verp f l i chtungen aus 

den Ver s i cherungsverträgen zu gewähr l e isten , insbesondere d i e  

B i l dung angemessener ver s i cherungstechn i scher Rückste l l ungen zu 

ermögl i chen . "  

2 2 . § 1 8 a  Abs . 1 Z 2 l autet : 

" 2 . wenn der begründete Verdacht besteht , daß d er Ver

s icherungsnehmer obj ekt iv an Transakt i onen m i twirkt , 

d i e  der Geldwäscherei ( § §  1 6 5  und 2 7 8a Abs . 2 stGB in 

der j ewe i l s  geltenden Fassung ) d i enen . "  

2 3 . § 1 8 a  Abs . 6 lautet : 

" ( 6 )  D i e  § §  3 9  Abs . 2 und 4 1  Abs . 1 b i s  4 ,  6 und 7 BWG in 

der j ewe i l s  geltenden Fas sung s ind anzuwenden . "  

2 4 . Nach dem § I8 a werden f o l gende § §  1 8 b  b i s  1 8 d  - samt 

Überschr i ft vor dem § 1 8 c  - e inge fügt : 

"s l8b. ( 1 )  I n  der Lebensvers i cherung s ind dem Ver

s icherungsnehmer vor Absch luß eines Ver s i cherungsvertrages über 

e i n  im I n l and be l egenes R i s iko zusät z l ich zu den Angabe n  gemäß 

§ 9 a  m i t z ute i l en :  

1 .  d i e  Beschre i bung der Le i stungen des Ver s icherers und der 

d em Ver s i cherungsnehmer h i n s i cht l ich d ieser Le i stungen 

zustehenden Wah lmög l i chke iten , 

2 .  d i e  Lau f z e it des Ver s i cherungsvertrages , 

3 .  d i e  Voraussetzungen , unter denen der Ver s i cherungsver

trag endet , 
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4 .  die Prämienza hlungswe ise und die Prämienzahlungsdauer , 

5 .  die Grundsä tze für die Berechnung der Gewinnbete i l igung , 

6 .  die Rückkaufswerte und die be itrags freien Versicherungs 

leistungen , 

7 .  die Prämienante i le für die Hauptleistung und für Neben

leistungen , 

8 .  i n  der fondsgebundenen Lebensversicherung die Kapital

anlagefonds , an denen die Anteilsrechte bestehen , und 

die Art der dar in entha l tenen Vermögenswerte , 

9 .  die Umstände , unter denen der Versicherungsnehmer den 

Abschluß des Versicherungsvertrages widerrufen oder von 

diesem zurüc ktreten kann , 

1 0. allgemeine Angaben über die für die Versicherung 

ge l tende Steuerrege lung. 

( 2 )  Während der Laufze i t  des Vers icherungsvertrages ist dem 

Vers icherungsnehmer jede Änderung hinsichtl ich der Angaben gemä ß 

Abs. 1 Z 1 bis 8 und § 9 a Abs. 1 Z 1 dieses Bundesgesetzes sowie 

§ 5a Ver sVG in der jewe i ls ge ltenden Fa ssung unverzüglich mi tzu 

te i len und jä hrlich der Stand einer erworbenen Gewinnbete i l igung 

zur Kenntn i s  zu br ingen. 

( 3 )  Di e Mi tte i lungen gemäß Abs. 1 und 2 müss .en in deutscher 

Spr ache abgefaßt sein. 

K r a n k e n v e r s i c h  e r u n  g 

S l 8e. Sowe i t  die Krankenversicherung ( Z  2 der Anlage A zu 

diesem Bundesgesetz) einer Vere inbarung gemäß § 1 7 8 f  Abs. 1 

VersVG in der jewe ils geltenden Fassung unterl iegt und die Kündi 

gung durch den Versi cherer gemäß § 8 Abs. 2 VersVG ausgeschlossen 

ist,  dar f  sie im Inland nur nach Art der Lebensversicherung 

betrieben werden , wobe i 

1 .  d i e  Prämien auf versicherungsmathematischer Grundlage 

unter Verwendung von Wa hrscheinlichkeitstafeln und 

anderen einschläg igen stati stischen Da ten zu berechnen 

s ind, 
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2 .  eine Deckungsrückstel lung (Alterungsrückste l lung) auf 

versicherungsmathema ti scher Grund lage zu bi lden ist,  

3 .  dem Versicherungsnehmer außer in der Gruppenversicherung 

vertraglich das Recht einzuräumen ist,  unter Anrechnung 

der aus der Vertragslaufzeit erworbenen Rechte und der 

Alterungsrückstel lung in einen anderen Tarif derse lben 

Versicherungsart ( §  178b VersVG) bis zum bisherigen 

Deckungsumfang zu wechseln . 

§ l 8 d .  ( 1 )  Versicherungsunternehmen , die im Inland oder in 

einern anderen Vertragsstaat die Krankenversicherung nach Art der 

Lebensvers icherung be treiben, ha ben mit dem Antrag auf Ertei lung 

der Konzess ion die für die Erstel lung der Tar ife und die Berech

nung der versicherungstechnischen Rückstel lungen verwendeten 

versicherungsma thema ti schen Grund lagen vorzulegen. 

( 2 )  Di e Versicherungsunternehmen haben der Versicherungs

aufsichtsbe hörde jede Änderung oder Ergänzung der in Abs. 1 an

geführ te n Grund lagen vor i hrer Anwendung mi tzute i len. 

( 3 )  Di e Prämi en für neu abgeschlossene oder geänderte Ver 

sicherungsverträ ge müs sen nach versicherungsma thema ti sch be

gründe ten Annahmen ausreichen , um die dauernde Er .fül lbarkei t der 

Verpf l ichtunge n aus den Versicherungsverträgen zu gewä hrleisten , 

insbesondere die Bi ldung angemessener versicherungstechnischer 

Rückstel lunge n zu ermögl ichen. " 

2 5 .  § 1 9  Abs. 1 lautet: 

" ( 1 )  Da s Deckungserforder nis umfaßt die Deckungsrück-stel

lung. In der Lebensversicherung einschließl ich der fondsgebun

denen Le bensvers icherung umfaßt das Deckungserfordernis auch di e 

Prämi enüberträge , die Rücks tel lung für noch nicht abgewicke lte 

Versicherungsfä ll e und die Rückstel lung für erfolgsabhäng ige 

Prämienrückerstattung. "  
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2 6 .  § 19a lautet: 

"5 1 9 a . Da s Deckungserfordernis bezieht sic h  auf das gesamte 

auf Grund einer Konzession gemäß § 4 Abs. 1 betr iebene Geschäft. " 

2 7 .  § 2 0  Abs. 2 erster Satz lautet: 

" Je e ine gesonderte Abteilung des Deckungsstocks ist e inzurichten 

für Lebensversicherungsverträge in j eder Währung , für Lebens ver

s icherungsverträge , sowe it die Versicherungsleis tungen in An

teilsrechten an bes timmten Vermögenswerten beste hen 

( fondsgebundene Lebensversicherung) , für die Krankenversicherung 

und für die übrigen Versicherungszweige , für die e ine Deckungs

rücksteIlung zu bilden ist. " 

2 8 .  § 2 1  lautet: 

"5 2 1 .  ( 1) Dem Deckungsstock dürfen die gemäß § 7 8  ge

eigneten Vermögenswerte unter Beachtung des § 77 Abs . 4 bis 7 ge

widmet werden. 

( 2) Die dem Deckungsstock gewidmeten Pol izzendarlehen und -

vorauszahlungen sind derjenigen Abteilung des Deckungsstocks zu 

zuordnen , die der Bedeckung des Deckungserfordernisses für den 

be tref fenden Versicherungsvertrag dient. 

( 3 )  Vermögenswerte sind dem Deckungsstock gewidmet ,  soba ld 

und so lange sie im Deckung sstock verzeichnis ( §  7 9 b  Abs. 1 )  ein

getragen sind. 

( 4 )  Die Deckungsstockwidmung von Liegenschaften , l iegen

schaftsg leic hen Rec hten und Hypothekardarlehen ist erst nach 

ihrer Anmerkung im Grundbuch zu lässig. Ansuchen um diese Anmer

kung s ind von Gerichts - und Justizverwa l tungsgebühren befre it. " 

2 9 .  An die Stelle des § 24 treten fo lgende Bestimmungen: 
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"V e r  a n t w 0 r t 1 i c h  e r A k t u a r 

S 2 4 .  ( 1 )  Vers icherungsunternehmen , die im Ra hmen i hrer 

gemäß § 4 Abs. 1 erte i l ten Konzess ion die Lebensvers icherung oder 

d i e  Krankenvers i c herung nach Art der Lebensversicherung be

tre i ben , haben e i nen verantwortlichen Aktuar und einen ste l l ver

treter zu bestellen. Für die Lebensversicherung und die Kranken

ver s i c herung können verantwortlicher Aktuar und Ste l l vertreter 

gesondert bes te l l t  werden. So l l  zum verantwortl ichen Aktuar eines 

inländischen Vers icherungsunternehmens oder seinem Ste l l vertreter 

e i n  Vorstandsmitgl ied beste l l t  werden , so obl iegt die Beste l lung 

dem Aufsi chtsrat. 

( 2 )  Zum verantwortl ichen Aktuar oder seinem Ste l l vertreter 

darf nur beste l l t  werden , wer die erforder l i c hen persönl i c hen 

Eigenschaften und die fachl i c he Eignung bes i tzt. Die fac hl i c he 

Eignung se tzt eine ausre ichende , mindestens dre i jä hr ige Berufser

fahrung als Aktuar voraus. 

( 3 )  Das Ver s i cherungsunternehmen ha t der Vers i c herungsauf

s i chts be hörde die beabs ichtigte Bes tel lung e ines verantwortl ichen 

Aktuars oder seines s tel lvertreters bekanntzugeben. Bestehen 

begründete Zwe i fel an der Erfül lung der Vorausse tzungen für die 

Bestel lung , so hat die Versicherungsaufs ichtsbe hörde der 

Bestel lung zu widersprechen und die Bestel lung e ines anderen ver

antwortl ichen Aktuars oder Ste l l vertreters zu ver langen. Kommt 

das Versicherungsunternehmen diesem Verl angen nicht nach oder be 

s te hen begründete Zwe i fel an der Erfül lung der Vorausse tzungen 

für d i e  Beste l lung auc h dieses verantwortl ichen Aktuars oder 

Ste l l vertreters , so hat die Versicherungsaufs i c htsbehörde den 

verantwortl i c hen Aktuar oder Ste l l vertreter selbst zu bestel len. 

( 4 )  Erg i bt sich nach der Bes tel lung eines verantwor tl ichen 

Aktuars oder Ste l l vertreters , daß die Voraussetzungen für seine 

Bes te l lung nicht mehr vor l iegen , oder ist aus anderen Gründen an

zunehmen ,  daß er seine Aufgaben nicht me hr ordnungsgemäß erfül len 

kann , so ha t die Vers icherungsaufs ichtsbehörde die Beste l lung 

e ines anderen verantwortl ichen Aktuars oder Ste l l vertreters zu 
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verl angen. Kommt das Versicherungsunternehmen diesem Ver langen 

nicht nach oder bestehen begründete Zweifel an der Erfül lung der 

Voraussetzungen für die Bestel lung des neuen verantwortl ichen 

Aktuars oder Ste l l vertreters, so ha t die Versicherungsauf

sichtsbehörde den verantwortlichen Aktuar oder Ste l l vertreter 

selbst zu bestellen . 

( 5 ) Das Ausscheiden eines verantwortl ic hen Aktuars oder 

Ste l l vertreters ist der Versicherungsau fsic htsbehörde unverzüg

l ich mitzutei len. 

§ 2 4 a .  ( 1 ) Der verantwortliche Aktuar hat darauf zu achten, 

daß die Erstel lung der Tarife und die Berechnung der vers iche

rungstechnischen Rückstel lungen in der Lebensvers icherung und in 

der Krankenversicherung nach den dafür geltenden Vorschr i f ten und 

versicherungsma themati schen Grundlagen erfolgt. Der verant

wortl iche Aktuar hat unter Bedachtnahme auf die Erträge aus den 

Kapital anlagen auch zu beurtei len, ob nach diesen versicherungs

ma thema ti schen Grund lagen mit der dauernden Erfül lbarkeit der 

Verpf l i chtungen aus den Versicherungsverträgen gerechnet werden 

kann. 

( 2 )  Der Vorstand oder die Geschä f tsleitung der Zwe ignieder

las sung eines aus l ändischen Versicherungsunternehmens hat dem 

verantwortlichen Aktuar alle Informa tionen zur Verfügung zu stel

len, die dieser zur Erfül lung se iner Aufga ben gemäß Abs. 1 benö

tigt. 

( 3 ) Der verantwortl iche Aktuar hat dem Vors tand oder der Ge

schä f tsleitung der Zwe igniederlassung eines aus l änd ischen Ver

sicherungsunternehmens jä hrlich gleichz e i tig mit der Erte i lung 

oder Versagung des Bestätigungsvermerks ( §  8 1a Abs . 2 )  schr i f t

l ich einen Ber icht über die Wa hrnehmungen bei Ausübung seiner 

Tätigke i t  gemäß Abs. 1 im vorangegangenen Geschä f ts ja hr zu er

s ta tten . In diesem Ber icht sind insbesondere die Gründe für die 

une ingeschränkte Ertei lung, die Einschränkung oder die Versagung 

des Bes tätigungsvermerks darzustellen. Das Versicherungsunter-
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nehmen hat den Bericht der Versicherungsaufsichtsbehörde gleich

zeitig mit dem Beric ht gemä ß § 8 3  vor zulegen. 

( 4 ) Ste l l t  der verantwortliche Aktuar bei Ausübung seiner 

Tätigkeit gemäß Abs. 1 fest, daß die Ers tel lung der Tar ife und 

die Berechnung der versicherungstechnischen Rücks te l lungen nicht 

nach den dafür geltenden Vorschrif ten und versicherungsmathema 

tischen Grundl agen erfolgt oder daß die dauernde Erfül lbarkeit 

der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen gefährdet ist, 

so hat er darüber unverzüg lich dem Vorstand oder der 

Geschä f tsleitung der Zwe igniederlassung eines aus ländischen Ver

s icherungsunternehmens zu ber ichten. Trägt der Vorstand oder die 

Geschä f tsleitung der Zwe igniederlassung den Vorstel lungen des 

verantwortl ichen Aktuars nicht Rechnung, so hat der verantwort

liche Aktuar dies unverz üglich der Versicherungsaufsichtsbehörde 

anzuzeigen. " 

3 0. § 2 5  Abs. 1 lautet: 

" ( 1 )  Er löschen au f Grund der Einstel lung des Geschä f tsbe 

tr iebes eines Ver sic herungsun ternehmens die Versicherungsver

hä ltnisse , so ha ben die Anspruchsberechtigten aus den Ver

sic herungsverträgen in der Lebensvers icherung und in der nach Art 

der Lebensversicherung betriebenen Unfa l l versicherung, soweit 

ihre Ansprüche in da s Deckungserfordernis einzubeziehen waren, 

Anspruch auf den Betrag, der zum Deckungserfordernis für ihre 

Versicherungsverträge im gleichen Verhä l tnis s teht wie der Ge 

samtbetrag der Werte des Deckungsstocks zum gesamten Deckungser

fordernis,  höchstens aber auf den Betrag des auf s ie entf a l l enden 

Deckungserfordernisses. " 

3 1 .  § 3 5  Abs. 2 lautet: 

" ( 2 )  Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann die Erte ilung 

der Konzession für weitere Versic herungszweige von e iner ent

sprechenden Erhöhung des Gründung sfonds abhängig machen, wenn 

die ser noch nicht zurückge z ahl t wurde und die Bes treitung der 
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durch die Aufnahme des Betriebes dieser Vers icherungszwe ige ent

s te henden Kosten anders nicht gesichert erscheint. " 

3 2 . § 58  Abs . 1 erster Satz lautet: 

" Übere inkommen, durch die der Versicherungsbestand eines Vere ins 

in seiner Gesamtheit oder te ilweise auf ein anderes Unternehmen 

übertragen wird, bedürfen, unbeschadet des § 1 3 a ,  der Zustimmung 

des obers ten organs. "  

3 3 .  § 6 1 a Abs. 4 dri tter Satz lautet: 

" Die Genehmigung der Einbr ingung durch die Vers icherungsauf 

sichtsbe hörde gemäß § 13 a Abs. 1 i s t  auch zu versagen, wenn die 

Interessen der Mi tglieder aus dem Mi tgliedschaftsverhä l tnis nicht 

ausre ichend gewahrt sind. " 

3 4 .  § 6 3  Abs. 2 bis 4 lautet: 

" (2) § 4 Abs. 6 Z 4 ,  § 11 Abs. 3 ,  § 17b,  § 17 c Abs. 2 und 

§ 2 4 a  Abs . 3 sind auf klei ne Versicherungsvere ine nicht anzu

wenden. 

(3 ) Di e §§ 7 3 b  bis 7 3 h  sind nur auf solche k leine Versi che

rungsvereine anzuwenden, deren verrechnete Prämien in dre i 

aufeinanderfo lgenden Geschäftsjahren in der Lebensversicherung 

jewe i ls 5 00. 000 ECU, in anderen Versicherungszwe igen insgesamt 

jewe i ls 1 Mi o. ECU überstiegen haben. Das Eigenmi tte lerfordern is 

kleiner Versicherungsvereine, die diese Voraussetzung nicht 

erfül len, ist nach § 4 Abs. 6 Z 2 zu beurtei len. Für die Kapital

anlage kleiner Versicherungsvereine können in die Satzung 

gegenüber den §§ 7 8  und 7 9  einschränkende Bestimmungen aufge

nommen werden, sowe it dies den besonderen Verhä ltni ssen der 

kle inen Vers icherungsvereine entspricht. 

( 4 )  Auf aus ländische Vers icherungsunterne hmen mit Si tz in 

einem Ver tragsstaat, die nach dem Recht i hres si tzs taates nicht 

über eine Eigenmi tte lausstattung verfügen müssen, die den Ri cht

li nien 7 3 /2 3 9 /EWG (ABl. Nr . L 2 28 vom 16 . August 1 9 7 3 ,  S. 3 )  und 

7 9 /26 7 /EWG (ABI.Nr. L 63 vom 13 . März 1 9 7 9 ,  S. 1) entspricht, 
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sind § 7 Abs. 2 Z 2, § 1 3 a  Abs. 4 und § 14 Abs. 3 Z 1 nicht anzu

wenden. " 

3 5 .  Die S§ 64 und 65 lauten: 

" B  e t r a g s m ä ß i 9 e B e s c h r ä n k u n 9 

S 64 . Die s atzung eines kleinen Versicherung svereins oder 

ein B eschluß des s atzungsmäßig hi efür zuständigen Organs hat 

einen Höchstbetr ag festzu setzen, bi s zu dem der Verein übe r 

nommene Gefahren tragen darf. Dieser Beschluß bedarf der Ge

nehmigung der Versicherungsaufsichtsbehörde. Auf i hn ist § 4 

Abs. 6 Z 2 anzuwenden. 

Ü b e  r s c h r e i t u n 9 d e s 

G e s c h ä f t s b e r e i c h s 

S 65. Über schreitet der Gesc hä ftsbetr ieb eines kleinen Ve r

sicherung svereins die im § 62 Abs. 1 und 2 festgesetzten Grenzen , 

so hat die Ver sic herung saufsic htsbehörde unter Setzung einer 

angemessenen Frist anzuordnen, daß nach Wahl des Vereins entwed er 

der Geschä f tsbetr i eb wi eder auf diese Grenzen eingeschränkt wird 

oder die für einen Verein , der k ein kleiner Ver sicherungsverein 

ist, geltenden Vor schrif ten eingehalten werden. Wi rd dieser 

Anordnung nicht entsproc hen, so hat die versicherungsaufsichts

behörde den Geschäf tsbetr ie b zu untersagen. Die Untersagung wirkt 

wie ein AUf lösung sbeschluß. " 

3 6 . An den § 7 3 a  wird folgender Abs. 3 angefügt: 

" ( 3 )  B ei kleinen Ver sicherungs vereinen s ind der Ris ikorück

l age 1 0  vH des Jahreser folges so lang e zuzuführ en, bis sie 25 vH 

des s atzungsmä ßig vorgeschriebenen Betr ages der Sic herhei tsrück

l age err eicht. Die Risikorück lage i st vor der Sicherheits rücklage 

zur Deckung von Ver lusten zu verwenden . "  
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3 7 .  § 7 3 b  Abs. 1 laute t: 

" ( 1 )  Die Vers icherungsunternehmen haben zur Sicherung der 

dauernden Erfüllbarke it ihrer Verpflichtungen aus Vers icherungs

ver trägen für ihr gesa mtes Geschä f t  jederzeit Eigenmittel in dem 

si ch aus der Anlage D zu di esem Bundesgesetz ergebenden Ausmaß,  

mindestens jedoch im Ausmaß der in den § §  7 3 f  Abs. 2 und 3 und 7 3 g  

Abs. 5 genannten Beträge zu halten. Di e Eigenmittel müssen im 

Zeitpunkt i hrer Berechnung frei von jeder vor hersehbaren Steuer

schuld sein oder angepa ßt werden , sofern Ertragss teuern den 

Be trag verringern , bis zu dem die genannten Eigenmittelbestand

te i le für die Ri siko- oder Verlustabdeckung verwendet werden 

können. "  

3 8 .  Di e Überschrift de s § 74 la ute t "Meldung der Kapitalan

lagen" . Abs. 1 und di e Absa tzbezeichnung be im Abs. 2 entfallen. 

3 9. An di e Ste lle des bi sher igen § 7 5  tr itt folgende Be

sti mmung : 

" V e r  b r a u c h e r k r e d  i t e 

§ 75 . Auf Verbraucherkredite , die ein Versicherungsunter

ne hmen im Rahmen der Kapitalanlage gewä hrt, ist § 3 3  BWG in der 

jewe ils ge ltenden Fassung anzuwenden. "  

4 0. An die Stelle der bi sher igen § §  7 7  bi s 7 9  treten 

folgende Bestimmungen: 

"B e d e c k u n g d e r  v e r s i c h  e r u n  g s

t e c h n i s c h e n R ü c k s t e l 1 u n g e n  

§ 77. ( 1 ) Di e versicherungstechni schen Rückstellungen für 

da s gesa mte auf Grund einer Konzess ion gemä ß  § 4 Abs.  1 be

tr iebene Geschäft si nd nach den folgenden Be stimmungen zu be 

decken. 

'. 

376/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)28 von 224

www.parlament.gv.at



- 27 -

( 2) versic herungstechnische Rückstel lungen, für die nicht 

gemäß § 20 Abs. 1 ein Deckungsstock zu bi lden ist, s ind nach 

Abzug der Anteile der Rückversicherer zu bedecken. 

( 3 ) Die vers icherungstechnischen Rückstel lungen aus der 

übernommenen Rückvers icherung müssen nicht bedeckt werden, sowe it 

die versicherungstechnischen Rückste l lungen eines Vorversicherers 

mit sitz im Inland oder in einern anderen Vertragsstaa� o hne Abzug 

des Rückve rs ic herungsante ils bedeckt werden. 

( 4 )  Bei der Bedeckung der ve rsicherungstechnischen Rückstel

lungen ist auf Siche rheit, Rentabil ität und den Bedarf an f lüs

sigen Mitte ln sowie auf eine angemessene Mischung und Streuung 

Bedacht zu nehmen. 

( 5 ) Vermögenswe rte können zur Bedeckung der versicherungs

tec hnischen Rückstel lungen nur unter Abzug der Schulden, die mit 

dem Vermögenswert in einern wirtschaftl ichen Zusammenhang stehen, 

herangezogen werden. 

( 6) Wertpapiere, die zur We rtpapierdeckung gemäß § 14 Abs. 5 

und Abs. 7 Z 7 EStG 1 9 8 8  in der jewe il s ge ltenden Fassung ver

wendet werden, dürfen zur Bedeckung der versicherungs technischen 

Rückstel lungen nicht herangezogen werden. 

( 7 )  Darl ehen und einmal ausnütz bare Kred ite, Gutha ben und 

Forderungen dürfen zur Bedeckung der vers icherungstechnischen 

Rückste llungen nur herangezogen werden, wenn der Schuldner, bei 

treuhändiger Ve rwaltung der Treuhänder, und der Bürge auf jedes 

Aufrechnungs- oder Zurückbeha ltungsrecht schriftl ic h  verzic hte t 

ha ben. Wertpapie re dürf en zur Bedeckung der vers icherungstech

nischen Rückstel lungen nur he rangezogen werden, wenn der Ver

wa hrer auf jedes Aufrechnungs- oder Zurückbeha ltungsrecht 

schriftl ic h  ve rzichtet hat. 

( 8 ) Di e Bedeckung der versicherungstechnischen Rücks te l lun

gen in der fondsgebundenen Lebensversicherung ( §  20 Abs. 2) ha t 

in Anteilen an Ka pitalan l agefonds von Kapi talanlagegesel lschaften 

mit sitz in einern Ve rtragsstaat zu erfo lgen. Für Zwecke der vor

übergehenden Ve ranl agung dürfen bis zu 1 0  vH des Deckungsstocks 

für die fondsgebundene Le bensversicherung in Bankguthaben beste-
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hen.  Die § §  7 8  bis 7 9 a sind auf die fondsgebundene Lebensversi

cherung nicht anzuwenden. 

G e e i g n e t e V e r  m ö g e n  s w e r  t e 

5 7 8 . ( 1 ) Zur Bedeckung der versicherungstechn ischen Rück

s te l lungen sind geeignet: 

1 .  an e iner Wertpapierbörse im In land, in e inem Vertragsstaat 

oder sonstigen Vol lmitgliedstaat der Organisation für 

wir tschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( OECD) amt

l ich notierte oder an einem anderen anerkannten, gerege l 

ten, f ür das Publ ikum offenen und ordnungsgemäß funktio 

nierenden Wertpapiermarkt in einem dieser staaten gehan

delte Schuldverschreibungen, 

2 .  sonstige Wertpapiere des Bundes, e ines Bundeslandes, der 

Gemeinde Wien, eines anderen Vertrags s taates oder eines 

Gliedstaates eines anderen Vertragsstaates und sonstige 

Wertpapiere, für deren Rüc kza hlung und Ver�insung der 

Bund, ein Bundesl and, die Gemeinde Wien, ein anderer Ver

tragsstaat oder ein Gliedstaat eines anderen Ver trags

staats ha ftet, 

3 .  sonstige Sc huldverschreibungen, Anleihen und andere ver

zinsliche Geld- und Kapita lmarktpapiere von Unternehmen 

mit Sitz im Inland, in einem Vertrags staat oder sons tigen 

VO l lmitgliedstaat der OECD, solange sie kurzfristig ver

äußert werden können, 

4 .  an e iner Wertpapierbörse im Inland, in einem Ver tragsstaat 

oder sonstigen VOl lmitgliedstaa t der OECD amtl ich notierte 

oder an einem anderen anerkannten, gerege l ten, für das 

Publ ikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Wert

papiermarkt in einem dieser Staaten gehande l te Aktien, 

verbriefte Genußrechte von Kapitalgesellschaften und son

stige verbriefte Forderungen, die nac h den im Inland oder 

in anderen Vertrags staaten ge ltenden Vorschriften als Be-
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standtei l der Eigenm i ttel von Kreditinsti tuten oder Ver

s i cherungsunternehmen anerkannt werden , 

5 .  sonstige Akti en von Unternehmen mit Si tz im I n l and , in 

einem Vertr agsstaat oder sonstigen VO l lmitg l i edstaat der 

OECD, solange s i e  kur z fristig veräußer t  werden können , 

6 .  Antei l e  an koordinier ten Organ i smen für gemeinsame An lagen 

in Wertpap i eren im Sinn der Richtl ini e 8 5 j 6 1 1 j EWG (AB l .  

Nr. L 3 7 5  vom 3 1 . Dez ember 1 9 8 5 , S. 3 ) , 

7 .  Dar l ehen , einmal ausnütz bare Kred i te und sonstige Forde

rungen aus Dar lehen und einmal ausnütz baren Kred i ten an 

eine in ländische Gebi etskörperschaf t oder eine Gebi ets

körperschaf t eines anderen Vertragsstaates , an Gemeinden 

mit Ausnahme der Bundeshauptstadt Wi en jedoch nur , sofern 

die Erträge au s gesetz l i ch geregelten Abgaben verpfändet 

werden , 

8 .  Dar lehen, einmal au snütz bare Kredite und sons tige Forde

rungen aus Dar l ehen und einmal ausn ütz baren Kred i ten , für 

deren Rück z ahlung und Ver z insung eine inländische Gebi ets

körperschaf t oder eine Gebi etskörperschaf t eines anderen 

Vertragsstaates haf tet , im Fal l der Haftung von Gemeinden 

mit Ausnahme der Bundeshauptstadt Wi en jedoch nur , sofern 

d i e  Erträge au s gesetz l ich geregel ten Abgaben verpfändet 

werden , 

9 .  Hypothekardarl ehen und einmal ausnütz bare Hypothekar

kred i te auf Liegenschaf ten oder in einem öffentl ichen Buch 

eingetragenen l i egensc haftsgleichen Rechten , d i e  im Inland 

oder in einem anderen Vertr ags staat bel egen s ind ,  bi s zu 

einer Belastung von 6 0  vH des Verkehr swertes der 

L i egenschaf t oder des l i egensc haf tsgleichen Rechtes , so

f ern d i eser Verkehrswert durch ein Schätzgutachten eines 

al lgemein beeideten gerichtl ichen Sachverständigen oder 

auf eine sonstige geeignete Wei se nachgew i es en i s t  und die 

L i egenschaf t während der Lauf z ei t  des Dar l ehens aus

reichend feuerversichert i st, 
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1 0. Darlehen, einmal ausnützbare Kredi te und sonstige Forde

rungen aus Darlehen und einmal ausnützbaren Kred iten an 

ein Kred itinstitut mi t Si tz im In land, in einem Ver trags

staat oder sonstigen VOl l mitgl iedstaat der OECD sowie Dar

lehen, einmal ausnützbare Kredite und sonstige Forderungen 

aus Darlehen und einmal ausnützbaren Krediten , für deren 

Rückzahlung und Verzinsung ein solches Kred itinstitut 

ha ftet, 

1 1 .  Darlehen und einma l ausnütz bare Kredite, für die amtl ich 

notierte wertpapiere, die unter Z 1 ,  2 oder 4 fallen, ver

pfändet werden, 

1 2 .  Pol izzendar lehen und -voraus zahlungen, 

1 3 .  Darlehen, einma l ausnützbare Kred ite und sonstige Forde

rungen aus Darlehen und einmal ausnützbaren Krediten, die 

sons tige ausreichende Si cherheiten aufwei sen, 

1 4 .  Liegenschaften und in einem öffentl ichen Buch eingetragene 

liegenschaftsglei che Rechte, die einen Ertrag abwerfen 

oder erwarten lassen, sofern die Angemessenheit des Kauf

prei ses durch ein Schä tzgutachten eines a l lgemein beeide

ten geri chtl ichen Sachverständigen oder auf eine sonstige 

geeignete Wei se nachgewiesen ist, 

1 5 . Anteils - und verbrie fte Genußrechte an Kapi ta lgese l l schaf

ten mi t s i tz im In land oder in einem anderen Vertrags

staat, deren einziger Unternehmensgegens tand der Erwerb 

von Liegenschaften und in einem öffentlichen Buch einge

tragenen l iegenschaftsg leichen Rechten, die einen Ertrag 

abwerfen oder erwarten lassen, die Errichtung von Gebäuden 

auf diesen Liegenschaften und die Verwa l tung dieser Lie

genschaften ist, sofern die Angemessenheit des Wertes qer 

Antei ls- und Genußrechte durch ein Schä tzgutachten eines 

a l lgemein beeideten gerichtlichen Sachvers tändigen oder 

auf eine sonstige gee ignete We ise nachgewi esen ist, 

1 6 .  Gutha ben und laufende Guthaben be i zum Bankgeschä f t  im In 

land oder in einem anderen Vertrags staat berec htigten 

Kreditinstituten, 
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1 7 .  Kassenbestände, 

1 8 .  ante i l ige Z insen von Vermögenswerten gemäß Z 1 bis 3 und 

7 bi s 1 3 ,  sofern sie auf ein gemäß Z 1 6  geeignetes Konto 

überwiesen werden. 

( 2 )  Im voraus verrechnete Z insen von Vermögenswer ten gemä ß 

Abs. 1 Z 7 bi s 1 3  sind von diesen Vermögenswerten abzuzie hen. 

( 3 )  Wer den Wertpapiere gemäß § 78 Abs . 1 Z 1 und 4 innerhalb 

eines Jahres nach Beginn ihrer Ausgabe erworben, so sind sie zur 

Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstel lungen gee ignet, 

wenn i hre Zulassung oder i hr Handel an einem anerkannten Wert

pap iermar kt in den Ausga bebedingungen vorgesehen ist. 

( 4 )  Di e Versicherungsaufsichts behörde kann einzelnen Versi

cherungsunterne hmen aus besonders berücksic htigungswürdigen 

Gründen genehmigen, Vermögenswerte anderer Art, als sie in Abs. 1 

angeführt sind, zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rück 

ste l lungen heranzuziehen. Di ese Genehmigung ist, den jewe i l igen 

Gründen für i hre Er tei lung entsprechend, ze itl ich zu beschränken. 

Mi t der Genehmigung kann festgesetzt werden, daß �erte nur zum 

Te il auf di e ver sicherungstechnischen Rückstel lungen angerechnet 

werden dürfen. 

( 5 ) Abge leitete Instrumente wie Optionen, Terminkontrakte 

und Swaps in Ver bindung mit Vermögenswer ten, die die versi che

rungstechnischen Rückstel lungen bedecken, dürfen insowe it verwen

det werden, als sie zu einer Verminderung des An lager isikos be i

tragen oder eine ordnungsgemä ße Verwa ltung des Wer tpapierbestan

des erleichtern. Di e Versicherungsaufsichts behörde kann durch 

Verordnung nähere Rege lungen über die Verwendung abge leiteter 

Instrumente tref fen, sowe it dies wegen der Si cherhe i t, Rentabi

l i tä t  und Liquidi tä t  der Vermögenswerte zur Bedeckung der versi

c herungstechnischen Rückstel lungen erforder lich ist. 
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A n r e c h n u n  g s g r e n z e n 

S 79 . ( 1 ) Vermögenswerte dürfen auf d i e  versicherungs techn i 

schen Rücks tellungen bi s zu den folgenden Sä tzen angerechnet wer

den :  

1. bis zu 5 vH: Wertpapiere gemäß § 7 8  Abs. 1 Z 1 und 3 bis 5 

desselben Unternehmens und Darlehen , einma l ausnütz bare 

Kred i te und sonstige Forderungen gemäß § 7 8  Abs. 1 Z 9 

bi s 1 1  und 1 3  an denselben Schuldner insgesamt, 

2. bi s zu 1 vH: Wertpapi ere gemäß § 7 8  Abs. 1 Z 3 desselben 

Untern ehmens, 

3. bi s zu 10 vH : Wer tpapi ere gemäß § 7 8  Abs. 1 Z 3 insgesamt, 

4. bi s zu 3 0  vH: Wertpapi ere gemäß § 7 8  Abs. 1 Z 4 - außer 

Immobi li engewi nnscheinen - und Antei le an Kap i talanlage

fonds ( §  7 8  Abs. 1 Z 6 ) , die nach den Fondsbestimmungen 

mindestens zur Hälfte nicht festverzinsliche Wertpapi ere 

entha lten dürfen, insgesamt, 

5. bi s zu 1 vH: Akti en gemä ß § 7 8  Abs. 1 Z 5 dess elben Unter

nehmens, 

6. bi s zu 5 vH: Akti en gemäß § 78 Abs. 1 Z 5 insgesamt, 

7. bi s zu 40 vH: Antei le von Kapi ta lanlagefonds (§ 78 Abs. 1 

Z 6 ) , die nach den Fondsbestimmungen mindestens zur Hälfte 

festverzinsliche Wertpa pi ere entha lten müssen , insgesamt, 

8. bi s zu 1 vH: einzelne Darlehen , einmal ausnützbare Kredite 

und Forderungen gemäß § 7 8  Abs. 1 Z 1 3 , 

9 .  bi s zu 1 0  vH: Darlehen, einma l ausnützbare Kred i te und 

Forderungen gemäß § 7 8  Abs. 1 Z 1 3  insgesamt, 

1 0. bis zu 1 0  vH: einzelne Liegenschaf ten und einzelne li egen

schaftsgleiche Rechte ( §  78 Abs. 1 Z 1 4 )  sowie mehrere 

Liegenschaften zusammen in unmi ttelbarer Nachbarschaft, 

wenn s i e  ta tsächlich als ein einziger Vermögenswer t  zu be

trachten sind, 

1 1. bi s zu 10 vH: Antei ls - und verbr i ef te Genußrechte gemäß 

§ 78 Abs. 1 Z 15 an einer einzelnen Kapi ta lgesellschaft 
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und an diese gewä hr te Darlehen gemä ß  § 7 8  Abs. 1 Z 9 

und 1 3 , 

1 2 . bis zu 3 0  vH : Vermögenswerte gemä ß  § 7 8  Abs. 1 Z 1 4  und 1 5  

sowie I mmobi l iengewinnsche ine i n  Form von Genußrechten 

( §  7 8  Abs . 1 Z 4 )  insgesamt, 

1 3 . bis zu 2 0  vH : Vermögenswerte gemä ß  § 7 8  Abs. 1 Z 1 6  insge 

sa mt, 

1 4 . bis zu 3 vH : Kassenbestände (§ 7 8  Abs. 1 Z 1 7 ) . 

( 2 )  Die Grenze gemä ß  Abs. 1 Z 1 erhöht s i c h  bis auf 1 0  vH 

und die Gren ze gemäß Abs. 1 Z 2 bis auf 3 vH, insowe i t  es s ich 

be i den Wertpa pieren um fundi erte Te i l schuldverschreibungen, 

Pfand- und Kommunalbr iefe handelt. 

( 3 )  Di e Gren zen gemäß Abs. 1 und 2 sind j ewe i ls auf das 

Deckungserfordernis be z i ehungswe ise auf di e 

versicherungstechnischen Rückstellungen, die zu ke inem 

Deckungserfordernis gehören, anzuwenden. 

( 4 )  Die Vers i cherungsaufsichtsbehörde kann einzelnen Ver s i 

cherungsunterne hmen aus besonders berücksic htigungswürdigen 

Gründen ei ne Überschre itung von Gren zen gemäß Abs . 1 oder 2 ge

nehmigen. Di ese Genehmigung ist, den j ewe i l igen Gründen f ür ihre 

Erte i lung entsprechend, z e i tli ch zu be schränken. 

B e l  e g e n  h e i t K 0 n g r u e n z 

§ 79 a .  ( 1 ) Die Ve r mögenswerte zur Bedeckung der versi che

rungstechnischen Rückstellungen müssen i m  In land oder i n  einem 

anderen Vertrags staat be legen sein. Die Vers i cherungsaufs ichts 

behörde kann Ausna hmen von der Belegenhe i t  in diesem Gebi et zu

lassen, wenn hiefür berücks ichtigungswür dige Gründe vor l iegen. 

( 2 )  Zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rück 

s te l lungen dürfen nach Maßgabe der Anlage E nur Ver mögenswerte 

herange zogen werden, die auf die gleiche Währung lauten, i n  der 

di e Ve rsicherungsverträge zu erfül len s ind. Liegenschaften und 

liegensc haftsgle iche Rechte sowie Wertpapiere, die nicht auf ei ne 

Währung lauten, ge lten als Wert in der Wä hrung des s taates, in 
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dem die Liegenschaften oder l iegensc haftsgleichen Rechte be legen 

s ind oder der Ausstel ler der Wertpap iere se inen Si tz hat. 

V e r  z e i c h  n i s s  e ;  M e I d u n g e n  

S 79 b. ( 1 )  Di e Vers icherungsunternehmen haben Verzeichnisse 

der dem Deckungsstock gewidmeten Vermögenswerte fortlaufen.d zu 

f ühren. Si e sind verpflichtet, die Verze i c hnisse a l ler zum Ende 

des Geschä f ts jahres dem Deckungsstock gewidmeten Vermögenswerte 

innerhalb von sechs Wochen nach Ende des Geschä f ts jahres der 

Vers icherungsaufsichtsbehörde vorzulegen. 

( 2 ) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann im Interesse der 

laufenden Überwachung des Deckungsstocks anordnen , daß i hr in 

kürzeren Abs tänden als jä hr l ich Me ldungen über Änderungen i m  

Deckungserforde rnis und i n  der An lage des Deckungsstocks vorzu

legen s i nd. 

( 3 )  Die Vers icherungsaufsichtsbehörde ha t mi t Verordnung 

näher zu regeln , wie die Deckungsstockwerte zu erfassen , zu ve r 

zei chnen und die Verze ichni sse zu übermi tte ln s ind. Hiebe i  i s t  

auf d i e  Erfordern isse der Si cherhe it und der Überwachung des 

Deckungsstocks Bedacht zu nehmen. 

( 4 )  Sind Ber i chtigungen der Wertansä tze gegenüber den vorge

legten Deckungsstockverzeichni ssen erforder l ich,  so sind di ese 

der Versicherungsaufsichtsbehörde spä testens gleichze i tig mi t der 

Vor lage des Ja hresabschlusses schr i f tl ich mi tzute i l en. 

( 5 ) Die für die Deckungsstockwerte ma ßgebenden Unter lagen 

s ind gesondert aufzubewa hren. 

( 6 )  Di e Versicherungsaufsichtsbehörde kann im Interesse der 

laufenden Überwachung der Bedeckung der versicherungstechn i schen 

Rückstel lungen anordnen , daß ihr in bes timmten Abständen 

Me ldungen über die Höhe der vers i cherungstechnischen Rückste l 

lungen und über d i e  zu i hrer Bedeckung gee igneten Vermögenswerte 

vorgelegt werden. " 

376/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)36 von 224

www.parlament.gv.at



- 3 5  -

4 1 .  D i e  Überschr i ft des Fünften Hauptstückes l autet : 

"Fünftes Bauptstück 

Rechnunqs l equnq und ltonz ernrechnunqs lequnq" 

4 2 . § 8 0  l autet : 

"5 8 0 .  ( 1 )  Für d i e  Rechnungs legung und d i e  

Kon z ernrechnung s legung von 

1 .  Vers icherungsunternehmen in der Rechts f orm e iner 

Akt i engesel l schaft ge lten die Best immungen des HGB in der 

j ewe i l s geltenden Fassung für große Akt i enge se l l scha ften , 

sowe it d i eses Bundesgesetz n i chts anderes bestimmt ; 

2 .  Vers i cherungsvereinen auf Gegense i t i gke i t , d i e  n i cht 

k l e ine Vereine im S inne des § 6 2  s ind , ge lten s inngemäß 

d i e  Best immungen des HGB in der j ewe i l s ge ltenden Fas sung 

für große Akt i engese l l schaften , sowe it d i eses 

Bundesgesetz n i chts anderes best immt ; die § §  1 2 5  bis 1 2 7  

Akt i engesetz 1 9 6 5  i n  der j ewe i l s  g e ltenden Fa ssung s ind 

unter Beda chtnahme auf § 8 1  Abs . 2  und 3 s inngemäß 

anzuwenden . 

( 2 )  Für d i e  Rechnungs l egung von Zwe ign ieder l a s sungen von 

Vers i cherungsunternehmen mit s i t z  außerh a l b  der Vertragsstaaten 

gelten s inngemäß die Best immungen des HGB i n  der j ewe i l s g e l 

tenden Fas sung für große Akt iengesel l scha ften , sowe it d i eses 

Bundesgesetz n i chts anderes best immt . .. 

4 3 . Nach § 8 0  w ird folgender § 8 0a e ingefügt : 

"5 8 0 a .  ( 1 )  In den Konz ernabsch luß s ind a l l e  Unternehmen 

e i n zube z i ehen , d i e  Ver s i cherungsunternehmen oder Unternehmen 

s ind , d i e  Tät igke iten in d irekter Ver l ängerung der Vers i che

rungstät igke it oder H i l f stät igke iten zu d i eser ausüben . 

( 2 )  Mutterunternehmen von Ver s icherungsunternehmen tr i f ft 

unbeschadet der Rechtsform d i e  Verp f l i chtung zur Au fste llung 

e ines konso l id ierten Absch lusses , wenn der e in z ige oder 

überw i egende Unternehmens zweck darin besteht , Bete i l i gungen zu 
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erwerben oder zu verwa lten , sowe it es s ich be i den 

konsol id i erungspf l i cht igen Unternehmen aussch l ießl i ch oder 

überw iegend um Vers icherungsunternehmen hande lt . 

( 3 )  Sowe it Tochterunternehmen gemäß § 2 4 8  Abs . 1  HGB i n  der 

j ewe i ls geltenden Fassung n i cht i n  den Konz ernabschluß e inbe z ogen 

werden , s ind entsprechend der Bete i l igung gemäß § 2 2 8  HGB d i e  

Best immungen des § 2 6 3  Abs . 1 HGB anzuwenden . 

( 4 )  D i e  § §  2 4 6 , 2 4 8  Abs . 4  erster Ha l bsatz und 2 6 3  Abs . 2  HGB 

in der j ewe i l s  ge ltenden Fassung s ind n i cht anzuwenden . "  

4 4 . D i e  Überschr i ft zu § 8 1  l autet : 

"A 1 1 g e m e i n e V o r  s c h r i f t e n 

d e n  J a h r e s  a b s c h 1 u ß ,  

d e n  K 0 n z e r n a b s c h 1 u ß ,  

d e n  L a g e b e r i c h t u n d 

ü b e  r 

d e n  K 0 n z e r  n 1 a g e b e r i c h t "  

4 5 .  § 8 1  Abs . 5  lautet : 

" ( 5 )  Das Geschäftsj ahr von Ver s icherungsunternehmen und 

Mutterunternehmen von Vers i cherungsunternehmen hat dem 

Ka l ender j ahr zu entsprechen . D i e  Ver s i cherungsauf s i chtsbehörde 

kann für Vers i cherungsunternehmen ,  d i e  aussch l ießl i ch indirektes 

Geschäft betre iben , e in abwe i chendes Wirtscha ftsj ahr zulassen . "  

4 6 . § 8 1  Abs . 5  wird folgender Abs . 6 ange fügt : 

" ( 6 )  § 2 5 2  Abs . 1 HGB in der j ewe i l s  geltenden Fassung i st 

n i cht anzuwenden . "  

4 7 . D i e  Überschr i ft zu § 8 1a l autet " Bestät igungsvermerk des 

Treuhänders und des verantwort l i chen Aktuars " 

4 8 . § 8 1 a Abs . 1 erster Satz l autet : 

" Unter der B i lanz von Ver s icherungsunternehmen ,  d i e  e inen 

Deckungs stock zu bi lden haben , hat der Treuhänder zu bestät igen , 
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daß d i e  An l age der Deckungsstockwerte den h ie für geltenden Vor

schr i ften entspr i cht . "  

4 9 .  S 8 1a Abs . 2 l autet : 

" ( 2 )  Unter der B i l an z  von Ver s i cherungsunternehmen , d i e  d i e  

Lebensvers i cherung oder d i e  Krankenvers i cherung nach Art der 

Lebensversicherung betreiben , hat der verantwortl i ch e  Aktuar zu 

bestät igen , daß d i e  Deckungsrückst e l lung und d i e  Präm i enüberträge 

nach den h i efür g e l tenden Vorschri ften und vers i cherungsmathema

t i schen Grundl agen berechnet s ind . D i e  Verantwortl i chke i t  der 

Organe des Unternehmens wird dadurch n i cht berührt . "  

5 0 . D i e  Überschr ift zu § 8 1b l autet : 

"A 1 1 9 e m e i n  e G r u n  d s ä t  z e f ü r  d i e  

G 1 i e d e r  u n 9 d e s  J a h r e s  a b s c h 1 u s s e s  

u n d  d e s  K 0 n z e r  n a b s c h 1 u s s e s " 

5 1 . § 8 1 b  Abs . 2 zwe iter Satz ent fä l lt .  

5 2 . § 8 1 b  Abs . 7 und 8 l autet : 

" ( 7 )  Abs . 1 erster Satz und Abs . 2 s ind auf den 

Kon z erna bsch luß n i cht anzuwenden . Die B i l an z posten der e i n z e lnen 

Abte i lungen können in der Kon zernb i l an z  zusammenge fa ßt werden . 

( 8 )  Abs . 3 i st auf den Konzernabsch luß n i cht anzuwenden . Für 

das a l l geme ine Ver s i cherungsgeschä ft und d i e  Lebensvers icherung 

i st i n  der Konz ern-Gew inn- und Ver lustrechnung j e  e ine gesonderte 

ver s i cherungstechni sche Rechnung zu erste l len . D i e  

n i chtvers i cherungstechnische Rechnung gemäß § 8 1e Abs . 5  i st b i s  

e insch l i eß l ich Posten 7 .  gesondert für das a l lgeme ine 

Ver s i cherungsgeschäft und die Lebensvers i cherung auf z uste l len ; ab 

dem Posten 8 .  s ind j ewe i l s  nur die Gesamtbeträge anzuführen . "  

5 3 . § 8 1 b Abs . 7 erhält d i e  B e z e i chnung ( 9 ) . 
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5 4 . An § 8 lb Abs . 9 wird folgender Abs . 1 0  ange fügt : 

" ( 1 0 )  § 2 2 3  Abs . 2 HGB in der j ewei l s  ge ltenden Fassung g i lt 

h ins i cht l i ch der B i lanz und der Konz ernb i l an z  nur für d i e  

Gesamtb�träge und n i cht für d i e  Beträge der e i n z e lnen B i l an z ab

t e i lungen . "  

5 5 . § 8 1b Abs . 9  erhä lt d i e  Bez e i chnung ( 1 1 ) . 

5 6 . D i e  Überschr i ft zu § 8 l c  l autet : 

" G  I i e d e r  u n g d e r  B i I a n z 

d e r  K 0 n z e r n b i I a n z "  

5 7 . § 8 l c Abs . 1 lautet : 

u n d  

" ( 1 )  I n  der Bi lanz  und der Kon z ernb i l an z  s ind d i e  in den 

Abs . 2 und 3 ange führten Posten gesondert und i n  der vorge

schr iebenen Re ihenf o lge auszuwe isen . "  

5 8 . An § 8 l c Abs . 4 w ird fol gender Abs . 5 ange fügt : 

" ( 5 )  D i e  Kon z ernb i lanz umfaßt 

1 .  zusät z l i ch zu den in Abs . 2 genannten Posten den Posten 

A . V .  Unterschi edsbetrag gemäß § 2 5 4 Abs . 3 HGB in der 

j ewe i l s  ge ltenden Fassung 

2 .  zusät z l ich zu den in Abs . 3 genannten Posten d i e  Posten 

A . VI I . Ausg l e i chsposten für d i e  Ante i l e  konz ernfremder 

Ges e l l schafter und A . VI I I . Untersch i edsbetrag gemäß § 2 5 4 

Abs . 3 HGB in der j ewe i l s  geltenden Fassung . 

D i ese Posten und wesent l i che Änderungen gegenüber dem Vorj ahr 

s ind im Kon z ernanhang zu erl äutern . Werden Untersch iedsbeträge 

der Akt ivse ite mit solchen der Passivseite verrechnet , so s ind 

d i ese verrechneten Beträge im Konz ernanhang anzugeben . "  

5 9 . An § 8 l d Abs . 2 wird folgender Abs . 3 ange fügt : 

" ( 3 )  Abs . 1 ist s i nngemäß au f den Kon z ernabsch luß anzu

wenden . "  
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6 0 . An den § 8 1 e werden f o lgende Abs . 7 und 8 angefügt : 

" ( 7 )  D i e  Konz ern-Gewinn- und Ver lustrechnung umf aßt 

zusät z l i ch z u  den i n  Abs . 5 genannten Posten f olgenden Posten : 

1 3 . Auf konz ernfremde Gese l l schafter entfa l l ender Ant e i l  am 

JahresÜberschuß / Jahres f eh l betrag i d i e  Posten 1 3 . b i s  1 7 . 

s ind a l s  1 4 . bis  1 8 . zu bez e i chnen . 

( 8 )  Abs . 1 b i s  5 s ind s i nngemäß auf d i e  Kon z ern-Gewinn- und 

Ver lustrechnung anzuwenden . "  

6 1 . An § 8 1 f  Abs . 3 wird folgender Abs . 4 angefügt : 

" ( 4 )  Abs . 3 f indet auf den konso l id ierten Absch luß keine 

Anwendung . Übernommene Rückversi cherung von i n  den 

Kon z ernabsch luß e inbe z ogenen Unternehmen , i st für Zwecke der 

Erste l lung des kons o l i d i erten Absch lusses z e itg l e i ch zu 

erfas sen . "  

6 2 . An den § 8 1 g Abs . 2 wird folgender Abs . 3 ange fügt : 

" ( 3 )  Vermögensgegenstände und Verbind l i chke i ten , d i e  auf 

aus l ändi sche Währung l auten , s ind am Bi l an z st i chtag m i t  dem 

M itte lkurs anzuset z en . "  

6 3 . § 8 1h Abs . 3 dritter Satz l autet : 

" Wertänderungen s i nd ausre i chend zu begründen und vom 

Absch lußprüfer auf ihre wirtschaft l i che Angemes senhe it z u  

überprüfen . "  

6 4 . Dem § 8 1h werden folgende Abs . 4 und 5 ange fügt : 

" ( 4 )  D i e  e i n z e l nen Kapita lanl agen gemäß Posten B .  des § 8 1 c  

Abs . 2 s ind für d i e  Angaben i m  Anhang und i m  Kon z ernanhang mit 

den Z e itwerten zu bewerten . 

1 .  Für Grundstücke und Bauten g i lt a l s  Z e i twert der j enige 

Wert , der zum Zeitpunkt der Bewertung aufgrund e ines 

pr ivatrecht l ichen Vertrages zwi schen e i nem 

verkau f swi l l igen Verkäufer und e inem ihm n i cht durch 

persön l i che Be z i ehungen verbundenen Käu fer unter der 
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Voraussetzung zu erz ie len ist , daß das Grundstück o f fen 

am Markt angeboten wurde , daß d i e  Marktverhä ltnisse e iner 

ordnungsgemäßen Veräußerung n i cht im Wege stehen und daß 

e ine der Bedeutung des Obj ektes angemessene Ver

hand lungs z e i t  zur Verfügung steht . Der Z e i twert i st im 

Schätzungswege festzuste l l en .  D i e  Schätzung hat 

mindestens a l le fünf Jahre für j edes e in z e lne Grundstück 

oder Gebäude zu erfolgen . Hat s ieh der Wert des Gebäudes 

oder Grundstückes seit der l etz ten Schät z ung verm indert , 

so i st e ine entsprechende Wertber i cht i gung vor zunehmen , 

d i e  bis  zur nächsten Zeitwertfeststel lung ( Schät zung ) 

be i zubehalten i st . Im Fa l le der Veräußerung des 

Grundstückes oder Gebäudes bis  zum B i l an z erstel lungstag 

und be i bestehender Veräußerungsabs i cht i st der Z e i twert 

um d i e geschätz ten Rea l i s i erungsaufwendungen zu ver

mindern . 

2 .  Für Kapita lanlagen , d i e  e inen Markt- oder Börsenpre i s  

haben , g i lt a l s  Zeitwert der Wert a m  B i lanzstichtag oder 

zum l etz ten d i esem Zeitpunkt vorausgehenden Tag , für den 

e i n  Markt- oder Börsenpreis festste l lbar war . Im Fa l l e  

der Veräußerung der Kapita lan lage b i s  zum 

B i lanzerste l lungstag und be i bestehender Veräußerungsab

s i cht i st der Zeitwert um d i e  geschät zten Rea l i 

s i erungsaufwendungen zu vermindern . Bei  der Bewertung i st 

auf den voraus s i chtl ich rea l i s i erbaren Wert und den 

Grundsatz der Vors i cht Bedacht zu nehmen . 

( 5 )  D i e  Ver s i cherungsau f s ichtsbehörde kann m i t  Verordnung 

d i e  näheren Best immungen über d i e  Ermitt lung des z e i twertes der 

Kap ita l an l agen festlegen . "  

6 5 . § 8 1 i  Abs . 3 l autet : 

" ( 3 )  Bestehen versi cherungsmathemati sche Grund l agen für d i e  

Berechnung vers i cherungstechn i scher Rückstel lungen , so i st d iesen 

Grund l agen entsprechend vor zugehen . "  
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6 6 . D i e  Überschr i ft zu den §§ 8 1n und 8 10 lautet : 

" A  n h a n g u n d  K 0 n z e r  n a n h a n g "  

6 7 . § 8 1n Abs . 1 erster Ha lbsatz l autet : 

" ( 1 )  Der Anhang und der Konz ernanhang hat unbeschadet der 

Bestimmungen des HGB in der j ewe i l s  geltenden Fassung und des 

Art . X  RLG zu entha lten : "  

6 8 . § 8 1n Abs . 2 Z 2 lautet : 

" 2 . d i e  Kap i t a l an l agefonds , d i e  a l s  Kap i t a l an lage in der 

f ondsgebundenen Lebensvers i cherung d ienen ; "  

6 9 . Nach § 8 1n Abs . 2 Z 1 3  wird e in Strichpunkt geset z t  und 

f o l gende Z 1 4  ange fügt : 

" 1 4 . erheb l i che D i f f erenzen i n  e iner B i l an z abte i lung 

zwi s chen den Zah lungen für Ver s i cherungsf ä l l e  und der 

Rückste l lung für noch n i cht abgewi cke lte Ver s i cherungs

f ä l l e für Vorj ahre am Ende des Ge schä ftsj ahres 

e inerseits und der Rückste l lung für noch n i cht 

abgewi ckelte Ver s i cherungs fä l l e am Beg inn des Geschäfts

j ahres andererse its ; die  D i f ferenzen s ind nach Art und 

Höhe zu erl äutern . "  

7 0 .  § 8 1n Abs . 3 l autet : 

" ( 3 )  Auf den Konz ernanhang i st Abs . 2 mit Ausnahme der Z 4 ,  

5 ,  8 und 1 3  anzuwenden . "  

7 1 .  Der bisherige § 8 1n Abs . 3 erhä lt d i e  B e z e i chnung ( 4 ) . 

7 2 . An § 8 1n Abs . 4 werden folgende Abs . 5 b i s  7 ange fügt : 

" ( 5 )  D i e  Z e i twerte sämt l i cher im Posten B .  des § 8 1c Abs . 2 

'genannten Kap italanl agen s i nd im Anhang und im Konz ernan.hang 

an zugeben . 
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1 .  Be i Kapitalanlagen d i e  e inen Markt- oder Börsenwert 

haben , s ind d i e  Bewertungsmethoden sowie d i e  Gründe für 

deren Anwendung anzugeben . 

2 .  Be i Grundstücken und Bauten s ind d i e  Bewertungs-methoden 

sow i e  d i e  entsprechende Zuordnung der Grund-stücke und 

Bauten nach dem Jahr ihrer Bewertung anzugeben . 

( 6 )  Im Konzernanhang s ind anzugeben 

1 .  d i e  Anwendung des § 8 5b Abs . 1 ;  

2 .  d i e  Anwendung des § 8 5 b  Abs . 2 ;  wenn der E i n f luß auf d i e  

Vermögens - ,  F inan z - und Ertragsl age a l l er i n  d i e  Kon

s o l i d i erung e i nbe z ogenen Unternehmen wesent l ich i st , s i nd 

Erl äuterungen anzufügen ; 

3 .  d i e  Steuerabgrenzung ; § 2 5 8  letz ter Satz HGB i n  der 

j ewe i l s  ge ltenden Fassung i st n i cht anzuwenden . 

( 7 )  Betragsangaben gemäß Abs . 1 ,  2 ,  3 ,  5 und 6 können i n  

vo l l en 1 0 0 0  Sch i l l ing erfo lgen . "  

7 3 . § 8 10 Abs . 3 bis  9 l autet : 

" ( 3 )  Be i der Aufg l i ederung nach Geschä ftsber e i chen i n  der 

Krankenversi cherung s i nd im Anhang und im Konz ernanhang d i e  

verrechneten Prämien für d i e  E i n z e lver s i cherungen. und 

Gruppenvers i cherungen des direkten Geschäfts und für das 

i ndirekte Ge schä ft anzugeben . 

( 4 )  Bei  der Au fg l iederung nach Geschä ftsber e i chen in der 

Lebensver s i cherung s ind im Anhang und im Konz ernanhang d i e  

verrechneten Prämien für Einze lvers i cherungen , 

Gruppenvers i cherungen , für Verträge mit E i nma lprämien , für 

Verträge mit l aufenden Prämi en , für Verträge mit Gewi nnbe

te i l igung , für Verträge ohne Gewi nnbete i l i gung und für Verträge 

der fondsgebundenen Lebensvers icherung sowie für das i nd irekte 

Geschäft anzugeben . 

( 5 )  Wird übernommenes Rückvers i cherungsgeschäft n i cht i n  

derj en igen B i l an z abte i lung ausgewiesen , der e s  a l s  d irektes 

Geschäft z u zuordnen wäre , so s ind für übernommenes Schaden- und 

Unf a l lvers i cherungsgeschäft die Beträge gemäß Abs . 1 Z 1 und für 

, I 
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übernommenes Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft d i e  Beträge 

gemäß Abs . 1 Z 2 im Anhang anzuführen und anzugeben , in we l cher 

B i l an z abt e i lung der Auswe i s  erfolgt . 

( 6 )  Für j ede B i lanz abte i lung s ind d i e  verrechneten Präm i en 

und d i e  abgegrenz ten Präm i en im Anhang und im Konzernanhang des 

d irekten Geschäfts für das In l and , für d i e  Mitg l iedstaaten der 

Europ ä i s chen Geme i nscha ft und für das übr ige Aus l and gesondert 

anzugeben , sofern der e i n z e lne Betrag 5 vH der verrechneten 

Prämi en des d irekten Geschä fts der j ewe i l igen B i l an z abte i lung 

überste igt . Be i der Aufg l i ederung nach Geschäftsgebi eten s ind im 

Anhang und im Kon zernanhang d i e  Prämien und d i e  Aufwendungen für 

Ver s i cherungs f ä l l e  des d irekten Geschä fts nach dem s i t z l and des 

Vorvers i cherers zuzuordnen . 

( 7 )  D i e  durchschn itt l iche Zahl der Arbe itnehmer während des 

Geschä ftsj ahres und der im Geschä ftsj ahr verursachte 

Persona laufwand s ind im Anhang und im Konz ern-anhang getrennt 

nach Geschä ftsaufbr ingung ( Verkau f )  und Betr i eb darzuste l l en .  D i e  

durchs chn itt l i che Zah l von gemäß § 8 0 a  Abs . 3 e inpe z ogenen Unter

nehmen i st j ewe i l s  ge-sondert anzugeben . 

( 8 )  Betragsangaben gemäß Abs . 1 bis 7 können in vo l len 

1 0 0 0  Schi l l ing erfo l gen . 

( 9 )  D i e  § §  2 3 7  Z 9 ,  2 3 9  Abs . 1 Z 1 ,  2 6 6  Z 3 und 2 6 6  Z 4 HGB 

in der j ewe i l s  ge ltenden Fas sung s ind n i cht anzuwenden . "  

7 4 . D i e  Überschr i ft zu § 8 1p l autet : 

" L  a g e b e r i c h t u n d  

K 0 n z e r n 1 a g e b e r i c h t "  

7 5 .  Der geltende § 8 1p erhä lt d i e  Absatzbe z e i chnung ( 1 ) . 

Folgender Abs . 2 wird ange fügt : 

" ( 2 )  § 2 6 7  Abs . 3 HGB i n  der j ewe i l s  geltenden Fassung i st 

n i cht auf den Konz ernl agebericht an z uwenden . "  
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7 6 . § 8 5  Abs . 2 Z 8 l autet : 

" 8 . Vorschr i ften über das Erfordernis e i genhänd iger Unter

s chr i ften für den Jahresabsch luß , den Lageber i cht , den 

Ber i cht des Absch lußprüfers und d i e  Bestät i gungsvermerke 

des Treuhänders und des verantwort l i chen Aktuars . "  

7 7 . Nach § 8 5 a  wird f o lgender § 8 5b e ingefügt : 

" B  e s 0 n d e r  e V o r  s c h r i f t e n ü b e  r 

d e n  K 0 n z e r n a b s c h I u ß 

§ 8 5b .  ( 1 )  Der Grundsatz der e i nhe i t l i chen Bewertung gemäß 

§ 2 6 0  HGB in der j ewe i l s ge ltenden Fassung g i lt n i cht für d i e  

ver s i cherungstechn i schen Rückstel lungen ; ebenso g i lt er n i cht für 

d i e  Vermögensgegenstände , deren Wertänderungen auch Rechte der 

Ver s i cherungsnehmer beeinf lus sen oder begründen . 

( 2 )  Der Auswe i s  von Zwischengewinnen kann unterb l e i ben , wenn 

das Geschä ft zu gewöhn l ichen Marktbed ingungen abgesch l ossen wurde 

und dadurch Recht sansprüche der Ver s i cherungsnehmer begründet 

wurden ; d i es g i lt n i cht für d i e  Rückvers icherungsgeschä fte . 

( 3 )  D i e  Anwendung von Abs . 2 ist im Konz ernanhang anzugeben . 

Wesent l i che Auswirkungen h iedurch auf d i e  Vermögens- ,  F inan z - und 

Ertrags l age des Konz erns s ind im Kon z ernanhang z u  erläutern . 

( 4 )  D i e  Rückver s i cherungsabgaben und Rückvers i che

rungsübernahmen zwi schen den in den Kon zernabsch luß e inbe z ogenen 

Vers i cherungsunternehmen s ind beim Zedenten und beim 

Rückvers i cherer z e itg l e i ch zu erfassen . 

( 5 )  § 2 5 1  Abs . 3 HGB in der j ewe i l s  ge ltenden Fassung i st 

n i cht an zuwenden . "  

7 8 . § 8 7  Abs . 2 l autet : 

" ( 2 )  I n  der Lebensvers icherung und der nach Art der Lebens

vers icherung betr iebenen Unf a l lversicherung i st der Zugr i f f  auf 

den Betrag be schränkt , der zum Deckungserf ordern i s  für den e i n

z e l nen vers i cherungsvertrag im g l e i chen Verhä ltnis steht wie der 
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Gesamtbetrag der Werte des Deckungsstocks z um gesamten Deckungs

erfordern i s , höchstens aber auf den Betrag des auf den e in z e lnen 

Vers i cherungsvertrag entf a l l enden Deckungserforderni sses . "  

7 9 . § 9 9  l autet : 

"5 9 9 .  ( 1 )  D i e  Ver s i cherungsau f s i chtsbehörde hat im Umf ang 

der gemäß § 4 Abs 1 ert e i lten Konzess ion d i e  gesamte Geschäftsge

barung der Vers icherungsunternehmen , insbesondere d i e  E inha l tung 

der für den Betri eb der Vertragsvers i cherung geltenden Vor

schr i ften , zu überwachen . 

( 2 )  D i e  Überwachung der Geschäftsgebarung hat s i ch auch auf 

d i e  Abwicklung der bestehenden Versi cherungsverträge nach Wegfa l l  

der Konzess ion z u  erstrecken . D i es g i lt n i cht für d i e  Abw i ck lung 

der Vers icherungsverträge im Rahmen eines Konkursverfahrens . "  

8 0 .  Nach dem § 1 0 2  wird folgender § 1 0 2 a  e i ngefügt : 

" §  l 0 2 a .  ( 1 )  D i e  Prüfung vor Ort von Zwe i gn i ederl a ssungen 

i n l änd i scher Ver s i cherungsunternehmen in anderen Vertragsstaaten 

i st nur voz unehmen , wenn der Zweck der Prüfung es ver langt . S i e  

i st auf d i e  Unter l agen über d i e  E igenmitte lausstattung , d i e  

B i l dung der ver s i cherungstechn i schen Rückste l lungen und d i e  

Kapita l a n l agen zu deren Bedeckung zu beschränken . D i e  z uständigen 

Behörden des Staates der Zwe igni ederlassung s ind vor Beg i nn der 

Prüfung schr i f t l i ch zu verständ igen . 

( 2 )  I n l ändi sche Zwe ign i eder las sungen von Vers icherungsunter

nehmen mit s i t z  in anderen Vertragsstaaten können von den z u

ständ igen Behörden der s i t z staaten oder von ihnen beauftragten 

Personen in dem in Abs . 1 angeführten Umfang vor Ort geprüft 

werden , soba l d  die Ver s icherungsau f s i chtsbehörde davon s chr i ft

l ich verständ i gt worden ist . D i e  Ver s i cherungsauf s i chtsbehörde 

kann s i ch an d i eser Prüfung selbst oder durch von ihr beste l lte 

Prüfungs organe ( §  1 0 1  Abs . 3 )  bete i l i gen . "  
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8 1 . § 1 0 4  l autet : 

"5 1 0 4 .  ( 1 ) D i e  Versi cherungsauf s i chtsbehörde hat zur 

Wahrung der I nteressen der Vers i cherten a l l e  Anordnungen zu 

tre f f en , die erforder l ich und gee ignet s ind , um den Geschä fts

betr ieb m i t  den für den Betr ieb der Vertragsvers icherung gelten

den Vorschr i ften und den anerkannten Grunds ät z en e ines ordnungs

gemäßen Geschäftsbetr iebes von Ver s icherungsunternehmen in E in

k lang zu halten . 

( 2 )  Anerkannte Grundsätz e  e ines ordnungsgemäßen Geschäfts

betriebes im S inn des Abs . 1 können insbesondere dadurch ver letzt 

werden , daß 

1 .  Ver s i cherten neben den Le i stungen auf Grund des Ver s i 

cherungsvertrages unmitte lbar oder mitte l bar Zuwendungen 

gewährt werden , 

2 .  Ver s i cherte durch das Le i stungsversprechen des Ver s i 

cherers oder d a s  vere inbarte Ver s i cherungsentge lt ohne 

sachl i chen Grund begünst igt werden . 

( 3 )  Anordnungen nach Abs . 1 und 2 können , wenn ihr Zweck es 

verl angt , außer an das Ver s i cherungsunternehmen se l bst auch an 

d i e  M itgl ieder des Vorstands , an die Mitg l i eder der Geschä fts

l e itung oder a n  die das Ver s i cherungsunternehmen kontro l l i erenden 

Personen ger i chtet werden , Anordnungen nach Abs . 1 auch an Unter

nehmen , denen Te i l e  des Geschäftsbetr iebes übertragen wurden , und 

zwar unabhäng ig davon , ob gemäß § 1 7 a  d i e  Übertragung der Ge

nehmigung bedarf . "  

8 2 . § 1 0 4 a  Abs . 3 l autet : 

" ( 3 )  D i e  Ver s i cherungsau f s i chtsbehörde hat zur S i cherung der 

j eder z e it igen Erfü l lbarke it der Verp f l ichtungen aus den Ver

s icherungsverträgen d i e  fre ie Ver fügung über d i e  Vermögenswerte 

des Vers i cherungsunternehmens einzuschränken oder zu untersagen , 

wenn 

1 .  keine ausre i chenden versicherungstechn ischen Rück

ste l lungen gebi ldet oder d i e  Vorschr i ften über d i e  
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Kap i ta lan lage zu deren Bedeckung n icht e ingeha l ten 

werden , 

2 .  d i e  Voraussetzungen nach Abs . 1 erster Satz vor l iegen und 

i n f o lge außergewöhn l i cher Umstände zu erwarten i s t , daß 

s i ch die f inanz i e l l e  Lage des Ver s icherungsunternehmens 

we iter versch lechtern wird , 

3 .  d i e  Voraussetzungen nach Abs . 2 erster Satz vor l i egen . "  

8 3 . Nach dem § 1 0 4 a  wird folgender § 1 0 4 b  e i ngefügt : 

" §  l 0 4b. Sowe it es zur Durchführung von völkerrecht l i ch 

verpf l i chtenden Entsche i dungen der Vere inten Nat i onen 

erforder l i ch i st , hat die Ver s i cherungsauf s i chtsbehörde durch 

Verordnung den Absch luß neuer und d i e  Ver längerung bestehender 

Vers i cherung sverträge oder d i e  Erbr ingung von Le i stungen auf 

Grund bestehender Ver s i cherungsverträge zu untersagen . "  

8 4 . § 1 0 5  erster Satz l autet : 

" Sowe it es der Durchsetzung der E i nha ltung der für den Betr i eb 

der Vertragsve r s i cherung geltenden Vorschr i ften und der Anord

nungen der Ver s i cherungsau f s i chtsbehörde d i ent , hat d i e  Ver

s icherungsauf s i chtsbehörde d i e  E inberufung der Hauptversammlung 

( M i tg l i ederversammlung oder Mitg l iedervertretung ) oder des Auf

s i chtsrats von i n l ändi schen Ver s i cherungsunternehmen und die An

kündigung best immter Gegenstände der Beratung und Besch lußfassung 

in der Tagesordnung zu ver l angen . "  

8 5 . § 1 0 6  Abs . 3 l autet : 

" ( 3 )  Zur Abwendung e iner Gefahr im S inn des Abs . 1 kann die 

Ver s i cherungsauf s i chtsbehörde f erner d i e  a l lgeme inen Ver s i che

rungsbed ingungen , i n  der Lebensvers i cherung und in der nach Art 

der Lebensvers i cherung betriebenen Krankenvers i cherung oder 

Unf a l lver s i cherung auch d i e  Tar i f e  für neu abzusch l ießende und 

für d i e  Ver längerung bestehender Ver s icherungsverträge vorschre i

ben . Sowe it e s  der Zweck der Anordnung erfordert , kann ihre Wir

kung auf bestehende Verträge ausgedehnt werden . D i e s  g i lt ni cht 

376/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 49 von 224

www.parlament.gv.at



- 4 8  -

für Anpassungen des Vers i cherungsvertrages in der Krankenver s i 

cherung , d i e  unter § 1 7 8 f  Abs . 1 VersVG in der j ewe i l s g e ltenden 

Fassung f a l l en . " 

8 6 .  § 1 0 7  l autet : 

" V  0 r s c h r i f t e n f ü r  d e n  E W R 

S 1 0 7 .  ( 1 )  Ver l et z t  e in Vers i cherungsunternehmen m i t  s it z  in 

e i nem Vertragsstaat , das im Inland d i e  Vertragsversicherung über 

e ine Zwe igni eder lassung oder im Di enst l e i stungsverkehr betreibt , 

d i e  für den Betr i eb der Vertragsvers i cherung geltenden Vor

schri ften oder d i e  anerkannten Grundsätze e ines ordnungsgemäßen 

Geschäftsbetr iebes von Ver s i cherungsunternehmen und gefährdet es 

dadurch d i e  I nteressen der Vers i cherten , so hat d i e  Vers iche

rungsau f s i chtsbehörde das Versi cherungsunternehmen auf zufordern , 

d i ese Mängel zu beheben . Diese Au f forderung ergeht n i cht in Form 

e i nes Besch e ides . 

( 2 )  Kommt das Ver s i cherungsunternehmen der Auf forderung ge

mäß Abs . 1 n i cht nach , so hat die Vers icherungsau f s i chtsbehörde 

d i e  zuständ ige Behörde des s it z staats zu ersuchen , d i e  gee i gneten 

Maßnahmen zur Behebung der Mängel zu ergre i fen . 

( 3 )  Ergre i ft d i e  zuständ ige Behörde des s i t z staats ke ine 

Maßnahmen oder erwe i sen s i ch ihre Maßnahmen a l s  unzurei chend oder 

unwirksam , so hat d i e  Vers icherungsau f s i chtsbehörde unter 

Anwendung des § 1 0 4  d i e  erforde r l i chen und geeigneten Anordnungen 

zu tre f f en . " 

8 7 . D i e  §§  1 0 8  und 1 0 8 a  lauten : 
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" D e c k u n g s r ü c k s t e l l u n g , D e c k u n g s s t o c k  

S 1 0 8 .  Wer 

1 .  den Vorschr i ften und vers i cherungsmathema t i s chen 

Grundlagen für d i e  Berechnung der Deckungsrückstel lung 

zuwiderhande lt , 

2 .  e ine nach § 2 0  Abs . 3 d i eses Bundesgeset z es gebotene Auf 

fül lung d e s  Deckungsstocks unter l äßt , 

3 .  den Vorschr i ften über die Widmung , d i e  An lage , d i e  Be

wertung und das Ver z e i chn i s  des Deckungsstockvermögens zu

widerhande lt , 

begeht , wenn d i e  Hand lung oder Unter lassung n i cht m i t  ger i cht

l i cher stra f e  bedroht ist , e ine Verwa ltungsübertretung und ist 

mit e iner Ge ldstrafe bis 1 0 0 . 0 0 0  S zu bestra fen . 

V e r  l e t  z u n g v o n  G e h  e i m n i s s  e n 

§ 1 0 8 a . Wer 

1 .  a l s  Mitg l ied e ines Organs , a l s  Treuhänder , a l s  verant

wort l i cher Aktuar , a l s D i enstnehmer e ines Ver s i cherungs

unternehmens , als selbständ iger Ver s i cherungsvertreter , 

a l s  Prüfer gemäß § 1 0 1  Abs . 3 oder a l s  Reg ierungs

komm i ssär gemäß § 1 0 6  Abs . 2 Z 2 d i eses Bundesgeset z e s  

ihm aussch l ießl ich a u f  Grund se iner beru f l i chen Tät igkeit 

bekannt gewordene Verhä ltn i s se oder Umstände , deren 

Geh e imhaltung im berecht igten Interesse der davon 

betrof f enen Personen ge l egen ist , we iterg i bt oder ver

wertet , ohne daß d i e  We itergabe oder Verwertung nach In

h a l t  und Form durch e i n  ö f fentl i ches oder e i n  berecht ig

tes privates I nteresse gerechtfertigt i st oder ohne daß 

der Betroffene m i t  der Weitergabe oder Verwertung aus

drück l i ch e inverstanden i st , 

2 .  d i e  Pf l i chten gemäß § 1 8 a  ver let z t , 
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begeht , wenn d i e  Hand lung n i cht mit ger i cht l i cher Stra f e  bedroht 

i st , e ine Verwa ltungsübertretung und i st mit e iner Ge l dstraf e  b i s  

3 0 0 . 0 0 0  S zu bestrafen . "  

8 8 �  § 1 1 0  Z 3 l autet : 

" 3 . der vers i cherungsau f s ichtsbehörde g egenüber wissent l i ch 

f a l s che Angaben macht , um für e i n  Unternehmen· d i e  Kon

z es s ion zum Betr i eb der Vertragsvers i cherung zu er

l angen , " 

8 9 . § 1 1 2  Abs . 1 Z 2 lautet : 

" 2 . a l s  verantwort l i cher Aktuar entgegen dem § 8 1 a Abs . 2 

f ä l sch l i ch bestät igt , daß Deckungsrückste l lung und d i e  

Prämi enüberträge nach den h i e für geltenden Vorschr i ften 

und ver s i cherungsmathemat i schen Grund lagen berechnet 

s ind , " 

9 0 . § 1 1 2  Abs . 2 lautet : 

" ( 2 )  Wer a l s  Treuhänder oder a l s  Ste l lvertreter des Treu 

händers entgegen dem § 8 1 a Abs . 1 f ä l sch l i ch bestät igt , daß d i e  

Werte d e s  Deckungsstocks vorschr iftsmäßig ange l egt s ind , i st vom 

Ger i cht m i t  Fre iheitsstra f e  bis  zu sechs Monaten oder m i t  Geld

strafe b i s  zu 3 6 0  Tagessätz en zu bestrafen . "  

9 1 .  § 1 1 6  Abs . 1 Z 3 l autet : 

" 3 . Mitte i lungen über 

a )  Kon zess ionserte i lungen , 

b )  d i e  Err i chtung von Zwe ignieder l a s sungen und d i e  Auf 

nahme des D i enst l e i stungsverkehrs durch Unternehmen mit 

sitz i n  Vertragsstaaten , 

c )  Verschme l zungen , Vermögensübertragungen , Übertragungen 

des gesamten Vers i cherungsbetr iebes , 

d )  Umwand lungen , 

e )  Bestandübertragungen , 

f )  Auf lösungen , 

• f 
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g )  d i e  Beendigung des Geschäftsbetriebes , 

h )  Maßnahmen gemäß § 1 0 6  Abs . 2 ,  

i )  das Er löschen oder den Widerruf der Konz e s s i on , 

k )  d i e  Untersagung des Betriebes der Zwe igni ederl assung 

oder des D i enst l e istungsverkehrs von Unternehmen mit 

sitz i n  Vertragsataaten , 
1 )  Sat zungsänderungen . "  

9 2 . § 1 1 7  l autet : 

" §  1 1 7. ( 1 )  Der Persona l - und Sachaufwand der Ver s i che

rungsau f s i chtsbehörde ( Kosten der Ver s i cherungsau f s i cht ) m i t  

Ausnahme d e r  Kosten gemäß § 2 2  Abs . 3 zwe iter Satz , § 1 0 1  Abs . 3 

dr itter Satz und § 1 0 6  Abs . 5 i st dem Bund von den Ver s i cherungs

unternehmen , denen e i ne Konzess ion gemäß § 4 Abs . 1 erte i lt 

wurde , und den i n l ändi schen Ver s icherungsunternehmen , d i e  aus

sch l i e ß l ich den Betrieb der Rückvers i cherung z um Gegenstand 

haben , mit e iner Gebühr zu erstatten . 

( 2 )  D i e  Bemessungsgrundl age für d i e  Gebühr b i lden d i e  ver

rechneten Prämien des gesamten auf Grund der Kon z e s s ion be

tri ebenen Geschä ftes , bei den Rückvers i cherungsunternehmen des 

gesamten inl änd i s chen Geschäftes . 

( 3 )  Vers icherungsunternehmen mit s i t z  in e inem Vertrags

staat , die im I n l and die Vertragsvers i cherung über e ine Zwe ig

n i eder l as sung oder im Di enst l e i stungsverkehr betre i ben , haben 

e i ne Gebühr nur zu entri chten , wenn in ländi sche Ver s i cherungs

unternehmen in dem Vertragsstaat , in dem das Ver s i cherungsunter

nehmen s e i nen s i t z  hat , e iner g l e i chart i gen Verp f l i chtung unter

l i egen . Grund lage f ür d i e  Bemessung der Gebühr i st in d i e sem Fa l l  

das über d i e  i n l änd i sche Zwe ign ieder lassung oder im D i enst

l e i stungsverkehr abgesch lossene Geschäft . 

( 4 )  Der Gebührensatz erg ibt s i ch aus dem Verhä ltnis  von neun 

Zehnteln der Kosten der Ver s i cherungsau f s i cht zur Gesamtsumme der 

Bemes sungsgrund l age nach Abs . 2 und Abs . 3 zwe iter Satz . Er i st 

von der Vers i cherungsau f s i chtsbehörde j äh r l i ch auf Grund der Er

gebn i sse des vorangegangenen Geschäftsj ahres festzusetz en . Eine 
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Auf rundung bis tausendste l Promi l le und d i e  Festsetzung e iner 

betra g l i chen Mindestgebühr s ind z u l ä s s ig . Der Gebührensatz darf 

1 vT der Bemessungsgrund lage gemäß Abs . 2 und Abs . 3 zwe iter Satz 

n i cht überste igen . 

( 5 )  D i e  Ver s i cherungsau f s i chtsbehörde hat d i e  Gebühr j edem 

e in z e lnen Vers icherungsunternehmen vorzuschre i ben . D i e  Gebühr i st 

l ängstens e inen Monat nach ihrer Vorschre i bung zu entr i chten . 

Fä l l ige Gebühren s ind wie ö f f ent l iche Abgaben zu behandeln . 

( 6 )  Für Ver s i cherungsunternehmen , d i e  aussch l i eß l i ch den Be

tr ieb der Rückvers icherung zum Gegenstand haben , und für Ver

s i cherungsunternehmen mit S it z  i n  e inem Vertragsstaat ist e ine 

ermäßigte Gebühr festzuset zen . H i ebe i ist der ger i ngere Aufwand 

für d i e  Ver s i cherungsau f s i cht , den s i e  verursachen , angemessen zu 

berücks i cht igen . " 

9 3 . D i e  § §  1 1 8 a  b i s  1 1 8 e  lauten : 

" 5  1 1 8 a .  ( 1 )  D i e  Ver s i cherungsauf s i chtsbehörde i st be

recht i gt , den z uständ igen Behörden der anderen Vertragsstaaten 

auf deren Ver l angen die Auskün fte zu erte i len und d i e  Unter l agen 

zu übermitte ln , d i e  d i ese zur Ausübung der Vers icherungsau f s icht 

benöt igen . 

( 2 )  D i e  Ver s i cherungsau f s ichtsbehörde hat i nsbesondere den 

zuständigen Behörden des Vertragsstaates , in dem e i n  i n l ändi sches 

Ver s i cherungsunternehmen d i e  Vertragsver s i cherung über e ine 

Zwe igniederla ssung oder im D i enst l e i stungsverkehr betr e i bt , au f 

deren Ver l angen d i e  d iesen Betr i eb betref f enden Angaben im S inn 

des § 8 5 a  Abs . 1 zwe iter Satz mitzute i len . 

( 3 )  Hat d i e  Ver s i cherungsauf s i chtsbehörde Grund zur Annahme , 

daß der Betr i eb e iner Zwe ignieder l a s sung oder der D i enst l e i 

stungsverkehr i m  I n l and e ines Ver s icherungsunternehmens m i t  S i t z  

i n  e inem anderen Vertragsstaat d i e  f inanz i e l le Le i stung s f äh igke it 

d i eses Ver s icherungsunternehmens bee inträcht igen könnte , so hat 

· s i e  d i es der zuständigen Behörde des S i t z staats unverzüg l i ch mit

zute i len . 
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( 4 )  D i e  Ver s i cherungsau f s ichtsbehörde ist berecht igt , den 

für die Beaufs i cht igung der Kredi t institute und sonst igen F inanz 

institute sow i e  der F inanzmärkte z uständ igen Behörden der anderen 

Vertragssta aten die Auskünfte zu ert e i l en und d i e  Unter lagen z u  

übermitteln , d i e  d i e s e  z u r  Erfül lung ihrer Auf gaben benötigen . 

( 5 )  ( Verfassungsbestimmung ) D i e  Übermitt lung und Über l a ssung 

von Daten im Zusammenhang m i t  Auskünften , Mittei lungen und der 

Überm i tt lung von Unterlagen gemäß Abs . 1 bis 4 bedürfen kei ne r  

Genehmi gung durch d i e  Datenschutzkomm i s s ion . 

S 1 1 8 b . D i e  Versicherung s au f s ichtsbehörde hat das Erlöschen 

oder den W iderruf der Konz e s s i on e ines inländ i s chen Ver

s i cherungsunternehmens den z uständ igen Behörden anderer Vertrag s 

staaten , i n  denen das Ver s icherungsunternehmen d i e  Vertragsver

s i cherung über e ine Zwe ignieder lassung oder im Dienstle istung s 

verkehr betre ibt , m i tz ute i len . Vor Ergrei fung e iner Maßnahme ge

mäß § 7 b  Abs . 4 s ind d iese Behörden z u  hören . 

S 1 1 8 0 .  ( 1 ) Bevor d i e  Ver s i cherungsauf s ichtsbehörde gemäß 

§ 1 0 4 a  Abs . 3 Z 1 e i nem Ver s icherungsunternehmen d i e  freie  Ver

fügung über Vermögenswerte e inschränkt oder untersagt , hat s i e  

d i e  z uständi gen Behörden der Vertrag sstaaten , i n  denen d a s  Ver

s icherungsunternehmen d i e  Vertragsvers i cherung über e i n e  

Zwe ign i eder lassung oder im D ienst l e i stungsverkehr betreibt , z u  

verständ igen . 

( 2 )  Hat d i e  Vers i cherung s au f s i chtsbehörde gemäß § 1 0 4 a  Abs . 3 

Z 2 oder 3 e in em Ver s i cherungsunternehmen d i e  frei e  Verfügung 

über d i e  Vermögenswerte e ingeschränkt oder untersagt , so hat s i e  

d i e  z uständigen Behörden der Vertrag sstaaten , i n  denen d a s  Ver

s icherungsunternehmen d i e  Vertragsversicherung über e ine 

Zwe igniederlassung oder im D ienst l e istungsverkehr betreibt , z u  

verständ igen . S ie kann diese Behörden ersuche n , d i e  g l eichen Maß

nahmen zu tref fen . 

( 3 )  I n  den Fä l l en des Abs . 1 und 2 kann d i e  Ver s i ch erungs

a u f s i chtsbehörde d i e  z uständ igen Behörden d er Vertrags staaten , in 
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denen Vermögenswerte des Vers icherungsunternehmens be legen s ind , 

ersuchen , d i e  notwend igen Maßnahmen z u  t re f f en , um d i e  freie Ver

fügung über d i e  in d iesen Vertrags staaten belegenen Vermögens

werte untersagen zu können . Hiebe i s ind d i e  Vermögenswerte , d i e  

Gegenstand d ieser Maßnahme sein s o l len , z u  bez e i chnen . 

( 4 )  Hat d i e  zuständige Behörde des s i t z staates gegenüber 

e inem Vers icherungsunternehmen , das im I n l and d i e  Vertragsvers i 

cherung über e ine Zweigniederlassung oder im D ienstleistungsver

kehr betrei bt , e ine Maßnahme entsprechend § 1 0 4 a  Abs . 3 Z 2 

oder 3 getro ffen , so hat d i e  Ver s icherungsau f s ichtsbehörde auf 

Verlangen d i e ser Behörde die gleiche Maßnahme zu treffen . 

( 5 )  Hat d i e  zuständige Behörde des S it z staates gegenüber 

e inem Vers i cherungsunternehmen , das über im Inland bel egene Ver

mögenswerte verfügt , e ine Maßnahme entsprechend § 1 0 4  Abs . 3 ge

trof fen , so hat die Vers icherungsau f s ichts behörde auf Verl angen 

d i e ser Behörde die notwendigen Maßnahmen zu treffen , um d i e  fre i e  

Verfügung über d i e  im Inland belegenen , von der z uständigen Be

hörde des S i t z staats be zeichneten Vermögenswerte untersagen z u  

können . 

S 1 18 d . ( 1 ) Hat s i ch d i e  österrei ch i s che Vers �cherungsauf 

s ichtsbehörde gemäß § 5a Abs . 4 zwe iter Satz bereit erk lärt , d i e  

E igenm itte lau sstattung e ines Vers icherungsunternehmens m i t  S it z  

außerha lb der vertragsstaaten für d i e  gesamte Geschäftstät igkei t  

i n  den Vertrag sstaaten zu überwachen , s o  hat s i e  d i e  zuständ igen 

Behörden der anderen betroffenen Vertragsstaaten von e iner 

Maßnahme nach § 1 0 4 a  Abs . 3 Z 2 oder 3 zu verständ igen . S ie kann 

d iese Behörden ersuchen , d i e  g l e i chen Maßnahmen zu tref fen . 

( 2 )  Im Fa l l  des Abs . 1 kann d i e  Vers icherungsau f s i chtsbe� 

hörde die z uständ i gen Behörden der Vertragsstaaten , i n  denen Ver

mögenswerte des Vers icherungsunternehmen s  bel egen s ind , ersuchen , 

d i e  notwend igen Maßnahmen z u  tref f en , um d ie f re i e  Verfügung über 

die in d i e sen Vertrags staaten belegenen Vermögenswerte untersagen 

zu können . H i ebei s i nd die Vermögenswerte , d ie Gegenstand d i eser 

Maßnahme sein sol len , z u  bez e i chnen . 

, , 
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( 3 )  Hat e i n  Ver s i cherungsunternehmen e ine Genehmigung gemäß 

§ 5 a  Abs . 1 erha lten und hat d i e  Behörde e ines anderen Vertrags

staates , die die Überwachung der Eigenmittelausstattung für d i e  

gesamte Geschä ftstät i gkeit in den Vertragsstaaten übernommen hat , 

e ine Maßnahme entsprechend § 1 0 4 a  Abs . 3 Z 2 oder 3 getrof fen , so 

hat d i e  Ver s i cherungsau f s ichtsbehörde auf Ver langen d ieser 

Behörde die g l e iche Maßnahme zu tre f f en . 

( 4 )  Hat d i e  i n  Abs . 3 ange führte Behörde e ine Maßnahme ent

sprechend § 1 0 4  Abs . 3 Z 2 oder 3 getrof fen und verfügt das Ver

s icherungsunternehmen über im I n land be l egene Vermögenswerte , so 

hat d i e  Ver s i cherungsau f s i chtsbehörde auf Ver l angen d ie ser Be

hörde d i e  notwend igen Maßnahmen zu tref fen , um die freie Ver

fügung über die im I n l and be l egenen , von der i n  Abs . 3 ange führ

ten Behörde be z e i chneten Vermögenswerte untersagen zu können . 

§ 1 1 8 e . ( 1 )  Ersucht d i e  zuständige Behörde e ines anderen Ver

tragsstaates , in dem e i n  i n ländi sches Ver s i cherungsunternehmen 

d i e  Vertragsvers i cherung über eine N i eder l a s sung �der im D i enst

l e i s tungsverkehr betreibt , um die Ergrei fung gee igneter Maßnahmen 

entsprechend § 1 0 7  Abs . 2 ,  so hat d i e  Ver s i cherungsau f s i chts

behörde die zuständ i ge Behörde davon zu verständ igen , we l che 

Maßnahmen s i e  auf Grund d i eses Ersuchens getroffen hat . 

( 2 )  I st d i e  Zustel lung e ines Schr iftstückes der nach Abs . 1 

z uständigen Behörde entsprechend § 1 0 7  Abs . 1 oder 3 an das in

länd i sche Ver s i cherungsunternehmen n i cht mög l ich oder zweckmäß ig , 

so hat d i e  Zuste l lung auf Ver langen über d i e  österre i ch i sche 

Vers i cherungsau f s i chtsbehörde zu erfolgen . 

( 4 )  Vor Ergehen e iner Anordnung gemäß § 1 0 7  Abs . 3 und vor 

Untersagung des Betr iebes e iner Zwe i gnieder l a ssung gemäß § 7 0 

Abs . 6 Z 1 oder des D i enst l e i stungsverkehrs gemäß § 1 4  Abs . 7 in 

Verbindung m i t  § 7 Abs . � Z 1 ist die zuständ i ge Behörde des 

S i t z  staats zu verständ igen . "  
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9 4 . Nach dem § 1 1 8 f  wird folgender § 1 1 8g e i ngefügt : 

"Ü b e r m i t  t 1 u n g v o n  A n g a b  e n 

S 1 1 8q. Die Vers i cherungsau f s i chtsbehörde i st verp f l i chtet , 

Angaben , d i e  ihr von den Behörden anderer Vertragsstaaten ent

sprechend § 1 1 8 a  Abs . 2 übermitte lt werden , an den Fachverband 

der Vers icherungsunternehmungen we iter z u l e i ten , sowe i t  s ie d i eser 

zur Erfül lung von Aufgaben benöt igt , d i e  i hm nach dem KHVG 1 9 9 4  

und dem Bundesgesetz über den erwe iterten Schutz der Verkehrs

opfer , BGBl . Nr .  3 2 2 / 1 9 7 7 , in der j ewe i l s  g e l tenden Fassung über

tragen s ind . " 

9 5 . Nach dem § 1 1 9 w ird folgender § 1 1 9 a  e ingefügt : 

" §  1 1 9 a . ( 1 )  § 1 a , § 4 Abs . 1 und 6 ,  § 5 Abs . 2 ,  § 6 Abs . 2 ,  

§ 7 ,  d i e  § §  9 ,  9a , 1 0 , 1 0a und 1 1 a ,  § 1 2  Abs . 1 ,  d i e  § §  1 3 , 1 3 a , 

1 3 b ,  1 3 c ,  1 4 , 1 6  und 1 8 , § 1 8 a  Abs . 1 ,  d i e  § §  1 8 b , 1 8 c  und 1 8 d , 

§ 1 9  Abs . 1 ,  § 1 9 a , § 2 0  Abs . 2 ,  § 2 1 ,  § 2 4 , 2 4 a  Abs . 1 ,  2 und 4 ,  

§ 2 5  Abs . 1 ,  § 3 5  Abs . 2 ,  § 5 8  Abs . 1 ,  § 6 1 a  Abs . 4 ,  § 6 3  Abs . 2 

b i s  4 ,  d i e  §§  6 4  und 6 5 , § 7 3 b  Abs . 1 ,  d i e  § §  7 5 ,  7 7 , 7 8 , 7 9 , 7 9 a  

und 7 9 b ,  § 8 7  Abs . 2 ,  d i e  §§  9 9 , 1 0 2 a  und 1 0 4 , § 1 0 4 a  Abs . 3 ,  

§ 1 0 4 b ,  § 1 0 6  Abs . 3 ,  d i e  § §  1 0 7 , 1 0 8 , 1 0 8 a  und 1 1 0 , § 1 1 6  Abs . 1 ,  

§ 1 1 7 , d i e  § §  1 1 8 a  bis  1 1 8 e , § 1 1 8g und d i e  Anl age E in der 

Fassung des Bunde sgeset zes BGBl . Nr . . . .  / 1 9 9 4  treten mit 

1 .  Ju l i  1 9 9 4  in Kraft . G l e i ch z e i t i g  treten § 6 Abs . 5 ,  § 8 

Abs . 3 ,  5 und 6 ,  d i e  § §  8 b ,  1 5  und 1 7 , § 7 4  Abs . 1 und d i e  

An l age C außer Kra f t . 

( 2 )  § 2 4 a  Abs . 3 ,  § 7 3 a  Abs . 3 ,  § 8 0  Abs . 2 ,  § 8 1a ,  § 8 1h 

Abs . 3 ,  § 8 1 i  Abs . 3 ,  § 8 1n Abs . 2 ,  § 8 5  Abs . 2 und § 1 1 2  in der 

Fassung des Bundesgeset z e s  BGBl . Nr . . . .  / 1 9 9 4  s ind erstma l s  auf 

Geschä ftsj ahre anzuwenden , d i e  nach dem 3 1 . Dez ember 1 9 9 3  

beg innen . 

( 3 )  § 8 0  Abs . 1 ,  § 8 0 a , § 8 1  Abs . 5 und 6 ,  § 8 1 b Abs . 2 und 

7 b i s  1 1 ,  § 8 1 c Abs . 1 ,  4 und 5 ,  § 8 1d Abs . 3 ,  § 8 1 e  Abs . 7 

und 8 ,  § 8 1 f Abs . 4 ,  § 8 1g Abs . 2 und 3 ,  § 8 1 n Abs . 1 .  3 und 5 
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b i s  7 ,  § 8 10 Abs . 3 bis  9 ,  § 8 1p und § 8 5 b  in der Fassung des 

Bundesgeset z es BGB 1 . Nr . . . .  / 1 9 9 4  s ind erstma l s  auf Geschäftsj ahre 

anzuwenden , d i e  nach dem 3 1 .  Dez ember 1 9 9 4  beginnen . 

( 4 )  Verordnungen auf Grund der i n  Abs . 1 erster Satz , Abs . 2 

und 3 angeführten Bestimmungen dürfen bereits von dem der Kund

machung des Bundesgesetzes BGB1 . Nr . . . .  / 19 9 4  folgenden Tag an er

l as sen werden . S i e  dürfen im Fa l l  der i n  Abs . 1 erster Satz ange

führten Bestimmungen f rühestens m i t  1 .  Jul i  1 9 9 4  in Kra f t  treten , 

im Fa l l  der in Abs . 2 angeführten Bestimmungen frühestens auf 

Geschä ftsj ahre , d i e  nach dem 3 1 .  Dez ember 1 9 9 3  beg i nnen , und im 

Fa l l  des Abs . 3 frühestens auf Geschäftsj ahre , d i e  nach d em 

3 1 .  Dez ember 1 9 9 4  beginnen , anzuwenden s e in . " 

9 6 . An § 1 2 9  wird folgender Abs . 1 4  ange fügt : 

" ( 1 4 ) D i e  Angabe des Z e i twertes im Anhang und im 

Kon z ernanhang gemäß § 8 1h Abs . 4 in der Fassung des 

Bundesge set z e s  BGB 1 . Nr . . . .  / 1 9 9 4  hat von den unter Z 1 genannten 

Kapita lan lagen erstma l i g für Geschä ftsj ahre zu erfolgen , d i e  nach 

dem 3 1 .  Dez ember 1 9 9 8  beg innen , von den unter Z 2 genannten 

Kap i t a l a n l agen erstm a l i g  für Geschä ftsj ahre d i e  nach dem 

3 1 .  De z ember 1 9 9 6  beginnen . Verordnungen auf Grund des § 8 1h 

Abs . 5 i n  der Fa ssung des Bundesgesetzes BGB 1 . . . .  / 1 9 9 4  dürfen 

bereits von dem der Kundmachung d ieses Bundesgeset z es f o lgenden 

Tag an e r l a ssen werden , j edoch f rühestens auf d i e  angef ührten 

Geschä ftsj ahre anzuwenden s e in . " 

9 7 . Nach dem § 1 2 9  wird folgender § 1 2 9 a e i nge fügt : -
" 5  1 2 9 & . ( 1 )  § 4 Abs . 1 zwe iter Satz i n  d e r  Fassung d e s  

Bundesgeset z e s  BGB 1 . Nr . . . .  / 1 9 9 4  i st a u f  ium Z e i tpunkt des I n

kraf ttretens d i eser Best immung bestehende Kon z e s s i onen anzuwen

den . 

( 2 )  Bestehende Konz e s s i onen für Zwe i gn i eder lassungen von 

Vers icherungsunternehmen mit s itz in e inem Vertrags staat er

löschen mit Ablauf des 3 0 . Juni 1 9 9 4 . Der Betr i eb d i eser Zwe ig-
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n i eder l assungen i st ab diesem Z e itpunkt ohne we i tere Voraus

setzungen zUlässig . 

( 3 )  Bestehende Zulassungen zum D i enst l e i stungsverkehr er

l öschen mit Ablauf des 3 0 .  Juni 1 9 9 4 . Ein auf Grund e iner solchen 

Z u l a s sung aufgenommener Dienst l e i stungsverkehr i st ab d i e sem 

Z e itpunkt ohne we itere Voraussetzungen z u l ä s s ig . 

( 4 )  Soweit vor dem 1 .  Ju l i  1 9 9 4  abgeschl ossen e  Ver

s icherungsverträge Best immungen entha lten , wonach der Ver s i cherer 

den I nh a l t  des Ver s i cherungsvertrages mit Genehmigung der Ver

s i cherungsau f s i chtsbehörde ändern kann , kann s ich der Ver s i cherer 

darauf ab 1 .  Ju l i  1 9 9 4  n i cht mehr berufen . Fä l lt e ine s o l che 

Vertragsbestimmung unter § 1 7 8 f  Abs . 1 VersVG i n  der j ewe i l s 

geltenden Fas sung , so tritt ab 1 .  Ju l i  1 9 9 4  an d i e  Ste l l e  der Ge

nehmigung der Ver s i cherungsauf s ichtsbehörde das für solche Ver

tragsänderungen vorgesehene Ver fahren . 

( 5 )  Der ver s i cherungsmathemati sche sachverständ ige gemäß 

§ 2 4  in der vor dem 1 .  Ju l i  1 9 9 4  g e ltenden Fassung g i lt a l s  ver

antwort l icher Aktuar gemäß § 24 in der Fassung des Bundesgeset z es 

BGB I . Nr . . . .  / 1 9 9 4 , sofern er d i e  Voraussetzungen gemäß Abs . 2 

d i e ser Bestimmung erfül lt . S ind mehrere ver s i cherungsmathemat i 

sche Sachverständ ige beste l lt , so g i lt derj enige a l s  verantwort

l icher Aktuar , der d i e  Voraussetzungen gemäß § 2 4  Abs . 2 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl . Nr . . . .  / 1 9 9 4  erfü l lt . Er fül l en 

mehrere vers i cherungsmathemati sche sachverständige d i ese Voraus

setzungen , so hat das Ver s icherungsunternehmen der Vers i cherungs

auf s i chtsbehörde unver züg l i ch d i e j enigen zu benennen , die a l s  

verantwort l icher Aktuar und a l s  sein Ste l lvertreter tätig s e in 

s o l l en . Das Recht , e inen verantwort l i chen Aktuar oder Ste l lver

treter neu zu be ste l len , wird durch d i e  vorstehenden Bestimmungen 

n i cht berührt . 

( 6 )  Vor dem 1 .  Ju l i  1 9 9 4  erte i lte Genehmigungen gemäß § 7 7  

Abs . 6 und § 7 8  Abs . 9 i n  der b i s  dah in geltenden Fassung b l e iben 

au frecht , so fern d i e  Vermögenswerte n i cht unter § 7 8  Abs . 1 in 

der Fas sung des Bundesgeset z e s  BGBl . Nr . . . .  / 1 9 9 4  f a l len . Vor dem 

1 .  Ju l i  1 9 9 4  erte i lte Genehmigungen gemäß § 7 7  Abs . 3 zweiter 
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Satz und § 7 8  Abs . 5 zwe iter Sat z , d i e  über d i e  Anre chnungs

gre n z en gemäß § 79 Abs . 1 und 2 in der Fassung des Bundesgeset zes 

BGBl . Nr . . . .  / 1 9 9 4  hinausgehen , b l e i ben n i cht aufrecht . 

( 8 )  D i e  i n  Art . 1 1  des VII . Abschnitts des Bundesgesetz es 

BGBl . Nr .  6 0 7 / 1 9 8 7  angeführten Wertpapiere s ind auf d i e  Grenz e  

gemäß § 7 9  Abs . 1 Z 2 in der Fassung d e s  Bundesgesetz e s  BGB l . 

Nr . . .  / 1 9 9 4  n i cht anzurechnen . "  

9 8 . § 1 3 1  l autet : 

" §  1 3 1 .  Mit der Vol l z i ehung d i eses Bundesgesetzes i st be

traut : 

1 .  h in s i cht l i ch des § 6 Abs . 3 und 4 ,  des § l l a Abs . 5 

zwe iter b i s  vierter Satz , des § 1 3 , des § 1 3 c  Abs . 1 ,  2 

und 4 ,  des § 1 8 a  im Zusammenha lt mit § 4 1  Abs . 7 BWG , der 

§§ 2 5  und 2 7 , des § 2 9  Abs . 1 ,  des § 3 0 ,  des § 3 2  Abs . 1 ,  

des § 3 3  Abs . 1 und 2 ,  der § §  3 6  b i s  3 9 , der §§ 4 3  b i s  5 5 , 

des § 5 6  Abs . 1 ,  2 , 4 und 5 ,  des § 5 7  Abs . 1 und 6 ,  der 

§ §  5 8  b i s  6 0 , des § 6 1  Abs . 1 b i s  3 und 5 b i s  1 3 , des 

§ 6 1 a  Abs . 1 b i s  3 ,  4 erster und zwe iter Satz und 5 ,  des 

§ 6 1b Abs . 1 und 2 , 3 erster Satz , 4 erster b i s  dritter 

Satz , 6 und 7 erster Satz , des § 6 1c , der §§ 66 und 6 7 , 

des § 6 8  Abs . 1 ,  5 und 6 ,  des § 7 0 , des § 7 1  Abs . 1 ,  der 

§§ 7 2  und 7 3 , des § 7 3 c  Abs . 7 zwe iter und dr itter Satz 

und Abs . 8 ,  des § 8 7 , der § §  89 bis 9 2 , der §§ 94 bis 9 6 , 

der § §  1 1 1  b i s  1 1 4  und des § 1 2 8  der Bundesm i n i ster für 

Just i z ; 

2 .  h i n s i cht l ich des § 2 8  und des § 2 9  Abs . 2 im Zusammenha lt 

mit § 8 Abs . 2 Z 1 und § 1 0  Abs . 1 der Bundesmi n i ster für 

Finan z en , sonst der Bundesmi n i ster für Just i z ; 

3 .  h i n s i cht l i ch des § 5 7  Abs . 2 ,  des § 6 1  b Abs . 3 l et z ter 

Satz und des § 8 0 , sowe it s i e  s i ch auf Vorschr i ften 

be z i ehen , mit deren Vo l l z iehung der Bundesm i n i ster für 

F inanzen betraut i st , der Bundesm i n i ster für F inan z en , 

sonst der Bundesm i n i ster für Just i z ; 
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4 .  h i n s i chtl ich des § 1 8 a  Abs . 6 im Zusammenha lt m i t  § 4 1  

Abs . 1 b i s  3 und 6 zwe iter Satz der Bundesmi n i ster für 

I nneres ; 

5 .  h ins i cht l i ch der übr igen Best immungen der Bundesmi n i ster 

für F inanzen . "  

9 9 . D i e  An l age C entfä l lt .  

1 0 0 . D i e  An lage E lautet : 

" An l age E 

Zu § 7 9 a  Abs . 2 :  

Kongruenz rege ln 

1 .  I st d i e  Deckung e ines Vertrages in e iner bestimmten Wäh

rung ausgedrückt , so ist von der Erfü l lung des Ver s i che

rungsvertrages in d i eser Währung aus zugehen . 

2 .  I s t  d i e  Deckung e ines Vertrages n i cht in e iner Währung 

ausgedrückt , so g i lt der Vertrag a l s  in der Währung des 

Landes zu erfü l l en , in dem das Ris iko be l egen ist . D i e  

Belegenheit i s t  nach § 2 Z 2 d e s  Bundesgesetzes über i n 

ternat iona les Ver s i cherungsvertragsrecht für den Europä

i s chen Wirtschaftsraum , BGB 1 . Nr .  8 9 / 1 9 9 3 , in der 

j ewe i l igen Fassung zu beurte i l en . Anste l le d i eser Währung 

kann d i e  Währung , in der d i e  Prämie ausgedrückt ist , 

herange z ogen werden , wenn besondere Umstände d ies 

rechtfert igen , insbesondere wenn es bereits be i Absch luß 

des Vers i cherungsvertrages wahrsche inl ich i st , daß e i n  

Schaden in d i eser Währung abgewicke lt werden wird . " 

3 .  D i e  Währung , d i e  e in Ver s i cherungsunternehmen nach se inen 

Er f ahrungen a l s  d i e  wahrschein l ichste für d i e  Erfül lung 

betrachtet , oder mangels s o l cher Erfahrungen d i e  Währung 

des Landes , in dem es niederg e l assen i st ,  kann , sofern 

n i cht besondere Umstände dagegen sprechen , be i f o lgenden 

Ri sken herangezogen werden : 

, , 
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a )  be i den in Z 4 b i s  7 oder 1 1  bis  1 3  ( nur Produkthaft

p f l i cht ) der An lage A angeführten Vers i cherung s zwe igen , 

b )  be i anderen Ver s i cherungs zweigen , wenn entsprechend der 

Art der Ri sken d i e  Erfül lung in e iner anderen Währung 

a l s  derj en i gen erfo lgen muß , d i e  s ich aus der Anwendung 

der in Z 1 und 2 angeführten Grundsät z e  ergeben würde . 

4 .  Wird e inem Vers icherungsunternehmen e i n  S chaden geme ldet 

und i st d i eser i n  e iner anderen a ls der s i ch aus der An

wendung der vorstehenden Rege ln ergebenden Währung abzu

wicke ln , so g i lt der Vertrag a l s  i n  d ieser Währung zu er

fü l len , insbesondere in der Währung , in we l cher die von 

dem Ver s i cherungsunternehmen zu erbr ingende Lei stung auf 

Grund e i ner ger i cht l i chen Entsche idung oder e iner Vere in

barung zwi schen Versi cherungsunternehmen und Ver s i che

rung snehmer best immt worden ist . 

5 .  Wird e i n  Schaden in e iner dem Ver s i cherungsunternehmen 

vorher bekannten Währung festgeste l lt ,  so kann der Vertrag 

a l s  in d ieser Währung zu erfül len angesehe� werden , auch 

wenn s i e n i cht d i e  s i ch aus der Anwendung der Z 1 bis 4 

ergebende Währung i st . 

6 .  D i e  An lage kann j ewe i l s  im Rahmen des Deckungsstocks und 

der Bedeckung der sonstigen ver s i cherungstechni s chen Rück

ste l lungen bis zu 2 0  vH der ver s i cherungstechnischen Rück

ste l lungen in e i ner bestimmten Währung i n  Vermögens-werten 

erfo lgen , d i e  auf e ine andere Währung l auten . 

7 .  I n  f o lgenden Fä l l en müssen d i e  Vermögenswerte n i cht auf 

die g l e iche Währung l auten wie die Verp f l i chtungen : 

a )  wenn d i e  Verpf l i chtung auf e ine andere Währung l autet 

a l s  d i e  Währung e ines vertragsstaats und d ie s e  Währung 

s ich n i cht zur An lage e ignet , insbesondere we i l  s i e  

Transferbeschränkungen unter l i egt , 

b )  wenn d i e  Verpf l i chtungen i n  e iner best immten Währung , 

j ewe i l s  be z ogen auf das Deckungserfordern i s  und d i e  

sonsti gen vers i cherungstechn ischen Rückste l lungen , 

n i cht mehr a l s  7 vH der i n  anderen Währungen vorhan-
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denen j ewe i l igen Vermögenswerte ausmachen ; der s i ch 

daraus ergebende Betrag darf j edoch be i gr i echi schen 

Drachmen , i r i schen Pfund oder portug ies i s chen Escudos 

b i s  zum 3 1 .  Dezember 1 9 9 8 , bei bel g i schen Franken , 

luxemburgi schen Franken oder spanis chen Peseten b i s  zum 

3 1 .  Dezember 1 9 9 6  2 Mio . ECU n i cht überschre iten . 

8 .  soweit nach den vorstehenden Grundsätzen d i e  Anl age i n  

Vermögenswerten zu erfo lgen hat , d i e  auf d i e  Währung e ines 

Vertragsstaates l auten , kann d i e  An lage auch i n  auf ECU 

l autenden Vermögenswerten erfo lgen , sowe it d i es nach 

vernünftiger kaufmänn ischer Beurt e i lung gerechtf ert i gt 

i st . " 

Art ike l I I  

Das Rechnungs l egungsgesetz ,  BGB 1 . Nr . 4 7 5 / 1 9 9 0 , zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGB 1 . Nr . 5 3 2 / 1 9 9 3  

( F inan zmarktanpassungsgesetz 1 9 9 3 ) , wird w i e  folgt geändert : 

Art . X I Abs . 2 zweiter Satz l autet : 

" ( 2 )  Abwe ichend davon treten d i e  § §  2 4 4  b i s  2 6 7 mit 

1 .  Jänner 1 9 9 5  i n  Kraft , sofern das Mutterunternehmen ein 

Kred itinstitut oder e in Ver s icherungsunternehmen i st . " 
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V o r  b 1 a t t 

Problem : 

a )  Nach dem I nkrafttreten des Abkommens über den 

Europäischen wirtschaftsraum ist e ine Umsetzung der nach Abschluß 

der Verhandlungen über dieses Abkommen in Kraft getretenen EG

Richt l inien erforderlich .  

b )  Im Rahmen der Rechnungs legung für Versicherungsunter

nehmen s ind noch die Bestimmungen für die Konzernrechnungs legung 

zu scha ffen . 

z i e l : 

Herstel lung der Übereinstimmung der österreichischen Rechts

ordnung mit dem nach dem EWR-Abkommen maßgebenden Recht auf dem 

Gebiet der Versicherungsaufsicht und Einbe z i ehung der Ver

s icherungsunternehmen in die Anwendbarkeit der Konzernrechnungs

legung nach dem Rechnungs legungsgesetz unter Berücksichtigung der 

nach dem EG-Recht erforder l ichen Abweichungen . 

Lösung : 

Nove l l ierung des VAG . 

Kosten : 

Die Ver f lechtung der national en Versicherungsmärkte zu e inem 

e inheitl ichen europäischen Binnenmarkt muß von den einzelnen 

nationalen Versicherungsaufsichtsbehörden bewältigt werden . Dies 

führt z u  e iner quantitativ wie qual itativ steigenden Belastung 

dieser Behörden . Für Österreich ist mit e inem Bedarf von 

minde stens fünf zusät z l ichen Dienstposten auf Grund der Um

setzung der dritten Richtl inien zu rechnen . Dieser administrative 

Mehraufwand wird a l lerdings durch den mit dem Binnenmarkt ver

bundenen Wohl standsgewinn gesamtwirtschaftl ich mehr a l s  wettge

macht . 

EG-Kompatib i l ität : 

Durch die Novel le sol l  EG-Recht umgesetzt werden . 
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E r 1 ä u t e r u n  g e n  

Al lgemeines 

1 .  Mit der VAG-Novel le 1 9 9 2 , BGBl . Nr . 7 6 9 , wurde das VAG an 

diej enigen versicherungsaufsichtsrechtl ichen Vorschri ften des EG

Rechts angepaßt , die Bestandteil des am 2 .  Mai 1 9 9 2  abgeschlos

senen EWR-Abkommens waren . Diese Nove l l e  ist gleich z eitig mit dem 

EWR-Abkommen mit 1 .  Jänner 1 9 9 4  in Kraft getreten . 

Folgende weitere Vorschri ften des EG-Rechts , deren Umsetzung 

in innerstaat l iches Recht mit 1 . Ju l i  1 9 9 4  in Kraft gesetzt werden 

muß , werden voraussicht lich bis zu diesem Zeitpunkt Bestandtei l  

des EWR-Rechtsbestandes werden : 

- Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG des Rates vom 1 8 . Juni 1 9 9 2  zur Koordinie

rung der Rechts- und Verwa ltungsvorschri ften für die Direktver

sicherung ( mit Ausnahme der Lebensversicherung) sowie zur Ände

rung der Richtl inien 7 3 / 2 3 9 / EWG und 8 8 / 3 57 / EWG ( Dritte Richt

l in i e  Schadenversicherung ) 

- Richt l inie 9 2 / 9 6 / EWG des Rates vom 1 0 . November 1 9 9 2  zur Koor

dinierung der Rechts- und Verwa ltungsvorschri ften für die 

Direktversicherung ( Lebensversicherung ) sowie zur Änderung der 

Richt l inien 7 9 / 2 6 7 / EWG und 9 0 / 6 1 9 / EWG ( Dr itte Richt l inie 

Lebensversicherung ) 

Der vorl iegende Entwurf dient der Umsetzung dieser Richt

l inien . 

Wesent l iche Z ie l setzung der Richt l inien ist die Verwirkli

chung des Binnenmarkts im Vers icherungswesen . Dies geschieht im 

wesent l ichen durch die Einführung der e inheitlichen Zulassung und 

der Herkunfts landkontrol le . 

Einheitl iche Zulassung bedeutet , daß e in Versicherungsunter

nehmen mit s itz in einem EWR-Vertragsstaat auf Grund der Zulas

sung in seinem s itz staat die Vertragsvers icherung in j edem ande

ren Vertragsstaat betreiben darf , sei es durch Errichtung e iner 

Zweigniederlassung , sei es im Dienstleistungsverkehr . 
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Herkunftslandkontrol le bedeutet , daß die Beaufs ichtigung 

über den Betri eb der Vertragsvers icherung in a l l en Vertrags

staaten des EWR der zuständigen Behörde desj enigen Vertrags

staates obl i egt , in dem das Versicherungsunternehmen seinen s itz 

hat . 

Die Verwirkl ichung dieser beiden Prinz ipien führt zu e iner 

tiefgreifenden Umgestaltung des gesamten Vers icherungsaufsichts

rechts . Die herkömml iche Versicherungsaufs icht ist territorial 

orientiert , das heißt s i e  bez ieht s ich auf j eg l ichen Betrieb der 

Vertragsvers icherung im eigenen Land , wo immer das Vers icherungs

unternehmen seinen Hauptsitz hat . Die künftige Vers icherungsauf

sicht innerhalb des EWR ist unternehmensorientiert , das heißt s i e  

bez ieht s ich auf den Betrieb der Vertragsversicherung in a l len 

Vertrags staaten , soweit dieser durch Versicherungsunternehmen 

ausgeübt wird , die im e igenen Land ihren Haupts itz haben . Gegen

stand der Aufsicht ist nicht mehr der Betrieb im I nland , sondern 

der Betrieb inländischer Versicherungsunternehmen . Unberührt von 

dieser Umorientierung bleiben nur die Zweigniederlassungen von 

Versicherungsunternehmen , die ihren sitz in einem Drittstaat 

haben . 

Außer diesem Schwerpunkt der Novel le s ind der gänz l iche Weg

f a l l  der aufsichtsbehördl ichen Genehmigung von Vers icherungs

bedingungen und Tarifen , die Einführung der Aktionärskontrol le 

und die Neuregelung der Bestimmungen über die Kapitalan lage 

besonders zu erwähnen . 

2 .  Durch die 2 .  VAG-Novel le 1 9 9 1  ( BGBl . Nr . 1 3 / 19 9 2 ) wurden die 

branchenspez if ischen Rechnungs legungsvorschri ften von Ver

s icherungsunternehmen über den Einze labschluß neu geregelt . Die 

nach dieser Novel le in den §§ 80 bis 86 entha ltenen Bestimmungen 

entsprechen weitgehend der Richtl inie 9 1 / 6 7 4 / EWG 

( Vers icherungsbi lanzrichtlinie - VUB i lRl ) . Die Regelungen be

züg l ich des Konzernabschlusses s ind hiebei noch nicht enthalten . 

Gemäß Art . 6 5 VUB i lRl haben Versicherungsunternehmem einen 

Konz ernabsch luß und einen Konzernlagebericht nach der Richt l inie 

• J 
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8 3 / 3 4 9 / EWG ( 7 . EG-Richtlinie)  zu erste l len , soweit 

Sondervorschri ften für vers icherungen nichts anderes bestimmen . 

Nach Art . 7 0  Abs . 1 VUBi lRI müssen d i e  Mitg l iedstaaten d i e  

erforderlichen Rechts- und verwaltungsvorschri ften erlassen , um 

dieser Richtl inie nachzukommen . Abs . 2 der Richtl inie räumt den 

Mitg l iedstaaten ein Wahlrecht ein , daß die in Abs . 1 bez e ichneten 

Vorschri ften erstmal s  auf die Jahresabsch lüsse und konso l idierten 

Absch lüsse der am 1 .  Jänner 1 9 9 5  oder im Laufe des Jahres 1 9 9 5  

beginnenden Geschäftsj ahre anzuwenden s ind . Demgegenüber verlangt 

Art . XI Abs . 2 RLG , daß die a l lgemeinen Vorschri ften für die 

Konsol idierung der § §  244 bis 2 67 HGB in der Fassung des Art . I  

Z 9 mit 1 . Jänner 1 9 9 4  in Kraft treten . Der Art . I I ( Änderung des 

Rechnungs legungsgesetzes)  sieht vor , daß in Art . XI Abs . 2  zwe iter 

Satz nach dem Wort "Kredit institut " die Wortfolge " oder 

Vers icherungsunternehmen "  e ingefügt wird . Hiernach ergibt s ich 

gemäß Art . I I die Regelung , daß die § §  2 4 4  bis 2 6 7  HGB erst mit 

1 . Jänner 1 9 9 5  in Kraft treten , sofern das Mutterunternehmen ein 

Vers icherungsunternehmen ist . 

Die Aufnahme der Konzernrechnungslegung im Zuge der VAG

Novel le 1 9 9 4  in das Fünfte Hauptstück des VAG bedingt 

strukture l l e  Änderungen . Die in den neu ge faßten § §  8 0  bis 8 6  

enthaltenen Bestimmungen gelten nunmehr für den Einzel- und den 

Kon z ernabschluß . Werden Bestimmungen für einen der vorgenannten 

Abschlüsse ausgeschlossen oder kommen diese bei entsprechendem 

zur Anwendung , so erfolgt e in exp l i z iter Gesetz esverweis . Das 

Gesetz s i eht vor , daß aufgrund der Textierung die j ewei l ige 

Gültigkeit für den Einzel- und den Konzernabschluß hervorgeht . 

3 .  Die Verflechtung der nationa len Versicherungsmärkte z u  

einem einheitlichen europä ischen Binnenmarkt muß von d e n  e inzel

nen nationa len Vers icherungsaufsichtsbehörden bewältigt werden . 

Dies führt zu einer quantitativ wie qual itativ steigenden Be

l astung dieser Behörden . Für Österreich ist mit einem Bedarf von 

mindestens fünf zusät z l ichen Dienstposten auf Grund der Umsetzung 

der dritten Richtl inien zu rechnen . Dieser administrative Mehr-
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aufwand wird a l l erdings durch den mit dem B innenmarkt verbundenen 

Wohl standsgewinn gesamtwirtschaftl ich mehr a l s  wettgemacht . 

4 .  Die Zuständigkeit des Bundes für die Gesetzgebung im 

Gegenstand gründet sich auf Art . 10 Abs . 1 Z 1 1  B-VG . 

Zu den e inzelnen Bestimmungen des Entwurf s  

Z u  Z 1 ( S  1a) : 

Abs . 1 stel lt klar , in welchem Umfang Versicherungsunter

nehmen m it S itz in einem EWR-Vertragsstaat den Bestimmungen des 

VAG unterl iegen . In Abs . 2 wird nur die Z itierung an geänderter 

Erfordernisse angepaßt . 

Zu Z 2 ( S  4 Abs . 1 ) : 

Der Vorbehalt e iner abweichenden Rege lung im ersten Satz ist 

notwendig , wei l  der dem VAG unterl i egende Betrieb von Versiche

rungsunternehmen mit S itz in EWR-Vertragsstaaten gemäß § 7 Abs . 1 

keiner Konzess ion bedarf . 

Im zweiten Satz ist das Prinz ip der e inheitlichen Zulassung 

im EWR für inländische Versicherungsunternehmen festgel egt 

( Art . 7 der Richtlinie 7 3 / 2 3 9 / EWG in der Fassung des Art . 5 der 

Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 7 der Richt l inie 7 9 / 2 6 7 / EWG in der 

Fassung des Art . 4 der Richt l inie 9 2 / 9 6 / EWG ) . 

Der dritte Satz verwirklicht den Grundsatz der Sparten

trennung in der Form , wie ihn Art . 13 Abs . 1 und 2 der Richt l inie 

7 9 / 2 6 7 / EWG in der Fassung des Art . 16 der Richt linie 9 2 / 9 6 / EWG 

festlegt . Danach können die Kranken- und die Unfa l lvers icherung 

sowohl neben der Lebensversicherung a l s  auch neben der sonst igen 

Schadenvers icherung betrieben werden . 

Zu Z 3 (S 4 Abs . 6 Z .  5 ) : 

Diese Bestimmung regelt die Aktionärskontrol le im Zuge der 

Konzess ionsertei lung , wie s i e  in Art . 8 der Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG 

und Art . 7 der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG vorgesehen ist . 
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Zu Z 4 ( 5  5 ADs . 2 ) : 

Das Spartentrennungsgebot für Zweigniederlassungen von 

Drittstaatsunternehmen wird an das Spartentrennungsgebot für 

inländische Vers icherungsunternehmen ( §  4 Abs . 1 dritter Satz ) 

angeg l ichen . Für Versicherungsunternehmen mit s itz in EWR-Ver

tragsstaaten g i lt diese Bestimmung nicht mehr . Diese Versiche

rungsunternehmen s ind stets berechtigt , im Umfang ihrer Konzes

s ion durch eine Zweign i ederlassung oder im Dienstleistungsverkehr 

im I nland tätig zu werden . Die Verwirklichung der Spartentrennung 

bei diesen Unternehmen obl iegt dem s itzstaat . 

Zu Z 5 ( 5  6 ADs . 2 ) : 

Die Änderung betrifft lediglich die Anpassung der Z itierung 

an geänderte Erfordernisse . 

Zu Z 6 (5 6 ADs . 5 ) : 

Diese Bestimmung verl iert ihre Grundlage , wei l  die Sonder

regelungen für Lloyd ' s  aufgrund des Herkunfts landprinz ips in der 

a l leinigen Zuständ igkeit des britischen Gesetzgebers l iegen . 

Zu Z 7 (5 7 ) : 

Diese Bestimmung verwirk licht den Grundsatz der einheit

l ichen Zulassung für Versicherungsunternehmen mit s itz in e inem 

EWR-Vertragsstaat ( Abs . 1 ) . Die Zweigniederlassung e ines Versi

cherungsunternehmens mit s itz in e inem EWR-Vertragsstaat weist 

nach Verwirklichung dieses Grundsatzes kaum mehr rechtl iche 

Gemeinsamke iten mit der Zweigniederlassung e ines Drittstaats

unternehmens auf , für die nach wie vor im wesentl ichen die bis

herigen Rechtsvorschri ften gelten . 

Die Befreiung vom Konzessionserfordernis für den Betrieb im 

Inland bedeutet a l lerdings nicht , daß die Errichtung e iner 

Zweigniederlassung ohne j egl iche Voraussetzung zuläss ig wäre . Die 

Prüfung der Voraussetzungen Obliegt nach dem prinz ip der 

Herkunfts landkontrol le a l l erdings der zuständigen Behörde des 
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sitz staats , nicht des staates , in dem die Zweigniederlassung 

errichtet wird . Der zuständigen Behörde dieses staates wird die 

Errichtung der Zweign i ederlassung von der S itz staatsbehörde , 

nicht vom Versicherungsunternehmen mitgete i lt . 

Voraussetzung für die Errichtung e iner Zweigniederlassung 

ist nach wie vor , daß das Versicherungsunternehmen über ausrei

chende Eigenmittel verfügt . Dies ist der Behörde des Tätigkeits

landes von der Behörde des S itzstaats zu bescheinigen ( Abs . 2 

Z 2 ) . 

Abs . 2 regelt , unter welchen sachlichen Voraussetzungen die 

Aufnahme des Betriebes einer Zweigniederlassung zulässig ist . 

Abs . 3 bestimmt den Zeitpunkt , ab dem der Betrieb tatsäch l ich 

aufgenommen werden darf . Hiebei wird Art . 1 0  Abs . 4 und 5 der 

Richtl inie 7 3 / 2 3 9 / EWG in der Fassung des Art . 3 2  der Richtl inie 

9 2 / 4 9 / EWG und Art . 1 0  Abs . 4 und 5 der Richt l inie 7 9 / 2 67 / EWG in 

der Fassung des Art . 32 der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG umgesetzt . 

Bei der Entscheidung , welche Bestimmungen des Al lgemein

interesses , die im Tätigkeitsland auch von Versicherungsunter

nehmen mit s itz in EWR-Staaten zu beachten s ind , der zuständigen 

Behörde des s itzstaates mitgetei lt werden , bevor das Versiche

rungsunternehmen seine Tätigkeit aufnimmt , hat die Versicherungs

aufsichtsbehörde einen weiten Spielraum . Sicher können dies n icht 

die gesamten rechtl ichen Rahmenbedingungen für den Betrieb der 

Vertragsversicherung sein . Es wird nach Zweckmäßigkeitserwägungen 

zu beurteilen sein , welche Regelungen ein aus ländisches Versiche

rungsunternehmen schon bei Aufnahme des Geschäftsbetr iebes j eden

fa l ls kennen sol lte . 

Das Verfahren bei Änderung der für den Betrieb der Zweignie

der lassung maßgebenden Umstände (Abs . 4 )  entspr icht Art . 1 0  

Abs . 6 der Richtlinie 7 3 / 2 3 9 / EWG in der Fassung des Art . 3 2  der 

Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 10 Abs . 6 der Richtlinie 7 9 / 2 67 / EWG 

in der Fassung des Art . 3 2  der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG . 

Die in Abs . 5 gerege lten Mittei lungspf l ichten entsprechen 

Art . 4 3  Abs . 2 der Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG und Punkt A . a . 2  des 

Anhangs 11 der Richt l in ie 9 2 / 9 6 / EWG . 

, 
· . 
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Da die Zweigniederlassung keine Konzess ion besitzt , ist die 

Untersagung des Geschäftsbetriebes die ultima ratio , wenn die 

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsbetriebes nicht mehr hergestel lt 

werden kann . Dies wird in Abs . 6 Z 1 vorgesehen und entspricht 

dem Widerrufsgrund des § 7 b  Abs . 1 Z 3 .  Die Richt l inien 9 2 / 4 9 / EWG 

und 9 2 / 9 6 / EWG bieten dafür in ihrem j ewei ligen Art . 4 0  Abs . 5 die 

Grundlage . 

Abs . 6 Z 2 hat seine Grundlage in Art . 2 2  Abs . 1 zwe iter 

Absatz der Richt l inie 7 3 / 2 3 9 / EWG in der Fassung des Art . 14 der 

Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 2 6  Abs . 1 zweiter Absatz der Richt

l inie 7 9 / 2 6 7 / EWG in der Fassung des Art . 1 3  der Richt l inie 

9 2 / 9 6 / EWG . 

Zu Z 8 es 8 ) : 

Angaben in der Satzung über Zweigniederlassungen im Aus land 

( bisher Abs . 3 )  werden nicht mehr verlangt . Es besteht daran kein 

aufsichtsrechtl iches , sondern a l lenfalls e in gesel lschaftsrecht

l iches Interesse , das von den Unternehmensorganen wahrzunehmen 

ist . Das Erfordernis , die Vers icherungsaufsichtsbehörde zu unter

richten , ergibt sich aus § 10 Abs . 4 .  

Der Wegf a l l  des Abs . 5 trägt dem Umstand Rechnung , daß gemäß 

Art . 8 Abs . 3 zweiter Absatz der Richtl inie 7 3 / 2 3 9 / EWG in 

der Fassung des Art . 6 der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 2 9  

der Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG sowie 

Art . 8 Abs . 3 erster Absatz der Richtl inie 7 9 / 2 67 / EWG in der 

Fassung des Art . 5 der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG und Art . 2 9  

erster Absatz der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG 

Versicherungsbedingungen in keinem Fal l  mehr e iner aufsichtsbe

hördlichen Genehmigung unterworfen werden dürfen . Der nur für die 

Genehmigung von Versicherungsbedingungen wesentl iche bisherige 

Abs . 6 kann ebenfa l l s  entfa l len . 
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Zu Z 9 ( 5  Sb) : 

Der Wegf a l l  dieser Bestimmung ergibt s ich aus dem Wegfal l  

der Konzess ionsp f l icht für Versicherungsunternehmen mit s itz in 

e inem EWR-Vertragsstaat . 

Zu Z 1 0  ( 5  9 ) : 

Bereits der geltende § 9 Abs . 1 regelt im Grunde die 

Mindestanforderungen an den I nhalt e ines Versicherungsvertrages . 

Wenn a llgemeine Versicherungsbedingungen verwendet werden , ver

steht es s ich von selbst , daß die in dieser Bestimmung aufgez ähl

ten Gegenstände Bestandteil dieser a l lgemeinen Versicherungs

bedingungen sein müssen . Die vorgesehene Neufassung der Bestim

mung bringt k lar zum Ausdruck , daß die Mindestanforderungen unab

hängig davon gelten , ob a l lgemeine Versicherungsbedingungen ver

wendet werden oder nicht . 

Die im geltenden § 9 enthaltene mißverständl iche Unter

scheidung zwischen " a l lgemeinen" und " besonderen" Vers icherungs

bedingungen wird aufgegeben . Alle Vertragsgrundlagen , die nicht 

nur im Einzelfal l ,  sondern typisiert für e ine vie l z ah l  von Ver

trägen verwendet werden , s ind im s inn des a l lgemeinen Vertrags

rechtes a l lgemeine Geschäftsbedingungen , die , wenn es s ich um 

Vers icherungsverträge handelt , a l s  a l lgemeine Vers icherungsbe

dingungen bezeichnet werden . Ob es s ich um Vertragsgrundl agen 

handelt , die a l l e  für den Vers icherungsvertrag notwendigen 

Elemente enthalten , oder um vertragsgrundl agen , die für bestimmte 

Risikotypen Abweichungen oder Ergänzungen vorsehen , d ie auf 

anderen Vertragsgrundlagen beruhen , ist nicht entscheidend . 

Die umfangreichen Regelungen über " besondere" Vers icherungs

bedingungen im geltenden § 9 Abs . 2 sollen die Vers icherungs

unternehmen daran h indern , der Genehmigungsp f l icht der Ver

s icherungsbedingungen dadurch auszuweichen , daß Regelungen mit 

Bedingungscharakter nicht als Versicherungsbedingungen , sondern 

als Tarifbestandtei le deklariert werden . Mit dem Wegfal l  der 

Genehmigungspf l icht verliert diese Regelung ihre Bedeutung . 
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Zu Z 1 1  (S 9 a ) : 

Mit dieser Bestimmung wird Art . 3 1  der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG 

und Punkt A . a . 1 ,  3 ,  1 5  und 1 6  des Anhangs I I  der Richt l inie 

9 2 / 9 6 / EWG umgesetzt . Die Angabe von Name , S itz und Rechts form des 

Versicherungsunternehmens wird in den Richtl inien nur für d i e  

Lebensversicherung verlangt , es spricht aber nichts dagegen , 

d i ese Verpf l ichtung auch auf die Schadenversicherung auszudehnen . 

Zur Regelung der Mittei lungspf l ichten gegenüber dem Ver

s icherungsnehmer wird durch Art . 3 1  Abs . 3 der Richtl inie 

9 2 / 4 9 / EWG und Art . 3 1  Abs . 4 der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG ausdrück

l ich das Tätigkeits land verpf l ichtet . Die Regelung bez i eht sich 

daher nicht auf Versicherungsunternehmen mit s itz im Inland , 

sondern auf Verträge über im Inland belegene Risken . Für die 

Überwachung der Einha ltung ist dennoch die S itz staatsbehörde zu

ständig . 

Zu Z 12 (S 1 0 ) : 

Die Änderung des Abs . 1 ist auf den Wegfa l l  der Bedingungs

genehmigung , die der Abs . 2 und 4 auf den Wegfa l l  des § 8b 

zurückzuführen . Abs . 3 ist unverändert . 

Zu Z 13 ( S  1 0 a ) : 

Diese Bestimmung verwirkl icht den Grundsatz der Herkunfts

l andkontrol l e  für die Errichtung von Zweigniederlassungen in

ländischer Vers icherungsunternehmen in EWG-Vertragsstaaten . 

Wesentl ich ist , daß die den Betrieb der Zweigniederlassung be

tre f fenden Unterlagen der österreichischen Versicherungsauf

sichtsbehörde vorzulegen s ind (Abs . 1 ) , die s ie sodann der zu

ständigen Behörde des Staates übermittelt , in dem die Zwe ig

niederlassung errichtet werden sol l ,  es sei denn , s i e  hat gegen 

die Errichtung dieser Zweigniederlassung Bedenken ( Abs . 2 ) . 

Solche Bedenken können darin begründet sein , daß s i e  d i e  

personel len oder sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb e iner 

Zweigniederlassung in dem betreffenden Staat nicht für gegeben 

erachtet . Die Ablehnung der Übermittlung der Unterlagen an die 
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ausländische Auf s ichtsbehörde ist mit Bescheid auszusprechen , 

gegen den Beschwerde bei den Gerichtshöfen des öffent l ichen 

Rechts erhoben werden kann ( Abs . 3 ) . Ein entsprechendes Verfahren 

ist bei e iner Änderung der für den Betrieb der Zweigniederlassung 

maßgebenden Umstände vorgesehen ( Abs . 4 ) . 

Es genügt , wenn für die Zweigniederlassung e in e inz iger 

Hauptbevol lmächtigter beste l lt wird ( Abs . 1 Z .  4 ) . Das Vier

Augen-Prinz ip , wie es für Zweignieder lassungen von Drittstaats

unternehmen nach wie vor gilt ( §  5 Abs . 1 Z .  3 ) , darf für 

Zweigniederlassungen von Versicherungsunternehmen mit s itz in 

EWR-Vertragsstaaten nicht vorgeschrieben werden . Der Hauptbevol l

mächtigte muß auch nicht seinen Wohnsitz im Tätigkeitsland haben , 

sondern nur über e ine Anschri ft in diesem Land erreichbar sein . 

Im e inzelnen werden umgesetzt 

durch Abs . 1 :  Art . 10 Abs . 1 und 2 der Richt l inie 7 3 / 2 3 9 / EWG 

in der Fassung des Art . 3 2  der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG und 

Art . 1 0  Abs . 1 und 2 der Richt l inie 7 9 / 2 6 7 / EWG in der 

Fassung des Art . 3 2  der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG , 

durch Abs . 2 und 3 :  Art . 10  Abs . 3 der Richt l inie 7 3 / 2 3 9 / EWG 

in der Fassung des Art . 3 2  der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG und 

Art . 1 0  Abs . 3 der Richt l inie 7 9 / 2 67 / EWG in der Fassung des 

Art . 3 2  der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG , 

durch Abs . 4 :  Art . 1 0  Abs . 6 der Richtl inie 7 3 / 2 3 9 / EWG in 

der Fassung des Art . 32 der Richtlinie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 10  

Abs . 6 der Richt l inie 7 9 / 2 67 / EWG in der Fassung des Art . 3 2  

der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG . 

Zu Z 14 ( S  11a) : 

Nach den dritten EG-Richtl inien hat die Vers icherungsauf

sichtsbehörde darauf zu achten , daß die Aktionäre e ines Ver

s icherungsunternehmens ,  die e ine wesentliche Bete i l igung halten , 

keinen nachtei ligen Einf luß auf die Geschäftsführung ausüben . Der 

neue § 1 1a regelt diese Aktionärskontrol le während des laufenden 

Geschäftsbetr iebes . 
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Kenntni s  von wesentlichen Bete i l igungen erhält die Ver

sicherungsaufsichtsbehörde durch Anz e igen der Aktionäre ( Abs . 1 ) . 

Anzuzeigen s ind auch die Überschreitungen oder Unterschreitungen 

bestimmter Betei l igungsquoten bei bestehenden wesentl ichen Be

tei l igungen und die Aufgabe e iner wesentl ichen Betei l igung . 

Subsidiär besteht eine Informationspf l icht des Versicherungs

unternehmens ( Abs . 4 ) . Diese begründet keine Verp f l ichtung des 

Vers icherungsunternehmens , eine Ermittlungstätigkeit zu 

entfalten , sondern nur die Verpflichtung , erhaltene Informationen 

der Versicherungsaufsichtsbehörde weiterzugeben . 

I st bereits im Z eitpunkt der Anz e ige erkennbar , daß s ich die 

Betei l igung auf die Geschäftsführung nachtei l ig auswirkt , so hat 

die Ver s icherungsaufsichtsbehörde den Erwerb zu untersagen 

( Abs . 2 ) . Ergibt s ich der nachtei l ige Einf luß erst später oder 

aus e iner gar nicht angez eigten Betei l igung , so hat die Ver

sicherungsaufsichtsbehörde e inzuschreiten , um die Gefahr zu be

seitigen . Das stärkste Mittel ist die Aussetzung der mit der Be

tei l igung erworbenen stimmrechte . Diese ist dem Gericht vorbe

halten ( Abs . 5 ) . Wird eine Betei l igung entgegen e iner aufsichts

behördlichen Untersagung erworben , so ruhen die damit verbundenen 

stimmrechte von Gesetzes wegen (Abs . 6 ) . Im e inzelnen werden 

umgesetzt 

durch Abs . 1 und 2 :  Art . 15  Abs . 1 der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG 

und Art . 14  Abs . 1 der Richt l inie 9 2 / 9 6 / EWG , 

durch Abs . 3 :  Art . 1 5  Abs . 2 der Richtlinie 9 2 / 4 9 / EWG und 

Art . 1 4  Abs . 2 der Richtlinie 9 2 / 9 6 / EWG , 

durch Abs . 4 :  Art . 1 5  Abs . 3 der Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG und 

Art . 1 4  Abs . 3 der Richt l inie 9 2 / 9 6 / EWG , 

durch Abs . 5 und 6 :  Art . 1 5  Abs . 4 der Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG 

und Art . 1 4  Abs . 4 der Richtlinie 9 2 / 9 6 / EWG . 

Zu Z 1 5  ( 5  1 2  Abs . 1 ) : 

Die Ergänzung der Z 3 ste l lt klar , daß die Erfordernisse 

gemäß Art . 3 Abs . 2 l it . c  der Richtl inie 8 7 / 3 4 4 / EWG nur erfül lt 

sind ,  wenn der vom Versicherungsnehmer beauftragte Rechtsanwa lt 
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selbständig über die Maßnahmen zur Rechtsverfolgung und ihre 

Erfolgsaussichten entscheidet . Nur dann kann diese Methode der 

Verse lbständigung der Schadenbearbeitung in der Rechtsschutz 

versicherung a l s  mit den beiden anderen Methoden g l eichwertig 

angesehen werden , wie es Art . 3 Abs . 3 der angeführten Richt l inie 

ausdrückl ich voraussetzt . 

Zu Z 1 6  ( 5  1 3  b i s  1 3 0 ) : 

Die Bestandübertragung wird wegen der grundlegenden 

Änderungen , die zur Verwirklichung des Grundsatzes der Herkunfts

landkontrol le erforderlich s ind , vol lständig neu geregelt . 

Zu 5 13 : 

Abs . 1 regelt die grundsätz l iche Zuläss igkeit der Bestand

übertragung wie der geltende § 13 Abs . 1 .  Nach dem Grundsatz der 

Herkunftslandkontrol le wird j edoch der Anwendungsbereich auf den 

EWR-Bestand inländischer Vers icherungsunternehmen und den Bestand 

inländischer zweigniederlassungen von Drittstaatsunternehmen ein

geschränkt . Die Übertragung e ines inländischen Bestandes von Ver

sicherungsunternehmen mit S itz in EWR-Vertragsstaaten fä l lt nicht 

in den Anwendungsbereich des VAG . Bestände von inländischen Ver

s icherungsunternehmen in Drittstaaten s ind wie schon nach 

geltendem Recht ebenfa l l s  nicht Gegenstand des österreich ischen 

VAG . 

Abs . 2 regelt , auf welche Unternehmen der Bestand e ines in

ländischen Versicherungsunternehmens übertragen werden kann . 

soweit es sich um die Übertragung des Bestandes in anderen EWR

Vertragsstaaten auf Unternehmen mit Sitz in diesen Staaten 

handelt , werden Art . 12 Abs . 2 der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG und 

Art . 1 1  Abs . 2 der Richtlinie 9 2 / 9 6 / EWG umgesetzt . Wird der in

ländische Bestand auf ein Versicherungsunternehmen mit s itz in 

e inem anderen EWR-Vertragsstaat übertragen , so muß der Betr ieb 

selbstverständl ich durch e ine Zweigniederlassung dieses Unter

nehmens oder im Dienstleistungsverkehr fortgeführt werden können . 

Da der Betrieb von Zweigniederlassungen von Drittstaatsunter-
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nehmen in der Regel auf im Niederlassungsstaat bel egene Risken 

beschränkt ist , beschränkt das Gesetz auch die Übertragung auf 

e ine solche Zweigniederlassung auf die in d iesem staat bel egenen 

Risken . 

Abs . 3 regelt , auf welche Unternehmen der Bestand e iner in

ländischen Zweigniederlassung eines Drittstaatsunternehmens über

tragen werden kann . Die Unterschiede zu inländischen Ver

s icherungsunternehmen ergeben s ich aussch l ießl ich daraus , daß 

diese Zweigniederlassungen nur einen inländischen Bestand haben 

können . Die Regelung setzt Art . 2 8 a  Abs . 1 und 2 der Richt l inie 

7 3 / 2 3 9 / EWG in der Fassung des Art . 53 der Richt linie 9 2 / 4 9 / EWG 

und Art . 3 1a Abs . 1 und 2 der Richt l inie 7 9 / 2 67 / EWG in der 

Fassung des Art . 49 der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG um . 

Zu § 13a : 

Die Abs . 1 und 2 entsprechen im wesentlichen dem geltenden 

§ 1 3  Abs . 2 .  Die Auswirkung der Bestandübertragung auf das über

nehmende Vers icherungsunternehmen , insbesondere auf dessen Solva

b i l ität , s ind nur zu beachten , wenn das übernehmende Ver

s icherungsunternehmen e in inländisches Versicherungsunternehmen 

oder die inländische Zweigniederlassung eines Drittstaatsunter

nehmens ist . Nur in diesen Fä l len ist nach dem Prinz ip der Her

kunftslandkontrol l e  die entsprechende Zuständigkeit der öster

reichischen Versicherungsaufsichtsbehörde gegeben . Eine Ausnahme 

besteht dann , wenn die Eigenmittelausstattung der Zwe ignieder

lassung eines Drittstaatsunternehmens aufgrund e iner Genehmigung 

gemäß § 5a Abs . 1 von der zuständigen Behörde eines anderen EWR

Vertragsstaates überwacht wird . In diesem Fa l l  ist e ine Solvabi

l itätsbescheinigung dieser Behörde e inzuholen . 

Im übrigen werden umgesetzt 

durch Abs . 3 :  Art . 12 Abs . 3 und 5 der Richtlinie 9 2 / 4 9 / EWG 

und Art . 1 1  Abs . 3 und 5 der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG , 

durch Abs . 4 :  Art . 12 Abs . 2 der Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG und 

Art . 2 8 a  Abs . 2 der Richtl inie 7 3 / 2 3 9 / EWG in der Fassung des 

Art . 53 der Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG sowie Art . 11 Abs . 2 der 
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Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG und Art . 3 1a Abs . 2 der Richtl inie 

7 9 / 2 67 / EWG in der Fassung des Art . 4 9  der Richtl in i e  

9 2 / 9 6 / EWG , 

durch Abs . 5 :  Art . 1 2  Abs . 4 und 5 der Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG 

und Art . 2 8 a  Abs . 4 und 5 der Richtl inie 7 3 / 2 3 9 / EWG in der 

Fassung des Art . 52 der Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG sowie Art . 1 1  

Abs . 4 und 5 der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 3 1a Abs . 4 

und 5 der Richt l in i e  7 9 / 2 6 7 / EWG in der Fassung des Art . 4 9  

der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG . 

Eine Umsetzung des Art . 2 8 a  Abs . 3  der Richtlinie 7 3 / 2 3 9 / EWG 

in der Fassung des Art . 5 3  der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG und des 

Art . 3 1a Abs . 3 der Richt l inie 7 9 / 2 67 / EWG in der Fassung des 

Art . 4 9  der Richt l in i e  9 2 / 9 6 / EWG ist nicht erforderl ich ,  wei l  es 

sich hier um e ine bloße Ermächtigung handelt , von der der natio

nale Gesetzgeber nicht Gebrauch machen muß . 

Zu § 13b : 

I n  d ieser Bestimmung wird die Mitwirkung der öster

reichischen Versicherungsaufs ichtsbehörde an Bestandübertragungen 

geregelt , die nicht in den Anwendungsbereich des österreichischen 

VAG fal len . Hiebei entspricht Abs . 1 dem § 1 3 a  Abs . 2 zweiter 

Satz , Abs . 2 dem § 1 3 a  Abs . 3 ,  Abs . 3 dem § 1 3 a  Abs . 4 und Abs . 4 

dem § 1 3 a  Abs . 5 .  Durch die Absätz e  2 bis 4 werden die zu § 1 3 a  

Abs . 3 bis 5 angeführten Bestimmungen der EG-Richtl in i en umge

setzt . 

Zu § 130 : 

Diese Bestimmung entspricht im wesentl ichen dem geltenden 

§ 13 Abs . 3 bis 5 .  Hinzugefügt wurde in Abs . 3 die Mögl ichkeit , 

das Kündigungsrecht auszuschließen , wenn die Bestandübertragung 

der strukturveränderung innerhalb eines Konz erns dient und die 

I nteressen der Vers icherten nicht berührt werden . Unter diesen 

Voraussetzungen kann ein legitimes I nteresse der Versicherungs

nehmer an e iner Kündigung n icht bestehen . 
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Die Einräumung e ines Kündigungsrechtes des Versicherungs

nehmers wird dem national en Gesetzgeber durch Art . 12 Abs . 6 

zweiter Absatz der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 2 8 a  Abs . 6 zwei

ter Absatz der Richt l inie 7 3 / 2 3 9 / EWG in der Fassung des Art . 53  

der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG sowie Art . 1 1  Abs . 6 zweiter Absatz der 

Richt linie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 3 1a Abs . 6 zweiter Absatz der 

Richtl inie 7 3 / 2 3 9 / EWG in der Fassung des Art . 4 9  der Richt l inie 

9 2 / 9 6 / EWG ausdrück l ich anheimgestel lt .  

Zu Z 1 7  (S 14 ) : 

Abs . 1 verknüpft die Definition des Dienstleistungsverkehrs 

nicht mehr , wie der geltende § 14 Abs . 1 ,  mit dem Betrieb im 

Inl and , sondern mit dem Abschluß von Versicherungsverträgen für 

im Inland bel egene Risken . Damit wird der geltende § 1 4  Abs . 2 

entbehrl ich . An der Zuläss igkeit des Abschlusses von Korrespon

denzverträgen in Drittstaaten ändert s ich nichts . 

Abs . 3 regelt , unter welchen Voraussetzungen der Dienst

leistungsverkehr ZUlässig ist . 

Abs . 4 regelt , zu welchem Zeitpunkt der Dienstleistungsver

kehr tatsächlich aufgenommen werden kann . Hiebei wird Art . 1 6  

Abs . 3 der Richtl inie 8 8 / 3 5 7 / EWG in der Fassung des Art . 3 5  der 

Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 14 Abs . 3 der Richt l inie 9 0 / 6 19 / EWG 

in der Fassung des Art . 3 5  der Richtlinie 9 2 / 9 6 / EWG umgesetzt . 

Die Neuregelung dient der Verwirkl ichung des Grundsat z es der Her

kunftslandkontrol l e . 

Abs . 5 regelt das Verfahren bei Änderung der für den Dienst

leistungsverkehr maßgebenden Umstände , wobei Art . 17 der Richt

l inie 8 8 / 3 5 7 / EWG in der Fassung des Art . 3 6  der Richt l inie 

9 2 / 4 9 / EWG und Art . 1 7  der Richtl inie 9 0 / 6 1 9 / EWG in der Fassung 

des Art . 3 6  der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG umgesetzt wird . 

Durch Abs . 6 wird Art . 4 3  Abs . 2 der Richtlinie 9 2 / 4 9 / EWG 

und Punkt A . a . 2  des Anhangs 1 1  der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG für den 

Dienstleistungsverkehr umgesetzt . 

Die Untersagung des Dienstleistungsverkehrs ist unter den 

gleichen Voraussetzungen mögl ich wie die Untersagung des 
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Betriebes e iner Zweigniederlassung ( Abs . 7 ) . Mit d ieser Regelung 

werden dieselben Bestimmungen der EG-Richt l inien umgesetz t ,  d ie 

zu § 7 Abs . 6 angeführt s ind . 

Zu Z 18 ( S  15 ) : 

Diese Bestimmung wird aufgehoben , wei l  e ine Zulassung zum 

Dienstleistungsverkehr nicht mehr vorgesehen ist . 

Zu Z 1 9  (S 1 6 ) : 

Diese Bestimmung regelt die Aufnahme des Dienstleistungsver

kehrs durch ein inländisches Versicherungsunternehmen unter 

Berücksichtigung des Grundsatzes der Herkunftslandkontrol l e . Mit 

gewissen Vereinfachungen besteht die gleiche Rechts lage wie bei 

der Errichtung e iner Zweigniederlassung ( §  1 0 a ) . Im e inzelnen 

werden umgesetzt 

durch Abs . 1 :  Art . 14  der Richt l inie 8 8 / 3 57 / EWG in der 

Fassung des Art . 34 der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 1 1  der 

Richt l inie 9 0 / 6 1 9 / EWG in der Fassung des Art . 3 4  der Richt

l inie 9 2 / 9 6 / EWG , 

durch Abs . 2 :  Art . 1 6  Abs . 1 der Richt l inie 8 8 / 3 57 / EWG in 

der Fassung des Art . 3 5  der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 14 

Abs . 1 der Richt l inie 9 0 / 6 1 9 / EWG in der Fassung des Art . 3 5  

der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG , 

durch Abs . 3 :  Art . 1 6  Abs . 2 der Richt l inie 8 8 / 3 5 7 / EWG in 

der Fassung des Art . 3 5  der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 14 

Abs . 2 der Richtl inie 9 0 / 6 1 9 / EWG in der Fassung des Art . 3 5  

der Richt l inie 9 2 / 9 6 / EWG , 

durch Abs . 4 :  Art . 17 der Richtl inie 8 8 / 3 5 7 / EWG in der 

Fassung des Art . 3 6  der Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 17 der 

Richt l inie 9 0 / 6 1 9 / EWG in der Fassung des Art . 3 6  der Richt

l inie 9 2 / 9 6 / EWG . 

376/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 81 von 224

www.parlament.gv.at



- 17 -

Zu Z 2 0  (S 17 ) : 

Die Übertragung des Bestandes an im Dienstleistungsverkehr 

abgeschlossenen Vers icherungsverträgen wird nunmehr in den §§ 1 3  

b i s  1 3 c  geregelt . 

Zu Z 2 1  (S 18 ) : 

Die zum geltenden § 8 Abs . 5 angeführten Bestimmungen der 

EG-Richt l inien verbieten es auch , die Tari f e  in der Lebensver

sicherung und in der Krankenvers icherung e iner aufsichtsbehörd

l i chen Genehmigung zu unterwerfen . Der geltende § 18 muß daher 

entfal l en .  

Art . 8 Abs . 3 zweiter Absatz der Richtl inie 7 9 / 2 67 / EWG in 

der Fassung des Art . 5 der Richtlinie 9 2 / 9 6 / EWG und Art . 2 9  

zweiter Absatz der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG erlaubt e s  j edoch , die 

systematische Vorlage der in der Lebensversicherung verwendeten 

versicherungsmathematischen Tarifierungsgrundlagen zu verlangen . 

Hievon wird durch Abs . 1 und 2 Gebrauch gemacht . 

Durch Abs . 3 wird Art . 1 9  der Richt l inie 9 2 / 9 6 / EWG umge

setzt . 

Zu Z 2 2  und 2 3  ( S  laa Abs .  1 und 6 ) : 

Die Änderung der Z itierungen beseitigt ein redaktionel les 

Versehen . 

Zu Z 2 4  (S lab bis 18d) : 

Zu S 18b : 

Die hier gerege lten Mitte i lungspf lichten entsprechen Punkt 

A . a . 4  bis 14 und B . b . 1 bis 3 des Anhangs 1 1  der Richtlinie 

9 2 / 9 6 / EWG . 

Zu S 18e : 

Das künftige Vers icherungsvertragsrecht wird einen Typus von 

Krankenvers icherungsverträgen ausdrückl ich regeln , der durch Aus

sch luß des ordentl ichen Kündigungsrechtes des Vers icherers und 

376/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)82 von 224

www.parlament.gv.at



- 1 8  -

durch das Recht des Vers icherers zur e inseit igen Prämienerhöhung 

gekenn z eichnet ist ( §  1 7 8 f  und § 1 7 8 n  des Vers icherungsvertrags

gesetzes in der Fassung des vom Bundesministerium für Justi z  mit 

Schreiben vom 6 .  Dezember 1 9 9 3 , Z l . 1 0 . 2 1 3 / 7 0-1 2 / 9 3 , zur Begut

achtung versendeten Entwurfs) . 

E ine solche Krankenversicherung kann unter Wahrung der 

I nteressen der Vers icherten nur nach Art der Lebensversicherung 

betrieben werden ; das bedeutet im wesentl ichen , daß für die 

Prämienberechnung vers icherungsmathematische Grundsätze anzu

wenden s ind und e ine ausreichende Rückstel lung z u  bi lden ist , die 

das mit dem Alter steigende Krankheitsrisiko berücksichtigt . Der 

neue § 1 8 c  trägt diesen Erfordernissen Rechnung . 

Wie die entsprechende versicherungsvertragsgeset z l iche 

Rege lung sol l  diese Bestimmung für den Betrieb im Inland gelten . 

Auch Vers icherungsunternehmen mit s itz in EWR-Staaten , die die 

Vers icherung über eine Zwe igniederlassung oder im Dienst

leistungsverkehr betreiben , sind an diese Bestimmung gebunden . 

Dies kann im s inn des Art . 2 8  der Richt l in i e  9 2 / 4 9 / EWG durch das 

Al lgemeininteresse gerechtfertigt werden . 

Zu § 18d : 

Der Betrieb der Krankenvers icherung nach Art der Lebensver

sicherung rechtfertigt es , daß für die Vorlage der Rechnungs

grundl agen und für die Prämienberechnung die gleichen Grundsätze 

gelten wie gemäß § 18  für die Lebensvers icherung . 

Der Anwendungsbereich dieser Bestimmung beschränkt s ich auf 

inländische Versicherungsunternehmen . Soweit durch § 18c Vers i 

cherungsunternehmen mit s itz in EWR-Vertragsstaaten betrof f en 

s ind , obl i egt es der Gesetzgebung des betreffenden Staates , 

daraus die Konsequenz en zu z iehen . Soweit § 1 8 d  den Betr ieb in

ländischer Versicherungs unternehmen in anderen EWR-Vertrags

staaten betr i f ft , wird Art . 54  Abs . 2 zweiter Absatz zweiter bis 

vierter Satz der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG umgesetzt . 
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Zu Z 2 5  ( S  19 Abs . 1 ) : 

Pol i z zendarlehen und -vorauszahlungen in der Lebensver

sicherung werden nicht mehr vom Deckungserfordernis abgez ogen ; 

dafür s ind sie a l s  Bedeckungswerte zugelassen ( §  7 8  Abs . 1 Z 1 2 ) . 

Die Bezeichnung der Bestandteile des Deckungserfordernisses in 

der Lebensversicherung wird terminologisch an § 8 1 i  Abs . 2 ange

paßt . Die bisher gesondert angeführte Rückkaufsrückstel lung ist 

gemäß § 9 Abs . 1 RLVVU , BGBI . Nr .  7 5 7 / 19 9 2 , in der Rückste l lung 

für noch nicht abgewickelte Vers icherungsfäl le entha lten . 

Zu Z 2 6  ( S  1 9 a ) : 

Die Vereinfachung dieser Bestimmung ist dadurch begründet , 

daß für die Bi ldung der versicherungstechnischen Rückstellungen 

gemäß Art . 15 der Richtl inie 7 9 / 2 6 7 / EWG in der Fassung des Art . 8 

der Richt l inie 9 2 / 9 6 / EWG das Herkunftslandprinz ip une ingeschränkt 

verwirklicht ist . 

Zu Z 2 7  ( S  2 0  Abs . 2 ) : 

Die Änderung besteht in e iner Vereinfachung der Definition 

der fondsgebundenen Lebensversicherung . 

Zu Z 2 8  ( S  2 1 ) : 

Die wesent l iche Änderung der Kapita lanlagevorschri ften be

steht darin , daß der Katalog der zulässigen Anlagewerte für den 

Deckungsstock und das übrige gebundene Vermögen vereinheitl i cht 

wird ( §  7 8 ) . Dies entspricht der übereinstimmenden Regelung 

dieses Gegenstandes in den EG-Richtl inien (Art . 2 1  der Richt

l inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 2 1  der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG ) . Nach wie 

vor s ind aber nur die Deckungsstockwerte in ein Verz eichnis 

einzutragen und im Konkursfal l  als Sondermasse privi l egiert . 

Keine Änderung tritt auch darin ein , daß Rückversicherungsanteile 

nicht beim Deckungserfordernis (§ 1 9  Abs . 2 ) , wohl aber bei den 

sonstigen versicherungstechnischen Rückste l lungen abzuz iehen s ind 

( §  7 7  Abs . 2 ) . 
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Im neuen Abs . 1 wird die Verknüpfung mit dem neuen § 7 8  her

geste l lt . Abs . 2 regelt die Zuordnung der dem Deckungsstock 

gewidmeten Pol i z zendarl ehen und -vorauszah lungen ( s iehe Erläu

terungen zu § 1 9  Abs . 1 ) . Die Abs . 3 und 4 entsprechen inhaltl ich 

dem geltenden § 2 1  Abs . 1 und 2 .  

Zu Z 2 9  ( 55 2 4  und 2 4a ) : 

Diese Bestimmungen sol len die Stel lung des verantwortl ichen 

Aktuars stärken . Die Bezeichnung "verantwortlicher Aktuar" er

setzt in Anlehnung an den internationalen Sprachgebrauch die bis

herige Bezeichnung "versicherungsmathematischer Sachverstän

diger " . Der verantwortl iche Aktuar erlangt im Rahmen seines 

geset z l ichen Aufgabenbereichs eine gegenüber dem Vorstand des 

Versicherungsunternehmens herausgehobene position . Dadurch soll  

der Wegfal l  der präventiven aufsichtsbehördlichen Kontrolle in 

diesem Bereich bis zu einem gewissen Grad kompens iert werden . Die 

Neuregelung sol l  auch dazu be itragen , Anschluß an den inter

national übl ichen Standard für die Rol le von Aktuaren in den Ver

s icherungsunternehmen zu f inden . 

Zu § 2 4 :  

Der verantwortl iche Aktuar kann , muß aber nicht Angestel lter 

des Versicherungsunternehmens sein . Die Bestel lung e ines Ste l l 

vertreters sol l  verhindern , daß durch Vakanzen Besetzungsprobleme 

entstehen . 

Die Bestel lung geeigneter Personen so l l  dadurch gewähr

leistet werden , daß die Versicherungsaufs ichtsbehörde der Be

stel lung widersprechen kann . Subsidiär obl iegt der Versicherungs

aufsichtsbehörde selbst die Bestel lung ( Abs . 3 ) . Die Regelung ist 

an die Regelung für den Abschlußprüfer ( §  8 2  Abs . 2 und 3 )  ange

l ehnt . Da die Funktion des verantwortlichen Aktuars im Gegensatz 

zu der des Abschlußprüfers grundsätz l ich e ine dauernde ist , muß 

auch für den Fal l  vorgesorgt werden , daß der verantwortl iche 

Aktuar seine Eignung ver l i ert ( Abs . 4 ) . 
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Zu 5 2 4 a :  

Primäre Aufgabe des verantwortlichen Aktuars ist die Kon

tro l l e  der Einha ltung der rechtl ichen und versicherungsmathe

matischen Grundlagen für die Berechnung der Tarife und der ver

sicherungstechnischen Rückstel lungen . Der verantwortl iche Aktuar 

muß aber auch beurtei l en ,  ob die versicherungsmathematischen 

Grundlagen im Zusammenhang mit den Kapitalerträgen erwarten 

lassen , daß die Verp f l ichtungen aus den Versicherungsverträgen 

dauernd erfüllbar bleiben ( Abs . 1 ) . Dies berechtigt den verant

wortl ichen Aktuar nicht zum Eingr i f f  in die Kapitalanlagepol itik 

des Vers icherungsunternehmens , wohl aber kann er z . B .  fest

ste l l en , daß die versicherungsmathematischen Grundlagen unter Be

rücksichtigung der zu erwartenden Kapitalerträge unrea l i stisch 

s ind . 

Dem verantwortlichen Aktuar obl iegt e ine regelmäßige j ähr

l iche Berichtspf l icht ( Abs . 3 )  und e ine außerordentl iche Be

r ichtspf l icht bei Eintritt bestimmter Umstände ( Abs . 4 )  gegenüber 

dem Vorstand . Der j ährliche Bericht steht in ausdrückl ichem Zu

sammenhang mit dem Jahresabschluß und sol l  insbesondere die 

Motive des verantwortl ichen Aktuars für sein Verhalten bei Abgabe 

oder Verwe igerung seines Bestätigungsvermerks erläutern . Dieser 

Bericht ist stets der Versicherungsaufsichtsbehörde zur Kenntnis 

zu bringen . Darüber hinaus hat der verantwortliche Aktuar den 

Vorstand zu unterrichten , wenn er bei Wahrnehmung seiner Aufgaben 

e inen Verstoß gegen maßgebende Vorschri ften oder e ine Gefährdung 

der dauernden Erfül lbarkeit der Verp f l ichtungen des Ver

s icherungsunternehmens feststel lt .  Dieser Bericht muß nicht der 

Vers icherungsaufsichtsbehörde weitergeleitet werden , doch hat 

s ich der verantwortliche Aktuar an die Versicherungsaufsichtsbe

hörde zu wenden , wenn der Vorstand seinen Vorstel lungen nicht 

Rechnung trägt . 

Zu Z 3 0  ( 5  2 5  Abs . 1 ) : 

Diese Bestimmung sol l  auf diej enigen Fä l l e  Anwendung f inden , 

in denen e ine Deckungsrückstel lung zu bi lden ist . Das tri f ft 
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außer auf die Lebensvers icherung nur auf die Unfal lversicherung 

mit Prämienrückgewähr zu ( §  8 Abs . 2 RLVVU , BGB1 . Nr .  7 5 7 / 1 9 9 2 ) .  

Dem trägt die Änderung der Bestimmung Rechnung . 

Zu Z 3 1  ( S  3 5  Abs . 2 ) : 

Die Änderung berücksichtigt , daß gemäß § 4 Abs . 2 für j eden 

Vers icherungszweig e ine gesonderte Konzess ion ertei lt wird . 

Zu Z 3 2  und 3 3  ( 5  5 8  Abs .  1 und 5 6 1a Abs . 4 ) : 

I n  diesen Bestimmungen wird nur die Z itierung angepaßt . 

Zu Z 3 4  ( 5  6 3  Abs . 2 bis 4 ) : 

Bei Sterbekassen erscheint e ine j ährl iche Berichtsp f l icht 

des verantwortlichen Aktuars entbehr l ich . Deshalb wird der Abs . 2 

entsprechend ergänzt . 

Im Abs . 3 wird die Z itierung angepaßt und k largestel lt ,  daß 

die Abweichungen gegenüber den geset z l ichen Kapitalanlagevor

schri ften im Hinbl ick auf die EG-Richt l inien nur Einschränkungen 

sein können . 

I n  der Änderung des Abs . 4 wird zum e inen die Z itierung 

angepaßt und zum anderen berücks ichtigt , daß auch für den 

inländischen Betrieb der hier behandelten Unternehmen keine 

Kon zess ion mehr erforder l ich ist . 

Zu Z 3 5  ( 55 6 4  und 6 5 ) : 

Die Zugehör igkeit der Höchstversicherungsumme zum Geschäfts

plan wird aus systematischen Gründen durch e inen selbständigen 

Genehmigungstatbestand ersetzt . In § 65 sol l  die Bezugnahme auf 

den Geschäftsplan durch die Verp f l ichtung zur Einhaltung a l l er 

Vorschriften , die für einen Verein gelten , der kein kleiner Ver

sicherungsverein ist , ersetzt werden . 

Zu Z 3 6  ( 5  7 3 a  Abs . 3 ) : 

Im Gegensatz zu anderen Vers icherungsunternehmen wird die 

E igenkapita lbi ldung bei kleinen vers icherungsvere inen steuerl ich 
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n icht begünstigt . Dies erscheint sachl ich n icht gerechtfertigt . 

Die Regelung für andere Versicherungsunternehmen kann a l l erdings 

nicht unverändert übernommen werden . Es muß berücksichtigt wer

den , daß wegen des geringeren Geschäftsumfanges das Eigenmittel

erfordernis im Verhältnis zum Geschäftsumfang größer ist als bei 

anderen Ver s i cherungsunternehmen . Darüber hinaus ist bei kleinen 

Vers icherungsvereinen die Sicherhe itsrücklage der e in z ige , j eden

f a l l s  der e inz ig nennenswerte Eigenmittelbestandtei l . Eine ver

lusterzeugende Dotierung der Risikorücklage und e ine Heranz iehung 

zur Deckung von Verlusten erst nach der Sicherheitsrücklage würde 

daher nur e ine Vers chiebung zwischen Risikorücklage und S icher

heitsrücklage und den früheren Eintritt einer Nachschußpf l icht 

der Mitgl ieder bewirken . 

Der neue Abs . 3 verknüpft daher die Dotierung der 

Risikorücklage bei kleinen Versicherungsvereinen nicht mit den 

Prämien , sondern mit dem erz i elten Überschuß und regelt d i e  

weiteren s ich aus den vorstehenden Ausführungen ergebenden 

Besonderheiten gegenüber der Ris ikorücklage bei anderen 

Vers icherungsunternehmen . 

Zu Z 3 7  ( S  7 3  b AbS . l ) : 

Die Neufassung des § 7 3 b  Abs . l  sieht vor , daß die Eigenmittel 

im z eitpunkt ihrer Berechnung frei und uneingeschränkt dem 

Ver s i cherungsunternehmen zur S i cherung der dauernden Er

fül lbarkeit aus Versicherungsverträgen zur Verfügung stehen . Hier 

wird insbesondere auf die in den Eigenmitteln vorhersehbare 

Steuerl atenz Bezug genommen . Diese Steuerlatenz ist vor a l l em bei 

den offenen Rücklagen entsprechend zu berücks i chtigen , d . h .  bei 

der Ermittlung der Eigenmittel ist die vorhersehbare Steuerlatenz 

von diesen zu subtrahieren . Der vorhersehbaren Steuerlatenz ist 

deshalb großes Gewicht beizumessen , da gemäß § 7 3  b Abs . 5  die 

Anrechnung der sti l len Reserven aus der Unterbewertung von 

Aktiven im Ausmaß von 2 0  vH der Eigenmittel gestattet ist . Im 

Fal le der Anrechnung der sti l l en Reserven ist die Steuer latenz 

j edenfa l l s  mitzuberücksichtigen . 
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Zu Z 3 8  5 7 4 ) : 

Durch Art . 2 0  der Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 2 0  der 

Richt l inie 9 2 / 9 6 / EWG ist endgültig klargestel lt ,  daß auch die 

a l lgemeinen Kapitalanlagegrundsätze nur für das gebundene Ver

mögen vorgeschrieben werden dürfen . Dem wird durch die Aufhebung 

des geltenden § 7 4  Abs . 1 Rechnung getragen . 

Zu Z 3 9  ( 5  7 5 ) : 

Die Bestimmung über Verbraucherkredite ( ge ltender § 7 9 )  wird 

aus systematischen Gründen an diese Ste l l e  verlagert . Die Ein

schränkung der Zuläss igkeit des Erwerbes von Liegenschaften im 

geltenden § 7 5  kann für das freie Vermögen nicht aufrecht 

bleiben . 

Zu Z 4 0  ( 5  7 7  bis 7 9b) : 

Zu 5 7 7 : 

Abs . 1 trägt dem Grundsatz der Herkunfts landkontrol le für 

die Bedeckung der versicherungstechnischen Rückste l lungen Rech

nung . Die begri f f l iche Unterscheidung zwischen technischen Ver

bind l ichke iten und versicherungstechnischen Rückstel lungen , wie 

sie der geltende § 78 Abs . 1 enthä lt , ist entbehrl ich . 

Die Abs . 2 und 3 entsprechen inha ltl ich dem ge ltenden § 7 8  

Abs . 2 erster Satz . 

Abs . 4 schränkt die Anwendung der Kapitalanlagegrundsätze 

auf die Bedeckung der technischen Verbind l ichkeiten e in ,  wie es 

die EG-Richtl in ien verlangen ( siehe Erläuterungen zu § 7 4 ) . 

Abs . 5 entspricht Art . 2 1  Abs . 4 vierter Absatz Punkt i der 

Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 2 1  Abs . 4 vierter Absatz Punkt i 

der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG . 

Abs . 6 soll  eine Doppelverwendung von Wertpapieren zur 

Bedeckung der vers icherungstechnischen Rückste l lungen und zur 

Wertpapierdeckung von Pensions- und Abfertigungsrückstel lungen 

verhindern . 
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Abs . 7 entspricht dem geltenden § 2 1  Abs . 3 und 4 und § 7 8  

Abs . 8 .  

Abs . 8 schränkt die Kapitalanlage in der fondsgebundenen 

Lebensvers icherung auf Antei l srechte an bestehenden Kapital 

anlagefonds ein . Ein Bedürfnis der Versicherungsunternehmen nach 

e i nem selbständigen Fondsmanagement besteht offenbar nicht . Eine 

provisorische Veranlagung in f lüss igen Mitteln ist unausweichlich 

und in Art . 2 3  Abs . 1 der Richt l inie 9 2 / 9 6 / EWG gedeckt . D i e  in 

den Fondsbestimmungen vorgesehene Möglichkeit , f lüssige Mittel zu 

halten , wird dadurch n icht berührt . 

Zu § 7 8 : 

Der Katalog zulässiger Kapita lanlagen in Art . 2 1  Abs . 1 er

ster Absatz der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 2 1  Abs . 1 erster 

Absatz der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG ist ein Maxima lkata log und sehr 

a l lgemein geha lten . In Art . 2 1  Abs . 1 dritter Absatz der Richt

l in i e  9 2 / 4 9 / EWG und Art . 2 1  Abs . 1 dritter Absatz der Richt l inie 

9 2 / 9 6 / EWG wird ausdrückl ich e ingeräumt , daß der national e  Gesetz

geber die Grenzen der ZUläss igkeit enger z iehen kann . Hievon wird 

Gebrauch gemacht , doch wird der in den geltenden §§ 7 7  Abs . 1 und 

7 8  Abs . 3 enthaltene Kata log in einigen Punkten entscheidend er

weitert . 

Dies g i lt insbesondere für nicht an einem geregelten Markt 

gehandelte Wertpapiere ( Abs . 1 Z 3 und 5 )  und für Darl ehen , die 

nicht eine in den geltenden Vorschri ften verlangte S i cherheit 

aufweisen ( Abs . 1 Z 13 ) . Übera l l ,  wo das geltende Recht e ine 

Beschränkung auf das I n land vorschreibt , wird e ine Ausdehnung 

zumindest auf die EWR-Vertragsstaaten vorgesehen . Hievon s ind 

Gebietskörperschaften (Abs . 1 Z 2 ,  7 und 8 ) , Kreditinstitute 

( Abs . 1 Z 10 und 1 6 )  und Liegenschaften (Abs . 1 Z 9 und 14 ) 

betroffen . Diese Ausdehnung ist nicht , wie im geltenden § 7 7  

Abs . 5 zweiter Satz und § 7 8  Abs . 7 zweiter Satz , von der 

währungskongruenz abhängig . 
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Abs . 1 Z 1 und 4 und Abs . 3 def iniert den Handel an ge

regelten Märkten in Anlehnung an § 20 Abs . 1 Z 3 des I nvestment

fondsgesetzes 1 9 9 3 , BGBl . Nr .  5 3 2 / 19 9 3 . 

Die Sonderstel lung der Gemeinde Wien ( Abs . 1 Z 2 ,  7 und 8 )  

trägt der Rol l e  der Gemeinde Wien bei der Vol l z iehung des Landes 

Wien gemäß § 1 3 2  der Wiener Stadtverfassung Rechnung . 

Die Einschrä nkung , daß nicht auf e inem geregelten Markt ge

handelte Wertpapiere kur z fristig veräußerbar sein müssen ( Abs . 1 

Z 3 und 5 )  ergibt sich aus Art . 2 1  Abs . 1 vierter Absatz Punkt v 

der Richt l in i e  9 2 / 4 9 / EWG und Art . 2 1  Abs . 1 vierter Absatz 

Punkt v der Richt l inie 9 2 / 9 6 / EWG . 

Als Ertrag im Sinn des Abs . 1 Z 14 ist auch der 

kalkul atorische Ertrag bei e igengenutzten Liegenschaften 

anzusehen . 

Abs . 1 Z 1 5  stel lt Liegenschaftsges e l lschaften den 

Liegenschaften hinsichtl ich der Zuläss igkeitsvoraussetzungen 

gleich , wei l  dies aus sach l ichen Gründen gerechtfertigt 

erscheint . 

Abs . 4 entspricht Art . 2 1  Abs . 2 der Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG 

und Art . 2 1  Abs . 2 der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG . Die Gleichstel lung 

von Vermögenswerten , die nicht in Abs . 1 enthalten s ind , mit 

Vermögenswerten , die auch n icht unter den Anl agekata log der EG

Richt l inien fal len , ist zulä s s ig . 

Abs . 5 entspricht Art . 2 1  Abs . 1 zwe iter Absatz Punkt iv der 

Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 2 1  Abs . 1 zweiter Absatz Punkt iv 

der Richt l inie 9 2 / 9 6 / EWG . Durch die Verordnungsermächtigung soll  

verhindert werden , daß sich aus der Verwendung der ivativer 

I nstrumente Fehlentwick lungen ergeben . 

Zu 7 9 : 

Auch bei der Regelung der Anrechnung von Kapita lanlagen auf 

die Bedeckung der vers icherungstech ischen Rückstel lungen l äßt 

Art . 2 2  der Richtlinie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 2 2  der Richtl in ie 

9 2 / 9 6 / EWG dem nationalen Gesetzgeber e inen we iten Spie lraum . Die 

im j ewei l igen Abs . 1 dieser Bestimmungen ausdrück l ich geregelten 
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Grenz en s ind Höchstgrenzen . Der j ewei l ige Abs . 2 gesteht dem 

nationalen Gesetzgeber ausdrückl ich zu , auch für nicht in Abs . 1 

enthaltene Vermögenswerte Anrechnungsgrenzen f estzuset z en . 

Vol lkommen neu ist die Festsetzung e iner Einzelschuldner

gren z e  ( Abs . 1 Z 1 ) . Dadurch wird § 2 2  Abs . 1 l it . b der Richt

l in i e  9 2 / 4 9 / EWG und Art . 2 2  Abs . 1 l it . b der Richtl inie 

9 2 / 9 6 / EWG umgesetzt . 

Ein großer Tei l  der neuen Anrechnungsgrenzen betri fft d ie 

neu zugelassenen Werte : 

nicht auf einem gerege lten Markt gehandelte Wertpapiere 

( Abs . 1 Z 2 ,  3 ,  5 und 6 und Abs . 2 ) , 

nicht durch die Haftung einer Gebietskörperschaft , durch 

eine Hypothek oder durch e ine Bankgarantie ges ich erte Dar

l ehen ( Abs . 1 Z 8 und 9 ) . 

Neu ist auch die Einzelanrechnungsgren z e  für Liegenschaften 

( Abs . 1 Z 1 0 ) , mit der Art . 22 Abs . 1 l it .  a der Richt-

l in i e  9 2 / 4 9 / EWG und Art . 2 2  Abs . 1 l it . a der Richt l inie 

9 2 / 9 6 / EWG umgesetzt wird . Liegenschaftsgese l l schaften werden auch 

für Zwecke der Anrechnung den Liegenschaften gleichgestel lt 

(Abs . 1 Z 1 1  und 12 ) . 

Die Erhöhung der Einzelanrechnungsgren z e  durch Abs . 2 ist 

durch Art . 2 2  Abs . 4 der Richtlinie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 2 2  Abs . 4 

der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG gedeckt . 

Abs . 3 def iniert die für die Anrechnungsgrenz en maßgebenden 

Bezugsgrößen . 

Abs . 4 entspricht Art . 2 2  Abs . 6 der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG 

und Art . 2 2  Abs . 6 der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG . Ob nur die An

rechnungsgrenzen gemäß Abs . 1 und 2 oder auch die Anrechnungs

grenz en der EG-Richtlinien überschritten werden , ist für die An

wendung dieser Bestimmung unerhebl ich . 

Zu S 7 g a :  

Die Ausdehnung der Belegenheit i n  Abs . 1 auf das Gebiet der 

EWR-Vertragsstaaten ist durch Art . 15 Abs . 2 der Richt l in i e  

7 3 / 2 3 9 / EWG in der Fassung d e s  Art . 17 der Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG 
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und Art . 17 Abs . 3 der Richtl inie 7 9 / 2 67 / EWG i n  der Fassung des 

Art . 18 der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG geboten . 

Abs . 2 entspri cht im wesent l ichen dem geltenden § 7 7  Abs . 5 

und § 7 8  Abs . 7 .  Wegen der Erweiterung der gesetz l i chen Veran

lagungsmögl ichkeiten , i nsbesondere der Aufhebung der I n landsbe

schränkung bei wichtigen Anlagekategorien , i st d i e  Beibeha ltung 

des j ewei l s  zweiten Satzes d ieser Bestimmungen entbehrl i ch .  

Zu 5 7 9b :  

D i e  Abs . 1 bis 3 entsprechen dem geltenden § 7 7  Abs . 8 ,  

Abs . 6 entspri cht dem geltenden § 7 8  Abs . 1 3 . Abs . 4 entspricht 

dem § 5 Abs . 6 ,  Abs . 5 dem § 4 Abs . 2 der Verordnung 

BGBl . Nr .  1 0 7 / 19 9 2 . D iese Bestimmungen sol len aus verfassungs

rechtl ichen Gründen auf Gesetzesstufe gehoben werden . 

Zu Z 4 2  ( 5  8 0 ) : 

Abs . 2 schränkt d i e  Rechnungs legungspf l icht auf im I nland 

tät ige zweign i ederlassungen von Drittstaatsunternehmen e i n . 

Zweigni ederlassungen von Versicherungsunternehmen m it S itz i n  

e inem EWR-Vertragsstaat müssen nicht mehr gesondert Rechnung 

legen . Für das von d iesen zweigniederlassungen betri ebene 

Geschäft s i nd gemäß Art . 4 4 Abs . 2  der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG und 

Art . 4 3 Abs . 2  der Richt l i n ie 9 2 / 9 6 / EWG bestimmte Meldungen an d i e  

s itz staatsbehörde zu erstatten , die auf Verlangen an die 

zuständigen Behörden des Tätigke its landes we iterzuleiten s i nd .  

Zu Z 4 3  ( 5 8 0 a ) : 

Die Abs . 1 und 2 entsprechen Art . 6 5 VUB i lRl . I n  den 

Konzernabschluß s ind auch Vers i cherungsvereine auf Gegen

seitigke it , d i e  ihren Vers i cherungsbetrieb gemäß § 6 1a in e ine 

Akti engesel l schaft e ingebracht haben , einzubez iehen . 

Gemäß § 2 4 8  Abs . 1  HGB darf ein Tochterunternehmen nicht i n  

den Konz ernabschluß einbezogen werden , wenn s i ch der Betri ebs

gegenstand vom Mutterunternehmen derart unterschei det , daß d i e  

Einhaltung der Generalnorm nicht gegeben ist . Für solche 
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Tochterunternehmen s i eht das HGB vor , daß bei e i ner dem asso

z i ierten Unternehmen entsprechender Betei l igung ( §  2 6 3 HGB ) d i e  

Einbe z i ehung i n  den Konzernabschluß nach der Equity Methode 

erfolgt . Eine solche Betei l igung i st dann gegeben , wenn das 

Mutterunternehmen e i nen maßgebl i chen Einfluß auf das 

Tochterunternehmen ausüben kann , wobei sich die Betei l igung i n  

der Regel zwischen 2 5  und 5 0  vH bewegt . Eine Berücksi chti gung 

e i ner darüber h inausgehende Betei l igung kann nach den Be

stimmungen des HGB im Konz ernabschluß zur Gänz e  unterbleiben . 

§ 8 0a Abs . 3  VAG s i eht deshalb vor , daß betri ebsgegenstandsfremde 

Tochterunternehmen ,  an denen das Mutterunternehmen gemäß § 2 2 8  

HGB bet e i l igt i st ,  nach der Equity Methode zu konsol id i eren s i nd ,  

d . h .  e s  s i nd auch Betei l igungen nach der Equity Methode zu 

erfassen , welche über den Ansatz der assoz i ierten Unternehmen 

h inausgehen . 

Zu Z 4 S  und 4 6  ( S  8 1  Abs . S und 6 ) : 

Abs . 5  l egt fest , daß für Vers i cherungsunternehmen , d i e  nicht 

aussch l i eß l i ch das i ndirekte Geschäft betreiben , und für 

Mutterunternehmen von Versi cherungsunternehmen das Geschäftsj ahr 

mit dem Kalenderj ahr übereinst immen muß . Der stichtag für d i e  

Aufstel lung des Konzernabschlusses von Mutterunternehmen von 

Ver s icherungsunternehmen i st hiebei der 3 1 .  Dezember des 

j ewei l igen Kalenderj ahres . Auch ist es unerhebl ich , ob das 

Mutterunternehmen ausschl ießl i ch das indirekte Geschäft betreibt .  

Tochterunternehmen gemäß § 8 0a Abs . 3 ,  deren B i lan z st i chtag nicht 

mit dem Stichtag des Mutterunternehmen übere i nstimmt 

( Geschäftsj ahr weicht vom Kalenderj ahr ab ) , s i nd gemäß § 2 5 4  

Abs . 2  HGB auf Grund eines auf den Stichtag und den Zeitraum des 

Konz ernabschlusses aufgestel lten Zwischenabschlusses in den 

Konzernabschluß einzube z i ehen . 

Zu Z 4 7  b i s  4 9  ( S  8 1a ) : 

I n  der Überschri ft und im Abs . 2 wird der Begr i f f  

"versicherungsmathemati scher Sachverständiger" entsprechend dem 
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neuen § 2 4  durch den Begriff "verantwortl icher Aktuar" ersetzt . 

Die Änderung des Abs . 1 erster Satz trägt dem Umstand Rechnung , 

daß Vorschri ften über die Verwahrung des Deckungsstockvermögens 

nicht mehr bestehen . Die Änderung des Abs . 2 berücksichtigt über

dies die Änderung des § 18 und den neuen § 1 8 d . 

Zu Z 5 0  b i s  5 5  ( S  8 lb) : 

Die Neufassung des § 8 1  b Abs . 2 s i eht vor , daß aufgrund der 

Bestimmungen hinsichtl ich der Zuordnung der Eigenmittel gemäß 

§ 7 3  e ,  die verursachungsgemäße Auf tei lung der Bi lanzposten zu 

den einzelnen Bi lanzabtei lungen zwingend ist . 

Im Konzernabschluß können die Bi lanzposten mehrerer 

B i lanzabtei lungen in einer Gesamtspalte ausgewiesen werden . 

Hins icht l ich der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung s ind die 

B i lanzabtei lungen nach dem a l lgemeinen Versicherungsgeschäft 

( Schaden/Unfal l )  und der Lebensversicherung aufzutei len . Diese 

Trennung hat für die technische Erfolgsrechnung und die nicht

technische Rechnung bis einsch l ießl ich des Postens 7 .  ( Ergebnis 

der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) zur erfo lgen . Ab dem 

Posten 8 .  ( Außerordentl iche Erträge ) sind j ewei l s  nur die 

Gesamtbeträge anzuführen . Die Aufspa ltung der Konz ern-Gewinn- und 

Verlustrechnung in a l lgemeines Vers icherungsgeschäft und die 

Lebensversicherung erfolgt ana log zu Art . 3 3  Abs . 2  VUB i lRl . Diese 

Untertei lung l eitet s ich für die vers icherungstechnische Rechnung 

aus dem Art . 6 7 VUBi lRl ab , wonach die Mitg l i edstaaten 

aussch l ießl ich bei konsol idierten Abschlüssen vorschreiben oder 

zulassen können , daß a l l e  Erträge aus und a l l e  Aufwendungen für 

Kap italanlagen in der vers icherungstechnischen Rechnung 

ausgewiesen werden , auch wenn diese Erträge und Aufwendungen mit 

dem Lebensvers icherungsgeschäft zusammenhängen . Im Bereich der 

versicherungstechnischen Rechnung f i nden s ich diesbezüg l ich keine 

Wahlrechte . 
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Zu Z 6 1  ( S  8 1f ) : 

Die z eitversetzte Buchung aus Verträgen des indirekten Ge

schäfts innerhalb des Konz erns hat zu unterbleiben . Die über

nommen Rückvers icherung von in den Konz ernabschluß e inbez ogenen 

Unternehmen ist im konsolidierten Abschluß periodengleich 

darzustel len . Das indirekte Geschäft ist im Gegensatz zum 

Einzelabschluß , bei welchem l etzteres bis zu e inem Jahr 

periodenverschoben ausgewiesen werden kann , innerhalb des Konz ern 

von den betref fenden Versicherungsunternehmen zwingend z e itgleich 

zu führen . Für indirektes Geschäft , welches von 

Konzernunternehmen mit nicht in den Konz ern e inbezogenen 

Unternehmen abgeschlossen wurde , bleibt das Wahlrecht gemäß Abs . 3  

unberührt . 

Zu Z 6 4  ( S  8 1h Abs . 4 und 5 ) : 

Die Angabe des zeitwertes der Kapitalanlagen ( mit Ausnahme 

der Kapitalanlagen der fondsgebundenen Lebensvers icherung) im 

Anhang und im Konz ernanhang gemäß Posten B .  stützt s ich auf 

Art . 4 6  VUBi IRI , wonach die Kapitalanlagen wenn sie in der Bi lanz 

mit dem Anschaffungswert ausgewiesen werden , im Anhang mit dem 

zeitwert anzugeben s ind bzw . umgekehrt . Art . 4 6  Abs . 3 bzw . Art . 7 0 

Abs . 1  VUBi lRI determinieren den Zeitpunkt der Anwendung dieser 

Vorschri ft .  Danach s ind die in den Kapitalanlagen entha ltenen 

Grundstücke und Bauten erstma l s  ab dem Geschäftsj ahr 1 9 9 9  mit dem 

Zeitwert aus zuweisen ; die übr igen Kapitalanlagen sind ab dem 

Geschäftsj ahr 1 9 9 7  im Anhang und im Konz ernanhang mit dem 

Zeitwert anzugeben ( §  1 2 9  Abs . 14 ) . 

Gemäß § 8 1  n Abs . 5  Z 1 und 2 sind die Bewertungsmethoden im 

Anhang und im Konzernanhang anzugeben und zu begründen . 

Zu Z 6 5  ( S  8 1 i  Abs . 3 ) : 

D iese Änderung berücks ichtigt die Änderung des § 1 8  und den 

neuen § 18d . 
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Zu Z 6 9  (S 8 1n Abs . 2 Z 14 ) : 

Um a l len Leistungsverpfl ichtungen auf Dauer nachkommen zu 

können , s ind Versicherungsunternehmen verpfl ichtet , für die 

gemeldeten und noch nicht abgewickelten Versicherungsfä l le sowie 

nach Erfahrungswerten für zu erwartende Versicherungsfälle 

ausreichende versicherungstechnische Rückstellungen zu bi lden . 

Erhebl iche Abweichungen von mehr j ähr igen durchschnittl ichen 

Abwicklungsergebnissen s ind im Anhang und im Konzernanhang be

tragsmäßig anzuführen und deren Ursachen zu erläutern (Art . 3 8 

VUB i IRI ) .  

Zu Z 7 3  ( S  8 10 Abs . 7 ) : 

Die Aufgl iederung der durchschnittl ichen Z ah l  der Arbeit

nehmer erfolgt gemäß § 8 10 Abs . 7  nach Geschäftsaufbr ingung und 

Betrieb . Unter die Geschäftsaufbringung fal l en j ene Arbe itnehmer , 

die direkt mit dem Verkauf des Vers icherungsschutzes in 

Verbindung stehen . Dies betrifft im wesent l ichen den 

vertriebssektor , der sowohl durch den Außendienst a l s  auch durch 

den I nnendienst erfolgen kann . Zum Betrieb zählen die übr igen 

Arbeitnehmer auf dem Gebiet der Verwa ltung und sonstiger 

Tätigkeiten . Die Bestimmung ersetzt die Rege lungen der §§ 2 3 9  

Abs . 1 Z 1 und 2 6 6  Z 4 HGB , da e ine Aufgl iederung nach Arbeiter 

und Angeste l lte für den Vers icherungsbere ich n icht sinnvo l l  

ersche int . 

Zu Z 7 5  ( S  8 1p) : 

Die Zusammenfassung von Anhang und von Konzernanhang gemäß 

§ 2 5 1  Abs . 2  HGB ist nach den Ausweisvorschri ften des VAG n icht 

zulässig . Da im Bereich der Konz ernrechnungslegung Sonderbe

stimmungen für den Kon zernanhang vorgesehen s ind , wäre be i e iner 

Zusammenfassung von Anhang und von Konzernanhang ein Ausein

anderha lten von Einzelabschluß und von Konz ernabsch luß nicht ge

geben . 
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Zu Z 7 6  ( S  8 5  Abs . 2 ) : 

Die Änderung ersetzt l edigl ich den Begr i f f  

"versicherungsmathematischer Sachverständiger" durch d e n  Begriff 

"verantwortl icher Aktuar " . 

Zu Z 7 7  ( S  8 5b) : 

Abs . 1 entspricht dem Art . 6 6 Z 6 VUBi IRI . Da durch die 

unternehmensspez ifischen Berechnungsverfahren der 

vers icherungstechnischen Rückstel lungen e ine einheitliche Be

wertung nicht mögl ich ist und auch nicht z ie lführend erscheint , 

kann vom Grundsatz der einheitlichen Bewertung abgegangen werden ; 

gleiches gilt für Gegenstände des Aktivvermögens , deren 

Wertänderungen darüberhinaus Rechte von Versicherungsnehmern 

bee influssen oder begründen . Auf die Anwendung dieser Ausnahme 

ist im Konzernanhang hinzuweisen . 

Zu Z 7 8  (S 8 7  Abs . 2 ) : 

Die Änderung entspricht der des § 2 5  Abs . 1 ( Z  3 0 ) . 

Zu Z 7 9  (S 9 9 ) : 

Die Ergänzung des Abs . 1 stel lt klar , daß die Überwachungs

p f l icht der Versicherungsaufsichtsbehörde sich im S inne des Her

kunftslandprinz ips auf den Geschäftsbetr ieb erstreckt , der auf

grund e iner von ihr ertei lten Konzess ion ausgeübt wird . Das be

deutet , daß der Betrieb inländischer Versicherungsunternehmen in 

Vertragsstaaten des EWR , nicht aber der inländische Betrieb von 

Vers icherungsunternehmen mit sitz in anderen EWR-Vertragsstaaten 

überwacht wird . Der Betrieb inländischer Zweigniederlassungen von 

Drittstaatsunternehmen wird wie bisher überwacht . 

Eine Ausnahme besteht beim inländischen Betrieb von Versi

cherungsunternehmen mit sitz in einem EWR-Vertragsstaat in den 

Fäl len , in denen die Kontrol le des s itz staats nach Einschätzung 

der Versicherungsaufs ichtsbehörde versagt hat . Daß dieser Betrieb 

grundsätz l ich nicht zu überwachen ist , bedeutet selbstverständ-
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l ich nicht , daß die Ver s icherungsaufsichtsbehörde nicht Wahrneh

mungen über Mängel dieses Betriebes machen und ihre Behebung in 

die Wege leiten kann . Die entsprechenden Regelungen f inden sich 

in § 1 0 7  ( Z  5 8 ) . Von Überwachung im s inn des § 9 9  kann j edoch nur 

gesprochen werden , wenn die Ergreifung von Zwangsmaßnahmen von 

vornherein und nicht erst bei Untätigkeit der s it z landbehörde in 

Betracht kommt . 

Im neuen Abs . 2 wird klargestel lt ,  daß s ich die Überwachung 

auf die Abwicklung derj enigen Versicherungsverträge erstreckt , 

die nach dem Wegfa l l  der Konzess ion noch besteht . Dies g i lt j e

doch nicht für den Fal l  des Konkurses . 

Zu Z 8 0  ( 5  1 0 2 a ) : 

Mit dieser Bestimmung wird Art . 1 4  der Richt l inie 7 3 / 2 3 9 / EWG 

in der Fassung des Art . 10 der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art .  1 6  

der Richtlinie 7 9 / 2 67 / EWG i n  der Fassung des Art . 9 der Richt 

l inie 9 2 / 9 6 / EWG umgesetzt . 

Zu Z 8 1  ( S  1 0 4 ) : 

Diese Bestimmung , die den Ange lpunkt der mater iel len Beauf

sichtigung der Versicherungsunternehmen bildet , wird in 

Gliederung und Ausdrucksweise an die EG-Richtl inien ( Art . 19 

Abs . 3 zweiter Absatz l it .  b der Richtl inie 7 3 / 2 3 9 / EWG in der 

Fassung des Art .  11 der Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 2 3  Abs . 3 

zweiter Absatz l it .  b der Richt l in ie 7 9 / 2 6 7 / EWG in der Fassung 

des Art . 10 der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG ) angepaßt , braucht j edoch 

n icht in ihrer Substanz geändert , insbesondere nicht abgeschwächt 

zu werden . 

Die Tatbestände , die das Eingreifen der Versicherungsauf

s ichtsbehörde aus lösen , sind einerseits die Verletzung von 

Rechtsvorschri ften , andererseits ein Verhalten , das in der eng

l ischen Fassung der Richtl inien als " irregu larities " ,  in der 

französischen als " irregularites " .  in der deutschen a l s  

"Mißstand" bez eichnet wird . ( Die deutsche Fassung der Erwägungs

gründe verwendet übr igens für den gleichen Tatbestand den Begr i f f  
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"Unregelmäßigkeiten" ) . Der Begriff "Mißstand" stammt aus dem 

deutschen VAG , das bis 1 9 7 8  auch in Österreich gegolten hat . Das 

österreichische VAG setzte an seine ste l l e  den Verstoß gegen 

" anerkannte Grundsätze eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes 

von Vers icherungsunternehmen" . Dieser Ausdruck ist länger , aber 

anschaul icher und stimmt in seinem S inn eher mit der eng l ischen 

und der franz ös ischen Fassung der Richt linien überein . Es er

scheint daher sinnvo l l  und europarechtl ich zumindest unbedenk

l ich , in diesem Punkt an der Ausdrucksweise des geltenden VAG 

festzuhalten . 

An die Ste l l e  des geltenden § 1 0 4  Abs . 3 zweiter Satz , der 

den Gleichbehandlungsgrundsatz a l lgemein umschreibt , tritt Abs . 2 

des Entwurfs , der an die in § 8 1  Abs . 2 des deutschen VAG entha l

tenen Instrumente der Sondervergütungen und des Begünstigungs

vertrages anknüpft , die als typische Fä l l e  e ines Verstoßes gegen 

a l lgemein anerkannte Grundsätze eines ordnungsgemäßen Geschäfts

betriebes anzusehen s ind . Die Formu l ierung der Bestimmungen 

erlaubt es , einen solchen Verstoß nicht in j edem Fal l  einer 

Sondervergütung oder eines Begünstigungsvertrages anzunehmen , 

sondern nur , wenn die I nteressen der Vers ichertengemeinschaft 

beeinträchtigt werden . Die ungerechtfertigte Benachtei l igung 

bestimmter Vers icherungsnehmer bedarf keiner besonderen Regelung , 

wei l  davon ausgegangen werden kann , daß auf einem frei zugäng l i 

chen Markt j eder Vers icherungskunde e inen Vers icherungsschutz z u  

Bedingungen findet , die ihn nicht benachtei l igen . D a s  könnte nur 

dann nicht der Fal l  sein , wenn der freie Wettbewerb durch das 

Verha lten eines maßgeblichen Teils der Anbieter von Versiche

rungsschutz gestört wird . Dies zu verhindern , ist nicht Sache des 

Vers icherungsaufsichtsrechts , sondern des Wettbewerbsrechts . 

Die im geltenden § 104 Abs . 2 vorgesehene Mögl ichkeit , ver

sicherungaufs ichtsbehördliche Anordnungen auch an Versicherungs

makl er und selbständige Versicherungsvermittler z u  richten , wird 

aufgegeben . Die Überwachung des Verha ltens dieser Personen ist 

a l lgemein nicht Gegenstand des Versicherungsaufsichtsrechts . Ihre 

Rege lung sol lte j enen Rechtsbereichen vorbeha lten bleiben , die im 
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allgemeinen die Ausübung dieser Tätigkeit regeln . Dies ist für 

die Berufsausübung als solche das Gewerberecht , für das Vertrags

verhältn i s  zu den Auftraggebern das Hande lsrecht . Dafür wird , wie 

in den Richtlinien ausdrückl ich vorgesehen , die Mög l ichkeit ge

schaffen , aufsichtsbehördl iche Anordnungen unmittelbar an Unter

nehmensleiter und Auf s ichtsorgane zu richten . 

Zu Z 8 2  (5 1 0 4 &  Abs . 3 ) : 

Diese Bestimmung wird , entsprechend Art . 2 0  Abs . 2 z we iter 

Absatz der Richt l inie 7 3 / 2 3 9 / EWG in der Fassung des Art . 13 der 

Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 24 Abs . 2 zwe iter Absatz der Richt

l inie 7 9 / 2 67 / EWG in der Fassung des Art . 1 2  der Richtl inie 

9 2 / 9 6 / EWG , durch e ine neue Z 2 ergänzt . 

Zu Z 8 3  (5 104b) : 

Ähnl ich wie in § 3 3 a  Devisengesetz und § 7 8  Abs . 7 BWG wird 

eine besondere Rechtsgrundlage für Sanktionsmaßnahmen in 

Erfül lung völkerrechtl icher Verp f l ichtungen geschaffen , wei l  sie 

s ich sonst nicht in das Aufsichtsrecht einordnen l assen . 

Zu Z 8 4  (5 1 0 5 ) : 

Diese Bestimmung wird an die neue Umschreibung der Auf

s ichtsp f l icht (§  9 9  Abs . 1 )  angepaßt . 

Zu Z 8 5  ( 5  1 0 6  Abs . 3 ) : 

Die im ersten Sat z  entha ltene Änderung gegenüber dem 

geltenden § 1 0 6  Abs . 3 erfolgt im Hinbl ick darauf , daß Ver

sicherungsbedingungen und Tarife , auf die es in diesem Zusammen

hang entscheidend ankommt , nicht mehr zum Geschäftsplan gehören . 

Der zweite Satz trägt dem Umstand Rechnung , daß in den Ver

tragsgrundlagen in H inkunft nicht mehr geregelt werden kann , daß 

sich eine Änderung der Vertragsgrundlagen mit Genehmigung der 

Vers icherungsaufsichtsbehörde auf bestehende Verträge auswirkt . 

Es muß berücksichtigt werden , daß unter Umständen die f inanz ielle 

Leistungskraft e ines Vers icherungsunternehmens nur aufrecht er-
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halten werden kann , wenn ohne vertrag l iche Grundlage in beste

hende Vertragsverhä ltnisse eingegri ffen wird . Diese Möglichkeit 

sol l  j edoch auf ausgesprochene Krisensituationen , wie s i e  in § 

1 0 6  geregelt sind ,  eingeschränkt werden . I n  diesem Fal l  soll  die 

Vers icherungsaufsichtsbehörde auch von s ich aus tätig werden 

können , also ohne daß es hiezu einer Initiative des Versiche

rungsunternehmens bedarf . Für Anpassungen in der Krankenvers i

cherung wird e in besonderes versicherungsvertragsgeset z l ich gere

geltes Verfahren gelten ( s iehe § 1 7 8 f  ff des vom Bundesministe

rium für Justiz mit Schreiben vom 6 .  Dezember 1 9 9 3 , 

Z l . 1 0 . 2 13 / 7 0 - 1  2 / 9 3  zur Begutachtung versendeten Entwurfs ) . 

Selbstverständl ich bleibt es den Versicherungsunternehmen 

unbenommen ,  vertragl ich zu vereinbaren , daß s ich Änderungen von 

Vertragsgrundlagen auf bestehende Verträge auswirken , soweit dies 

vertragsrechtl ich zulässig ist . 

Zu Z 8 6  ( S  1 0 7 ) : 

Diese Bestimmung rege lt die verbl iebenen Elemente der Tätig

keitslandsaufsicht bei der Überwachung des Geschäftsbetri ebes im 

Einklang mit Art . 4 0  Abs . 3 bis 5 der Richtl inie 9 2 / 4 9 / EWG und 

Art . 4 0  Abs . 3 bis 5 der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG . 

Zu Z 8 7  (S 1 0 8  und 1 08 a ) : 

Die Änderung des § 108 trägt folgenden Umständen Rechnung : 

die Änderung der Z 1 der Änderung des § 1 8  und dem neuen 

§ 18d , 

die Änderung der Z 2 dem wegfa l l  der Zustimmung des Treu

händers zur Verfügung über Deckungsstockwerte ,  

die Änderung der Z 3 dem Wegfa l l  besonderer Regelungen über 

die Verwahrung des Oeckungsstockvermögens . 

Die in § 108a Z 1 entha ltende Änderung des geltenden § 1 0 8  

ersetzt l edigl ich den Begriff "vers icherungsmathematischer Sach

verständiger" durch den Begriff "verantwortl icher Aktuar" . 

I n  der neuen Z 2 wird e ine Strafbestimmung für die Ver

letzung der Vorschriften über die Geldwäscherei geschaf fen . 
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Zu Z 8 8  ( S  1 1 0 ) : 

Die Änderung trägt dem Wegfa l l  des zulassungspf l ichtigen 

Dienstleistungsverkehrs Rechnung . 

Zu Z 8 9  und 9 0  (S 112 1 : 

Die Änderung des Abs . 1 Z 2 führt den Begr i f f  

"verantwortl icher Aktuar " e in und berücks ichtigt ferner die 

Änderung des § 1 8  und den neuen § 1 18d . Die Änderung des Abs . 

trägt dem Wegf a l l  von Vorschri ften über die Verwahrung des 

Deckungsstockvermögens Rechnung . 

Zu Z 9 1  ( S  1 1 6  Abs . 11 : 

2 

Die Bestimmung wird an die dem Entwurf entsprechende Rechts

lage angepaßt . 

Zu Z 92 (S 1 1 7 1 : 

Die a l lgemeine Verp f l ichtung , zu den Kosten der Versiche

rungsaufs icht beizutragen , sol l in Hinkunft nur Versicherungs

unternehmen tref fen , die eine Konzess ion besitzen oder aus

sch l ießl ich die Rückvers icherung betreiben , nicht also Unter

nehmen mit s itz in EWR-Vertragsstaaten , die im I nland die Ver

tragsversicherung über eine Zweigniederlassung oder im Dienst

leistungsverkehr betreiben . Für diese Unternehmen wird in Abs . 3 

eine sonderregelung geschaffen . Ihre Verpf l ichtung zur Entrich

tung e iner Aufsichtsgebühr hängt davon ab , daß österreich ische 

Vers icherungsunternehmen im betreffenden staat ebenfal ls e iner 

solchen Verp f l ichtung unterliegen . Die Gebühr kann mit Rücks icht 

auf den geringeren Verwaltungs aufwand , den d iese Unternehmen ver

ursachen , ermäßigt werden . 
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Zu Z 9 3  (5 118a bis 5 118e) : 

Zu 5 1 18a : 

Die Z 1 und 2 des geltenden § 1 1 8 a  Abs . 2 können im Hinbl ick 

auf die uneingeschränkte Verwirklichung des Herkunfts l andprinz ips 

entfal len . Die verbleibende Z 3 wird , wie in Art . 4 4  Abs . 2 der 

Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 4 3  Abs . 2 der Richt l inie 9 2 / 9 6 / EWG 

ver langt , auf Zweigniederlassungen ausgedehnt . 

Abs . 3 entspricht Art . 15 Abs . 1 zweiter Satz der Richt l inie 

7 9 / 2 6 7 / EWG in der Fassung des Art . 8 der Richtlinie 9 2 / 9 6 / EWG . Es 

besteht kein Grund , diese nur für die Lebensversicherung aus

drückl ich vorgesehene Regelung nicht auch auf die Schadenvers i 

cherung auszudehnen . 

Art . 1 6  Abs . 5 der Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 1 5  Abs . 5 

der Richtl inie 9 2 / 9 6 / EWG gehen ausdrückl ich davon aus , daß ein 

Informationsaustausch zwischen der vers icherungsaufsichtsbehörde 

und Banken- , Börse- und Kapita lmarktaufsichtsbehörden in anderen 

EWR-Vertragsstaaten stattf indet . Da im Sinn des § 7 Abs . 2 Daten

schutzgesetz nur der Informationsaustausch unter inländischen 

Behörden ohneweiters im Rahmen der Amtshi lfe datenschutzrecht lich 

zulässig ist , muß hiefür eine ausdrück l iche geset z l iche Grundlage 

geschaf fen werden . Dies geschieht in Abs . 3 .  Die Zweckmäßigkeit 

e iner solchen Regelung liegt angesichts der zunehmenden Ver

f lechtungen zwischen Kred itinst ituten und Vers icherungsunter

nehmen auf der Hand . 

Zu 5 1 18b : 

Die Abs . 1 ,  2 und 4 können im Hinbl ick auf das prinz ip der 

einheitl ichen Zulassung entfa l len . Die verbleibende Bestimmung 

( ge ltender Abs . 3 )  wird entsprechend Art . 2 2  Abs . 1 zweiter Ab

satz der Richtl inie 7 3 / 2 3 9 / EWG i n  der Fassung des Art . 1 4  der 

Richt l inie 9 2 / 4 9 / EWG und Art . 2 6  Abs . 1 zweiter Absatz der Richt

l in i e  7 9 / 2 67 / EWG in der Fassung des Art . 13 der Richt l inie 

9 2 / 9 6 / EWG um den Tatbestand des Erlöschens der Konzession er

gänzt . 
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Zu den 55 1 18 0  und 118d : 

D i e  Änderung dieser Bestimmungen entspricht Art . 2 0  der 

Richtl inie 7 3 / 2 3 9 / EWG in der Fassung des Art . 13 der Richt

l in i e  9 2 / 4 9 / EWG und Art . 24 der Richt l inie 7 9 / 2 67 / EWG in der 

Fassung des Art . 12  der Richt l inie 9 2 / 9 6 / EWG . 

Zu 5 1 18 e : 

Der Fal l  des geltenden Abs . 1 ist nunmehr in § 1 0 7  Abs . 2 

geregelt . Die an die stel le der geltenden Abs . 2 und 3 tretenden 

neuen Abs . 1 und 2 s ind an § 107 angepaßt . Der geltende Abs . 4 

( nunmehr Abs . 3 )  wird auf Zweigniederlassungen ausgedehnt . 

Zu Z 9 4  ( 5  1 18q) : 

Soweit im Rahmen der versicherungsdeckung für Fahrzeuge mit 

aus ländischem Kennzeichnen , der Gewährleistung von Vers icherungs

schutz für außergewöhnl iche Risken und des erweiterten Schutzes 

der Verkehrsopfer Versicherungsunternehmen mit s itz in EWR-Ver

tragsstaaten , d ie im Inland über e ine Zweigniederlassung oder im 

Dienstleistungsverkehr tätig s ind , zu Leistungen im Verhältnis zu 

ihrem inländischen Geschäftsumfang herangez ogen werden , ist es 

notwendig , daß der Verband der Vers icherungsunternehmen Öster

reichs über die entsprechenden Daten verfügt . Diese kann er nur 

von der Versicherungsaufsichtsbehörde erha lten , die ihrerseits 

die Übermittlung von der Aufs ichtsbehörde des S itzstaates ver

langen kann . Für die Übermittlung an den Verband der Vers iche

rungsunternehmen Österreichs muß aus datenschutzrechtl ichen 

Gründen eine geset z l iche Grundlage geschaf fen werden . 

Zu Z 9 5  ( 5  1 1 9 a ) : 

D iese Bestimmung regelt das I nkrafttreten der neuen oder ge

änderten Vorschri ften . 
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Zu Z 9 7  ( 5  1 2 9 . ) : 

Diese Bestimmung enthält die erforderl iche Übergangsvor

schri ften . 

Gemäß Abs . 1 g i lt das Prinz ip der e inhe it l ichen Zulassung in 

a l len EWR-Vertragsstaaten ohneweiters auch für bestehende Kon

z essionen . Das bringt es mit sich ,  daß gemäß Abs . 2 die nicht 

mehr erforderl iche Kon zess ion für ausländische Zweignieder

lassungen von selbst erl ischt . Gleiches g i lt gemäß Abs . 3 für die 

nicht mehr erforderliche Zulassung zum Dienstleistungsverkehr . 

Abs . 4 muß im Zusammenhang mit der Neufassung des § 1 0 6  

Abs . 3 betrachtet werden . Machen bestehende Versicherungsverträge 

Vertragsanpassungen von einer Genehmigung der Versicherungsauf

sichtsbehörde abhängig , so können Anpassungen aufgrund dieser 

vertraglichen Regelung nicht mehr erfolgen . Gerät dadurch die 

Leistungsfähigkeit des Versicherungsunternehmens in Gefahr , so 

kann a l l erdings die Aufsichtsbehörde anordnen , daß neue Vertrags

grundlagen auch auf bestehende Versicherungsverträge anzuwenden 

s ind , d i ese a lso an die geänderten Verhältnisse angepaßt werden 

können . I n  der Krankenvers icherung tritt das versicherungsver

tragsgesetz l ich vorgesehene besondere Verfahren ( si ehe Er

läuterungen zu § 1 0 6  Abs . 3 )  an die ste l l e  der vers icherungsauf

s ichtsbehördl ichen Genehmigung . 

Abs . 5 enthä lt die wegen der Neuregelung der Bestel l ung von 

verantwortlichen Aktuaren erforderlichen Übergangsbestimmungen . 

Abs . 6 regelt die Weitergeltung von Genehmigungen auf dem 

Gebiet der Kapita lanlagen . 

Genehmigte Werte , deren Heranz iehung zur Bedeckung der ver

s icherungstechnischen Rückstel lungen nach den neuen Kapitalan

lagevorschri ften keiner Genehmigung mehr bedarf , gelten als ge

set z l ich zulässige Werte ; die Genehmigung wird hinfä l l ig .  I st die 

Heranz iehung von Werten auch nach den neuen Kapitalanlagevor

schri ften nicht von Gesetzes wegen zUläss ig , so ble ibt d i e  

ertei lte Genehmigung aufrecht . 

Die Genehmigung e iner Überschreitung der früheren An

rechnungsgrenzen bleibt keinesfalls aufrecht . S ind d i e  neuen An-
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rechnungsgrenzen eingehalten , ist die Genehmigung gegenstandslos . 

Werden auch die neuen Anrechnungsgrenzen überschritten , so geht 

insoweit die Eignung der Vermögenswerte verloren , und es muß für 

eine weitere Verwendung e ine neue Genehmigung gemäß § 7 9  Abs . 4 

ertei lt werden . 

Abs . 7 n immt auf die noch vorhandenen Kassenobl igationen 

nach dem Kapitalvers icherungs-Förderungsgesetz Rücksicht . 

Zu Z 9 8  (5 1 3 1 ) : 

Diese Bestimmung enthä lt die erforderl ichen Änderungen der 

Vol lzugsklausel . 

Zu Z 9 9  (Anlage Cl : 

Diese Anlage entf ä l lt im Hinblick auf d ie Aufhebung des 

Art . 13 der Richt l inie 9 0 / 6 1 9 / EWG durch Art . 37 der Richt l inie 

9 2 / 9 6 / EWG . 

Zu Z 1 0 0  (Anlage E ) : 

I n  Z 2 ist die Z itierung an die geänderten Erfordernisse an

gepaßt . 

Die Änderung der Z 6 trägt dem Umstand Rechnung , daß Z 4 des 

Anhangs zur Richt l inie 9 2 / 9 6 / EWG auch in der Lebensvers icherung 

die Heranz iehung inkongruenter Vermögenswerte bis zu 2 0  vH der 

technischen Rückstel lungen zuläßt . 

D i e  vol le Ersetzbarkeit von Währungen in der Vertragsstaaten 

durch ECU entspricht der Z 9 des Anhangs zur Richt l inie 

8 8 / 2 5 7 / EWG in der Fassung des Art . 23 der Richtlinie 9 2 / 4 9 / EWG 

und der Z 5 des Anhangs I zur Richtlinie 9 2 / 9 6 / EWG . 
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G E G E N U B E R S T E L L U N G  
VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ 

Geltende Fassun 

§ la. Ausländische Versicherungsunternehmen, die ihren Sitz in einem Staat haben, 

der Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist 

(Vertragsstaat), unterliegen nicht diesem Bundesgesetz, soweit sie sich im Weg der 

Mitversicherung an im Inland abgeschlossenen Versicherungsverträgen über die in § 8 

Entwurf 

§ la. (1)  Versicherungsunternehmen, die ihren Sitz in einem Staat haben, der 

Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist 

(Vertragsstaat), unterliegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, soweit sie im 

Inland eine Zweigniederlassung errichten oder im Inland oder in einem anderen 

Abs. 5 angeführten Risken mit Ausnahme der Haftpflicht für Schäden durch Kernenergie 11 Vertragsstaat Versicherungsverträge über Risken abschließen, die im Sinn des § 2 Z 2 

oder durch Arzneimittel beteiligen. 

d :\Daten\ ww\Legistik\gegen.doc 

des Bundesgesetzes über internationales Versicherungsvertragsrecht für den Europäischen 

Wirtschaftsraum, BGBl.Nr. 89/1993, in der jeweils geltenden Fassung im Inland belegen 

sind. 

(2) Versicherungsunternehmen gemäß Abs. 1 unterliegen nicht diesem 

Bundesgesetz, soweit sie sich im Weg der Mitversicherung an im Inland abgeschlossenen 

Versicherungsverträgen über in der Anlage B zum Bundesgesetz über internationales 

Versicherungsvertragsrecht für den Europäischen Wirtschaftsraum in der jeweils 

geltenden Fassung angeführte Risken mit Ausnahme der Haftpflicht für Schäden durch 

Kernenergie oder durch Arzneimittel beteiligen. 

Stand: 22. Feber 1 994 
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§ 4. ( 1)  Der Betrieb der Vertragsversicherung bedarf der Konzession der 

Versicherungsaufsichtsbehörde. Die Konzession gilt für das ganze Bundesgebiet. Die 

Konzession zum Betrieb der Lebensversicherung und die Konzession zum Betrieb 

anderer Versicherungszweige schließen einander aus. 

2 

§ 4. ( 1)  Der Betrieb der Vertragsversicherung bedarf, soweit nicht ausdrücklich 

anderes bestimmt ist, der Konzession der Versicherungsaufsichtsbehörde. Die 

Konzession eines inländischen Versicherungsunternehmens gilt für das Gebiet aller 

Vertragsstaaten, die Konzession eines ausländischen Versicherungsunternehmens für das 

Bundesgebiet. Die Konzession zum Betrieb der Lebensversicherung und die Konzession 

zum Betrieb anderer Versicherungszweige außer der Unfallversicherung und der 

Krankenversicherung schließen einander aus. 

(6) . . . . .  

5 .  Personen, die unmittelbar oder mittelbar eine Beteiligung von mindestens 10 vH 

des Grundkapitals oder der Stimmrechte halten oder auf sonstige Weise maßgeblichen 

Einfluß auf die Geschäftsführung nehmen können, nicht den im Interesse einer soliden 

und umsichtigen Führung des Versicherungsunternehmens zu stellenden Ansprüchen 

genügen; auf die Feststellung der Stimmrechte ist § 92 BörseG in der jeweils geltenden 

Fassung anzuwenden. 
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3 

§ s . . . . .  . § s . . . . .  . 

(2) Einem ausländischen Versicherungsunternehmen, das im Sitzstaat sowohl zum (2) § 4 Abs. 1 dritter Satz ist auf Unternehmen, die im Sitzstaat sowohl zum Betrieb 

Betrieb der Lebensversicherung als auch anderer Versicherungszweige berechtigt ist, darf ll der Lebensversicherung als auch anderer Versicherungszweige berechtigt sind, 

die Konzession nur für diese anderen Versicherungszweige erteilt werden. anzuwenden. 
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§ 6 . . . . . .  

(2) Nach Erteilung der Konzession darf ein ausländisches 

Versicherungsunternehmen Verträge, die unter § 14 Abs. 4 Z 1 oder 4 fallen, nur mehr 

über seine inländische Zweigniederlassung abschließen. Dies gilt nicht für die in § 8 

Abs. 5 Z 1 angeführten Risken. 

(5) Ansprüche aus dem im Inland betriebenen Versicherungsgeschäft der bei 

Lloyd's vereinigten Einzelversicherer können nur durch und gegen die 

Zweigniederlassung im Inland geltend gemacht werden. Ein Exekutionstitel aus diesen 

Ansprüchen ist gegen alle in der Vereinigung zusammengeschlossenen Einzelversicherer 

wirksam und vollstreckbar. § 9 EO in der jeweils geltenden Fassung ist anzuwenden. 

4 

§ 6 . . . . .  . 

(2) Nach Erteilung der Konzession darf ein ausländisches 

Versicherungsunternehmen Versicherungsverträge über im Inland belegene Risken nur 

mehr über seine inländische Zweigniederlassung abschließen. Dies gilt nicht für die unter 

Z 4 bis 7 ,  1 1  und 12 der Anlage A zu diesem Bundesgesetz angeführten Risken. 

Entfällt. 
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§ 7. (1)  Auf Zweigniederlassungen von Versicherungsunternehmen mit Sitz in 

einem Vertragsstaat sind § 4 Abs. 6 Z 3 und § 5 Abs. 1 Z 1 und 4 nicht anzuwenden. 

§ 4a Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 1 ist anzuwenden. 

(2) § 6 Abs. 2 ist nicht anzuwenden, wenn 

1 .  die Zweigniederlassung keine Konzession für den Versicherungszweig besitzt, 

unter den das Risiko fällt, oder 

2. es sich um eines der in § 8 Abs. 5 angeführten Risken handelt oder 

3 .  es sich um einen Lebensversicherungsvertrag handelt, der im Sinn des § 15 

Abs. 1 Z 1 auf Initative des Versicherungsnehmers zustande gekommen ist. 

(3) Den bei Lloyd's vereinigten Einzelversicherern darf die Konzession nur erteilt 

werden, wenn sie sich verpflichten, daß die Zweigniederlassung den 

Anspruchsberechtigten aus dem im Inland betriebenen Versicherungsgeschäft eine 

öffentlich beglaubigte Urkunde mit den Namen der in der Vereinigung 

zusammengeschlossenen Einzelversicherer ausstellt. 

5 

§ 7. (1)  Zweigniederlassungen von Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem 

Vertragsstaat bedürfen keiner Konzession. § 6 Abs. 1 , 2 und 4 und die §§ 8 und 8a sind 

nicht anzuwenden. 

(2) Der Betrieb der Vertragsversicherung durch die Zweigniederlassung ist zulässig, 

wenn die zuständige Behörde des Sitzstaats der Versicherungsaufsichtsbehörde 

1 .  die Angaben, die ihr das Versicherungsunternehmen über die 

Zweigniederlassung gemacht hat, und 

2. eine Bescheinigung darüber, daß das Versicherungsunternehmen über die 

erforderlichen Eigenmittel verfügt, 

übermittelt hat. 

(3) Der Betrieb der Vertragsversicherung darf zwei Monate nach Einlangen der 

Mitteilung gemäß Abs. 2 bei der Versicherungsaufsichtsbehörde aufgenommen werden. 

Hat die Versicherungsaufsichtsbehörde vor Ablauf dieser Frist der zuständigen Behörde 

des Sitzstaats mitgeteilt, welche Bedingungen für den Betrieb der Vertragsversicherung 

im Inland aus Gründen des Allgemeininteresses gelten, so darf der Betrieb nach 

Einlangen dieser Mitteilung bei der zuständigen Behörde des Sitzstaats aufgenommen 

werden. 

(4) Änderungen in den Angaben gemäß Abs. 2 Z 1 sind spätestens einen Monat vor 

Durchführung der betreffenden Maßnahme der Versicherungsaufsichtsbehörde 

mitzuteilen, sofern nicht eine solche Mitteilung an die zuständige Behörde des Sitzstaates 

erfolgt. Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat diese Mitteilung unverzüglich an die 

zuständige Behörde des Sitzstaats weiterzu-Ieiten. Der Betrieb der Vertragsversicherung 

ist nicht mehr zulässig, sobald eine vollziehbare Entscheidung der zuständigen Behörde 

des Sitzstaats vorliegt, wonach auf Grund der Änderungen in den Angaben gemäß Abs. 2 

Z 1 gegen den weiteren Betrieb der Zweigniederlassung Bedenken bestehen. 
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6 

(5) Bei im Inland belegenen Risken, die nicht unter die Anlage B zum Bundesgesetz 

über internationales Versicherungsvertragsrecht für den Europäischen Wirtschaftsraum in 

der jeweils geltenden Fassung fallen, ist dem Versicherungsnehmer vor Abschluß des 

Versicherungsvertrages der Vertragsstaat mitzuteilen, in dem das 

Versicherungsunternehmen seinen Sitz hat. Wenn dem Versicherungsnehmer Unterlagen 

zur Verfügung gestellt werden, muß diese Mitteilung darin enthalten sein. 

(6) Der Betrieb der Vertragsversicherung durch die Zweigniederlassung ist zu 

untersagen, soweit 

1 .  ein Verfahren nach § 107 erfolglos geblieben ist und das 

Versicherungsunternehmen in schwerwiegender Weise Pflichten verletzt, die 

ihm nach diesem Bundesgesetz, nach dem Geschäftsplan oder auf Grund 

aufsichtsbehördlicher Anordnung obliegen, 

2. das Versicherungsunternehmen die Befugnis zum Betrieb der 

Vertragsversicherung verliert. 

i" I 
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§ 8 . . . . .  . 

(3) In der Satzung ist anzugeben, in welchen anderen Staaten das 

Versicherungsunternehrnen durch Zweigniederlassungen tätig ist. 

(5) Die allgemeinen und besonderen Versicherungsbedingungen sind außer bei 

folgendes Risken Bestandteil des Geschäftsplans: 

1 .  den unter Z 4 bis 7, 1 1  und 12 der Anlage A zu diesem Bundesgesetz 

angeführten Risken; 

2. den unter Z 14 und 15 der Anlage A zu diesem Bundesgesetz angeführten 

Risken, wenn der Versicherungsnehmer eine gewerbliche, bergbauliche oder 

freiberufliche Tätigkeit ausübt und das Risiko mit dieser Tätigkeit in 

Zusammenhang steht; 

3 .  den unter Z 3 , 8 bis 10, 13 und 16 der Anlage A zu diesem Bundesgesetz 

angeführten Risken, wenn beim Versicherungsnehmer mindestens zwei der 

folgenden drei Grenzen überschritten werden: 

a) 6,2 Mio. ECU Bilanzsumme, 

b) 12,8 Mio. ECU Nettoumsatz, 

c) durchschnittlich 250 Arbeitnehmer während eines Geschäftsjahres; 

gehört der Versicherungsnehmer zu einem Konzern, für den gemäß § 244 HGB in der 

jeweils geltenden Fassung oder einer den Anforderungen der Richtlinie 83/349/EWG 

(ABl.Nr. L 193 vom 18.  Juli 1983, S. 1) entsprechenden Vorschrift eines anderen 

Vertragsstaates ein Konzernabschluß aufzustellen ist, so sind für die Überschreitung der 

vorstehenden Grenzen die Beträge des Konzernabschlusses maßgebend. 

(6) Die Erteilung der Konzession kann mit Auflagen zu den in Abs. 2 Z 1 und 

Abs. 5 angeführten Bestandteilen des Geschäftsplans verbunden werden, soweit dies zur 

Erfüllung zwingender Rechtsvorschriften erforderlich ist oder der Klarheit der 

Gliederung und sprachlichen Fassung dient. 

-

7 

Entfällt. 

Entfällt. 

Entfällt. 
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§ Sb. (1) § 8 Abs. 2 Z 3 und Abs. 4 Z 4 sind auf Versicherungsunternehmen mit 

Sitz in einem Vertragsstaat nicht anzuwenden. 

(2) Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat haben mit dem 

Geschäftsplan auch vorzulegen: 

1 .  eine Bescheinigung der zuständigen Behörde des Sitzstaates darüber, daß das 

Unternehmen über die erforderlichen Eigenmittel sowie über die erforderlichen 

Mittel für den Aufbau der Verwaltung und des Vertriebes verfügt, 

2. einen Nachweis über die Eigenmittel des Unternehmens. 

(3) Bei den bei Lloyd's vereinigten Einzelversicherern tritt an die Stelle der Bilanz 

und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 8a Abs. 2 Z 2 eine jährliche 

Globalrechnung, die mit der für jeden Einzelversicherer vom Wirtschaftsprüfer 

ausgestellten Bestätigung vorzulegen ist, daß die durch die Versicherungsgeschäfte 

begründeten Verpflichtungen durch die Aktiva voll gedeckt werden. 

8 

Entfällt. 
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V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n g e n 

§ 9. (1) Die allgemeinen Versicherungsbedingungen haben insbesondere 

Bestimmungen zu enthalten 

1 .  über die Ereignisse, bei deren Eintritt der Versicherer zu einer Leistung 

verpflichtet ist, und über die Fälle, in denen aus besonderen Gründen diese 

Pflicht ausgeschlossen oder aufgehoben sein soll, 

2. über die Art, den Umfang und die Fälligkeit der Leistungen des Versicherers, 

3. über die Feststellung und Leistung des Entgelts, das der Versicherungsnehmer 

an den Versicherer zu entrichten hat, und über die Rechtsfolgen, die eintreten, 

wenn er damit in Verzug ist, 

4. über die Dauer des Versicherungsvertrages, insbesondere ob und auf weIche 

Weise er stillschweigend verlängert, ob und auf weIche Weise er gekündigt oder 

sonst ganz oder teilweise aufgehoben werden kann, und über die 

Verpflichtungen des Versicherers in diesen Fällen, 

5. über den Verlust des Anspruchs aus dem Versicherungsvertrag, wenn Fristen 

versäumt werden, 

6. in der Lebensversicherung außerdem über die Voraussetzung und den Umfang 

der Gewährung von Vorauszahlungen oder Polizzendarlehen. 

(2) Besondere Versicherungsbedingungen sind von den allgemeinen 

Versicherungsbedingungen abweichende oder sie ergänzende Bestimmungen, die für 

bestimmte Gruppen von Versicherungsverträgen regelmäßig verwendet werden sollen, 

auch wenn sie in sonst nicht zum Geschäftsplan gehörenden Geschäftsgrundlagen, 

insbesondere Tarifen, enthalten sind. Abweichungen von Versicherungsbedingungen in 

Versicherungsverträgen, die für eine nach allgemeinen Merkmalen bestimmte Vielzahl 

von Versicherten abgeschlossen werden (Gruppenversicherungsverträge), sind 

besonderen Versicherungsbedingungen gleicbzuhalten. 

" 

9 

I n h a l t  d e s  V e r s i c h e r u n g s v e r t r a g e s  

§ 9. (1) Ein Versicherungsvertrag über im Inland belegene Risken hat insbesondere 

Bestimmungen zu enthalten 

1 .  über die Ereignisse, bei deren Eintritt der Versicherer zu einer Leistung 

verpflichtet ist, und über die Fälle, in denen aus besonderen Gründen diese 

Pflicht ausgeschlossen oder aufgehoben sein soll, 

2. über die Art, den Umfang und die Fälligkeit der Leistungen des Versicherers, 

3. über die Feststellung und Leistung des Entgelts, das der Versicherungsnehmer 

an den Versicherer zu entrichten hat, und über die Rechtsfolgen, die eintreten, 

wenn er damit in Verzug ist, 

4. über die Dauer des Versicherungsvertrages, insbesondere ob und auf weIche 

Weise er stillschweigend verlängert, ob und auf weIche Weise er gekündigt oder 

sonst ganz oder teilweise aufgehoben werden kann, und über die 

Verpflichtungen des Versicherers in diesen Fällen, 

5. über den Verlust des Anspruchs aus dem Versicherungsvertrag, wenn Fristen 

versäumt werden, 

6. in der Lebensversicherung außerdem über die Voraussetzung und den Umfang 

der Gewährung von Vorauszahlungen oder Polizzendarlehen. 

(2) Von allgemeinen Versicherungsbedingungen, die einem Versicherungsvertrag 

über im Inland belegene Risken zugrundeliegen, darf zum Nachteil des 

Versicherungsnehmers nur aus sachlich gerechtfertigten Gründen und nur dann 

abgewichen werden, wenn der Versicherungsnehmer vor dem Vertragsabschluß darauf 

ausdrücklich hingewiesen worden ist und sich schriftlich damit einverstanden erklärt hat. 

(3) Vereinbarungen über eine Anpassung von Geldverpflichtungen, die auf 

Schilling lauten, an den Wert von Edelmetallen oder einer anderen Währung sind 

unzulässig. 
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(3) Von den allgemeinen und besonderen Versicherungsbedingungen darf zu 

ungunsten des Versicherungsnehmers nur aus sachlich gerechtfertigten Gründen und nur 

dann abgewichen werden, wenn der Versicherungsnehmer vor dem Vertragsabschluß 

darauf ausdrücklich hingewiesen worden ist und sich schriftlich damit einverstanden 

erklärt hat. 

(4) Vereinbarungen über eine Anpassung von Geldverpflichtungen, die auf 

Schilling lauten, an den Wert von Edelmetallen oder einer anderen Währung sind 

unzulässig. 

10 
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! .. 

1 1  

M i t  t e i l  u n g s p f l  i c h  t e n 

§ 9a. (1)  Dem Versicherungsnehmer ist vor Abschluß eines Versicherungsvertrages 

über ein im Inland belegenes Risiko mitzuteilen: 

1 .  Name, Anschrift des Sitzes und Rechtsform des Versicherungsunternehmens, 

2. das auf den Vertrag anwendbare Recht oder, wenn das anwendbare Recht frei 

gewählt werden kann, das vom Versicherungsunternehmen vorgeschlagene 

Recht, 

3. Bezeichnung und Anschrift der für das Unternehmen zuständigen 

Aufsichtsbehörde oder sonstigen Stelle, an die den Versicherungsvertrag 

betreffende Beschwerden gerichtet werden können. 

(2) Außer in der Lebensversicherung bestehen die Mitteilungspflichten gemäß 

Abs. 1 nur gegenüber natürlichen Personen. 
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§ 10. (1) Änderungen der Satzung bedürfen der Genehmigung der 

Versicherungsaufsichtsbehörde. § 4 Abs. 6 Z 2 ist anzuwenden. 

12 

§ 10. (1)  Änderungen der in § 8 Abs. 2 Z 1 und Abs. 5 angeführten Bestandteile 

des Geschäftsplans bedürfen der Genehmigung der Versicherungsaufsichtsbehörde. § 4 

Abs. 6 Z 2 ist anzuwenden. 

(2) Im Fall einer Ausdehnung der Konzession auf andere Versicherungszweige ist 

(2) Im Fall einer Ausdehnung der Konzession auf andere Versicherungszweige ist 

eine Ergänzung des Geschäftsplans vorzulegen, soweit sich hinsichtlich der in § 8 Abs. 2 

eine Ergänzung des Geschäftsplans vorzulegen, soweit sich hinsichtlich der in § 8 Abs. 2 und 3 angeführten Bestandteile eine Änderung ergibt. Für ausländische 

bis 5 angeführten Bestandteile eine Änderung ergibt. Für ausländische Versicherungsunternehmen gilt § 8a Abs. 2 Z 1 .  

Versicherungsunternehmen gelten § 8a Abs. 2 Z 1 und § 8b Abs. 2 Z 1 .  (3) Auf die Ausdehnung der Konzession auf andere Versicherungszweige ist § 4 

(3) Auf die Ausdehnung der Konzession auf andere Versicherungszweige ist § 4 Abs. 6 Z 2 anzuwenden. Die Konzession darf nur erteilt werden, wenn das 

Abs. 6 Z 2 anzuwenden. Die Konzession darf nur erteilt werden, wenn das Versicherungsunternehmen über die erforderlichen Eigenmittel verfügt. 

Versicherungsunternehmen über die erforderlichen Eigenmittel verfügt. (4) Die Errichtung einer Zweigniederlassung im Ausland ist der 

(4) Die Errichtung einer Zweigniederlassung im Ausland ist der Versicherungsaufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen. Bedarf das 

Versicherungsaufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen. Bedarf das Versicherungsunternehmen hiezu einer Bescheinigung entsprechend § 8a Abs. 2 Z 1 ,  so 

Versicherungsunternehmen hiezu einer Beschei-nigung entsprechend § 8a Abs. 2 Z 1 ist die Versicherungsaufsichtsbehörde zur Ausstellung einer solchen Bescheinigung 

oder § 8b Abs. 2 Z 1 ,  so ist die Versicherungsaufsichtsbehörde zur Ausstellung einer verpflichtet. Eine Ablehnung der Ausstellung der Bescheinigung hat mit Bescheid zu 

solchen Bescheinigung verpflichtet. Eine Ablehnung der Ausstellung der Bescheinigung erfolgen. 

hat mit Bescheid zu erfolgen. 
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§ 12. (1)  . . . . .  

3 .  in den Versicherungsverträgen dieses Versicherungszweiges dem Versicherten 

die Möglichkeit einräumen, einen Rechtsanwalt seiner Wahl mit der Vertretung 

seiner Interessen zu betrauen, sobald er den Versicherer in Anspruch nehmen 

kann. 

13 

§ 12. (1)  . . . . .  

3.  i n  den Versicherungsverträgen dieses Versicherungszweiges dem Versicherten 

die Möglichkeit einräumen, sobald er den Versicherer in Anspruch nehmen 

kann, einen Rechtsanwalt seiner Wahl mit der Vertretung seiner Interessen zu 

betrauen, der selbständig über die Maßnahmen zur Rechtsverfolgung und ihre 

Erfolgsaussichten entscheidet. 
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§ 13. (1) Der Bestand eines Unternehmens an Versicherungsverträgen § 13. (1)  Der Bestand eines Unternehmens an Versicherungsverträgen, die auf 

(Versicherungsbestand) kann in seiner Gesamtheit oder teilweise ohne Zustimmung der Grund einer Konzession gemäß § 4 Abs. 1 abgeschlossen wurden 

Versicherungsnehmer auf ein anderes Versicherungsunternehmen übertragen werden. (Versicherungsbestand), kann nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ohne 

(2) Die Bestandübertragung bedarf der Genehmigung durch die Zustimmung der Versicherungsnehmer in seiner Gesamtheit oder teilweise auf ein 

Versicherungsaufsichtsbehörde; ebenso bedürfen Rechtsgeschäfte der Genehmigung, die anderes Versicherungsunternehmen übertragen werden. 

eine Gesamtrechtsnachfolge herbeiführen. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die (2) Ein inländisches Versicherungsunternehmen kann seinen Bestand auf ein anderes 

Interessen der Versicherten nicht ausreichend gewahrt sind, eine nachteilige Auswirkung inländisches Versicherungsunternehmen oder ein Versicherungsunternehmen mit Sitz in 

der Übertragung auf das Gesamtgeschäft des übernehmenden Versicherungsunternehmens einem Vertragsstaat übertragen. Der Bestand kann auch auf eine im Inland oder in einem 

zu erwarten ist oder das übernehmende Versicherungsunternehmen nach der Übertragung anderen Vertragsstaat errichtete Zweigniederlassung eines Versicherungsunternehmens 

nicht die erforderlichen Eigenmittel besitzt. 

(3) Die Rechte und Pflichten aus den zum übertragenen Bestand gehörenden 

Versicherungsverträgen gehen mit der Genehmigung der Bestandübertragung auf den 

mit Sitz außerhalb der Vertragsstaaten übertragen werden, soweit in ihm nur Risken 

enthalten sind, die im jeweiligen Staat belegen sind. Die Belegenheit des Risikos richtet 

sich nach § 2 Z 2 des Bundesgesetzes über internationales Versicherungsvertragsrecht für 

übernehmenden Versicherer über. Das übernehmende Versicherungsunternehmen hat den den Europäischen Wirtschaftsraum in der jeweils geltenden Fassung. 

betroffenen Versicherungsnehmern die Bestandübertragung mitzuteilen. (3) Die inländische Zweigniederlassung eines Versicherungsunternehmens mit Sitz 

t4) Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, den Versicherungsvertrag zum Ende außerhalb der Vertragsstaaten kann ihren Bestand auf ein inländisches 

der Versicherungsperiode, während der er von der Bestandübertragung Kenntnis erlangt Versicherungsunternehmen, ein Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem 

hat, zu kündigen und den auf die Zeit nach der Beendigung des Vertragsstaat oder eine andere inländische Zweigniederlassung eines 

Versicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese Zeit Versicherungsunternehmens mit Sitz außerhalb der Vertragsstaaten übertragen. 

aufgewendeten Kosten zurückzufordern. Auf eine Vereinbarung, die von dieser 

Bestimmung abweicht, kann sich der Versicherer nicht berufen. Besteht die Gefahr, daß 

bei einer Übertragung des Versicherungsbestandes zu Zwecken der Sanierung durch 

Kündigungen die Interessen der Versicherten verletzt werden, so kann die 

Versicherungsaufsichtsbehörde die Bestandübertragung ohne Einräumung des 

Kündigungsrechtes zulassen. 
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(5) Abs. 4 gilt nicht für die Übertragung des gesamten Versicherungsbestandes, die 

im Übergang des gesamten Vermögens eines Versicherungsuntemehmens auf ein anderes 

oder in dem von einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gemäß § 61a 

eingebrachten gesamten Versicherungsbetrieb enthalten ist. Die Übertragung des 

gesamten Vermögens, das der inländischen Zweigniederlassung eines ausländischen 

Versicherungsuntemehmens zuzuordnen ist, gilt als Übergang des gesamten Vermögens. 
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16  

§ 13a. ( 1 )  Die Bestandübertragung bedarf der Genehmigung durch die 

Versicherungsaufsichtsbehörde. Ebenso bedürfen Rechtsgeschäfte der Genehmigung, die 

eine Gesamtrechtsnachfolge herbeiführen. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die 

Interessen der Versicherten nicht ausreichend gewahrt sind. 

(2) Ist das übernehmende Unternehmen ein inländisches Versicherungsunternehmen 

oder die inländische Zweigniederlassung eines Versicherungsunternehmens mit Sitz 

außerhalb der Vertragsstaaten, so ist die Genehmigung auch zu versagen, wenn eine 

nachteilige Auswirkung der Übertragung auf das Gesamtgeschäft des übernehmenden 

Versicherungsunternehmens (der übernehmenden Zweigniederlassung) zu befürchten ist 

oder das übernehmende Versicherungsunternehmen (die übernehmende 

Zweigniederlassung) nach der Übertragung nicht über die erforderlichen Eigenmittel ver

fügt. Wird die Eigenmittelausstattung der Zweigniederlassung auf Grund einer Genehmi

gung gemäß § 5a Abs. 1 von der zuständigen Behörde eines anderen Vertragsstaates 

überwacht, so darf die Genehmigung nur erteilt werden, wenn diese Behörde 

bescheinigt, daß das Versicherungsunternehmen nach der Übertragung über die für seine 

gesamte Tätigkeit in den Vertragsstaaten erforderlichen Eigenmittel verfügt. 

(3) Überträgt ein inländisches Versicherungsunternehmen den Bestand einer 

Zweigniederlassung in einem Vertragsstaat, so ist vor der Genehmigung die zuständige 

Behörde dieses Staates zu hören. Hat sich diese Behörde innerhalb von drei Monaten, 

nachdem die Mitteilung über die Bestandübertragung bei ihr eingelangt ist, nicht 

geäußert, so wird angenommen, daß sie gegen die Übertragung keinen Einwand hat. 

(4) Hat das übernehmende Versicherungsunternehmen seinen Sitz in einem anderen 

Vertragsstaat, so darf die Genehmigung nur erteilt werden, wenn die zuständige Behörde 

dieses Staates bescheinigt, daß das übernehmende Versicherungsunternehmen nach der 

Übertragung über die erforderlichen Eigenmittel verfügt. 
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(5) Gehören zum übertragenen Bestand Risken, die in anderen Vertragsstaaten 

belegen sind, so darf die Genehmigung nur erteilt werden, wenn die zuständigen 

Behörden dieser Staaten der Übertragung zustimmen. Hat sich eine solche Behörde 

innerhalb von drei Monaten, nachdem die Mitteilung über die Bestandübertragung bei 

ihr eingelangt ist, nicht geäußert, so gilt die Zustimmung als erteilt. 
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§ 13b. ( 1 )  Bedarf ein Versicherungsunternehmen mit Sitz außerhalb der 

Vertragsstaaten für die Übertragung des Bestandes einer Zweigniederlassung in einem 

Vertragsstaat einer Bescheinigung der österreichischen Versicherungsaufsichtsbehörde 

entsprechend § 13a Abs. 2 zweiter Satz, so ist die Versicherungsaufsichtsbehörde zur 

Ausstellung einer solchen Bescheinigung verpflichtet. Die Ablehnung der Ausstellung 

der Bescheinigung hat mit Bescheid zu erfolgen. 

(2) Überträgt ein Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem anderen 

Vertragsstaat den Bestand einer Zweigniederlassung im Inland, so hat die 

Versicherungsaufsichtsbehörde, wenn sie dagegen Einwände hat, diese gegenüber der 

zuständigen Behörde des Sitzstaats innerhalb von drei Monaten, nachdem die Mitteilung 

über die Bestandübertragung bei ihr eingelangt ist, zu äußern. 

(3) Ist für die Übertragung des Bestandes eines Versicherungsunternehmens mit Sitz 

in einem anderen Vertragsstaat eine Bescheinigung der österreichischen 

Versicherungsaufsichtsbehörde entsprechend § 13a Abs. 4 erforderlich, so ist die 

Versicherungsaufsichtsbehörde zur Ausstellung einer solchen Bescheinigung verpflichtet. 

Die Ablehnung der Ausstellung der Bescheinigung hat gegenüber dem übernehmenden 

Versicherungsunternehmen mit Bescheid zu erfolgen. 
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(4) Gehören zu dem von einem Versichenmgsunternehmen mit Sitz in  einem 

Vertragsstaat übertragenen Bestand Risken, die im Inland belegen sind, so hat die 

Versicherungsaufsichtsbehörde ihre entsprechend § 13a Abs. 5 erforderliche 

-

Zustimmung zur Übertragung zu verweigern, wenn die Interessen der Versicherten nicht 

ausreichend gewahrt sind. Diese Erklärung hat innerhalb von drei Monaten, nachdem die 

Mitteilung über die Bestandübertragung bei der Versichenmgsaufsichtsbehörde 

eingelangt ist, gegenüber der zuständigen Behörde des Sitzstaats sowie mit Bescheid 

gegenüber dem Versichenmgsunternehmen zu erfolgen. 376/M
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§ 13c. ( 1 )  Die Rechte und Pflichten aus den zum übertragenen Bestand gehörenden 

Versicherungsverträgen gehen mit der Genehmigung der Bestandübertragung auf das 

übernehmende Versicherungsunternehmen über. Dieses hat den betroffenen 

Versicherungsnehmern die Bestandübertragung mitzuteilen. 

(2) Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, den Versicherungsvertrag zum Ende 

der Versicherungsperiode, während derer er von der Bestandübertragung Kenntnis 

erlangt hat, zu kündigen und den auf die Zeit nach der Beendigung des 

Versicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese Zeit 

aufgewendeten Kosten zurückzufordern. Auf eine Vereinbarung, die von dieser 

Bestimmung abweicht, kann sich der Versicherer nicht berufen. 

(3) Besteht die Gefahr, daß bei einer Übertragung des Versicherungsbestandes zu 

Zwecken der Sanierung durch Kündigungen gemäß Abs. 2 die Interessen der 

Versicherten verletzt werden, oder dient eine Übertragung des Versicherungsbestandes 

ausschließlich der Strukturveränderung innerhalb eines Konzerns, ohne daß dadurch die 

Interessen der Versicherten berührt werden, so hat die Versicherungsaufsichtsbehörde auf 

Antrag des übernehmenden Versicherungsunternehmens die Kündigung auszuschließen. 

(4) Abs. 2 gilt nicht für die Übertragung des gesamten Versicherungsbestandes, die 

im Übergang des gesamten Vermögens eines Versicherungsunternehmens auf ein anderes 

oder in dem von einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gemäß § 61a 

eingebrachten gesamten Versicherungsbetrieb enthalten ist. Die Übertragung des 

gesamten Vermögens, das der inländischen Zweigniederlassung eines ausländischen 

Versicherungsunternehmens zuzuordnen ist, gilt als Übergang des gesamten Vermögens. 
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§ 14. ( 1 )  Ausländische Versicherungsunternehmen, die ihren Sitz in einem 

Vertragsstaat haben, dürfen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen die 

Vertragsversicherung in Österreich ohne Errichtung einer Zweigniederlassung und ohne 

Konzession gemäß § 4 Abs. 1 betreiben (Dienstleistungsverkehr). Dies gilt nicht für die 

Versicherung von Arbeitsunfällen sowie die Versicherung der Haftpflicht für Schäden 

durch Kernenergie oder durch Arzneimittel. 

(2) Die Vorschriften über den Dienstleistungsverkehr sind auf die vorstehend 

angeführten Versicherungsunternehmen mit Ausnahme des § 15 auch anzuwenden, 

soweit kein Betrieb im Inland gemäß § 1 Abs. 2 vorliegt. 

(3) Unternehmen im Sinn des § 4a Abs. 1 Z 1 sind zum Dienstleistungsverkehr 

nicht berechtigt, wenn die dort angeführten Voraussetzungen für die Versagung der 

Konzession vorliegen. 

(4) Die Befugnis zum Dienstleistungsverkehr bezieht sich 

1 .  auf im Inland gelegene unbewegliche Sachen und Überbauten sowie die dort 

befindlichen beweglichen Sachen, die durch denselben Vertrag versichert 

werden, 

2. auf Fahrzeuge, die im Inland zum Verkehr zugelassen sind, 

3 .  auf höchstens viermonatige Verträge zur Versicherung von Riese- und 

Ferienrisken, 

4. in allen anderen Fällen auf Verträge mit natürlichen Personen, die im Inland 

ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, und mit nicht natürlichen Personen, die 

2 1  

§ 14. ( 1 )  Dienstleistungsverkehr liegt vor, wenn Versicherungsunternehmen mit 

Sitz in einem Vertragsstaat Versicherungsverträge für in einem anderen Vertragsstaat 

belegene Risken nicht über eine in diesem Vertragsstaat errichtete Zweigniederlassung 

abschließen. Der Dienstleistungsverkehr für im Inland belegene Risken ist nach Maßgabe 

der folgenden Bestimmungen zulässig. 

(2) Unternehmen im Sinn des § 4a Abs. 1 Z 1 sind zum Dienstleistungsverkehr 

nicht berechtigt, wenn die dort angeführten Voraussetzungen für die Versagung der 

Konzession vorliegen. 

(3) Der Dienstleistungsverkehr ist zulässig, wenn die zuständige Behörde des 

Sitzstaats der Versicherungsaufsichtsbehörde 

1 .  eine Bescheinigung darüber übermittelt hat, daß das Versicherungsunternehmen 

über die erforderlichen Eigenmittel verfügt, 

2. die Versicherungszweige, die das Versicherungsunternehmen betreiben bedarf, 

und die Art der Risken, die es im Dienstleistungsverkehr decken will, mitgeteilt 

hat. 

(4) Der Dienstleistungsverkehr darf aufgenommen werden, sobald die zuständige 

Behörde des Sitzstaats dem Versicherungsunternehmen die Mitteilung gemäß Abs. 3 zur 

Kenntnis gebracht hat. 

(5) Ändert sich die Art der Risken, die das Versicherungsunternehmen im 

Dienstleistungsverkehr decken will, so ist insoweit der Dienstleistungsverkehr nur 

zulässig, wenn die zuständige Behörde des Sitzstaats dies der 

im Inland jene Betriebsstätte oder sonstige Einrichtung besitzen, auf die sich der Versicherungsaufsichtsbehörde mitgeteilt hat. Der Dienstleistungsverkehr darf 

Vertrag bezieht. aufgenommen werden, sobald die zuständige Behörde des Sitzstaats dem 

(5) Versicherungsunternehmen, die die Vertragsversicherung im Versicherungsunternehmen diese Mitteilung zur Kenntnis gebracht hat. 

Dienstleistungsverkehr betreiben wollen, müssen vorlegen: 
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1 .  eine Bescheinigung der zuständigen Behörde des Sitzstaates darüber, daß das 

Unternehmen über die erforderlichen Eigenmittel verfügt und daß es außerhalb 

des Mitgliedstaates der Niederlassung tätig sein darf, 

2. eine Bescheinigung der zuständigen Behörde des Staates, von dem aus die 

2 2  

(6) Bei Risken, die nicht unter die Anlage B zum Bundesgesetz über internationales 

Versicherungsvertragsrecht für den Europäischen Wirtschaftsraum in der jeweils 

geltenden Fassung fallen, ist dem Versicherungsnehmer vor Abschluß des 

Versicherungsvertrages mitzuteilen, von welchem Staat aus der Vertrag im 

Vertragsversicherung im Dienstleistungsverkehr betrieben werden soll, darüber, I Dienstleistungsverkehr abgeschlossen wird. Wenn dem Versicherungsnehmer Unterlagen 

welche Versicherungszweige das Unternehmen dort zu betreiben befugt ist, und � zur Verfügung gestellt werden, muß diese Mitteilung darin enthalten sein. 

darüber, daß gegen den Dienstleistungsverkehr keine Einwände bestehen. 

(6) Versicherungsunternehmen, die die Vertragsversicherung im 

Dienstleistungsverkehr betreiben wollen, haben der Versicherungsaufsichtsbehörde 

mitzuteilen, auf welche Risken sich der Dienstleistungsverkehr bezieht. 

(7) Der Betrieb der Vertragsversicherung im Dienstleistungsverkehr darf 

aufgenommen werden, sobald das Versicherungsunternehmen seine Pflichten gemäß 

Abs. 5 und 6 erfüllt hat. 

(8) Will das Versicherungsunternehmen den Dienstleistungsverkehr auf andere 

Risken ausdehnen, als sie der Versicherungsaufsichtsbehörde bereits gemäß Abs. 6 

mitgeteilt wurden, so ist dies der Versicherungsaufsichtsbehörde mitzuteilen. Abs. 7 ist 

anzuwenden. 

(9) Dem Versicherungsnehmer ist in der Lebensversicherung sowie in den übrigen 

Versicherungszweigen dann, wenn die Dienstleistung unter § 15 Abs. 1 Z 2 fällt, vor 

Abschluß des Versicherungsvertrages mitzuteilen, von welchem Staat aus Verträge im 

Dienstleistungsverkehr abgeschlossen werden. Wenn dem Versicherungsnehmer 

Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, muß diese Mitteilung darin enthalten sein. 

(10) Der Dienstleistungsverkehr ist zu untersagen, soweit 

1 .  ein Verfahren nach § 1 18e Abs. 1 erfolglos geblieben ist und das 

Versicherungsunternehmen in schwerwiegender Weise Pflichten verletzt, die 

ihm nach diesem Bundesgesetz, nach dem Geschäftsplan oder auf Grund von 

Anordnungen der Versicherungsaufsichtsbehörde obliegen, 

(7) Der Dienstleistungsverkehr ist zu untersagen, soweit die Voraussetzungen 

gemäß § 7 Abs. 6 vorliegen. 376/M
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2. das Versicherungsuntemehmen in dem Staat, von dem aus es die 

Vertragsversicherung im Dienstleistungsverkehr betreibt, die Befugnis zum 

Betrieb der Vertragsversicherung verliert. 

2 3  
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§ 15. (1) Der Betrieb der Vertragsversicherung im Dienstleistungsverkehr bedarf 

der Zulassung durch die Versicherungsaufsichtsbehörde 

1 .  in der Lebensversicherung für Verträge über Gruppenversicherungen im 

Zusammenhang mit Arbeitsverträgen oder der beruflichen Tätigkeit des 

Versicherten sowie für andere Verträge dann, wenn nicht der 

Versicherungsnehmer sich auf eigene Initiative an das 

Versicherungsunternehmen wendet, um den Versicherungsvertrag 

abzuschließen, und vor dem Abschluß des Vertrages eine Erklärung mit dem in 

Anlage C zu diesem Bundesgesetz festgesetzten Wortlaut abgibt, 

2. in den übrigen Versicherungszweigen für die Risken, bei denen gemäß § 8 

Abs. 5 die allgemeinen und besonderen Versicherungsbedingungen zum 

Geschäftsplan gehören. 

(2) Der Versicherungsnehmer gilt im Sinn des Abs. 1 Z 1 als Initiator, wenn 

1 .  die Vertragserklärungen von beiden Parteien im Staat der Niederlassung des 

Versicherungsunternehmens oder vom Versicherungsunternehmen im Staat 

seiner Niederlassung und vom Versicherungsnehmer im Inland abgegeben 

werden und 

2. der Vertrag vom Versicherungsunternehmen weder durch einen 

Versicherungsvermittler oder eine beauftragte Person noch mittels einer 

persönlich an den Versicherungsnehmer gerichteten Werbung im Inland 

angebahnt wird 

(3) Das Versicherungsunternehmen hat zusätzlich zu den Angaben gemäß § 14 Abs. 

5 und 6 einen in deutscher Sprache abgefaßten Geschäftsplan vorzulegen, der aus den 

allgemeinen und besonderen Versicherungsbedingungen besteht. Die Zulassung kann nur 

unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 6 Z 2 versagt werden. 

2 4  

Entfällt. 
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(4) Der Betrieb der Vertragsversicherung im Dienstleistungsverkehr darf in den in 

Abs. 1 angeführten Fällen erst mit der Erteilung der Zulassung aufgenommen werden. 

(5) Änderungen der allgemeinen und besonderen Versicherungsbedingungen 

bedürfen der Genehmigung der Versicherungsaufsichtsbehörde. § 4 Abs. 6 Z 2 ist 

anzuwenden. 

(6) Will das Versicherungsuntemehmen den Dienstleistungsverkehr auf andere 

unter Abs. 1 fallende Risken ausdehnen, als sie der Versicherungsaufsichtsbehörde 

bereits gemäß § 14 Abs. 6 mitgeteilt worden sind, so ist eine weitere Zulassung 

erforderlich. Auf diese ist Abs. 3 und 4 anzuwenden. 

(7) Die Zulassung zum Dienstleistungsverkehr ist zu widerrufen, wenn die 

Voraussetzungen des § 14 Abs. 10 Z 1 vorliegen. Sie erlischt, wenn die 

Voraussetzungen des § 14 Abs. 10 Z 2 vorliegen. Das Erlöschen der Zulassung hat die 

Versicherungsaufsichtsbehörde mit Bescheid festzustellen. 

2 5  
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2 6  

§ 16. (1)  Ein Versicherungsunternehmen, das die Konzession zum Betrieb der § 16. ( 1)  Beabsichtigt ein inländisches Versicherungsunternehmen, in einem oder 

Vertragsversicherung im Inland besitzt und vom Inland aus die Vertragsversicherung im mehreren anderen Vertragsstaaten den Dienstleistungsverkehr aufzunehmen, so hat es 

Dienstleistungsverkehr betreiben will, muß dies der Versicherungsaufsichtsbehörde zur dies der Versicherungsaufsichtsbehörde mitzuteilen und dabei die Art der Risken, die es 

Kenntnis bringen und dabei mitteilen, auf welche Staaten sich dieser decken will, anzugeben. 

Dienstleistungsverkehr erstrecken und auf welche Risken er sich beziehen soll. (2) Bestehen gegen die Aufnahme des Dienstleistungsverkehrs keine Bedenken, so 

(2) Bedarf das Versicherungsunternehmen einer Bescheinigung entsprechend § 14 hat die Versicherungsaufsichtsbehörde innerhalb eines Monats, nachdem die Mitteilung 

Abs. 5, so ist die Versicherungsaufsichtsbehörde zur Ausstellung einer solchen gemäß Abs. 1 bei ihr eingelangt ist, den zuständigen Behörden der Staaten, in denen der 

Bescheinigung verpflichtet. Eine Ablehnung der Ausstellung der Bescheinigung hat mit Dienstleistungsverkehr aufgenommen werden soll, die Versicherungszweige, die das 

Bescheid zu erfolgen. Unternehmen betreiben darf, und die Art der Risken, die es im Dienstleistungsverkehr 

decken will, mitzuteilen. Gleichzeitig ist zu bescheinigen, daß das Versicherungs

unternehmen über die erforderlichen Eigenmittel verfügt. Die 

Versicherungsaufsichtsbehörde hat das Versicherungsunternehmen von dieser Mitteilung 

unverzüglich zu verständigen. 

(3) Liegen die Voraussetzungen für die Mitteilung gemäß Abs. 2 nicht vor, so hat 

die Versicherungsaufsichtsbehörde dies gegenüber dem Versicherungsunternehmen mit 

Bescheid auszusprechen. Die Versicherungsaufsichtsbehörde ist verpflichtet, diesen 

Bescheid spätestens einen Monat nach Einlangen der Mitteilung gemäß Abs. l zu 

erlassen. 

(4) Ändert sich die Art der Risken, die das Versicherungsunternehmen im 

Dienstleistungsverkehr decken will, so hat es dies der Versicherungsaufsichtsbehörde 

mitzuteilen. Bestehen dagegen keine Bedenken, so hat die Versicherungsaufsichtsbehörde 

den zuständigen Behörden der davon betroffenen Staaten innerhalb eines Monats, 

nachdem die Mitteilung des Versicherungsunternehmens bei ihr eingelangt ist, die 

Änderung mitzuteilen und das Versicherungsunternehmen hievon unverzüglich zu 

verständigen. Liegen die Voraussetzungen für diese Mitteilung nicht vor, so hat die 

Versicherungsaufsichtsbehörde dies gegenüber dem Versicherungsunternehmen mit 
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2 7  

Bescheid auszusprechen. Die Versicherungsaufsichtsbehörde ist verpflichtet, diesen 

Bescheid spätestens einen Monat nach Einlangen der Mitteilung des 

Versicherungsuntemehmens zu erlassen. 
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§ 17. (1) Ein Versicherungsunternehmen, das die Konzession zum Betrieb der 

Vertragsversicherung im Inland besitzt, kann seinen Bestand an im 

Dienstleistungsverkehr abgeschlossenen Verträgen unter den Bedingungen des § 13  

übertragen 

1 .  an ein Unternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat, das eine Niederlassung im 

Staat der Dienstleistung besitzt, sofern die zuständige Behörde des Sitzstaates 

bescheinigt, daß das übernehmende Unternehmen nach der Übertragung über die 

erforderlichen Eigenmittel verfügt, 

2. an ein anderes Unternehmen, das die Konzession zum Betrieb der 

Vertragsversicherung im Inland besitzt und im Staat der Dienstleistung die 

Voraussetzungen für den Betrieb der Vertragsversicherung im 

Dienstleistungsverkehr erfüllt. 

(2) Die Genehmigung einer Bestandübertragung gemäß Abs. 1 darf nur erteilt 

werden, wenn die zuständige Behörde des Staates der Dienstleistung zustimmt. 

(3) Überträgt ein Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat seinen 

Bestand an Versicherungsverträgen, die es im Inland im Dienstleistungsverkehr 

abgeschlossen hat, an ein Versicherungsunternehmen, das im Inland eine Konzession 

zum Betrieb der Vertragsversicherung besitzt oder bereits die Vertragsversicherung im 

Dienstleistungsverkehr betreibt, so bedarf dies der Zustimmung der 

Versicherungsaufsichtsbehörde gegenüber der für die Genehmigung zuständigen 

ausländischen Behörde. 

(4) Die Zustimmung gemäß Abs. 3 ist zu erteilen, wenn die Interessen der 

Versicherten ausreichend gewahrt sind. Eine Ablehnung der Zustimmung hat gegenüber 

dem Versicherungsunternehmen mit Bescheid zu erfolgen. Betreibt das übernehmende 

Versicherungsunternehmen im Inland die Vertragsversicherung ausschließlich im 

Dienstleistungsverkehr, ohne einer Zulassung gemäß § 15 Abs. 1 zu bedürfen, so ist die 

Zustimmung ohne nähere Prüfung zu erteilen, sofern eine solche Prüfung im Rahmen des 

2 8  

Entfällt. 
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Genehmigungsverfahrens stattfmdet. § 13 Abs. 3 und 4 ist anzuwenden, wobei an 

dieStelle der Genehmigung der Versicherungsaufsichtsbehörde die Genehmigung der 

zuständigen ausländischen Behörde tritt. 

(5) Ein Versicherungsunternehmen, das die Konzession zum Betrieb der 

Vertragsversicherung im Inland besitzt, kann seinen Bestand an nicht im 

Dienstleistungsverkehr abgeschlossenen Versicherungsverträgen unter den Bedingungen 

des § 13  an ein Unternehmen übertragen, das in einem Vertragsstaat seinen Sitz hat und 

den übernommenen Versicherungsbestand im Dienstleistungsverkehr fortführt. 

(6) Die Genehmigung einer Bestandübertragung gemäß Abs. 5 darf nur erteilt 

werden, wenn 

1 .  die zuständige Behörde des Sitzstaates bescheinigt, daß das 

Versicherungsunternehmen nach der Übertragung über die erforderlichen 

Eigenmittel verfügt, 

2. das übernehmende Unternehmen die Voraussetzungen für den Betrieb der 

Vertragsversicherung im Dienstleistungsverkehr erfüllt, 

3. die zuständige Behörde des Staates, von dem aus das übernehmende 

Unternehmen den Versicherungsbestand fortführt, mit der Übertragung 

einverstanden ist. 
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G e s c h ä f t s p l a n 

§ 18. (1) In der Lebensversicherung (Z 19 bis 23 der Anlage A zu diesem 

Bundesgesetz), in der Krankenversicherung (Z 2 der Anlage A) und in der 

Unfallversicherung (Z 1 der Anlage A), soweit diese nach Art der Lebensversicherung 

betrieben werden, gehören zusätzlich zu den in § 8 Abs. 2 bis 5 und in § 15 Abs. 3 

angeführten Bestandteilen die Tarife sowie für jeden Tarif die 

versicherungsmathematischen Grundlagen, insbesondere die Grundsätze für die 

Berechnung der Prämien und der Deckungsrückstellung, zum Geschäftsplan. 

(2) In der Krankenversicherung bedürfen Anpassungen von Tarifen für 

Gruppenversicherungsverträge im Zusammenhang mit Arbeitsverträgen oder der 

30 

L e b e n s v e r s i c h e r u n g  

§ 18. (1) Mit dem Antrag auf Erteilung der Konzession zum Betrieb der 

Lebensversicherung (Z 19 bis 23 der Anlage A zu diesem Bundesgesetz) sind die für die 

Erstellung der Tarife und die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen 

verwendeten versicherungsmathematischen Grundlagen vorzulegen. 

(2) Die Versicherungsunternehmen haben der Versicherungsaufsichtsbehörde jede 

Änderung oder Ergänzung der in Abs. 1 angeführten Grundlagen unverzüglich 

mitzuteilen. 

(3) Die Prämien für neu abgeschlossene Versicherungsverträge müssen nach 

versicherungsmathematisch begründeten Annahmen ausreichen, um die dauernde Erfüll-

beruflichen Tätigkeit des Versicherten keiner gesonderten Genehmigung. " barkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen zu gewährleisten, 

(3) Änderungen der in Abs. 1 angeführten Bestandteile des Geschäftsplans bedürfen " insbesondere die Bildung angemessener versicherungstechnischer Rückstellungen zu 

der Genehmigung der Versicherungsaufsichtsbehörde. § 4 Abs. 6 Z 2 ist anzuwenden. 

(4) Die Abs. 1 und 3 gelten auch für im Dienstleistungsverkehr abgeschlossene 

Versicherungsverträge, die unter § 15 Abs. 1 fallen. Die Unterlagen müssen in deutscher 

Sprache abgefaßt sein. Sind sie von einem versicherungsmathematischen 

Sachverständigen entsprechend § 24 erstellt worden, so ist dies der 

Versicherungsaufsichtsbehörde mitzuteilen. 

(5) Von einer Niederlassung aus, die sowohl zum Betrieb der Lebensversicherung 

als auch anderer Versicherungszweige zugelassen ist, darf die Lebensversicherung im 

Dienstleistungsverkehr nur insoweit betrieben werden, als sie nicht unter § 15 Abs. 1 

fällt. 

ermöglichen. 
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§ 18a. (1) . . . . .  

2. wenn der begründete Verdacht besteht, daß der Ver-sicherungsnehmer objektiv 

an Transaktionen mitwirkt, die der Geldwäscherei (§ 165 StGB) dienen. 

(6) Die §§ 39 Abs.2, 40 Abs. 2 und 41  Abs. 1 bis 4, 6 und 7 BWG in der jeweils 

geltenden Fassung sind anzuwenden. 

31  

§ 18a. (1)  . . .  

2 .  wenn der begründete Verdacht besteht, daß der Versicherungsnehmer objektiv 

an Transaktionen mitwirkt, die der Geldwäscherei (§§ 165 und 278a Abs. 2 

StGB in der jeweils geltenden Fassung) dienen. 

(6) Die §§ 39 Abs. 2 und 41 Abs. 1 bis 4, 6 und 7 BWG in der jeweils geltenden 

Fassung sind anzuwenden. 
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3 2  

§ 18b. ( 1 )  In der Lebensversicherung sind dem Versicherungsnehmer vor Abschluß 

eines Versicherungsvertrages über ein im Inland belegenes Risiko zusätzlich zu den 

Angaben gemäß § 9a mitzuteilen: 

1 .  die Beschreibung der Leistungen des Versicherers und der dem 

Versicherungsnehmer hinsichtlich dieser Leistungen zustehenden 

Wahlmöglichkeiten, 

2. die Laufzeit des Versicherungsvertrages, 

3. die Voraussetzungen, unter denen der Versicherungsvertrag endet, 

4. die Prämienzahlungsweise und die Prämienzahlungsdauer, 

5. die Grundsätze für die Berechnung der Gewinnbeteiligung, 

6. die Rückkaufswerte und die beitragsfreien Versicherungsleistungen, 

7. die Prämienanteile für die Hauptleistung und für Nebenleistungen, 

8. in der fondsgebundenen Lebensversicherung die Kapitalanlagefonds, an denen 

die Anteilsrechte bestehen, und die Art der darin enthaltenen Vermögenswerte, 

9. die Umstände, unter denen der Versicherungsnehmer den Abschluß des 

Versicherungsvertrages widerrufen oder von diesem zurücktreten kann, 

10. allgemeine Angaben über die für die Versicherung geltende Steuerregelung. 

(2) Während der Laufzeit des Versicherungsvertrages ist dem Versicherungsnehmer 

jede Änderung hinsichtlich der Angaben gemäß Abs. 1 Z 1 bis 8 und § 9a Abs. 1 Z 1 

dieses Bundesgesetzes sowie § 5a VersVG in der jeweils geltenden Fassung unverzüglich 

mitzuteilen und jährlich der Stand einer erworbenen Gewinnbeteiligung zur Kenntnis zu 

bringen. 

(3) Die Mitteilungen gemäß Abs. 1 und 2 müssen in deutscher Sprache abgefaßt 

sein. 
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33 

K r a n k e n v e r s i c h e r u n g  

§ 18c. Soweit die Krankenversicherung (Z 2 der Anlage A zu diesem 

Bundesgesetz) einer Vereinbarung gemäß § 178f Abs. 1 VersVG in der jeweils geltenden 

Fassung unterliegt und die Kündigung durch den Versicherer gemäß § 8 Abs. 2 VersVG 

ausgeschlossen ist, darf sie im Inland nur nach Art der Lebensversicherung betrieben 

werden, wobei 

1 .  die Prämien auf versicherungsmathematischer Grundlage unter Verwendung von 

Wahrscheinlichkeitstafeln und anderen einschlägigen statistischen Daten zu 

berechnen sind, 

2. eine Deckungsrückstellung (Alterungsrückstellung) auf 

versicherungsmathematischer Grundlage zu bilden ist, 

3 .  dem Versicherungsnehmer außer in der Gruppenversicherung vertraglich das 

Recht einzuräumen ist, unter Anrechnung der aus der Vertragslaufzeit 

erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung in einen anderen Tarif 

derselben Versicherungsart (§ 178b VersVG) bis zum bisherigen 

Deckungsumfang zu wechseln. 

, 
376/M

E
 X

V
III. G

P - M
inisterialentw

urf (gescanntes O
riginal)

140 von 224

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



34 

§ 18d. (1) Versicherungsunternehmen, die im Inland oder in einem anderen 

Vertragsstaat die Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung betreiben, 

haben mit dem Antrag auf Erteilung der Konzession die für die Erstellung der Tarife und 

die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen verwendeten 

versicherungsmathematischen Grundlagen vorzulegen. 

(2) Die Versicherungsunternehmen haben der Versicherungsaufsichtsbehörde jede 

Änderung oder Ergänzung der in Abs. 1 angeführten Grundlagen vor ihrer Anwendung 

mitzuteilen. 

(3) Die Prämien für neu abgeschlossene oder geänderte Versicherungsverträge 

müssen nach versicherungsmathematisch begründeten Annahmen ausreichen, um die 

dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen zu 

gewährleisten, insbesondere die Bildung angemessener versicherungstechnischer 

Rückstellungen zu ermöglichen. 
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3 5  

§ 19. ( 1 )  Das Deckungserfordernis umfaßt die DeckungsrucksteIlung. In der § 19. (1) Das Deckungserfordernis umfaßt die DeckungsrucksteIlung. In der 

Lebensversicherung sind hievon Vorauszahlungen oder Polizzendarlehen abzuziehen. In Lebensversicherung einschließlich der fondsgebundenen Lebensversicherung umfaßt das 

der Lebensversicherung umfaßt das Deckungserfordernis auch Rückstellungen für Deckungserfordernis auch die Prämienüberträge, die Rückstellung für noch nicht 

Prämienruckerstattung (Gewinnbeteiligung), RückkaufsrucksteIlungen, die abgewickelte Versicherungsfälle und die Rückstellung für erfolgsabhängige 

Prämienüberträge und die Rückstellung für schwebende Versicherungsleistungen. Prämienrückerstattung. 
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3 6  

§ 19a. ( 1 )  Das Deckungserfordernis bezieht sich auf das inländische Geschäft. 

I 
§ 19a. Das Deckungserfordemis bezieht sich auf das gesamte auf Grund einer 

(2) Das von Versicherungsunternehmen, die im Inland die Konzession zum Betrieb Konzession gemäß § 4 Abs. 1 betriebene Geschäft. 

der Vertragsversicherung besitzen, vom Inland aus im Dienstleistungsverkehr 

abgeschlossene Geschäft gehört nur insoweit zum inländischen Geschäft, als hieffir im 

Staat der Dienstleistung keine Zulassung entsprechend § 15 Abs. 1 erforderlich ist. 

(3) Die Bestimmungen über das Deckungserfordernis gelten für das von 

Unternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat in Österreich im Dienstleistungsverkehr 

abgeschlossene Geschäft, sofern hieffir eine Zulassung gemäß § 15 Abs. 1 erforderlich 

ist. 
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3 7  

§ 20 . . . . .  . § 20 • . . . . .  

(2) Je eine gesonderte Abteilung des Deckungsstocks ist einzurichten für (2) Je eine gesonderte Abteilung des Deckungsstocks ist einzurichten für 

Lebensversicherungsverträge in jeder Währung, für Lebensversicherungsverträge, soweit I Lebensversicherungsverträge in jeder Währung, für Lebensversicherungsverträge, soweit 

der Geschäftsplan Versicherungsleistungen in Form von Anteilsrechten an bestimmten 

Vermögenswerten vorsieht (fondsgebundene Lebensversicherung), für die 

Krankenversicherung und für die übrigen Versicherungszweige, für die eine 

Deckungsrückstellung zu bilden ist. 

die Versicherungsleistungen in Anteilsrechten an bestimmten Vermögenswerten bestehen 

(fondsgebundene Lebensversicherung), für die Krankenversicherung und für die übrigen 

Versicherungszweige, für die eine Deckungsrückstellung zu bilden ist. 
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§ 21. (1)  Vermögenswerte sind dem Deckungsstock gewidmet, sobald und solange 

sie im Deckungsstockverzeichnis (§ 77 Abs. 8) eingetragen sind. 

(2) Die Deckungsstockwidmung von Liegenschaften und Hypotheken ist erst nach 

ihrer Anmerkung im Grundbuch zulässig. Ansuchen um diese Anmerkung sind von 

Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren befreit. 

(3) Die Deckungsstockwidmung von Forderungen ist nur zulässig, wenn der 

Schuldner, bei treuhändiger Verwaltung der Treuhänder sowie der Bürge von der 

Deckungsstockwidmung verständigt worden sind und auf jedes Aufrechnungs- oder 

ZUfÜckbehaltungsrecht schriftlich verzichtet haben. 

(4) Die Deckungsstockwidmung von Wertpapieren ist nur zulässig, wenn der 

Verwahrer von der Deckungsstockwidmung verständigt worden ist und auf jedes 

Aufrechnungs- oder ZUfÜckbehaltungsrecht schriftlich verzichtet hat. 

38 

§ 21.  (1)  Dem Deckungsstock dürfen die gemäß § 78 geeigneten Vermögenswerte 

unter Beachtung des § 77 Abs. 4 bis 7 gewidmet werden. 

(2) Die dem Deckungsstock gewidmeten Polizzendarlehen und -vorauszahlungen 

sind derjenigen Abteilung des Deckungsstocks zuzuordnen, die der Bedeckung des 

Deckungserfordemisses für den betreffenden Versicherungsvertrag dient. 

(3) Vermögenswerte sind dem Deckungsstock gewidmet, sobald und solange sie im 

Deckungsstockverzeichnis (§ 79b Abs. 1) eingetragen sind. 

(4) Die Deckungsstockwidmung von Liegenschaften, liegenschaftsgleichen Rechten 

und Hypothekardarlehen ist erst nach ihrer Anmerkung im Grundbuch zulässig. 

Ansuchen um diese Anmerkung sind von Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren 

befreit. 
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V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i s c h e r  

S a c h  v e r  s t ä n d i g e r  (A k t u a r) 

§ 24. (1)  Versicherungsunternehmen, die eine Konzession im Inland besitzen und 

eine oder mehrere der in § 18  Abs. 1 angeführten Versicherungen betreiben, sind 

verpflichtet, mindestens einen versicherungsmathematischen Sachverständigen (Aktuar) 

zu bestellen, der die Erstellung der in § 18  Abs. 1 angeführten Bestandteile des 

Geschäftsplans vorzunehmen oder zu leiten und ihre Einhaltung zu überwachen hat. 

(2) Die Bestellung des versicherungsmathematischen Sachverständigen bedarf der 

Genehmigung durch die Versicherungsaufsichtsbehörde. Der Genehmigung bedarf auch 

die Ausübung der Funktion eines versicherungsmathematischen Sachverständigen durch 

ein Mitglied der Geschäftsleitung der Zweigniederlassung eines ausländischen 

Versicherungsunternehmens. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die in Aussicht 

genommene Person nicht die zur Erfüllung der Aufgaben eines 

versicherungsmathematischen Sachverständigen erforderliche Eignung besitzt. 

(3) Soll zum versicherungsmathematischen Sachverständigen ein Vorstandsmitglied 

39 

V e r a n t w o r t l i c h e r  A k t u a r  

§ 24. (1)  Versicherungsunternehmen, die im Rahmen ihrer gemäß § 4 Abs. 1 

erteilten Konzession die Lebensversicherung oder die Krankenversicherung nach Art der 

Lebensversicherung betreiben, haben einen verantwortlichen Aktuar und einen 

Stellvertreter zu bestellen. Für die Lebensversicherung und die Krankenversicherung 

können verantwortlicher Aktuar und Stellvertreter gesondert bestellt werden. Soll zum 

verantwortlichen Aktuar eines inländischen Versicherungsunternehmens oder seinem 

Stellvertreter ein Vorstandsmitglied bestellt werden, so obliegt die Bestellung dem 

Aufsichtsrat. 

(2) Zum verantwortlichen Aktuar oder seinem Stellvertreter darf nur bestellt 

werden, wer die erforderlichen persönlichen Eigenschaften und die fachliche Eignung 

besitzt. Die fachliche Eignung setzt eine ausreichende, mindestens dreijährige 

Berufserfahrung als Aktuar voraus. 

(3) Das Versicherungsunternehmen hat der Versicherungsaufsichtsbehörde die 

eines inländischen Versicherungsuntemehmens bestellt werden, so obliegt die Bestellung 11 beabsichtigte Bestellung eines verantwortlichen Aktuars oder seines Stellvertreters 

dem Aufsichtsrat. bekanntzugeben. Bestehen begründete Zweifel an der Erfüllung der Voraussetzungen für 

die Bestellung, so hat die Versicherungsaufsichtsbehörde der Bestellung zu 

widersprechen und die Bestellung eines anderen verantwortlichen Aktuars oder 

Stellvertreters zu verlangen. Kommt das Versicherungsuntemehmen diesem Verlangen 

nicht nach oder bestehen begründete Zweifel an der Erfüllung der Voraussetzungen für 

die Bestellung auch dieses verantwortlichen Aktuars oder Stellvertreters, so hat die 

Versicherungsaufsichtsbehörde den verantwortlichen Aktuar oder Stellvertreter selbst zu 

bestellen. 
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(4) Ergibt sich nach der Bestellung eines verantwortlichen Aktuars oder 

Stellvertreters, daß die Voraussetzungen für seine Bestellung nicht mehr vorliegen, oder 

ist aus anderen Gründen anzunehmen, daß er seine Aufgaben nicht mehr ordnungsgemäß 

erfüllen kann, so hat die Versicherungsaufsichtsbehörde die Bestellung eines anderen 

verantwortlichen Aktuars oder Stellvertreters zu verlangen. Kommt das 

Versicherungsuntemehmen diesem Verlangen nicht nach oder bestehen begründete 

Zweifel an der Erfüllung der Voraussetzungen für die Bestellung des neuen 

verantwortlichen Aktuars oder Stellvertreters, so hat die Versicherungsaufsichtsbehörde 

den verantwortlichen Aktuar oder Stellvertreter selbst zu bestellen. 

(5) Das Ausscheiden eines verantwortlichen Aktuars oder Stellvertreters ist der 

Versicherungsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen. 
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§ 248. (1)  Der verantwortliche Aktuar hat darauf zu achten, daß die Erstellung der 

Tarife und die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen in der 

Lebensversicherung und in der Krankenversicherung nach den dafür geltenden 

Vorschriften und versicherungsmathematischen Grundlagen erfolgt. Der verantwortliche 

Aktuar hat unter Bedachtnahme auf die Erträge aus den Kapitalanlagen auch zu 

beurteilen, ob nach diesen versicherungsmathematischen Grundlagen mit der dauernden 

Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen gerechnet werden 

kann. 

(2) Der Vorstand oder die Geschäftsleitung der Zweigniederlassung eines 

ausländischen Versicherungsunternehmens hat dem verantwortlichen Aktuar alle 

Informationen zur Verfügung zu stellen, die dieser zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß 

Abs. I benötigt. 

(3) Der verantwortliche Aktuar hat dem Vorstand oder der Geschäftsleitung der 

Zweigniederlassung eines ausländischen Versicherungsunternehmens jährlich gleichzeitig 

mit der Erteilung oder Versagung des Bestätigungsvermerks (§ 8 1a Abs. 2) schriftlich 

einen Bericht über die Wahmehmungen bei Ausübung seiner Tätigkeit gemäß Abs. 1 im 

vorangegangenen Geschäftsjahr zu erstatten. In diesem Bericht sind insbesondere die 

Gründe für die uneingeschränkte Erteilung, die Einschränkung oder die Versagung des 

Bestätigungsvermerks darzustellen. Das Versicherungsunternehmen hat den Bericht der 

Versicherungsaufsichtsbehörde gleichzeitig mit dem Bericht gemäß § 83 vorzulegen. 

(4) Stellt der verantwortliche Aktuar bei Ausübung seiner Tätigkeit gemäß Abs. I 

fest, daß die Erstellung der Tarife und die Berechnung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen nicht nach den dafür geltenden Vorschriften und ver

sicherungsmathematischen Grundlagen erfolgt oder daß die dauernde Erfü1lbarkeit der 

Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen gefährdet ist, so hat er darüber 

unverzüglich dem Vorstand oder der Geschäftsleitung der Zweigniederlassung eines 

ausländischen Versicherungsunternehmens zu berichten. Trägt der Vorstand oder die 
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Geschäftsleitung der Zweigniederlassung den Vorstellungen des verantwortlichen 

Aktuars nicht Rechnung, so hat der verantwortliche Aktuar dies unverzüglich der 

Versicherungsaufsichtsbehörde anzuzeigen. 
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§ 25. (1)  Erlöschen auf Grund der Einstellung des Geschäftsbetriebes eines § 25.(1) Erlöschen auf Grund der Einstellung des Geschäftsbetriebes eines 

Versicherungsunternehmens die Versicherungsverhältnisse, so haben die Versicherungsunternehmens die Versicherungsverhältnisse, so haben die 

43 

Anspruchsberechtigten aus den Versicherungsverträgen in der Lebensversicherung und in Anspruchsberechtigten aus den Versicherungsverträgen in der Lebensversicherung und in 

allen Arten der Rentenversicherung, soweit ihre Anspruche in das Deckungserfordernis der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Unfallversicherung, soweit ihre An-

einzubeziehen waren, Anspruch auf den Betrag, der zum Deckungserfordernis für ihre spruche in das Deckungserfordernis einzubeziehen waren, Anspruch auf den Betrag, der 

Versicherungsverträge im gleichen Verhältnis steht wie der Gesamtbetrag der Werte des zum Deckungserfordernis für ihre Versicherungsverträge im gleichen Verhältnis steht 

Deckungsstocks zum gesamten Deckungserfordernis, höchstens aber auf den Betrag des wie der Gesamtbetrag der Werte des Deckungsstocks zum gesamten 

auf sie entfallenden Deckungsstockerfordemisses. Deckungserfordernis, höchstens aber auf den Betrag des auf sie entfallenden 

Deckungserfordernisses. 
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§ 35 . . . . .  . 

(2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann die Genehmigung der Änderung des 

Geschäftsplans durch Erweiterung des Betriebsumfanges von einer entsprechenden 

Erhöhung des Gründungsfonds abhängig machen, wenn dieser noch nicht zurückgezahlt 

wurde und die Bestreitung der durch die Erweiterung des Betriebsumfangs entstehenden 

Kosten anders nicht gesichert erscheint. 

44 

§ 35 • . . .  

(2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann die Erteilung der Konzession für 

weitere Versicherungszweige von einer entsprechenden Erhöhung des Gründungsfonds 

abhängig machen, wenn dieser noch nicht zurückgezahlt wurde und die Bestreitung der 

durch die Aufnahme des Betriebes dieser Versicherungszweige entstehenden Kosten 

anders nicht gesichert erscheint. 
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§ 58. (1) Übereinkommen, durch die der Versicherungsbestand eines Vereins in 

seiner Gesamtheit oder teilweise auf ein anderes Unternehmen übertragen wird, 

bedürfen, unbeschadet des § 13,  der Zustimmung des obersten Organs. 

45 

§ 58. (1) Übereinkommen, durch die der Versicherungsbestand eines Vereins in 

seiner Gesamtheit oder teilweise auf ein anderes Unternehmen übertragen wird, 

bedürfen, unbeschadet des § 13a, der Zustimmung des obersten Organs. 
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§ 61a . . . . 

(4) . . . . .  Die Genehmigung der Einbringung durch die 

Versicherungsaufsichtsautbehörde gemäß § 13 Abs. 2 ist auch zu versagen, wenn die 

Interessen der Mitglieder aus dem Mitgliedschaftsverhältnis nicht ausreichend gewahrt 

sind. 

46 

§ 61a • . . . . .  

(4) . . . . .  Die Genehmigung der Einbringung durch die 

Versicherungsaufsichtsbehörde gemäß § 13a Abs. 1 ist auch zu versagen, wenn die 

Interessen der Mitglieder aus dem Mitgliedschaftsverhältnis nicht ausreichend gewahrt 

sind. 
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§ 63 . . . . .  . 

(2) § 4 Abs. 6 Z 4, § 1 1  Abs. 3 ,  § 17b und § 17c Abs. 2 sind auf kleine 

Versicherungsvereine nicht anzuwenden. 

(3) Die §§ 73a bis 73h sind nur auf solche kleine Versicherungsvereine 

47 

§ 63 . . . .  

(2) § 4 Abs. 6 Z 4 ,  § 1 1  Abs. 3 ,  § 17b, § 17c Abs. 2 und § 24a Abs. 3 sind auf 

kleine Versicherungsvereine nicht anzuwenden. 

(3) Die §§ 73b bis 73h sind nur auf solche kleine Versicherungsvereine 

anzuwenden, deren verrechnete Prämien in drei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren in 11 anzuwenden, deren verrechnete Prämien in drei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren in 

der Lebensversicherung jeweils 500.000 ECU, in anderen Versicherungszweigen der Lebensversicherung jeweils 500.000 ECU, in anderen Versicherungszweigen 

insgesamt jeweils 1 Mio. ECU überstiegen haben. Das Eigenmittelerfordernis kleiner insgesamt jeweils 1 Mio. ECU überstiegen haben. Das Eigenmittelerfordemis kleiner 

Versicherungsvereine, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, ist nach § 4 Abs. 6 Z 2 zu 11 Versicherungsvereine, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, ist nach § 4 Abs. 6 Z 2 zu 

beurteilen. Für die Kapitalanlage kleiner Versicherungsvereine können in die Satzung 

von den §§ 77 und 78 abweichende Bestimmungen aufgenommen werden, soweit dies 

den besonderen Verhältnissen der kleinen Versicherungsvereine entspricht. 

(4) Auf ausländische Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat, 

die nach dem Recht ihres Sitzstaates nicht über eine Eigenmittelausstattung verfügen 

müssen, die den Richtlinien 73/239/EWG (ABI.Nr. L 228 vom 16.  August 1973 , S .  3) 

und 79/267/EWG (ABI.Nr. L 63 vom 13 .  März 1979, S. 1) entspricht, sind § 8b 

Abs. 2, § 13 Abs. 2 zweiter Satz, § 14 Abs. 5 Z 1, § 17 Abs. 1 Z 1 zweiter Halbsatz 

und Abs. 2, § 1 1 8b Abs. 1 und 4 und § 1 18c Abs. 1 nicht anzuwenden. Ihr 

Eigenmittelerfordernis ist nach § 4 Abs. 6 Z 2 zu beurteilen. 

beurteilen. Für die Kapitalanlage kleiner Versicherungsvereine können in die Satzung 

gegenüber den §§ 78 und 79 einschränkende Bestimmungen aufgenommen werden, 

soweit dies den besonderen Verhältnissen der kleinen Versicherungsvereine entspricht. 

(4) Auf ausländische Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat, 

die nach dem Recht ihres Sitzstaates nicht über eine Eigenmittelausstattung verfügen 

müssen, die den Richtlinien 73/239/EWG (ABI.Nr. L 228 vom 16. August 1973, S. 3) 

und 79/267/EWG (ABI.Nr. L 63 vom 13 .  März 1979, S. 1) entspricht, sind § 7 Abs. 2 

Z 2, § 13a Abs. 4 und § 14  Abs. 3 Z 1 nicht anzuwenden. 
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B e t r a g s m ä ß i g e  B e s c h r ä n k u n g e n  

§ 64. Die Satzung eines kleinen Versicherungsvereins oder ein zum Geschäftsplan 

gehörender Beschluß des satzungsmäßig hierur zuständigen Organs hat einen 

Höchstbetrag festzusetzen, bis zu dem der Verein übernommene Gefahren tragen darf. 

48 

B e t r a g s m ä ß i g e  B e s c h r ä n k u n g  

§ 64. Die Satzung eines kleinen Versicherungsvereins oder ein Beschluß des 

satzungsmäßig hierur zuständigen Organs hat einen Höchstbetrag festzusetzen, bis zu 

dem der Verein übernommene Gefahren tragen darf. Dieser Beschluß bedarf der 

Genehmigung der Versicherungsaufsichtsbehörde. Auf ihn ist § 4 Abs. 6 Z 2 anzu

wenden. 
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Ü b e r s c h r e i t u n g  d e s  G e s c h ä f t s b e r e i c h s  Ü b e r s c h r e i t u n g  d e s  G e s c h ä f t s b e r e i c h s  

§ 65. Überschreitet der Geschäftsbetrieb eines kleinen Versicherungsvereins die im § 65. Überschreitet der Geschäftsbetrieb eines kleinen Versicherungsvereins die im 

§ 62 Abs. 1 und 2 festgesetzten Grenzen, so hat die Versicherungsaufsichtsbehörde unter § 62 Abs. 1 und 2 festgesetzten Grenzen, so hat die Versicherungsaufsichtsbehörde unter 

Setzung einer angemessenen Frist anzuordnen, daß nach Wahl des Vereins entweder der Setzung einer angemessenen Frist anzuordnen, daß nach Wahl des Vereins entweder der 

Geschäftsbetrieb wieder auf diese Grenzen eingeschränkt oder der Geschäftsplan an die Geschäftsbetrieb wieder auf diese Grenzen eingeschränkt wird oder die für einen Verein, 

für Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, die nicht kleine Versicherungsvereine der kein kleiner Versicherungsverein ist, geltenden Vorschriften eingehalten werden. 

sind, geltenden Vorschriften angepaßt und der Verein zur Eintragung in das Firmenbuch Wird dieser Anordnung nicht entsprochen, so hat die Versicherungsaufsichtsbehörde den 

angemeldet wird. Wird dieser Anordnung nicht entsprochen, so hat die 

Versicherungsaufsichtsbehörde den Geschäftsbetrieb zu untersagen. Die Untersagung 

wirkt wie ein Auflösungsbeschluß. 

Geschäftsbetrieb zu untersagen. Die Untersagung wirkt wie ein Auflösungsbeschluß. 
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§ 73a . . . . . .  

(3) Bei kleinen Versicherungsvereinen sind der Risikorucklage 1 0  vH des 

Jahreserfolges so lange zuzuführen, bis sie 25 vH des satzungsmäßig vorgeschriebenen 

Betrages der Sicherheitsrucklage erreicht. Die Risikorucklage ist vor der Sicher

heitsrucklage zur Deckung von Verlusten zu velWenden. 
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5 1  

§ 73 b. (1) Die Versicherungsunternehmen haben zur Sicherung der dauernden § 73 b. (1)  Die Versicherungsunternehmen haben zur Sicherung der dauernden 

Erfüllbarkeit ihrer Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen für ihr gesamtes Geschäft Erfüllbarkeit ihrer Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen für ihr gesamtes Geschäft 

jederzeit freie unbelastete Eigenmittel in dem sich aus der Anlage D zu diesem Bundes- jederzeit Eigenmittel in dem sich aus der Anlage D zu diesem Bundesgesetz ergebenden 

gesetz ergebenden Ausmaß, mindestens jedoch im Ausmaß der in den §§ 73 f Abs.2 und Ausmaß, mindestens jedoch im Ausmaß der in den §§ 73 f Abs.2 und 3 und 73 g Abs.5 

3 und 73 g Abs.5 genannten Beträge zu halten. genannten Beträge zu halten. Die Eigenmittel müssen im Zeitpunkt ihrer Berechnung frei 

von jeder vorhersehbaren Steuerschuld sein oder angepaßt werden, sofern Ertragssteuern 

den Betrag verringern, bis zu dem die genannten Eigenmittelbestandteile für die Risiko

oder Verlustabdeckung verwendet werden können. 
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G r u n d s ä t z e  d e r  K a p i t a l a n la g e n  

§ 74. (1) Bei der Kapitalanlage der Versicherungsuntemehmen ist auf Sicherheit, 

Rentabilität und auf den Bedarf an flüssigen Mitteln sowie auf eine angemessene 

Mischung und Streuung Bedacht zu nehmen. 

(2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann anordnen, daß ihr in bestimmten 

Abständen Meldungen über die Kapitalanlage vorgelegt werden, soweit dies zur 

laufenden Überwachung der Kapitalanlage erforderlich ist. 

5 2  

M e l d u n g  d e r  K a p i t a l a n l a g e n 

§ 74. Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann anordnen, daß ihr in bestimmten 

Abständen Meldungen über die Kapitalanlage vorgelegt werden, soweit dies zur 

laufenden Überwachung der Kapitalanlage erforderlich ist. 
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L i e g e n s c h a f t s e r w e r b  

§ 75. Der Erwerb von Liegenschaften oder liegenschaftsgleichen Rechten ist nur 

zulässig, wenn die Angemessenheit des Kaufpreises durch ein Schätzgutachten eines 

allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen oder auf eine sonstige geeignete 

Weise nachgewiesen ist. 

53 

V e r b r a u c h e r k r e d i t e  

§ 75. Auf Verbraucherkredite, die ein Versicherungsuntemehmen im Rahmen der 

Kapitalanlage gewährt, ist § 33 BWG in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
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D e c k u n g s s t o c k  B e d e c k u n g  d e r  v e r s i c h e r u n g s

t e c h n i s c h e n  R ü c k s t e l l u n g e n  

54 

§ 77. (1)  Dem Deckungsstock dürfen, vorbehaltlich der Abs. 2 bis 6, nur gewidmet § 77. ( 1) Die versicherungstechnischen Rückstellungen für das gesamte auf Grund 

werden einer Konzession gemäß § 4 Abs. 1 betriebene Geschäft sind nach den folgenden 

1 .  an einem anerkannten Wertpapiermarkt zum Handel zugelassene oder gehandelte Bestimmungen zu bedecken. 

Schuldverschreibungen, (2) Versicherungstechnische Rückstellungen, für die nicht gemäß § 20 Abs. 1 ein 

2. Pfand- und Kommunalbriefe (Kommunalschuldverschreibungen), 

Kassenobligationen und Namensschuldverschreibungen von zum Bankgeschäft 

im Inland berechtigten Kreditinstituten sowie sonstige Wertpapiere, für deren 

Rückzahlung und Verzinsung der Bund oder ein Bundesland haftet, 

3.  Darlehen an eine inländische Gebietskörperschaft oder an einen vom Bund oder 

einem Bundesland errichteten Fonds, an Gemeindenjedoch nur, sofern 

Bundesabgabenertragsanteile oder bundesgesetzlich geregelte Gemeindeabgaben 

verpfändet werden, und an Fonds nur, sofern sie durch die Abtretung von 

Ansprüchen gesichert werden, die dem Darlehensnehmer gegen Dritte zustehen, 

4. Darlehen und sonstige Forderungen, für deren Rückzahlung und Verzinsung der 

Bund oder ein Bundesland haftet, sowie Darlehen, für deren Rückzahlung und 

Verzinsung ein zum Bankgeschäft im Inland berechtigtes Kreditinstitut haftet, 

5. Hypothekardarlehen auf inländischen Liegenschaften bis zu einer Belastung von 

50 vH des Verkehrswertes der Liegenschaft, sofern dieser Verkehrswert durch 

ein Schätzgutachten eines allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen 

oder auf eine sonstige geeignete Weise nachgewiesen ist und die Liegenschaft 

während der Laufzeit des Darlehens ausreichend feuerversichert ist, 

6. an einem anerkannten Wertpapiermarkt zum Handel zugelassene oder gehandelt 

a) Aktien, 

b) verbriefte Genußrechte von Kapitalgesellschaften, 

Deckungsstock zu bilden ist, sind nach Abzug der Anteile der Rückversicherer zu 

bedecken. 

(3) Die versicherungstechnischen Rückstellungen aus der übernommenen 

Rückversicherung müssen nicht bedeckt werden, soweit die versicherungstechnischen 

Rückstellungen eines Vorversicherers mit Sitz im Inland oder in einem anderen 

Vertragsstaat ohne Abzug des Rückversicherungsanteils bedeckt werden. 

(4) Bei der Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen ist auf 

Sicherheit, Rentabilität und den Bedarf an flüssigen Mitteln sowie auf eine angemessene 

Mischung und Streuung Bedacht zu nehmen. 

(5) Vermögenswerte können zur Bedeckung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen nur unter Abzug der Schulden, die mit dem Vermögenswert in einem 

wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, herangezogen werden. 

(6) Wertpapiere, die zur Wertpapierdeckung gemäß § 14 Abs. 5 und Abs. 7 Z 7 

EStG 1988 in der jeweils geltenden Fassung verwendet werden, dürfen zur Bedeckung 

der versicherungstechnischen Rückstellungen nicht herangezogen werden. 

(7) Darlehen und einmal ausnützbare Kredite, Guthaben und Forderungen dürfen 

zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen nur herangezogen werden, 

wenn der Schuldner, bei treuhändiger Verwaltung der Treuhänder, und der Bürge auf 

jedes Aufrechnungs- oder Zuruckbehaltungsrecht schriftlich verzichtet haben. 

Wertpapiere dürfen zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen nur 
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c) Wertpapiere über Partzipations- oder Ergänzungskapital gemäß § 12 Abs. 7 

und 8 des Kreditwesengesetzes oder gemäß § 73 c dieses Bundesgesetzes in 

der jeweils geltenden Fassung, 

soweit 10 vH der jeweiligen Kapitalart beim emittierenden Unternehmen nicht 

überschritten werden, 

7. Investmentzertifikate 

a) inländischer Kapitalanlagegesellschaften, 

b) ausländischer Kapitalanlagegesellschaften, die an einem anerkannten 

Wertpapiermarkt zum Handel zugelassen sind oder gehandelt werden, 

von Fonds, die nach den Fondsbestimmungen mindestens zur Hälfte nicht 

festverzinsliche Wertpapiere enthalten dürfen, 

8. Investmentzertifikate 

a) inländischer Kapitalanlagegesellschaften, 

b) ausländischer Kapitalanlagegesellschaften, die an einem anerkannten 

Wertpapiermarkt zum Handel zugelassen sind oder gehandelt werden, 

von Fonds, die nach den Fondsbestimmungen mindestens zur Hälfte 

festverzinsliche Wertpapiere enthalten müssen, 

9. inländische Liegenschaften und liegenschaftsgleiche Rechte, die einen ständigen 

Ertrag abwerfen und zur Gänze oder überwiegend Wohn- und Geschäftszwecken 

dienen oder die zur Gänze oder überwiegend für den eigenen Geschäftsbetrieb 

bestimmt sind, 

10. inländische Guthaben bei zum Bankgeschäft im Inland berechtigten 

Kreditinstituten. 

herangezogen werden, wenn der Verwahrer auf jedes Aufrechnungs- oder 

Zurückbehaltungsrecht schriftlich verzichtet hat. 

5 5  

(8) Die Bedeckung der versicherungs technischen Rückstellungen in der 

fondsgebundenen Lebensversicherung (§ 20 Abs. 2) hat in Anteilen an 

Kapitalanlagefonds von Kapitalanlagegesellschaften mit Sitz in einem Vertragsstaat zu 

erfolgen. Für Zwecke der vorübergehenden Veranlagung dürfen bis zu 10 vH des 

Deckungsstocks für die fondsgebundene Lebensversicherung in Bankguthaben bestehen. 

Die §§ 78 bis 79a sind auf die fondsgebundene Lebensversicherung nicht anzuwenden. 
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(2) Ein anerkannter Wertpapiermarkt ist eine Wertpapierbörse oder ein 

Wertpapiermarkt in einem OECD-Mitgliedstaat einschließlich ein von einer Vereinigung 

von Wertpapierhändlern organisierter Handel im Freiverkehr, der in dem Land, in der er 

organisiert ist, amtlich anerkannt ist, an dem die Öffentlichkeit kaufen und verkaufen 

kann und an dem der Handel nach festgelegten Regeln stattfmdet. Werden Wertpapiere 

gemäß § 77 Abs. 1 Z 1 ,  Z 6, Z 7 lit. b und Z 8 lit. b innerhalb eines Jahres seit Beginn 

ihrer Ausgabe erworben, so genügt es, wenn ihre Zulassung oder ihr Handel an einem 

anerkannten Wertpapiermarkt in ihren Ausgabebedingungen vorgesehen ist. 

(3) Auf das Deckungserfordernis sind anrechenbar 

1 .  Anlagen gemäß Abs. 1 Z 6 und 7 bis insgesamt höchstens 20 vH, 

2. Anlagen gemäß Abs. 1 Z 8 bis höchstens 25 vH, 

3. Anlagen gemäß Abs. 1 Z 9 bis höchstens 30 vH, 

4. Anlagen gemäß Abs. 1 Z 10 bis höchstens 10 vH 

des Deckungserfordernisses. Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann im Einzelfall aus 

berucksichtigungswürdigen Grunden eine Überschreitung dieser Grenzen gestatten. Von 

einem einzigen Emittenten ausgegebene Wertpapiere gemäß Abs. 1 Z 6 sind auf das 

Deckungserfordernis bis insgesamt höchstens 3 vH des Deckungserfordernisses 

anrechenbar. 

(4) Die dem Deckungsstock gewidmeten Vermögenswerte müssen, soweit sich aus 

Abs. 5 zweiter Satz nicht anderes ergibt, im Inland belegen sein. Die 

Versicherungsaufsichtsbehörde kann weitere Ausnahmen von der Belegenheit im Inland 

zulassen, wenn hiefür berucksichtigungswürdige Grunde vorliegen. 

(5) Dem Deckungsstock dürfen nach Maßgabe der in Anlage E zu diesem 

Bundesgesetz enthaltenen Grundsätze nur Vermögenswerte gewidmet werden, die auf die 

gleiche Währung lauten, in der die Versicherungsverträge zu erfüllen sind. Bei 

Verträgen, die in ausländischer Währung zu erfüllen sind, tritt neben das Inland das 

Land der betreffenden Währung, in den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 6 bis 8 neben die dort 

5 6  
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angeführten Wertpapiermärkte eine entsprechende Einrichtung dieses Landes. 

Liegenschaften und liegenschaftsgleiche Rechte sowie Wertpapiere, die nicht auf eine 

Währung lauten, gelten als Wert in der Währung des Landes, in dem die Liegenschaften 

oder liegenschaftsgleichen Rechte belegen sind oder der Aussteller der Wertpapiere 

seinen Sitz hat. 

(6) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann die Deckungsstockwidmung anderer 

Werte genehmigen, wenn deren Sicherheit und der zu erwartende Ertrag jenen der in 

Abs. 1 angeführten Anlagen annähernd gleichkommen oder sonst 

berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen. Anlagen gleicher Art wie die in Abs. 1 Z 6 

bis 10 angeführten, deren Deckungsstockwidmung genehmigt wurde, fallen unter die 

Grenzen gemäß Abs. 3. Die Genehmigung kann auflösend bedingt oder unter Auflagen 

erteilt werden. Mit der Genehmigung kann festgesetzt werden, daß Werte nur zum Teil 

auf das Deckungserfordernis angerechnet werden dürfen. 

(7) Die dem Deckungsstock gewidmeten Vermögenswerte sind mit dem Bilanzwert 

auf das Deckungserfordernis anzurechnen. Anteilige Zinsen können den Anlagen gemäß 

Abs. 1 Z 1 bis 5 und den festverzinslichen Wertpapieren und Darlehen, deren 

Deckungsstockwidmung gemäß Abs. 6 genehmigt wurde, hinzugerechnet werden, sofern 

vertraglich vereinbart ist, daß die Zinsen auf ein dem Deckungsstock gewidmetes Konto 

überwiesen werden; die im voraus verrechneten Zinsen sind abzuziehen. Sind 

Liegenschaften mit hypothekarisch gesicherten Forderungen belastet, so sind die zum 

Bilanzstichtag aushaftenden Forderungen abzuziehen. 

(7a) Für die fondsgebundene Lebensversicherung (§ 20 Abs. 2) hat im Rahmen der 

für Kapitalanlagefonds geltenden Veranlagungsvorschriften der Geschäftsplan zu regeln, 

welche Werte in welchem Umfang dem Deckungsstock gewidmet werden dürfen und wie 

sie für den Deckungsstock zu bewerten sind. Abs. 1 bis 7 ist nicht anzuwenden. 

\ 

5 7  
376/M

E
 X

V
III. G

P - M
inisterialentw

urf (gescanntes O
riginal)

164 von 224

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



(7b) Inländische laufende Guthaben bei zum Bankgeschäft im Inland berechtigten 

Kreditinstituten können unter Einbeziehung in die Grenze gemäß Abs. 3 Z 4 auf die 

Bedeckung des Deckungserfordernisses angerechnet werden. 

(8) Die Versicherungsunternehmen haben ein Verzeichnis der dem Deckungsstock 

gewidmeten Vermögenswerte fortlaufend zu führen. Sie sind verpflichtet, eine 

Aufstellung aller zum Ende des Geschäftsjahres dem Deckungsstock gewidmeten 

Vermögenswerte innerhalb von sechs Wochen nach Ende des Geschäftsjahres der 

Versicherungsaufsichtsbehörde vorzulegen. Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann im 

Interesse der laufenden Überwachung des Deckungsstocks anordnen, daß ihr in kürzeren 

Abständen Meldungen über Änderungen im Deckungserfordernis und in der Anlage des 

Deckungsstockvermögens vorzulegen sind. Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat mit 

Verordnung näher zu bestimmen, wie die Deckungsstockwerte zu erfassen und zu 

verzeichnen sind. Hiebei ist auf die Bedürfnisse der Sicherheit und der Überwachung des 

Deckungsstocks Bedacht zu nehmen. 

(9) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann aus Gründen der Sicherheit und der 

Wirtschaftlichkeit Änderungen des Ortes und der Art der Verwahrung der 

Deckungsstockwerte anordnen. 

58 
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T e c h n i s c h e V e r  b i n  d I ic h k e i t e n 

§ 78. (1) Technische Verbindlichkeiten sind die versicherungstechnischen 

Rückstellungen. 

(2) Technische Verbindlichkeiten aus dem Betrieb im Inland, für die nicht vom 

Versicherungsunternehmen selbst oder hinsichtlich der von ihm übernommenen 

Rückversicherung von einem zum Geschäftsbetrieb im Inland zugelassenen 

Vorversicherer ein Deckungsstock zu bilden ist, sind nach Abzug der Anteile der 

Rückversicherer gemäß Abs. 3 bis 6 zu bedecken. Als Betrieb im Inland gilt das 

inländische Geschäft im Sinn des § 19a. Beteiligt sich ein Versicherungsunternehmen, 

das eine Konzession im Inland besitzt, im Weg der Mitversicherung an Verträgen über 

Risken in einem anderen Vertragsstaat, so ist die Rückstellung für noch nicht 

abgewickelte Versicherungsfälle zumindest in dem Umfang zu bilden, wie es den vom 

führenden Versicherer anzuwendenden Vorschriften entspricht. 

(3) Zur Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten sind, vorbehaltlich der Abs. 4 

bis 10, die in § 77 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes angeführten Anlagen und darüber 

hinaus die folgenden geeignet: 

1 .  Hypothekardarlehen auf inländischen Liegenschaften bis zu einer Belastung von 

60 vH des Verkehrswertes der Liegenschaft, sofern dieser Verkehrswert durch 

ein Schätzgutachten eines allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen 

oder auf eine sonstige geeignete Weise nachgewiesen ist und die Liegenschaft 

während der Laufzeit des Darlehens ausreichend feuerversichert ist, 

2. Darlehen an Energieversorgungsunternehmen, an denen eine 

Gebietskörperschaft maßgeblich beteiligt ist, bei Beteiligung einer Gemeinde 

oder nicht überwiegender Beteiligung des Bundes oder eines Bundeslandes 

jedoch nur, sofern die Einnahmen aus den Energielieferungen verpfändet 

G e e i g n e t e  V e r m ö g e n s w e r t e  

§ 78. (1) Zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen sind 

geeignet: 

59 

1 .  an einer Wertpapierbörse im Inland, in einem Vertragsstaat oder sonstigen 

Vollmitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) amtlich notierte oder an einem anderen anerkannten, 

geregelten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden 

Wertpapiermarkt in einem dieser Staaten gehandelte Schuldverschreibungen, 

2. sonstige Wertpapiere des Bundes, eines Bundeslandes, der Gemeinde Wien, 

eines anderen Vertragsstaates oder eines Gliedstaates eines anderen 

Vertragsstaates und sonstige Wertpapiere, für deren Rückzahlung und 

Verzinsung der Bund, ein Bundesland, die Gemeinde Wien, ein anderer Ver

tragsstaat oder ein Gliedstaat eines anderen Vertragsstaats haftet, 

3 .  sonstige Schuldverschreibungen, Anleihen und andere verzinsliche Geld- und 

Kapitalmarktpapiere von Unternehmen mit Sitz im Inland, einem Vertragsstaat 

oder sonstigen Vollmitgliedstaat der OECD, solange sie kurzfristig veräußert 

werden können, 

4. an einer Wertpapierbörse im Inland, in einem Vertragsstaat oder sonstigen 

Vollmitgliedstaat der OECD amtlich notierte oder an einem anderen 

anerkannten, geregelten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß 

funktionierenden Wertpapiermarkt in einem dieser Staaten gehandelte Aktien, 

verbriefte Genußrechte von Kapitalgesellschaften und sonstige verbriefte 

Forderungen, die nach den im Inland oder in anderen Vertragsstaaten geltenden 

Vorschriften als Bestandteil der Eigenmittel von Kreditinstituten oder 

Versicherungsunternehmen anerkannt werden, 
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werd�n, sowie Darlehen an Gemeinden zum Zweck der Entsorgung und des 

Recycling, sofern die Einnahmen verpfändet werden, die die Gemeinde für diese 

Leistungen erhält, 

3. Darlehen, für die Wertpapiere, die unter § 77 Abs. 1 Z 1 oder 2 fallen, 

verpfändet worden sind, 

4. sonstige inländische Liegenschaften und liegenschafts gleiche Rechte. 

(4) Entfällt. 

(5) Auf die technischen Verbindlichkeiten sind anrechenbar 

1 .  Anlagen gemäß § 77 Abs. 1 Z 6 und 7 bis insgesamt höchstens 30 vH, 

2.  Anlagen gemäß § 77 Abs; 1 Z 8 bis insgesamt höchstens 30 vH, 

3. Anlagen gemäß Abs. 3 Z 4 und § 77 Abs. 1 Z 9 bis insgesamt höchstens 30 vH, 

4. Anlagen gemäß § 77 Abs. 1 Z 10 bis insgesamt höchstens 25 vH, 

der technischen Verbindlichkeiten. Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann im 

Einzelfall aus berücksichtigungswürdigen Gründen eine Überschreitung dieser 

Grenzen gestatten. Von einem einzigen Emittenten ausgegebene Wertpapiere gemäß 

§ 77 Abs. 1 Z 6 sind auf die technischen Verbindlichkeiten bis insgesamt höchstens 

3 vH der technischen Verbindlichkeiten anrechenbar. 

(6) Die Vermögenswerte zur Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten müssen, 

soweit sich aus Abs. 7 zweiter Satz nicht anderes ergibt, im Inland belegen sein. Die 

Versicherungsaufsichtsbehörde kann weitere Ausnahmen von der Belegenheit im Inland 

zulassen, wenn hiefür berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen. Beteiligt sich ein 

Versicherungsunternehmen, das eine Konzession im Inland besitzt, im Weg der 

Mitversicherung an Verträgen über Risken in einem anderen Vertragsstaat, so dürfen die 

Vermögenswerte zur Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten auch in dem 

Vertragsstaat belegen sein, von dem aus der führende Versicherer tätig ist. 

60 

5. sonstige Aktien von Unternehmen mit Sitz im Inland, in einem Vertragsstaat 

oder sonstigen Vollmitgliedstaat der OECD, solange sie kurzfristig veräußert 

werden können, 

6. Anteile an koordinierten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

im Sinn der Richtlinie 85/6 1 1/EWG (ABI. Nr. L 375 vom 3 1 .  Dezember 1985, 

S. 3), 

7. Darlehen, einmal ausnützbare Kredite und sonstige Forderungen aus Darlehen 

und einmal ausnützbaren Krediten an eine inländische Gebietskörperschaft oder 

eine Gebietskörperschaft eines anderen Vertragsstaates, an Gemeinden mit 

Ausnahme der Bundeshauptstadt Wien jedoch nur, sofern die Erträge aus 

gesetzlich geregelten Abgaben verpfändet werden, 

8. Darlehen, einmal ausnützbare Kredite und sonstige Forderungen aus Darlehen 

und einmal ausnützbaren Krediten, für deren Rückzahlung und Verzinsung eine 

inländische Gebietskörperschaft oder eine Gebietskörperschaft eines anderen 

Vertragsstaates haftet, im Fall der Haftung von Gemeinden mit Ausnahme der 

Bundeshauptstadt Wien jedoch nur, sofern die Erträge aus gesetzlich geregelten 

Abgaben verpfändet werden, 

9. Hypothekardarlehen und einmal ausnützbare Hypothekarkredite auf 

Liegenschaften oder in einem öffentlichen Buch eingetragenen 

liegenschaftsgleichen Rechten, die im Inland oder in einem anderen 

Vertragsstaat belegen sind, bis zu einer Belastung von 60 vH des 

Verkehrswertes der Liegenschaft oder des liegenschaftsgleichen Rechtes, sofern 

dieser Verkehrswert durch ein Schätzgutachten eines allgemein beeideten 

gerichtlichen Sachverständigen oder auf eine sonstige geeignete Weise nachge

wiesen ist und die Liegenschaft während der Laufzeit des Darlehens ausreichend 

feuerversichert ist, 
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(7) Zur Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten sind nach Maßgabe der in 

Anlage E zu diesem Bundesgesetz enthaltenen Grundsätze nur Vermögenswerte geeignet, 

die auf die gleiche Währung lauten, in der die Versicherungsverträge zu erfüllen sind. 

Bei Verträgen, die in ausländischer Währung zu erfüllen sind, tritt neben das Inland das 

Land der betreffenden Währung, in den Fällen des § 77 Abs. 1 Z 1 und 6 bis 8 neben die 

dort angeführten Wertpapiermärkte eine entsprechende Einrichtung dieses Landes. 

Liegenschaften und liegenschaftsgleiche Rechte sowie Wertpapiere, die nicht auf eine 

Währung lauten, gelten als Wert in der Währung des Landes, in dem die Liegenschaften 

oder liegenschaftsgleichen Rechte belegen sind oder der Aussteller der Wertpapiere 

seinen Sitz hat. 

(8) Die Eignung von Forderungen zur Bedeckung der technischen 

Verbindlichkeiten setzt voraus, daß der Schuldner, bei treuhändiger Verwaltung der 

Treuhänder sowie der Bürge auf jedes Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht 

schriftlich verzichtet haben. Die Eignung von Wertpapieren zur Bedeckung der 

technischen Verbindlichkeiten setzt voraus, daß der Verwahrer auf jedes Aufrechnungs

oder Zurückbehaltungsrecht verzichtet hat. 

(9) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann genehmigen, daß andere Werte für die 

Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten geeignet sind, wenn die Sicherheit dieser 

Werte und ihr zu erwartender Ertrag jenen der in Abs. 3 angeführten Anlagen annähernd 

gleichkommen oder sonst berücksichtigungswürdige Gründe dafür vorliegen. Anlagen 

gleicher Art wie die in Abs. 3 Z 4 und § 77 Abs. 1 Z 6 bis 10 angeführten, deren 

Eignung zur Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten genehmigt wurde, fallen unter 

die Grenzen gemäß Abs. 5. Die Genehmigung kann auflösend bedingt oder unter 

Auflagen erteilt werden. Mit der Genehmigung kann festgesetzt werden, daß Werte nur 

zum Teil auf die technischen Verbindlichkeiten angerechnet werden dürfen. 

61 

10 .  Darlehen, einmal ausnützbare Kredite und sonstige Forderungen aus Darlehen 

und einmal ausnützbaren Krediten an ein Kreditinstitut mit Sitz im Inland, in 

einem Vertragsstaat oder sonstigen Vollmitgliedstaat der OECD sowie 

Darlehen, einmal ausnützbare Kredite und sonstige Forderungen aus Darlehen 

und einmal ausnützbaren Krediten, für deren Rückzahlung und Verzinsung ein 

solches Kreditinstitut haftet, 

1 1 .  Darlehen und einmal ausnützbare Kredite, für die amtlich notierte Wertpapiere, 

die unter Z 1 ,  2 oder 4 fallen, verpfändet werden, 

12. Polizzendarlehen und -vorauszahlungen, 

13 .  Darlehen, einmal ausnützbare Kredite und sonstige Forderungen aus Darlehen 

und einmal ausnützbaren Krediten, die sonstige ausreichende Sicherheiten 

aufweisen, 

14. Liegenschaften und in einem öffentlichen Buch eingetragene liegenschaftsgleiche 

Rechte, die einen Ertrag abwerfen oder erwarten lassen, sofern die 

Angemessenheit des Kaufpreises durch ein Schätzgutachten eines allgemein 

beeideten gerichtlichen Sachverständigen oder auf eine sonstige geeignete Weise 

nachgewiesen ist, 

15.  Anteils- und verbriefte Genußrechte an Kapitalgesellschaften mit Sitz im Inland 

oder in einem anderen Vertragsstaat, deren einziger Unternehmensgegenstand 

der Erwerb von Liegenschaften und in einem öffentlichen Buch eingetragenen 

liegenschaftsgleichen Rechten, die einen Ertrag abwerfen oder erwarten lassen, 

die Errichtung von Gebäuden auf diesen Liegenschaften und die Verwaltung die

ser Liegenschaften ist, sofern die Angemessenheit des Wertes der Anteils- und 

Genußrechte durch ein Schätzgutachten eines allgemein beeideten gerichtlichen 

Sachverständigen oder auf eine sonstige geeignete Weise nachgewiesen ist, 
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(10) Anlagen, deren Deckungsstockwidmung gemäß § 77 Abs. 6 genehmigt wurde, 16. Guthaben und laufende Guthaben bei zum Bankgeschäft im Inland oder in einem 

gelten auch als zur Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten geeignet. anderen Vertragsstaat berechtigten Kreditinstituten, 

( 1 1 )  Für die Anrechnung der für die Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten 17. Kassenbestände, 

geeigneten Vermögenswerte auf die technischen Verbindlichkeiten gilt § 77 Abs. 7 18 .  anteilige Zinsen von Vermögenswerten gemäß Z 1 bis 3 und 7 bis 13,  sofern sie 

sinngemäß. auf ein gemäß Z 16 geeignetes Konto überwiesen werden. 

(12) Kassenbestände und inländische laufende Guthaben bei zum Bankgeschäft im (2) Im voraus verrechnete Zinsen von Vermögenswerten gemäß Abs. 1 Z 7 bis 13  

Inland berechtigten Kreditinstituten können unter Einbeziehung in die Grenze gemäß sind von diesen Vermögenswerten abzuziehen. 

Abs. 5 Z 4 auf die Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten angerechnet werden. (3) Werden Wertpapiere gemäß § 78 Abs. 1 Z 1 und 4 innerhalb eines Jahres nach 

( 13) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann im Interesse der laufenden Beginn ihrer Ausgabe erworben, so sind sie zur Bedeckung der versicherungstechnischen 

Überwachung der Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten anordnen, daß ihr in Rückstellungen geeignet, wenn ihre Zulassung oder ihr Handel an einem anerkannten 

bestimmten Abständen Meldungen über die Höhe der technischen Verbindlichkeiten und Wertpapiermarkt in den Ausgabebedingungen vorgesehen ist. 

über die zu ihrer Bedeckung bestimmten Vermögenswerte vorgelegt werden. (4) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann einzelnen Versicherungsunternehmen 

aus besonders berucksichtigungswürdigen Gründen genehmigen, Vermögenswerte 

anderer Art, als sie in Abs. 1 angeführt sind, zur Bedeckung der 

versicherungstechnischen Rückstellungen heranzuziehen. Diese Genehmigung ist, den 

jeweiligen Gründen für ihre Erteilung entsprechend, zeitlich zu beschränken. Mit der 

Genehmigung kann festgesetzt werden, daß Werte nur zum Teil auf die 

versicherungstechnischen Rückstellungen angerechnet werden dürfen. 

(5) Abgeleitete Instrumente wie Optionen, Terminkontrakte und Swaps in 

Verbindung mit Vermögenswerten, die die versicherungstechnischen Rückstellungen 

bedecken, dürfen insoweit verwendet werden, als sie zu einer Verminderung des 

Anlagerisikos beitragen oder eine ordnungsgemäße Verwaltung des Wertpapierbestandes 

erleichtern. Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann durch Verordnung nähere 

Regelungen über die Verwendung abgeleiteter Instrumente treffen, soweit dies wegen der 

Sicherheit, Rentabilität und Liquidität der Vermögenswerte zur Bedeckung der 

versicherungstechnischen Rückstellungen erforderlich ist. 
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§ 79. Auf Verbraucherkredite, die ein Versicherungsunternehmen im Rahmen der 

Kapitalanlage gewährt, ist § 33 BWG in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

63 

A n r e c h n u n g s g r e n z e n  

§ 79. (1) Vermögenswerte dürfen auf die versicherungstechnischen Rückstellungen 

bis zu den folgenden Sätzen angerechnet werden: 

1 .  bis zu 5 vH: Wertpapiere gemäß § 78 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 5 desselben 

Unternehmens und Darlehen, einmal ausnützbare Kredite und sonstige 

Forderungen gemäß § 78 Abs. 1 Z 9 bis 1 1  und 13  an denselben Schuldner 

insgesamt, 

2. bis zu 1 vH: Wertpapiere gemäß § 78 Abs. 1 Z 3 desselben Unternehmens, 

3. bis zu 10 vH: Wertpapiere gemäß § 78 Abs. 1 Z 3 insgesamt, 

4. bis zu 30 vH: Wertpapiere gemäß § 78 Abs. 1 Z 4 - außer 

Immobiliengewinnscheinen - und Anteile an Kapitalanlagefonds (§ 78 Abs. 1 

Z 6), die nach den Fondsbestimmungen mindestens zur Hälfte nicht 

festverzinsliche Wertpapiere enthalten dürfen, insgesamt, 

5. bis zu 1 vH: Aktien gemäß § 78 Abs. 1 Z 5 desselben Unternehmens, 

6. bis zu 5 vH: Aktien gemäß § 78 Abs. 1 Z 5 insgesamt, 

7. bis zu 40 vH: Anteile von Kapitalanlagefonds (§ 78 Abs. 1 Z 6), die nach den 

Fondsbestimmungen mindestens zur Hälfte festverzinsliche Wertpapiere 

enthalten müssen, insgesamt, 

8. bis zu 1 vH: einzelne Darlehen, einmal ausnützbare Kredite und Forderungen 

gemäß § 78 Abs. 1 Z 13,  

9. bis zu 10 vH: Darlehen, einmal ausnützbare Kredite und Forderungen gemäß § 

78 Abs. 1 Z 13 insgesamt, 

10. bis zu 10 vH: einzelne Liegenschaften und einzelne liegenschaftsgleiche Rechte 

(§ 78 Abs. 1 Z 14) sowie mehrere Liegenschaften zusammen in unmittelbarer 

Nachbarschaft, wenn sie tatsächlich als ein einziger Vermögenswert zu 

betrachten sind, 
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1 1 .  bis zu 10 vH: Anteils- und verbriefte Genußrechte gemäß § 78 Abs. 1 Z 15 an 

einer einzelnen Kapitalgesellschaft und an diese gewährte Darlehen gemäß § 78 

Abs. 1 Z 9 und 13,  

12 .  bis zu 30 vH: Vermögenswerte gemäß § 78 Abs. 1 Z 14 und 15 sowie 

Immobiliengewinnscheine in Form von Genußrechten (§ 78 Abs. 1 Z 4) 

insgesamt, 

13 .  bis zu 20 vH: Vermögenswerte gemäß § 78 Abs. 1 Z 16 insgesamt, 

14. bis zu 3 vH: Kassenbestände (§ 78 Abs. 1 Z 17). 

(2) Die Grenze gemäß Abs. 1 Z I erhöht sich bis auf 10 vH und die Grenze gemäß 

Abs. 1 Z 2 bis auf 3 vH, insoweit es sich bei den Wertpapieren um fundierte 

Teilschuldverschreibungen, Pfand- und Kommunalbriefe handelt. 

(3) Die Grenzen gemäß Abs. 1 und 2 sind jeweils auf das Deckungserfordernis 

beziehungsweise auf die versicherungstechnischen Rückstellungen, die zu keinem 

Deckungserfordernis gehören, anzuwenden. 

(4) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann einzelnen Versicherungsunternehmen 

aus besonders berucksichtigungswürdigen Gründen eine Überschreitung von Grenzen 

gemäß Abs. 1 oder 2 genehmigen. Diese Genehmigung ist, den jeweiligen Gründen für 

ihre Erteilung entsprechend, zeitlich zu beschränken. 
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6 5  

B e l e g e n h e i t ;  K o n g r u e n z  

§ 79a. (1)  Die Vermögenswerte zur Bedeckung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen müssen im Inland oder in einem anderen Vertragsstaat belegen sein. Die 

Versicherungsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen von der Belegenheit in diesem Gebiet 

zulassen, wenn hiefiir berucksichtigungSWÜTdige Gründe vorliegen. 

(2) Zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen dürfen nach 

Maßgabe der Anlage E nur Vermögenswerte herangezogen werden, die auf die gleiche 

Währung lauten, in der die Versicherungsverträge zu erfüllen sind. Liegenschaften und 

liegenschaftsgleiche Rechte sowie Wertpapiere, die nicht auf eine Währung lauten, gelten 

als Wert in der Währung des Staates, in dem die Liegenschaften oder 

liegenschaftsgleichen Rechte belegen sind oder der Aussteller der Wertpapiere seinen Sitz 

hat. 
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V e r  z e i c h  n i s s  e; M e i d  u n g e n  

6 6  

§ 79b. ( 1) Die Versicherungsuntemehmen haben Verzeichnisse der dem 

Deckungsstock gewidmeten Vermögenswerte fortlaufend zu führen. Sie sind verpflichtet, 

die Verzeichnisse aller zum Ende des Geschäftsjahres dem Deckungsstock gewidmeten 

Vermögenswerte innerhalb von sechs Wochen nach Ende des Geschäftsjahres der 

Versicherungsaufsichtsbehörde vorzulegen. 

(2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann im Interesse der laufenden 

Überwachung des Deckungsstocks anordnen, daß ihr in kürzeren Abständen als jährlich 

Meldungen über Änderungen im Deckungserfordernis und in der Anlage des 

Deckungsstocks vorzulegen sind. 

(3) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat mit Verordnung näher zu regeln, wie die 

Deckungsstockwerte zu erfassen, zu verzeichnen und die Verzeichnisse zu übermitteln 

sind. Hiebei ist auf die Erfordernisse der Sicherheit und der Überwachung des 

Deckungsstocks Bedacht zu nehmen. 

(4) Sind Berichtigungen der Wertansätze gegenüber den vorgelegten 

Deckungsstockverzeichnissen erforderlich, so sind diese der 

Versicherungsaufsichtsbehörde spätestens gleichzeitig mit der Vorlage des 

Jahresabschlusses schriftlich mitzuteilen. 

(5) Die für die Deckungsstockwerte maßgebenden Unterlagen sind gesondert 

aufzubewahren. 

(6) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann im Interesse der laufenden 

Überwachung der Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen anordnen, 

daß ihr in bestimmten Abständen Meldungen über die Höhe der 

versicherungstechnischen Rückstellungen und über die zu ihrer Bedeckung geeigneten 

Vermögenswerte vorgelegt werden. 
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§ 80. Für die Rechnungslegung von 

1 .  Versicherungsunternehmen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft gelten die 

Bestimmungen des HGB in der jeweils geltenden Fassung für große Aktienge

sellschaften, soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt; 

2. Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit, die nicht kleine Vereine im Sinn des 

§ 62 sind, gelten sinngemäß die Bestimmungen des HGB in der jeweils 

geltenden Fassung für große Aktiengesellschaften, soweit dieses Bundesgesetz 

nichts anderes bestimmt; die §§ 125 bis 127 Aktiengesetz 1965 in der jeweils 

geltenden Fassung sind unter Bedachtnahme auf § 81  Abs.2 und 3 sinngemäß 

anzuwenden; 

3 .  Zweigniederlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen gelten sinnge

mäß die Bestimmungen des HGB in der jeweils geltenden Fassung für große 

Aktiengesellschaften, soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt. 

67 

§ 80. (1) Für die Rechnungslegung und die Konzernrechnungslegung von 

1 .  Versicherungsunternehmen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft gelten die 

Bestimmungen des HGB in der jeweils geltenden Fassung für große 

Aktiengesellschaften, soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt; 

2. Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit, die nicht kleine Vereine im Sinne 

des § 62 sind, gelten sinngemäß die Bestimmungen des HGB in der jeweils 

geltenden Fassung für große Aktiengesellschaften, soweit dieses Bundesgesetz 

nichts anderes bestimmt; die §§ 125 bis 127 Aktiengesetz 1965 in der jeweils 

geltenden Fassung sind unter Bedachtnahme auf § 81  Abs.2 und 3 sinngemäß 

anzuwenden. 

(2) Für die Rechnungslegung von Zweigniederlassungen von Versicherungsunter

nehmen mit Sitz außerhalb der Vertragsstaaten gelten sinngemäß die Bestimmungen des 

HGB in der jeweils geltenden Fassung für große Aktiengesellschaften, soweit dieses 

Bundesgesetz nichts anderes bestimmt. 
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68 

§ 80a. (1) In den Konzernabschluß sind alle Unternehmen einzubeziehen, die 

Versicherungsunternehmen oder Unternehmen sind, die Tätigkeiten in direkter Ver

längerung der Versicherungstätigkeit oder Hilfstätigkeiten zu dieser ausüben. 

(2) Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmen trifft unbeschadet der 

Rechtsform die Verpflichtung zur Aufstellung eines konsolidierten Abschlusses, wenn 

der einzige oder überwiegende Unternehmenszweck darin besteht, Beteiligungen zu er

werben oder zu verwalten, soweit es sich bei den konsolidierungspflichtigen Unter

nehmen ausschließlich oder überwiegend um Versicherungsunternehmen handelt. 

(3) Soweit Tochterunternehmen gemäß § 248 Abs. l HGB in der jeweils geltenden 

Fassung nicht in den Konzernabschluß einbezogen werden, sind entsprechend der 

Beteiligung gemäß § 228 HGB die Bestimmungen des § 263 Abs. l HGB anzuwenden. 

(4) Die §§ 246, 248 Abs.4 erster Halbsatz und 263 Abs.2 HGB in der jeweils 

geltenden Fassung sind nicht anzuwenden. 
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A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  ü b e r  d e n  l a h r e s a b s c h l u ß  

u n d  d e n  L a g e b e r i c h t  

§ 81. 

(5) Das Geschäftsjahr von Versicherungsuntemehmen hat dem Kalenderjahr zu 

entsprechen. Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann für Versicherungsuntemehmen, 

die ausschließlich indirektes Geschäft betreiben, ein abweichendes Wirtschafts jahr zu

lassen. 

69 

A l l  g e m e i n  e V o r  s c h r i f t  e n ü b e  r de n I a h r e s  a b  s c h i  u ß, 

d e n  K 0 n z e r  n a b s c h i  u ß,  d e n  L a g  e b e r i c h  t u n d 

d e n  K o n z e r n l a g e b e r i c h t  

§ 81. 

(5) Das Geschäftsjahr von Versicherungsuntemehmen und Mutteruntemehmen von 

Versicherungsuntemehmen hat dem Kalenderjahr zu entsprechen. Die Versiche

rungsaufsichtsbehörde kann für Versicherungsuntemehmen, die ausschließlich indirektes 

Geschäft betreiben, ein abweichendes Wirtschafts jahr zulassen. 

(6) § 252 Abs. l HGB in der jeweils geltenden Fassung ist nicht anzuwenden. 

, 
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B e s t ä t i g u n g s v e r m e r k e  d e s  T r e u h ä n d e r s  u n d  

d e s  v e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i s c h e n  S a c h v e r s t ä n d i g e n  

§ 81a. (1)  Unter der Bilanz von Versicherungsunternehmen, die einen 

Deckungsstock zu bilden haben, hat der Treuhänder zu bestätigen, daß Anlage und 

Verwahrung der Deckungsstockwerte den hiefür geltenden besonderen Vorschriften 

B e s t ä t i g u n g s v e r m e r k  d e s  T r e u h ä n d e r s  u n d  

d e s  v e r a n t w o r t l i c h e n  A k t u a r s  

70 

§ 81a. (1)  Unter der Bilanz von Versicherungsunternehmen, die einen 

Deckungsstock zu bilden haben, hat der Treuhänder zu bestätigen, daß die Anlage der 

Deckungsstockwerte den hiefür geltenden Vorschriften entspricht. . . . 

entsprechen. (2) Unter der Bilanz von Versicherungsunternehmen, die die Lebensversicherung 

(2) Unter der Bilanz von Versicherungsunternehmen, die eine oder mehrere der im oder die Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung betreiben, hat der 

§ 1 8  Abs. 1 angeführten Versicherungen betreiben, hat der versicherungsmathematische verantwortliche Aktuar zu bestätigen, daß die Deckungsruckstellung und die 

Sachverständige zu bestätigen, daß die Deckungsruckstellung und die Prämienüberträge Prämienüberträge nach den hiefür geltenden Vorschriften und 

nach dem Geschäftsplan berechnet sind. Die Verantwortlichkeit der Organe des versicherungsmathematischen Grundlagen berechnet ist. Die Verantwortlichkeit der 

Unternehmens wird dadurch nicht berührt. Organe des Unternehmens wird dadurch nicht berührt. 

< 
, 

376/M
E

 X
V

III. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
177 von 224

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



§ 81b. 

A l l g e m e i n e  G r u n d s ä t z e  f ü r d i e  

G l i e d e r u n g  d e s  J a h r e s a b s c h l u s s e s 

(2) Die Bilanzposten der Gesamtbilanz sind zusätzlich entsprechend ihrer Zuord

nung zu den einzelnen Bilanzabteilungen aufzugliedern. Ist eine Zuordnung nicht ein

deutig feststellbar, so darf der entsprechende Bilanzposten in einer einzigen Bilanzab

teilung ausgewiesen werden. 

7 1  

A l l g e m e i n e  G r u n d s ä t z e  f ü r d i e  G l i e d e r u n g  d e s  

J a h r e s a b s c h l u s s e s  u n d  d e s  K o n z e r n a b s c h l u s s e s  

§ 81b. 

(2) Die Bilanzposten der Gesamtbilanz sind zusätzlich entsprechend ihrer Zuord

nung zu den einzelnen Bilanzabteilungen aufzugliedern. 

(7) Abs. 1 erster Satz und Abs.2 sind auf den Konzernabschluß nicht anzuwenden. 

Die Bilanzposten der einzelnen Abteilungen können in der Konzernbilanz zusammen-

(7) § 233 Abs.2 HGB in der jeweils geltenden Fassung gilt nicht für die Auf- 11 gefaßt werden. 

wendungen für Versicherungsfälle. (8) Abs.3 ist auf den Konzernabschluß nicht anzuwenden. Für das allgemeine 

(8) § 223 Abs.2 HGB in der jeweils geltenden Fassung gilt hinsichtlich der Bilanz Versicherungsgeschäft und die Lebensversicherung ist in der Konzern-Gewinn- und 

nur für die Gesamtbeträge und nicht für die Beträge der einzelnen Bilanzabteilungen. Verlustrechnung je eine gesonderte versicherungstechnische Rechnung zu erstellen. Die 

(9) Die §§ 225 Abs.3 erster Satz und Abs.6 erster Satz, 227 zweiter Satz und 237 nichtversicherungstechnische Rechnung gemäß § 81  e Abs.5 ist bis einschließlich 

Z 1 HGB in der jeweils geltenden Fassung sind nicht anzuwenden. Posten 7. gesondert für das allgemeine Versicherungsgeschäft und die Lebensver-

sicherung aufzustellen; ab dem Posten 8. sind jeweils nur die Gesamtbeträge anzuführen. 

(9) § 233 Abs.2 HGB in der jeweils geltenden Fassung gilt nicht für die Auf

wendungen für Versicherungsfälle. 

(10) § 223 Abs.2 HGB in der jeweils geltenden Fassung gilt hinsichtlich der Bilanz 

und der Konzernbilanz nur für die Gesamtbeträge und nicht für die Beträge der einzelnen 

Bilanzabteilungen. 

( 1 1) Die §§  225 Abs.3 erster Satz und Abs.6 erster Satz, 227 zweiter Satz und 237 

Z 1 HGB in der jeweils geltenden Fassung sind nicht anzuwenden. 
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72 

G l i e d e r u n g  d e r  B i l a n z  G l i e d e r u n g  d e r  B i l a n z  u n d  d e r  K o n z e r n b i l a n z  

§ 81e. (1)  In der Bilanz sind die in den Abs.2 und 3 angeführten Posten gesondert 11 § 81e. (1) In der Bilanz und der Konzernbilanz sind die in den Abs.2 und 3 ange-

und in der vorgeschriebenen Reihenfolge auszuweisen. I führten Posten gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge auszuweisen. 

(5) Die Konzernbilanz umfaßt 

1 .  zusätzlich zu den in Abs.2 genannten Posten den Posten A.V. Unter

schiedsbetrag gemäß § 254 Abs.3  HGB in der jeweils geltenden Fassung 

2. zusätzlich zu den in Abs.3  genannten Posten die Posten A.VII. Aus

gleichsposten für die Anteile konzernfremder Gesellschafter und A. VIII. 

Unterschiedsbetrag gemäß § 254 Abs. 3  HGB in der jeweils geltenden Fassung. 

Diese Posten und wesentliche Änderungen gegenüber dem VOljahr sind im 

Konzernanhang zu erläutern. Werden Unterschiedsbeträge der Aktivseite mit solchen der 

Passivseite verrechnet, so sind diese verrechneten Beträge im Konzernanhang anzugeben. 
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§ S1e. 

7 4  

§ S1e. 

(7) Die Konzern-Gewinn- und Verlustrecbnung umfaßt zusätzlich zu den in Abs.5 

genannten Posten folgenden Posten. 

13 .  Auf konzern fremde Gesellschafter entfallender Anteil am Jahresüber

schuß/Jahresfehlbetrag; die Posten 13. bis 17. sind als 14. bis 18 .  zu bezeichnen. 

(8) Abs. l bis 5 sind sinngemäß auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

anzuwenden. 
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§ 8lf. 

7 5  

§ 8lf. 

(4) Abs.3 findet auf den konsolidierten Abschluß keine Anwendung. Übernommene 

Rückversicherung von in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen, ist für 

Zwecke der Erstellung des konsolidierten Abschlusses zeitgleich zu erfassen. 
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§ 81g. 

7 6  

§ 81g. 

(3) Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, die auf ausländische Währung 

lauten, sind am Bilanzstichtag mit dem Mittelkurs anzusetzen. 

, 
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§ 81h. 

(3). 

7 7  

§ 81h. 

(3) . . . . .  Wertänderungen sind ausreichend zu begründen und vom Abschlußprüfer 

auf ihre wirtschaftliche Angemessenheit zu überprüfen. 

(4) Die einzelnen Kapitalanlagen gemäß Posten B. des § 8 1  c Abs.2 sind für die 

Angaben im Anhang und im Konzernanhang mit den Zeitwerten zu bewerten. 

1 .  Für Grundstücke und Bauten gilt als Zeitwert derjenige Wert, der zum Zeit

punkt der Bewertung aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages zwischen einem 

verkaufswilligen Verkäufer und einem ihm nicht durch persönliche Beziehungen 

verbundenen Käufer unter der Voraussetzung zu erzielen ist, daß das 

Grundstück offen am Markt angeboten wurde, daß die Marktverhältnisse einer 

ordnungsgemäßen Veräußerung nicht im Wege stehen und daß eine der 

Bedeutung des Objektes angemessene Verhandlungszeit zur Verfügung steht. 

Der Zeitwert ist im Schätzungswege festzustellen. Die Schätzung hat mindestens 

alle fünf Jahre für jedes einzelne Grundtück oder Gebäude zu erfolgen. Hat sich 

der Wert des Gebäudes oder Grundstückes seit der letzten Schätzung 

vermindert, so ist eine entsprechende Wertberichtigung vorzunehmen, die bis 

zur nächsten Zeitwertfeststellung (Schätzung) beizubehalten ist. Im Falle der 

Veräußerung des Grundstückes oder Gebäudes bis zum Bilanzerstellungstag und 

bei bestehender Veräußerungsabsicht ist der Zeitwert um die geschätzten 

Realisierungsaufwendungen zu vermindern. 

'. 
376/M

E
 X

V
III. G

P - M
inisterialentw

urf (gescanntes O
riginal)

184 von 224

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



78 

2. Für Kapitalanlagen, die einen Markt- oder Börsenpreis haben, gilt als Zeitwert 

der Wert am Bilanzstichtag oder zum letzten diesem Zeitpunkt vorausgehenden 

Tag, für den ein Markt- oder Börsenpreis feststellbar war. Im Falle der 

Veräußerung der Kapitalanlage bis zum Bilanzerstellungstag und bei bestehender 

Veräußerungsabsicht ist der Zeitwert um die geschätzten 

Realisierungsaufwendungen zu vermindern. Bei der Bewertung ist auf den 

voraussichtlich realisierbaren Wert und den Grundsatz der Vorsicht Bedacht zu 

nehmen. 

(5) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann mit Verordnung die näheren 

Bestimmungen über die Ermittlung des Zeitwertes der Kapitalanlagen festlegen. 
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§ 8li . . . . .  . 

(3) Enthält der Geschäftsplan Vorschriften über die Berechnung versiche

rungstechnischer Rückstellungen, so ist diesen Vorschriften entsprechend vorzugehen. 

§ 81i . . . .  

(3) Bestehen versicherungsmathematische Grundlagen fiir die Berechnung 

versicherungstechnischer Rückstellungen, so ist diesen Grundlagen entsprechend 

vorzugehen. 

79 
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A n h a n g  

§ 810. (1)  Der Anhang hat unbeschadet der Bestimmungen des HGB in der jeweils 

geltenden Fassung und des Art.X RLG zu enthalten: 

(2) . . . . .  

2 .  die Kapitalanlagen der fondsgebundenen Lebensversicherung, wobei diese auf 

die Kapitalanlagearten laut Posten B.  des § 8 1c Abs. 2 aufzugliedern sind. 

(3) Die Angaben gemäß § 237 Z 3 HGB in der jeweils geltenden Fassung 

erstrecken sich nicht auf Eventualverpflichtungen, die aus Versicherungsverträgen her

rühren. 

(4) Betragsangaben gemäß Abs. 1 und 2 können in vollen 1 000 Schilling erfolgen. 

80 

A n h a n g  u n d  K o n z e r n a n h a n g  

§ 810. (1) Der Anhang und der Konzernanhang hat unbeschadet der Bestimmungen 

des HGB in der jeweils geltenden Fassung und des Art.X RLG zu enthalten: 

(2) . . . . . 

2. die Kapitalanlagefonds, die als Kapitalanlage in der fondsgebundenen 

Lebensversicherung dienen; 

14. erhebliche Differenzen in einer Bilanzabteilung zwischen den Zahlungen für 

Versicherungsfälle und der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versi

cherungsfälle für Vorjahre am Ende des Geschäftsjahres einerseits und der 

Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle am Beginn des 

Geschäftsjahres andererseits; die Differenzen sind nach Art und Höhe zu 

erläutern. 

(3) Auf den Konzernanhang ist Abs.2 mit Ausnahme der Z 4, 5, 8 und 13 anzu

wenden. 

(4) Die Angaben gemäß § 237 Z 3 HGB in der jeweils geltenden Fassung 

erstrecken sich nicht auf Eventualverpflichtungen, die aus Versicherungsverträgen her

rühren. 

(5) Die Zeitwerte sämtlicher im Posten B. des § 81  c Abs.2 genannten Kapital

anlagen sind im Anhang und im Konzernanhang anzugeben. 

1 .  Bei Kapitalanlagen die einen Markt- oder Börsenwert haben, sind die Be

wertungsmethoden sowie die Gründe für deren Anwendung anzugeben. 

2. Bei Grundstücken und Bauten sind die Bewertungsmethoden sowie die entspre

chende Zuordnung der Grundstücke und Bauten nach dem Jahr ihrer Bewertung 

anzugeben. 
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(6) Im Konzernanhang sind anzugeben 

1 .  die Anwendung des § 85 b Abs. l ;  

2 .  die Anwendung des § 85 b Abs.2; wenn der Einfluß auf die Vermögens-, 

finanz- und Ertragslage aller in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen 

wesentlich ist, sind Erläuterungen anzufügen; 

3 .  die Steuerabgrenzung; § 258 letzter Satz HGB in der jeweils geltenden fassung 

ist nicht anzuwenden. 

(7) Betragsangaben gemäß Abs. l ,  2, 3 , 5 und 6 können in vollen 1 000 Schilling 

erfolgen. 
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§ 810. § 810. 

82 

(3) Bei der Aufgliederung nach Geschäftsbereichen in der Krankenversicherung sind (3) Bei der Aufgliederung nach Geschäftsbereichen in der Krankenversicherung sind 

die verrechneten Prämien für die Einzelversicherungen und Gruppenversicherungen des im Anhang und im Konzernanhang die verrechneten Prämien für die Einzelversiche-

direkten Geschäfts und für das indirekte Geschäft anzugeben. rungen und Gruppenversicherungen des direkten Geschäfts und für das indirekte Ge-

(4) Bei der Aufgliederung nach Geschäftsbereichen in der Lebensversicherung sind schäft anzugeben. 

die verrechneten Prämien für Einzelversicherungen, für Gruppenversicherungen, für (4) Bei der Aufgliederung nach Geschäftsbereichen in der Lebensversicherung sind 

Verträge mit Einmalprämien, für Verträge mit laufenden Prämien, für Verträge mit Ge- im Anhang und im Konzernanhang die verrechneten Prämien für Einzelversicherungen, 

winnbeteiligung, für Verträge ohne Gewinnbeteiligung und für Verträge der fondsge- Gruppenversicherungen, für Verträge mit Einmalprämien, für Verträge mit laufenden 

bundenen Lebensversicherung sowie für das indirekte Geschäft anzugeben. Prämien, für Verträge mit Gewinnbeteiligung, für Verträge ohne Gewinnbeteiligung und 

(5) Wird übernommenes Rückversicherungsgeschäft nicht in derjenigen Bilanzab- für Verträge der fondsgebundenen Lebensversicherung sowie für das indirekte Geschäft 

teilung ausgewiesen, der es als direktes Geschäft zuzuordnen wäre, so sind für über- anzugeben. 

nommenes Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft die Beträge gemäß Abs. l Z 1 und (5) Wird übernommenes Rückversicherungsgeschäft nicht in derjenigen Bilanzab-

für übernommenes Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft die Beträge gemäß Abs. l teilung ausgewiesen, der es als direktes Geschäft zuzuordnen wäre, so sind für über-

Z 2 anzuführen und anzugeben, in welcher Bilanzabteilung der Ausweis erfolgt. nommenes Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft die Beträge gemäß Abs. l Z 1 und 

(6) Für jede Bilanzabteilung sind die verrechneten Prämien des direkten Geschäfts für übernommenes Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft die Beträge gemäß Abs. l 

für das Inland, für die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften und für das Z 2 im Anhang anzuführen und anzugeben, in welcher Bilanzabteilung der Ausweis 

übrige Ausland gesondert anzugeben, sofern der einzelne Betrag 5 vH der verrechneten erfolgt. 

Prämien des direkten Geschäfts der jeweiligen Bilanzabteilung übersteigt. Bei der Auf- (6) Für jede Bilanzabteilung sind die verrechneten Prämien und die abgegrenzten 

gliederung nach Geschäftsgebieten sind die Prämien und die Aufwendungen für Ver- Prämien im Anhang und im Konzernanhang des direkten Geschäfts für das Inland, für 

sicherungsfälle des indirekten Geschäfts nach dem Sitzland des Vorversicherers zuzuord- die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und für das übrige Ausland gesondert 

nen. 

(7) Betragsangaben gemäß Abs. l bis 6 können in vollen 1 000 Schilling erfolgen. 

(8) § 237 Z 9 HGB in der jeweils geltenden Fassung ist nicht anzuwenden. 

anzugeben, sofern der einzelne Betrag 5 vH der verrechneten Prämien des direkten 

Geschäfts der jeweiligen Bilanzabteilung übersteigt. Bei der Aufgliederung nach Ge

schäftsgebieten sind im Anhang und im Konzernanhang die Prämien und die Aufwen

dungen für Versicherungsfälle des direkten Geschäfts nach dem Sitzland des Vorver

sicherers zuzuordnen. 
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(7) Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer während des Geschäftsjahres und 

der im Geschäftsjahr verursachte Personalaufwand sind im Anhang und im Konzern

anhang getrennt nach Geschäftsautbringung (Verkaut) und Betrieb darzustellen. Die 

durchschnittliche Zahl von gemäß § 80 a Abs. 3  einbezogenen Unternehmen ist jeweils 

gesondert anzugeben. 

(8) Betragsangaben gemäß Abs. l bis 7 können in vollen 1 ()()() Schilling erfolgen. 

(9) Die §§ 237 Z 9, 239 Abs. l Z 1 ,  266 Z 3 und 266 Z 4 HGB in der jeweils 

geltenden Fassung sind nicht anzuwenden. 
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L a g e b e r i c h t  

§ 81p. Im Lagebericht ist auch über 

1 .  die Teile der Geschäftsgebarung, die gemäß § 17 a einem anderen Unternehmen 

übertragen sind, 

2. den Geschäftsverlauf in den einzelnen Versicherungszweigen des direkten 

Geschäfts und über den Einfluß des Ergebnisses des indirekten Geschäfts auf das 

Ergebnis des Geschäftsjahres 

zu berichten. 

84 

L a g e b e r i c h t  

§ 81p. (1) Im Lagebericht ist auch über 

1 .  die Teile der Geschäftsgebarung, die gemäß § 17 a einem anderen Unternehmen 

übertragen sind, 

2. den Geschäftsverlauf in den einzelnen Versicherungszweigen des direkten 

Geschäfts und über den Einfluß des Ergebnisses des indirekten Geschäfts auf das 

Ergebnis des Geschäftsjahres 

zu berichten. 

(2) § 267 Abs.3 HGB in der jeweils geltenden Fassung ist nicht auf den Konzern

lagebericht anzuwenden. 
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§ 85 . . . . .  . 

(2) . . . .  . 

8. Vorschriften über das Erfordernis eigenhändiger Unterschriften für den 

lahresabschluß, den Lagebericht, den Bericht des AbschlußpfÜfers und die Be

stätigungsvermerke des Treuhänders und des versicherungsmathematischen 

Sachverständigen. 

85 

§ 85 . . . . .  . 

(2) . . .  . . 

8. Vorschriften über das Erfordernis eigenhändiger Unterschriften für den 

lahresabschluß, den Lagebericht, den Bericht des AbschlußpfÜfers und die 

Bestätigungsvermerke des Treuhänders und des verantwortlichen Aktuars. 
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§ 85b. (1) Der Grundsatz der einheitlichen Bewertung gemäß § 260 HGB in der je

weils geltenden Fassung gilt nicht für die versicherungstechnischen Rückstellungen; 

ebenso gilt er nicht für die Vermögensgegenstände, deren Wertänderungen auch Rechte 

der Versicherungsnehmer beeinflussen oder begründen. 

(2) Der Ausweis von Zwischengewinnen kann unterbleiben, wenn das Geschäft zu 

gewöhnlichen Marktbedingungen abgeschlossen wurde und dadurch Rechtsansprüche der 

Versicherungsnehmer begründet wurden; dies gilt nicht für die Rückversicherungs

geschäfte. 

(3) Die Anwendung von Abs.2 ist im Konzernanhang anzugeben. Wesentliche 

Auswirkungen hiedurch auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns sind 

im Konzernanhang zu erläutern. 

(4) Die Rückversicherungsabgaben und Rückversicherungsübernahmen zwischen 

den in den Konzernabschluß einbezogenen Versicherungsunternehmen sind beim 

Zedenten und beim Rückversicherer zeitgleich zu erfassen. 

(5) § 25 1 Abs.3 HGB in der jeweils geltenden Fassung ist nicht anzuwenden. 
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§ 87. . . . . .  § 87 • . . . . .  

8 7  

(2) In der Lebensversicherung und in allen A rten  der Rentenversicherung ist der (2) In der Lebensversicherung und der nach Art der Lebensversicherung betriebenen 

Zugriff auf den Betrag beschränkt, der zum Deckungserfordernis für den einzelnen Ver- Unfallversicherung ist der Zugriff auf den Betrag beschränkt, der zum 

sicherungsvertrag im gleichen Verhältnis steht wie der Gesamtbetrag der Werte des Deckungserfordernis für den einzelnen Versicherungsvertrag im gleichen Verhältnis steht 

Deckungsstocks zum gesamten Deckungserfordernis, höchstens aber auf den Betrag des wie der Gesamtbetrag der Werte des Deckungsstocks zum gesamten 

auf den einzelnen Versicherungsvertrag entfallenden Deckungserfordernisses. Deckungserfordemis, höchstens aber auf den Betrag des auf den einzelnen 

Versicherungsvertrag entfallenden Deckungserfordernisses. 
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§ 99. Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat die gesamte Geschäftsgebarung der 

Versicherungsunternehmen, insbesondere die Einhaltung der für den Betrieb der 

Vertragsversicherung geltenden Vorschriften und des Geschäftsplans, zu übeIWachen. 

88 

§ 99. (1) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat im Umfang der gemäß § 4 Abs 1 

erteilten Konzession die gesamte Geschäftsgebarung der Versicherungsunternehmen, 

insbesondere die Einhaltung der für den Betrieb der Vertragsversicherung geltenden 

Vorschriften, zu übetwachen. 

(2) Die ÜbeIWachung der Geschäftsgebarung hat sich auch auf die Abwicklung der 

bestehenden Versicherungsverträge nach Wegfall der Konzession zu erstrecken. Dies gilt 

nicht für die Abwicklung der Versicherungsverträge im Rahmen eines 

Konkursverfahrens. 
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§ 102a. (1) Die Prüfung vor Ort von Zweigniederlassungen inländischer 

Versicherungsunternehmen in anderen Vertragsstaaten ist nur vozunehmen, wenn der 

Zweck der Prüfung es verlangt. Sie ist auf die Unterlagen über die 

Eigenmittelausstattung, die Bildung der versicherungstechnischen Rückstellungen und 

die Kapitalanlagen zu deren Bedeckung zu beschränken. Die zuständigen Behörden des 

Staates der Zweigniederlassung sind vor Beginn der Prüfung schriftlich zu verständigen. 

(2) Inländische Zweigniederlassungen von Versicherungsunternehmen mit Sitz in 

anderen Vertragsstaaten können von den zuständigen Behörden der Sitzstaaten oder von 

ihnen beauftragten Personen in dem in Abs. 1 angeführten Umfang vor Ort geprüft 

werden, sobald die Versicherungsaufsichtsbehörde davon schriftlich verständigt worden 

ist. Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann sich an dieser Prüfung selbst oder durch 

von ihr bestellte Prüfungsorgane (§ 101 Abs. 3) beteiligen. 
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§ 104. (I) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat alle Anordnungen zu treffen, die § 104. (1) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat zur Wahrung der Interessen der 

der Einhaltung der für den Betrieb der Vertragsversicherung geltenden Vorschriften, ins- Versicherten alle Anordnungen zu treffen, die erforderlich und geeignet sind, um den 

besondere der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, und der Einhaltung des Geschäftsbetrieb mit den für den Betrieb der Vertragsversicherung geltenden 

Geschäftsplans dienen. Für die Befolgung von Anordnungen, die zu einem Handeln Vorschriften und den anerkannten Grundsätzen eines ordnungsgemäßen 

verpflichten, ist eine angemessene Frist zu setzen. 

(2) Anordnungen nach Abs. 1 können, wenn ihr Zweck dies verlangt, auch an 

Versicherungsmakler , selbständige Versicherungsvertreter und Unternehmen gerichtet 

werden, denen Teile des Geschäftsbetriebes übertragen wurden, und zwar unabhängig 

davon, ob gemäß § 17a die Übertragung der Genehmigung bedarf. 

(3) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat alle ihr durch die Überwachung der 

Geschäftsgebarung (§ 99) bekannt gewordenen Handlungen von 

Versicherungsunternehmen zu untersagen, die den anerkannten Grundsätzen eines 

Geschäftsbetriebes von Versicherungsunternehmen in Einklang zu halten. 

(2) Anerkannte Grundsätze eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes im Sinn des 

Abs. 1 können insbesondere dadurch verletzt werden, daß 

I .  Versicherten neben den Leistungen auf Grund des Versicherungsvertrages 

unmittelbar oder mittelbar Zuwendungen gewährt werden, 

2. Versicherte durch das Leistungsversprechen des Versicherers oder das 

vereinbarte Versicherungsentgelt ohne sachlichen Grund begünstigt werden. 

(3) Anordnungen nach Abs. 1 und 2 können, wenn ihr Zweck es verlangt, außer an 

ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes von Versicherungsunternehmen widersprechen. Sie 11 das Versicherungsunternehmen selbst auch an die Mitglieder des Vorstands, an die 

kann insbesondere untersagen, daß unter gleichen sachlichen Voraussetzungen von den Mitglieder der Geschäftsleitung oder an die das Versicherungsunternehmen 

Versicherungsnehmern nicht gleiche Leistungen verlangt oder an sie oder andere auf 

Grund von Versicherungsverträgen anspruchsberechtigte Personen nicht gleiche 

Leistungen erbracht werden. 

kontrollierenden Personen gerichtet werden, Anordnungen nach Abs. 1 auch an 

Unternehmen, denen Teile des Geschäftsbetriebes übertragen wurden, und zwar 

unabhängig davon, ob gemäß § 17a die Übertragung der Genehmigung bedarf. 
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§ l04a. . . .  § 104a . . . .  

(3) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat zur Sicherung der jederzeitigen (3) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat zur Sicherung der jederzeitigen 

9 1  

Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen die freie Verfügung Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen die freie Verfügung 

über die Vermögenswerte des Versicherungsunternehmens einzuschränken oder zu über die Vermögenswerte des Versicherungsunternehmens einzuschränken oder zu 

untersagen, wenn " untersagen, wenn 

1 .  keine ausreichenden versicherungstechnischen Rückstellungen gebildet oder die 1 .  keine ausreichenden versicherungstechnischen Rückstellungen gebildet oder die 

Vorschriften über die Kapitalanlagen (§§ 77 und 78) nicht eingehalten werden, Vorschriften über die Kapitalanlage zu deren Bedeckung nicht eingehalten 

2. die Voraussetzungen nach Abs. 2 erster Satz vorliegen. werden, 

2. die Voraussetzungen nach Abs. 1 erster Satz vorliegen und infolge 

außergewöhnlicher Umstände zu erwarten ist, daß sich die fmanzielle Lage des 

Versicherungsunternehmens weiter verschlechtern wird, 

3. die Voraussetzungen nach Abs. 2 erster Satz vorliegen. 

· 
I 
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9 2  

§ 104b. Soweit es zur Durchführung von völkerrechtlich verpflichtenden 

Entscheidungen der Vereinten Nationen erforderlich ist, hat die 

Versicherungsaufsichtsbehörde durch Verordnung den Abschluß neuer und die 

Verlängerung bestehender Versicherungsverträge oder die Erbringung von Leistungen 

auf Grund bestehender Versicherungsverträge zu untersagen. 

! 
. 
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§ lOS. Soweit es der Durchsetzung der Einhaltung der für den Betrieb der § lOS. Soweit es der Durchsetzung der Einhaltung der für den Betrieb der 

Vertragsversicherung geltenden Vorschriften, insbesondere der Anordnungen der Vertragsversicherung geltenden Vorschriften und der Anordnungen der 

Versicherungsaufsichtsbehörde, und des Geschäftsplans dient, hat die Versicherungsaufsichtsbehörde dient, hat die Versicherungsaufsichtsbehörde die 

93 

Versicherungsaufsichtsbehörde die Einberufung der Hauptversammlung Einberufung der Hauptversammlung (Mitgliederversammlung oder Mitgliedervertretung) 

(Mitgliederversammlung oder Mitgliedervertretung) oder des Aufsichtsrats von oder des Aufsichtsrats von inländischen Versicherungsunternehmen und die An-

inländischen Versicherungsunternehmen und die Ankündigung bestimmter Gegenstände kündigung bestimmter Gegenstände der Beratung und Beschlußfassung in der 

der Beratung und Beschlußfassung in der Tagesordnung zu verlangen. . . . . .  Tagesordnung zu verlangen . . . . . .  376/M
E
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§ 106 . . . . . .  

(3) Zur Abwendung einer Gefahr im Sinn des Abs. 1 kann die 

Versicherungsaufsichtsbehörde ferner eine Änderung des Geschäftsplans für neu 

abzuschließende und die Verlängerung bestehender Versicherungsverträge anordnen. 

94 

§ 106 . . . . .  . 

(3) Zur Abwendung einer Gefahr im Sinn des Abs. 1 kann die 

Versicherungsaufsichtsbehörde ferner die allgemeinen Versicherungsbedingungen, in der 

Lebensversicherung und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen 

Krankenversicherung oder Unfallversicherung auch die Tarife für neu abzuschließende 

und für die Verlängerung bestehender Versicherungsverträge vorschreiben. Soweit es der 

Zweck der Anordnung erfordert, kann ihre Wirkung auf bestehende Verträge ausgedehnt 

werden. Dies gilt nicht für Anpassungen des Versicherungsvertrages in der 

Krankenversicherung, die unter § 178f Abs. 1 VersVG in der jeweils geltenden Fassung 

fallen. 
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V o r s c h r i f t e n  f ü r d e n  E W R  

§ 107. (1) Verletzt ein Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat, 

das im Inland die Vertragsversicherung über eine Zweigniederlassung oder im 

Dienstleistungsverkehr betreibt, die für den Betrieb der Vertragsversicherung geltenden 

Vorschriften oder die anerkannten Grundsätze eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes 

von Versicherungsunternehmen und gefährdet es dadurch die Interessen der 

Versicherten, so hat die Versicherungsaufsichtsbehörde das Versicherungsunternehmen 

aufzufordern, diese Mängel zu beheben. Diese Aufforderung ergeht nicht in Form eines 

Bescheides. 

(2) Kommt das Versicherungsunternehmen der Aufforderung gemäß Abs. 1 nicht 

nach, so hat die Versicherungsaufsichtsbehörde die zuständige Behörde des Sitzstaats zu 

ersuchen, die geeigneten Maßnahmen zur Behebung der Mängel zu ergreifen. 

(3) Ergreift die zuständige Behörde des Sitzstaats keine Maßnahmen oder erweisen 

sich ihre Maßnahmen als unzureichend oder unwirksam, so hat die 

Versicherungsaufsichtsbehörde unter Anwendung des § 104 die erforderlichen und 

geeigneten Anordnungen zu treffen. 

, 
• 
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o e c k  u n g s r ü c k s t e l l  u n g, 0 e c k  u n g s s t 0 c k 

§ 108. Wer 

1 .  den geschäftsplanmäßigen Bestimmungen über die Berechnung der Deckungs

rückstellung zuwiderhandelt, 

D e c k u n g s r ü c k s t e l l u n g ,  D e c k u n g s s t o c k  

§ 108. Wer 

1 .  den Vorschriften und versicherungsmathematischen Grundlagen für die 

Berechnung der Deckungscückstellung zuwiderhandelt, 

2. eine nach § 20 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes gebotene Auffüllung des 

Deckungsstocks unterläßt, 

9 6  

2. eine nach § 20 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes gebotene Auffüllung des 

Deckungsstocks unterläßt oder als Treuhänder entgegen dem § 23 Abs. 2 dieses 

Bundesgesetzes einer Verfügung über dem Deckungsstock gewidmete 3 .  den Vorschriften über die Widmung, die Anlage, die Bewertung und das 

Vermögenswerte zustimmt, Verzeichnis des Deckungsstockvermögens zuwiderhandelt, 

3. den Vorschriften über die Widmung, die Anlage, die Bewertung, das begeht, wenn die Handlung oder Unterlassung nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, 

Verzeichnis und die Verwahrung des Deckungsstockvermögens zuwiderhandelt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 100.000 S zu bestrafen. 

begeht, wenn die Handlung oder Unterlassung nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, 

eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 100.000 S zu bestrafen. 
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V e r l e t z u n g  v o n  G e h e i m n i s s e n  

§ l08a. Wer als Mitglied eines Organs, als Treuhänder, als 

versicherungsmathematischer Sachverständiger, als Dienstnehmer eines 

Versicherungsunternehmens, als selbständiger Versicherungsvertreter, als Prüfer gemäß 

§ 101 Abs. 3 oder als Regierungskommissär gemäß § 106 Abs. 2 Z 2 dieses 

Bundesgesetzes ihm ausschließlich auf Grund seiner beruflichen Tätigkeit bekannt 

gewordene Verhältnisse oder Umstände, deren Geheimhaltung im berechtigten Interesse 

der davon betroffenen Personen gelegen ist, weitergibt oder verwertet, ohne daß die 

Weitergabe oder Verwertung nach Inhalt und Form durch ein öffentliches oder ein 

berechtigtes privates Interesse gerechtfertigt ist oder ohne daß der Betroffene mit der 

Weitergabe oder Verwertung ausdrücklich einverstanden ist, begeht, wenn die Handlung 

nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer 

Geldstrafe bis 300.000 S zu bestrafen. 

9 7  

V e r l e t z u n g  v o n  G e h e i m n i s s e n  

§ l08a. Wer 

1 .  als Mitglied eines Organs, als Treuhänder, als verantwortlicher Aktuar, als 

Dienstnehmer eines Versicherungsunternehmens, als selbständiger 

Versicherungsvertreter, als Prüfer gemäß § 101 Abs. 3 oder als 

Regierungskommissär gemäß § 106 Abs. 2 Z 2 dieses Bundesgesetzes ihm 

ausschließlich auf Grund seiner beruflichen Tätigkeit bekannt gewordene 

Verhältnisse oder Umstände, deren Geheimhaltung im berechtigten Interesse der 

davon betroffenen Personen gelegen ist, weitergibt oder verwertet, ohne daß die 

Weitergabe oder Verwertung nach Inhalt und Form durch ein öffentliches oder 

ein berechtigtes privates Interesse gerechtfertigt ist oder ohne daß der Betroffene 

mit der Weitergabe oder Verwertung ausdrücklich einverstanden ist, 

2. die Pflichten gemäß § ISa verletzt, 

begeht, wenn die Handlung nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, eine 

Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 300.000 S zu bestrafen. 

. 
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§ 110. Wer . . . . .  

3 .  der Versicherungsaufsichtsbehörde gegenüber wissentlich falsche Angaben 

macht, um für ein Unternehmen die Konzession zum Betrieb der 

Vertragsversicherung oder die Zulassung zum Dienstleistungsverkehr zu 

erlangen, 
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§ 110 . • • • • •  

3. der Versicherungsaufsichtsbehörde gegenüber wissentlich falsche Angaben 

macht, um für ein Unternehmen die Konzession zum Betrieb der 

Vertragsversicherung zu erlangen, 
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§ 112. (1) . . . . .  § 112. (1) . . . . . 

99 

2. als versicherungsmathematischer Sachverständiger entgegen dem § 81a Abs. 2 2. als verantwortlicher Aktuar entgegen dem § 81a Abs. 2 fälschlich bestätigt, daß 

fälschlich bestätigt, daß die Deckungsruckstellung, in der Lebensversicherung die Deckungsruckstellung und die Prämienüberträge nach den hiefiir geltenden 

auch die Prämienüberträge nach dem Geschäftsplan berechnet sind, Vorschriften und versicherungsmathematischen Grundlagen berechnet ist, 

(2) Wer als Treuhänder oder als Stellvertreter des Treuhänders entgegen dem § (2) Wer als Treuhänder oder als Stellvertreter des Treuhänders entgegen dem § 81a 

81a Abs. 1 fälschlich bestätigt, daß die Werte des Deckungsstocks vorschriftsmäßig Abs. 1 fälschlich bestätigt, daß die Werte des Deckungsstocks vorschriftsmäßig angelegt 

angelegt und veIWahrt sind, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten sind, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 

oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
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§ 116 • . . . . .  

3 .  Mitteilungen über 

a) Konzessionserteilungen, 

b) Zulassungen zum Dienstleistungsverkehr , 

c) Verschmelzungen, Vermögensübertragungen, Übertragungen des gesamten 

Versicherungsbetriebes 

d) Umwandlungen, 

e) Bestandübertragungen, 

t) Auflösungen, 

g) die Beendigung des Geschäftsbetriebes, 

h) Maßnahmen gemäß § 106 Abs. 2, 

i) das Erlöschen der Konzession oder der Zulassung zum 

Dienstleistungsverkehr , 

k) den Widerruf der Konzession oder der Zulassung zum 

Dienstleistungsverkehr , 

1) Geschäftsplanänderungen. 

§ 116. (1) . . .  

3 .  Mitteilungen über 

a) Konzessionserteilungen, 

b) die Errichtung von Zweigniederlassungen und die Aufnahme des 

Dienstleistungsverkehrs durch Unternehmen mit Sitz in Vertragsstaaten, 

100 

c) Verschmelzungen, Vermögensübertragungen, Übertragungen des gesamten 

Versicherungsbetriebes, 

d) Umwandlungen, 

e) Bestandübertragungen, 

t) Auflösungen, 

g) die Beendigung des Geschäftsbetriebes, 

h) Maßnahmen gemäß § 106 Abs. 2, 

i) das Erlöschen oder den Widerruf der Konzession, 

k) die Untersagung des Betriebes der Zweigniederlassung oder des 

Dienstleistungsverkehrs von Unternehmen mit Sitz in Vertragsataaten, 

1) Satzungsänderungen. 

1. 
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§ 117. (1) Der Personal und Sachaufwand der Versicherungsaufsichtsbehörde § 117. (1) Der Personal- und Sachaufwand der Versicherungsaufsichtsbehörde 

(Kosten der Versicherungsaufsicht) mit Ausnahme der Kosten gemäß § 22 Abs. 3 zweiter (Kosten der Versicherungsaufsicht) mit Ausnahme der Kosten gemäß § 22 Abs. 3 zweiter 

Satz, § 101 Abs. 3 dritter Satz und § 106 Abs. 5 ist dem Bund von den Satz, § 101 Abs. 3 dritter Satz und § 106 Abs. 5 ist dem Bund von den Versicherungs-

Versicherungsunternehmen mit einer Gebühr zu erstatten. unternehmen, denen eine Konzession gemäß § 4 Abs. 1 erteilt wurde, und den 

(2) Die Bemessungsgrundlage für die Gebühr bilden die verrechneten Prämien des inländischen Versicherungsunternehmen, die ausschließlich den Betrieb der 

gesamten inländischen Geschäftes einschließlich der Nebenleistungen der Rückversicherung zum Gegenstand haben, mit einer Gebühr zu erstatten. 

Versicherungsnehmer. (2) Die Bemessungsgrundlage für die Gebühr bilden die verrechneten Prämien des 

(3) Der Gebührensatz ergibt sich aus dem Verhältnis von neun Zehnteln der Kosten gesamten auf Grund der Konzession betriebenen Geschäftes, bei den 

der Versicherungsaufsicht zur Gesamtsumme der Bemessungsgrundlage nach Abs. 2. Er Rückversicherungsunternehmen des gesamten inländischen Geschäftes. 

ist von der Versicherungsaufsichtsbehörde jährlich auf Grund der Ergebnisse des (3) Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragstaat, die im Inland die 

vorangegangenen Geschäftsjahres festzusetzen. Eine Aufrundung bis tausendstel Promille Vertragsversicherung über eine Zweigniederlassung oder im Dienstleistungsverkehr 

und die Festsetzung einer betraglichen Mindestgebühr sind zulässig. Der Gebührensatz 

darf 1 vT der Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 2 nicht übersteigen. 

(4) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat die Gebühr jedem einzelnen 

Versicherunsunternehmen vorzuschreiben. Die Gebühr ist längstens einen Monat nach 

ihrer Vorschreibung zu entrichten. Fällige Gebühren sind wie öffentliche Abgaben zu 

behandeln. 

(5) Für Versicherungsunternehmen, die unter § 2 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes 

fallen, kann eine ermäßigte Gebühr festgesetzt werden. 

betreiben, haben eine Gebühr nur zu entrichten, wenn inländische 

Versicherungsunternehmen in dem Vertragsstaat, in dem das Versicherungsunternehmen 

seinen Sitz hat, einer gleichartigen Verpflichtung unterliegen. Grundlage für die Bemes

sung der Gebühr ist in diesem Fall das über die inländische Zweigniederlassung oder im 

Dienstleistungsverkehr abgeschlossene Geschäft. 

(4) Der Gebührensatz ergibt sich aus dem Verhältnis von neun Zehnteln der Kosten 

der Versicherungsaufsicht zur Gesamtsumme der Bemessungsgrundlage nach Abs. 2 und 

Abs. 3 zweiter Satz. Er ist von der Versicherungsaufsichtsbehörde jährlich auf Grund der 

Ergebnisse des vorangegangenen Geschäftsjahres festzusetzen. Eine Aufrundung bis 

tausendstel Promille und die Festsetzung einer betraglichen Mindestgebühr sind zulässig. 

Der Gebührensatz darf 1 vT der Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 2 und Abs. 3 zweiter 

Satz nicht übersteigen. 

(5) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat die Gebühr jedem einzelnen 

Versicherungsunternehmen vorzuschreiben. Die Gebühr ist längstens einen Monat nach 

ihrer Vorschreibung zu entrichten. Fällige Gebühren sind wie öffentliche Abgaben zu 

behandeln. 
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(6) Für Versicherungsuntemehmen, die ausschließlich den Betrieb der 

Rückversicherung zum Gegenstand haben, und für Versicherungsuntemehmen mit Sitz in 

einem Vertragsstaat ist eine ermäßigte Gebühr festzusetzen. Hiebei ist der geringere 

Aufwand für die Versicherungsaufsicht, den sie verursachen, angemessen zu 

berücksichtigen. 

L. 
I 
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§ 118a. (1) Die Versicherungsaufsichtsbehörde ist berechtigt, den zuständigen 

Behörden der anderen Vertragsstaaten die Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen zu 

übermitteln, die diese zur Ausübung der Versicherungsaufsicht benötigen. 

103 

§ 118a. (1) Die Versicherungsaufsichtsbehörde ist berechtigt, den zuständigen 

Behörden der anderen Vertragsstaaten auf deren Verlangen die Auskünfte zu erteilen und 

die Unterlagen zu übermitteln, die diese zur Ausübung der Versicherungsaufsicht 

(2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat insbesondere jede erforderliche Auskunft D benötigen. 

zu erteilen (2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat insbesondere den zuständigen Behörden 

1 .  der für die Überwachung der Eigenmittelausstattung zuständigen Behörde, damit des Vertragsstaates, in dem ein inländisches Versicherungsunternehmen die 

sie diese Überwachung durchführen kann, Vertragsversicherung über eine Zweigniederlassung oder im Dienstleistungsverkehr 

2. der Behörde, die für die Überwachung der Bildung der Rückstellungen und der betreibt, auf deren Verlangen die diesen Betrieb betreffenden Angaben im Sinn des § 85a 

Kapitalanlage hinsichtlich eines in Österreich im Dienstleistungsverkehr Abs. 1 zweiter Satz mitzuteilen. 

betriebenen Geschäftes zuständig ist, damit sie diese Überwachung durchführen (3) Hat die Versicherungsaufsichtsbehörde Grund zur Annahme, daß der Betrieb 

kann, einer Zweigniederlassung oder der Dienstleistungsverkehr im Inland eines 

3.  der zuständigen Behörde eines Staates, in dem vom Inland aus Versicherungsunternehmens mit Sitz in einem anderen Vertragsstaat die finanzielle 

Dienstleistungsverkehr betrieben wird, über die diesen Dienstleistungsverkehr Leistungsfähigkeit dieses Versicherungsunternehmens beeinträchtigen könnte, so hat sie 

betreffenden Angaben im Sinn des § 85a Abs. 1 zweiter Satz. dies der zuständigen Behörde des Sitzstaats unverzüglich mitzuteilen. 

(3) (Verfassungsbestimmung) Die Übermittlung und Überlassung von Daten im (4)Die Versicherungsaufsichtsbehörde ist berechtigt, den für die Beaufsichtigung 

Zusammenhang mit Auskünften und mit der Übermittlung von Unterlagen gemäß Abs. 1 der Kreditinstitute und sonstigen Finanzinstitute sowie der Finanzmärkte zuständigen 

und 2 bedürfen keiner Genehmigung durch die Datenschutzkommission. Behörden der anderen Vertragsstaaten die Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen zu 

übermitteln, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

(5) (Verfassungsbestimmung) Die Übermittlung und Überlassung von Daten im 

Zusammenhang mit Auskünften, Mitteilungen und der Übermittlung von Unterlagen 

gemäß Abs. 1 bis 4 bedürfen keiner Genehmigung durch die Datenschutzkommission. 
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§ 118b. (1) Vor Erteilung der Konzession an ein Versicherungsunternehmen, das 

seinen Sitz in einem Vertragsstaat hat, hat die Versicherungsaufsichtsbehörde den Ge-

104 

§ 118b. Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat das Erlöschen oder den Widerruf 

der Konzession eines inländischen Versicherungsunternehmens den zuständigen 

schäftsplan mit einer gutächtlichen Äußerung der zuständigen Behörde des Sitzstaates zur Behörden anderer Vertragsstaaten, in denen das Versicherungsunternehmen die 

Stellungnahme zu übermitteln. Hat sich diese Behörde nicht innerhalb von drei Monaten Vertragsversicherung über eine Zweigniederlassung oder im Dienstleistungsverkehr 

nach Einlangen der Unterlagen geäußert, so wird angenommen, daß sie gegen die betreibt, mitzuteilen. Vor Ergreifung einer Maßnahme gemäß § 7b Abs. 4 sind diese 

Konzessionserteilung keinen Einwand hat. 

(2) Beantragt ein inländisches Versicherungsunternehmen die Erteilung der 

Konzession für eine Zweigniederlassung in einem Vertragsstaat, so hat die 

Versicherungsaufsichtsbehörde zu dem mit einer gutächtlichen Äußerung übermittelten 

Geschäftsplan innerhalb von drei Monaten Stellung zu nehmen, sofern sie gegen die 

Konzessionserteilung einen Einwand hat. 

(3) Widerruft die Versicherungsaufsichtsbehörde die Konzession eines inländischen 

Versicherungsunternehmens, so hat sie die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten, in 

denen das Versicherungsunternehmen ebenfalls eine Konzession besitzt oder im 

Dienstleistungsverkehr tätig ist, zu verständigen. Vor Ergreifung einer Maßnahme 

gemäß § 7b Abs. 4 sind diese Behörden zu hören. 

(4) Vor Widerruf der Konzession eines ausländischen Versicherungsunternehmens, 

das seinen Sitz in einem Vertragsstaat hat, ist die zuständige Behörde des Sitzstaates zu 

hören. Ergreift die Versicherungsaufsichtsbehörde vor Einlangen einer Stellungnahme 

dieser Behörde eine Maßnahme gemäß § 106 Abs. 2 Z 3,  so hat sie hievon die 

zuständige Behörde des Sitzstaates unverzüglich zu verständigen. 

Behörden zu hören. 
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§ 118c. ( 1)  Bevor die Versicherungsaufsichtsbehörde gemäß § 104a Abs. 3 Z 1 

einem Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat die freie Verfügung 

über Vermögenswerte einschränkt oder untersagt, hat sie die zuständige Behörde des 

Sitzstaates zu verständigen. 

(2) Hat die Versicherungsaufsichtsbehörde gemäß § 104a Abs. 3 Z 2 einem 

inländischen Versicherungsunternehmen die freie Verfügung über die Vermögenswerte 
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§ 118c. ( 1)  Bevor die Versicherungsaufsichtsbehörde gemäß § 104a Abs. 3 Z 1 

einem Versicherungsunternehmen die freie Verfügung über Vermögenswerte einschränkt 

oder untersagt, hat sie die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten, in denen das 

Versicherungsunternehmen die Vertragsversicherung über eine Zweigniederlassung oder 

im Dienstleistungsverkehr betreibt, zu verständigen. 

(2) Hat die Versicherungsaufsichtsbehörde gemäß § 104a Abs. 3 Z 2 oder 3 einem 

eingeschränkt oder untersagt, so hat sie die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten, in 11 Versicherungsuntemehrnen die freie Verfügung über die Vermögenswerte eingeschränkt 

denen das Versicherungsunternehmen ebenfalls eine Konzession besitzt oder im 

Dienstleistungsverkehr tätig ist, zu verständigen. Sie kann diese Behörden ersuchen, die 

gleichen Maßnahmen zu treffen. 

(3) Hat die zuständige Behörde des Sitzstaates gegenüber einem 

Versicherungsunternehmen, das eine Konzession im Inland besitzt, eine Maßnahme im 

Sinn des § 104a Abs. 3 Z 2 getroffen, so hat die Versicherungsaufsichtsbehörde auf 

Verlangen dieser Behörde die gleichen Maßnahmen hinsichtlich der im Inland belegenen 

Vermögenswerte zu treffen. 

oder untersagt, so hat sie die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten, in denen das 

Versicherungsunternehmen die Vertragsversicherung über eine Zweigniederlassung oder 

im Dienstleistungsverkehr betreibt, zu verständigen. Sie kann diese Behörden ersuchen, 

die gleichen Maßnahmen zu treffen. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 und 2 kann die Versicherungsaufsichtsbehörde die 

zuständigen Behörden der Vertragsstaaten, in denen Vermögenswerte des 

Versicherungsunternehmens belegen sind, ersuchen, die notwendigen Maßnahmen zu 

treffen, um die freie Verfügung über die in diesen Vertragsstaaten belegenen 

Vermögenswerte untersagen zu können. Hiebei sind die Vermögenswerte, die 

Gegenstand dieser Maßnahme sein sollen, zu bezeichnen. 

(4) Hat die zuständige Behörde des Sitzstaates gegenüber einem 

Versicherungsunternehmen, das im Inland die Vertragsversicherung über eine 

Zweigniederlassung oder im Dienstleistungsverkehr betreibt, eine Maßnahme 

entsprechend § l04a Abs. 3 Z 2 oder 3 getroffen, so hat die 

Versicherungsaufsichtsbehörde auf Verlangen dieser Behörde die gleiche Maßnahme zu 

treffen. 

(5) Hat die zuständige Behörde des Sitzstaates gegenüber einem 

Versicherungsunternehmen, das über im Inland belegene Vermögenswerte verfügt, eine 

Maßnahme entsprechend § 104 Abs. 3 getroffen, so hat die 

Versicherungsaufsichtsbehörde auf Verlangen dieser Behörde die notwendigen 

Maßnahmen zu treffen, um die freie Verfügung über die im Inland belegenen, von der 

zuständigen Behörde des Sitzstaats bezeichneten Vermögenswerte untersagen zu können. 
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§ 118d. (1) Hat sich die österreichische Versicherungsaufsichtsbehörde gemäß § Sa § 118d. (1) Hat sich die österreichische Versicherungsaufsichtsbehörde gemäß § Sa 

Abs. 4 zweiter Satz bereit erklärt, die Eigenmittelausstattung eines Abs. 4 zweiter Satz bereit erklärt, die Eigenmittelausstattung eines 

Versicherungsunternehmens mit Sitz außerhalb des EWR für die gesamte Versicherungsunternehmens mit Sitz außerhalb der Vertragsstaaten für die gesamte 

Geschäftstätigkeit in den Vertragsstaaten zu überwachen, so hat sie die zuständigen Geschäftstätigkeit in den Vertragsstaaten zu überwachen, so hat sie die zuständigen 

Behörden der anderen betroffenen Vertragsstaaten von einer Maßnahme nach § l04a Behörden der anderen betroffenen Vertragsstaaten von einer Maßnahme nach § l04a 

Abs. 3 Z 2 zu verständigen. Sie kann diese Behörden ersuchen, die gleichen Maßnahmen Abs. 3 Z 2 oder 3 zu verständigen. Sie kann diese Behörden ersuchen, die gleichen 

zu treffen. Maßnahmen zu treffen. 

(2) Hat ein Versicherungsunternehmen eine Genehmigung gemäß § Sa Abs. 1 (2) Im Fall des Abs. 1 kann die Versicherungsaufsichtsbehörde die zuständigen 

erhalten und hat die Behörde eines anderen Vertragsstaates, die die Überwachung der 

Eigenmittelausstattung für die gesamte Geschäftstätigkeit in den Vertragsstaaten 

übernommen hat, eine Maßnahme im Sinn des § 104a Abs. 3 Z 2 getroffen, so hat die 

Versicherungsaufsichtsbehörde auf Verlangen dieser Behörde die gleichen Maßnahmen 

hinsichtlich der im Inland belegenen Vermögenswerte zu treffen. 

Behörden der Vertragsstaaten, in denen Vermögenswerte des Versicherungsunternehmens 

belegen sind, ersuchen, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die freie Verfügung 

über die in diesen Vertragsstaaten belegenen Vermögenswerte untersagen zu können. 

Hiebei sind die Vermögenswerte. die Gegenstand dieser Maßnahme sein sollen. zu 

bezeichnen. 

(3) Hat ein Versicherungsunternehmen eine Genehmigung gemäß § Sa Abs. 1 

erhalten und hat die Behörde eines anderen Vertragsstaates, die die Überwachung der 

Eigenmittelausstattung für die gesamte Geschäftstätigkeit in den Vertragsstaaten 

übernommen hat. eine Maßnahme entsprechend § l04a Abs. 3 Z 2 oder 3 getroffen. so 

hat die Versicherungsaufsichtsbehörde auf Verlangen dieser Behörde die gleiche 

Maßnahme zu treffen. 

(4) Hat die in Abs. 3 angeführte Behörde eine Maßnahme entsprechend § 104 

Abs. 3 Z 2 oder 3 getroffen und verfügt das Versicherungsunternehmen über im Inland 

belegene Vermögenswerte. so hat die Versicherungsaufsichtsbehörde auf Verlangen 

dieser Behörde die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die freie Verfügung über die 

im Inland belegenen, von der in Abs. 3 angeführten Behörde bezeichneten 

Vermögenswerte untersagen zu können. 
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§ 118e. (1) Kommt ein Versicherungsunternehmen, das im Inland im 

Dienstleistungsverkehr tätig ist, einer Anordnung gemäß § 104 nicht nach, so hat die 

Versicherungsaufsichtsbehörde die zuständige Behörde des Staates, von dem aus der 

Dienstleistungsverkehr betrieben wird, oder des Sitzstaates zu ersuchen, die geeigneten 

Maßnahmen zu treffen. 

(2) Ersucht die zuständige Behörde eines anderen Vertragsstaates, in dem ein 

Versicherungsunternehmen, das eine Konzession im Inland besitzt, im 

Dienstleistungsverkehr tätig ist, um die Ergreifung geeigneter Maßnahmen, weil dieses 

107 

§ 118e. (1) Ersucht die zuständige Behörde eines anderen Vertragsstaates, in dem 

ein inländisches Versicherungsunternehmen die Vertragsversicherung über eine 

Niederlassung oder im Dienstleistungsverkehr betreibt,um die Ergreifung geeigneter 

Maßnahmen entsprechend § 107 Abs. 2, so hat die Versicherungsufsichtsbehörde die 

zuständige Behörde davon zu verständigen, welche Maßnahmen sie auf Grund dieses 

Ersuchens getroffen hat. 

(2) Ist die Zustellung eines Schriftstückes der nach Abs. 1 zuständigen Behörde 

entsprechend § 107 Abs. 1 oder 3 an das inländische Versicherungsunternehmen nicht 

Unternehmen nicht die Rechtsvorschriften des betreffenden Vertragsstaates einhält, so möglich oder zweckmäßig, so hat die Zustellung auf Verlangen über die österreichische 

hat die Versicherungsaufsichtsbehörde unter Anwendung der §§ 99 bis 104, 104a Abs. 3 Versicherungsaufsichtsbehörde zu erfolgen. 

Z 1 ,  105 und 106 Maßnahmen zu treffen und die zuständige Behörde davon zu (4) Vor Ergehen einer Anordnung gemäß § 107 Abs. 3 und vor Untersagung des 

verständigen. 

(4) Vor Untersagung des Dienstleistungsverkehrs gemäß § 14 Abs. 10 Z 1 oder 

Widerruf der Zulassung zum Dienstleistungsverkehr gemäß § 15 Abs. 7 erster Satz ist 

die zuständige Behörde des Staates, von dem aus der Dienstleistungsverkehr betrieben 

wird, zu verständigen. 

Betriebes einer Zweigniederlassung gemäß § 7 Abs. 6 Z 1 oder des 

Dienstleistungsverkehrs gemäß § 14 Abs. 7 in Verbindung mit § 7 Abs. 6 Z 1 ist die 

zuständige Behörde des Sitzstaats zu verständigen. 
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Ü b e r m i t t l u n g  v o n  A n g a b e n  

§ 118g. Die Versicherungsaufsichtsbehörde ist verpflichtet, Angaben, die ihr von 

den Behörden anderer Vertragsstaaten entsprechend § 1 18a Abs. 2 übermittelt werden, 

an den Fachverband der Versicherungsuntemehmungen weiterzuleiten, soweit sie dieser 

zur Erfüllung von Aufgaben benötigt, die ihm nach dem KHVG 1994 und dem 

Bundesgesetz über den erweiterten Schutz der Verkehrsopfer, BGB1.Nr. 322/1977, in 

der jeweils geltenden Fassung übertragen sind. 
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109 

§ 119a. (1) § la, § 4 Abs. 1 und 6, § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 2, § 7, die §§ 9,  9a, 

10, lOa und 1 1a, § 12 Abs. 1 ,  die §§ 13,  13a, 13b, 13c, 14, 16 und 18,  § 18a Abs. 1 ,  

die § §  18b, 18c und 18d, § 1 9  Abs. 1 ,  § 19a, § 20 Abs.2, § 21 ,  § 24, 24a Abs. 1 , 2 und 

4, § 25 Abs. 1 ,  § 35 Abs. 2, § 58 Abs. 1 ,  § 61a Abs. 4, § 63 Abs. 2 bis 4, die §§ 64 

und 65, § 73b Abs. l ,  die §§ 75, 77, 78, 79, 79a und 79b, § 87 Abs. 2, die §§ 99, 102a 

und 104, § l04a Abs. 3, § l04b, § 106 Abs. 3, die §§ 107, 108, 108a und 1 10, § 1 16 

Abs. l ,  § 1 17, die §§ 1 18a bis 1 1 8e, § 1 18g und die Anlage E in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl.Nr . . . ./1994 treten mit 1 .  Juli 1994 in Kraft. Gleichzeitig treten 

§ 6 Abs. 5, § 8 Abs. 3, 5 und 6, die §§ 8b, 15 und 17, § 74 Abs. 1 und die Anlage C 

außer Kraft. 

(2) § 24a Abs. 3, § 73a Abs. 3, § 80 Abs. 2, § 8 1a, § 81h Abs. 3, § 8l i  Abs. 3,  

§ 8 1n Abs. 2, § 85 Abs. 2 und § 1 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr . 

. . .  / 1994 sind erstmals auf Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 3 1 .  Dezember 1993 

beginnen. 

(3) § 80 Abs. 1 ,  § 80a, § 81 Abs. 5 und 6, § 8 1b Abs. 2 und 7 bis 1 1 , § 81c 

Abs. 1,  4 und 5, § 81d Abs. 3, § 8 1e Abs. 7 und 8, § 8lf  Abs. 4, § 81g Abs. 2 und 3,  § 

81n Abs. 1 .  3 und 5 bis 7, § 810 Abs. 3 bis 9, § 81p und § 85b in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl.Nr . . . . /1994 sind erstmals auf Geschäftsjahre anzuwenden, die 

nach dem 3 1 .  Dezember 1994 beginnen. 

('I> Verordnungen auf Grund der in Abs. 1 erster Satz, Abs. 2 und 3 angeführten 

Bestimmungen dürfen bereits von dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl.Nr . 

. .  ./1994 folgenden Tag an erlassen werden. Sie dürfen im Fall der in Abs. 1 erster Satz 

angeführten Bestimmungen frühestens mit 1 .  Juli 1994 in Kraft treten, im Fall der in 

Abs. 2 angeführten Bestimmungen frühestens auf Geschäftsjahre, die nach dem 

3 1 .  Dezember 1993 beginnen, und im Fall des Abs. 3 frühestens auf Geschäftsjahre, die 

nach dem 3 1 .  Dezember 1994 beginnen, anzuwenden sein. 
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§ 129. 
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§ 129. 

( 14) Die Angabe des Zeitwertes im Anhang und im Konzemanhang gemäß § 81h 

Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr . . . .11994 hat von den unter Z 1 

genannten Kapitalanlagen erstmalig für Geschäftsjahre zu erfolgen, die nach dem 3 1 .  

Dezember 1998 beginnen, von den unter Z 2 genannten Kapitalanlagen erstmalig für 

Geschäftsjahre die nach dem 3 1 .  Dezember 1996 beginnen. Verordnungen auf Grund des 

§ 81h Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. . .  ./1994 dürfen bereits von dem 

der Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an erlassen werden, jedoch 

frühestens auf die angeführten Geschäftsjahre anzuwenden sein. 
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§ 129a. (1) § 4 Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr . 

. .  ./1994 ist auf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung bestehende 

Konzessionen anzuwenden. 

(2) Bestehende Konzessionen für Zweigniederlassungen von 

Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat erlöschen mit Ablauf des 30. 

Juni 1994. Der Betrieb dieser Zweigniederlassungen ist ab diesem Zeitpunkt ohne 

weitere Voraussetzungen zulässig. 

(3) Bestehende Zulassungen zum Dienstleistungsverkehr erlöschen mit Ablauf des 

30. Juni 1994. Ein auf Grund einer solchen Zulassung aufgenommener 

Dienstleistungsverkehr ist ab diesem Zeitpunkt ohne weitere Voraussetzungen zulässig. 

(4) Soweit vor dem 1 .  Juli 1994 abgeschlossene Versicherungsverträge 

Bestimmungen enthalten, wonach der Versicherer den Inhalt des Versicherungsvertrages 

mit Genehmigung der Versicherungsaufsichtsbehörde ändern kann, kann sich der 

Versicherer darauf ab 1 .  Juli 1994 nicht mehr berufen. Fällt eine solche 

Vertragsbestimmung unter § 178f Abs. 1 VersVG in der jeweils geltenden Fassung, so 

tritt ab 1 .  Juli 1994 an die Stelle der Genehmigung der Versicherungsaufsichtsbehörde 

das für solche Vertragsänderungen vorgesehene Verfahren. 

(5) Der versicherungsmathematische Sachverständige gemäß § 24 in der vor dem 1 .  

Juli 1994 geltenden Fassung gilt als verantwortlicher Aktuar gemäß § 24 in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. Nr . . . . /1994, sofern er die Voraussetzungen gemäß Abs. 2 

dieser Bestimmung erfüllt. Sind mehrere versicherungsmathematische Sachverständige 

bestellt, so gilt derjenige als verantwortlicher Aktuar, der die Voraussetzungen gemäß § 

24 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr . . . . /1994 erfüllt. Erfüllen 

mehrere versicherungsmathematische Sachverständige diese Voraussetzungen, so hat das 

Versicherungsunternehmen der Versicherungsaufsichtsbehörde unverzüglich diejenigen 

zu benennen, die als verantwortlicher Aktuar und als sein Stellvertreter tätig sein sollen. 

Das Recht, einen verantwortlichen Aktuar oder Stellvertreter neu zu bestellen, wird 

durch die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt. 
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(6) Vor dem 1.  Juli 1994 erteilte Genehmigungen gemäß § 77 Abs. 6 und § 78 

Abs. 9 in der bis dahin geltenden Fassung bleiben aufrecht, sofern die Vermögenswerte 

nicht unter § 78 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr . . . . 1 1994 fallen. 

Vor dem 1 .  Juli 1994 erteilte Genehmigungen gemäß § 77 Abs. 3 zweiter Satz und § 78 

Abs. 5 zweiter Satz, die über die Anrechnungsgrenzen gemäß § 79 Abs. 1 und 2 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr . . . . 11994 hinausgehen, bleiben nicht aufrecht. 

(7) Die in Art. 11 des VII. Abschnitts des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 607/1987 

angeführten Wertpapiere sind auf die Grenze gemäß § 79 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr . . . 11994 nicht anzurechnen. 
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§ 131. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut: 

1 .  hinsichtlich des § 6 Abs. 3 bis 5, des § 13 Abs. 1 ,  3, 4 erster und zweiter Satz 

und 5, des § 17 Abs. 1 und 5, der §§ 25 und 27, des § 29 Abs. 1 ,  des § 30, des 

§ 32 Abs. 1 ,  des § 33 Abs. 1 und 2, der §§ 36 bis 39, der §§ 43 bis 55, des 

§ 56 Abs. 1 , 2, 4  und 5,  des § 57 Abs. 1 und 6, der §§ 58 bis 60, des § 6 1  

Abs. 1 bis 3 und 5 bis 13 ,  des § 61a Abs. 1 bis 3,  4 erster und zweiter Satz und 

5, des § 61b Abs. 1 und 2,  3 erster Satz, 4 erster bis dritter Satz, 6 und 7 erster 

Satz, des § 6 1c, der §§ 66 und 67, des § 68 Abs. 1 , 5 und 6, des § 70, des § 71  

Abs. 1 ,  der §§ 72 und 73 , des § 73c Abs. 7 zweiter und dritter Satz und Abs. 8 ,  

des § 87, der §§ 89 bis 92, der §§ 94 bis 96, der §§ 1 1 1  bis 1 14 und des § 128 

der Bundesminister für Justiz; 

2. hinsichtlich des § 28 und des § 29 Abs. 2 im Zusammenhalt mit § 8 Abs. 2 Z 1 

und § 10 Abs. 1 sowie des § 17 Abs. 4 letzter Satz im Zusammenhalt mit § 13 

Abs. 4 letzter Satz der Bundesminister für Finanzen, sonst der Bundesminister 

für Justiz; 

3 .  hinsichtlich des § 57 Abs. 2, des § 6 1  b Abs. 3 letzter Satz und des § 80, soweit 

sie sich auf Vorschriften beziehen, mit deren Vollziehung der Bundesminister 

für Finanzen betraut ist, der Bundesminister für Finanzen, sonst der 

Bundesminister für Justiz; 

4. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Finanzen. 
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§ 131. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut: 

1 .  hinsichtlich des § 6 Abs. 3 und 4, des § 1 1a Abs. 5 zweiter bis vierter Satz, des 

§ 13,  des § 13c Abs. 1 , 2 und 4, der §§ 25 und 27, des § 29 Abs. 1 ,  des § 30, 

des § 32 Abs. 1 ,  des § 33 Abs. 1 und 2, der §§ 36 bis 39, der §§ 43 bis 55, des 

§ 56 Abs. 1 , 2, 4  und 5,  des § 57 Abs. 1 und 6, der §§ 58 bis 60, des § 6 1  

Abs. 1 bis 3 und 5 bis 1 3 ,  des § 6 1 a  Abs. 1 bis 3,  4 erster und zweiter Satz und 

5,  des § 6 1b Abs. 1 und 2, 3 erster Satz, 4 erster bis dritter Satz, 6 und 7 erster 

Satz, des § 61c, der §§ 66 und 67, des § 68 Abs. 1 , 5 und 6, des § 70, des § 71  

Abs. 1 ,  der §§ 72 und 73 , des § 73c Abs. 7 zweiter und dritter Satz und Abs. 8 ,  

des § 87, der §§ 89 bis 92, der §§ 94 bis 96, der §§ 1 1 1  bis 1 14 und des § 128 

der Bundesminister für Justiz; 

2. hinsichtlich des § 28 und des § 29 Abs. 2 im Zusammenhalt mit § 8 Abs. 2 Z 1 

und § 10 Abs. 1 der Bundesminister für Finanzen, sonst der Bundesminister für 

Justiz; 

3 .  hinsichtlich des § 57 Abs. 2, des § 61 b Abs. 3 letzter Satz und der §§ 80 und 

80a, soweit sie sich auf Vorschriften beziehen, mit deren Voll ziehung der 

Bundesminister für Finanzen betraut ist, der Bundesminister für Finanzen, sonst 

der Bundesminister für Justiz; 

4. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Finanzen. 
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Aniage C 

Zu § 15 Abs. 1 Z 1 :  

Erklärung des Versicherungsnehmers 

Ich nehme zur Kenntnis. daß (Name des Versicherers) in (Vertragsstaat der 

Niederlassung dieses Versicherers) niedergelassen ist. und ich bin mir darüber im klaren. 

daß für die Überwachung des Versicherers die (Aufsichtsbehörde im Vertragsstaat der 

Niederlassung des Versicherers) und nicht die österreichische Aufsichtsbehörde zuständig 

ist. 

114 

Entfällt. 

.. 
.. 
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Anlage E 

Zu § 77 Abs. 5 und § 78 Abs. 7: 

Kongruenzreaeln 

1 .  Ist die Deckung eines Vertrages in einer bestimmten Währung ausgedrückt, so 

ist von der Erfüllung des Versicherungsvertrages in dieser Währung 

auszugehen. 

2. Ist die Deckung eines Vertrages nicht in einer Währung ausgedrückt, so gilt der 

Vertrag als in der Währung des Landes zu erfüllen, in dem das Risiko belegen 

ist. Die Belegenheit ist nach § 14 Abs. 4 zu beurteilen. Anstelle dieser Währung 

kann die Währung, in der die Prämie ausgedrückt ist, herangezogen werden, 

wenn besondere Umstände dies rechtfertigen, insbesondere wenn es bereits bei 

Abschluß des Versicherungsvertrages wahrscheinlich ist, daß ein Schaden in 

dieser Währung abgewickelt werden wird. 

3 .  Die Währung, die ein Versicherungsunternehmen nach seinen Erfahrungen als 

die wahrscheinlichste für die Erfüllung betrachtet, oder mangels solcher Er

fahrungen die Währung des Landes, in dem es niedergelassen ist, kann, sofern 

nicht besondere Umstände dagegen sprechen, bei folgenden Risken 

herangezogen werden: 

a) bei den in Z 4 bis 7 oder 1 1  bis 13 (nur Produkthaftpflicht) der Anlage A 

angeführten Versicherungszweigen, 

b) bei anderen Versicherungszweigen, wenn entsprechend der Art der Risken 

die Erfüllung in einer anderen Währung als deIjenigen erfolgen muß, die 

sich aus der Anwendung der in Z 1 und 2 angeführten Grundsätze ergeben 

würde. 
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Anlage E 

Zu § 79a Abs. 2: 

Kongruenzregeln 

1 .  Ist die Deckung eines Vertrages in einer bestimmten Wahrung ausgedrückt, so 

ist von der Erfüllung des Versicherungsvertrages in dieser Währung 

auszugehen. 

2. Ist die Deckung eines Vertrages nicht in einer Währung ausgedrückt, so gilt der 

Vertrag als in der Währung des Landes zu erfüllen, in dem das Risiko belegen 

ist. Die Belegenheit ist nach § 2 Z 2 des Bundesgesetzes über internationales 

Versicherungsvertragsrecht für den Europäischen Wirtschaftsraum, BGBl.Nr. 

89/1993, in der jeweiligen Fassung zu beurteilen. Anstelle dieser Währung kann 

die Währung, in der die Prämie ausgedrückt ist, herangezogen werden, wenn 

besondere Umstände dies rechtfertigen, insbesondere wenn es bereits bei 

Abschluß des Versicherungsvertrages wahrscheinlich ist, daß ein Schaden in 

dieser Währung abgewickelt werden wird. 

3. Die Währung, die ein Versicherungsunternehmen nach seinen Erfahrungen als 

die wahrscheinlichste für die Erfüllung betrachtet, oder mangels solcher Er

fahrungen die Währung des Landes, in dem es niedergelassen ist, kann, sofern 

nicht besondere Umstände dagegen sprechen, bei folgenden Risken 

herangezogen werden: 

a) bei den in Z 4 bis 7 oder 1 1  bis 13 (nur Produkthaftpflicht) der Anlage A 

angeführten Versicherungszweigen, 

b) bei anderen Versicherungszweigen, wenn entsprechend der Art der Risken 

die Erfüllung in einer anderen Währung als deIjenigen erfolgen muß, die 

sich aus der Anwendung der in Z 1 und 2 angeführten Grundsätze ergeben 

würde. 
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4. Wird einem Versicherungsunternehmen ein Schaden gemeldet und ist dieser in 

einer anderen als der sich aus der Anwendung der vorstehenden Regeln 

ergebenden Währung abzuwickeln, so gilt der Vertrag als in dieser Währung zu 

erfüllen, insbesondere in der Währung, in welcher die von dem 

Versicherungsuntemehmen zu erbringende Leistung auf Grund einer 

gerichtlichen Entscheidung oder einer Vereinbarung zwischen 

Versicherungsunternehmen und Versicherungsnehmer bestimmt worden ist. 

5. Wird ein Schaden in einer dem Versicherungsunternehmen vorher bekannten 

Währung festgestellt, kann der Vertrag als in dieser Währung zu erfüllen ange

sehen werden, auch wenn sie nicht die sich aus der Anwendung der Z 1 bis 4 

ergebende Währung ist. 

6. Die Anlage kann im Rahmen des Deckungsstocks (§ 77 Abs. 5) im Ausmaß von 

10 vH der Verpflichtungen und im Rahmen der Bedeckung der technischen 

Verbindlichkeiten (§ 78 Abs. 7) im Ausmaß von 20 vH der Verpflichtungen in 

anderen Währungen erfolgen als derjenigen, in der der Versicherungsvertrag zu 

erfüllen ist. 

7. In folgenden Fällen müssen die Vermögenswerte nicht auf die gleiche Währung 

lauten wie die Verpflichtungen: 

a) wenn die Verpflichtung auf eine andere Währung lautet als die Währung 

eines Vertragsstaats und diese Währung sich nicht zur Anlage eignet, 

insbesondere weil sie Transferbeschränkungen unterliegt, 

b) wenn die Verpflichtungen in einer bestimmten Währung nicht mehr als 7 vH 

der in anderen Währungen vorhandenen Vermögenswerte ausmachen; der 

sich daraus ergebende Betrag darf jedoch bei griechischen Drachmen, 

irischen Pfund oder portugiesischen Escudos bis zum 3 1 .  Dezember 1998, 

bei belgischen Franken, luxemburgischen Franken oder spanischen Peseten 

bis zum 3 1 .  Dezember 1996 2 Mio.ECU nicht überschreiten. 

1 1 6  

4 .  Wird einem Versicherungsunternehmen ein Schaden gemeldet und ist dieser in 

einer anderen als der sich aus der Anwendung der vorstehenden Regeln 

ergebenden Währung abzuwickeln, so gilt der Vertrag als in dieser Währung zu 

erfüllen, insbesondere in der Währung, in welcher die von dem 

Versicherungsunternehmen zu erbringende Leistung auf Grund einer 

gerichtlichen Entscheidung oder einer Vereinbarung zwischen Versiche

rungsunternehmen und Versicherungsnehmer bestimmt worden ist. 

5. Wird ein Schaden in einer dem Versicherungsunternehmen vorher bekannten 

Währung festgestellt, so kann der Vertrag als in dieser Währung zu erfüllen 

angesehen werden, auch wenn sie nicht die sich aus der Anwendung der Z 1 bis 

4 ergebende Währung ist. 

6. Die Anlage kann jeweils im Rahmen des Deckungsstocks und der Bedeckung 

der sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen bis zu 20 vH der 

versicherungstechnischen Rückstellungen in einer bestimmten Währung in 

Vermögens-werten erfolgen, die auf eine andere Währung lauten. 

7. In folgenden Fällen müssen die Vermögenswerte nicht auf die gleiche Währung 

lauten wie die Verpflichtungen: 

a) wenn die Verpflichtung auf eine andere Währung lautet als die Währung 

eines Vertragsstaats und diese Währung sich nicht zur Anlage eignet, insbe

sondere weil sie Transferbeschränkungen unterliegt, 

b) wenn die Verpflichtungen in einer bestimmten Währung, jeweils bezogen auf 

das Deckungserfordernis und die sonstigen versicherungstechnischen 

Rückstellungen, nicht mehr als 7 vH der in anderen Währungen vorhandenen 

jeweiligen Vermögenswerte ausmachen; der sich daraus ergebende Betrag 

darf jedoch bei griechischen Drachmen, irischen Pfund oder portugiesischen 

Escudos bis zum 3 1 .  Dezember 1998, bei belgischen Franken, 

luxemburgischen Franken oder spanischen Peseten bis zum 3 1 .  Dezember 

1996 2 Mio.ECU nicht überschreiten. 
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8. Soweit nach den vorstehenden Grundsätzen die Anlage in Vermögenswerten zu 

erfolgen hat, die auf die Währung eines Vertragsstaates lauten, kann die Anlage 

bis zu 50 vH in auf ECU lautenden Vermögenswerten erfolgen, soweit dies nach 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gerechtfertigt ist. 

117  

8 .  Soweit nach den vorstehenden Grundsätzen die Anlage in Vermögenswerten zu 

erfolgen hat, die auf die Währung eines Vertragsstaates lauten, kann die Anlage 

auch in auf ECU lautenden Vermögenswerten erfolgen, soweit dies nach 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gerechtfertigt ist. 
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